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§ 3 Nr. 40

[Ha l b e i n k¨n f t e v e r f a h r en ]

idF des EStG v. 19. 10. 2002 (BGBl. I, 4210; BStBl. I, 1209)

Steuerfrei sind
...
40. 1die H�lfte

a) der Betriebsverm·gensmehrungen oder Einnahmen aus der Ver�u-
ßerung oder der Entnahme von Anteilen an K·rperschaften, Perso-
nenvereinigungen und Verm·gensmassen, deren Leistungen beim
Empf�nger zu Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 geh·ren,
oder an einer Organgesellschaft im Sinne des §§ 14, 17 oder 18 des
K·rperschaftsteuergesetzes, oder aus deren Aufl·sung oder Herab-
setzung von deren Nennkapital oder aus dem Ansatz eines solchen
Wirtschaftsguts mit dem Wert, der sich nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3
ergibt, soweit sie zu den Eink¨nften aus Land- und Forstwirt-
schaft, aus Gewerbebetrieb oder aus selbst�ndiger Arbeit geh·ren.
2Dies gilt nicht, soweit der Ansatz des niedrigeren Teilwerts in vol-
lem Umfang zu einer Gewinnminderung gef¨hrt hat und soweit
diese Gewinnminderung nicht durch Ansatz eines Werts, der sich
nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 ergibt, ausgeglichen worden ist,

b) des Ver�ußerungspreises im Sinne des § 16 Abs. 2, soweit er auf die
Ver�ußerung von Anteilen an K·rperschaften, Personenvereinigun-
gen und Verm·gensmassen entf�llt, deren Leistungen beim Emp-
f�nger zu Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 geh·ren, oder
an einer Organgesellschaft im Sinne des §§ 14, 17 oder 18 des K·r-
perschaftsteuergesetzes. 2Satz 1 ist in den F�llen des § 16 Abs. 3
entsprechend anzuwenden,

c) des Ver�ußerungspreises oder des gemeinen Wertes im Sinne des
§ 17 Abs. 2. 2Satz 1 ist in den F�llen des § 17 Abs. 4 entsprechend
anzuwenden,

d) der Bez¨ge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 und der Einnahmen im
Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 9,

e) der Bez¨ge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 2,
f) der besonderen Entgelte oder Vorteile im Sinne des § 20 Abs. 2

Satz 1 Nr. 1, die neben den in § 20 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 1
Nr. 2 Buchstabe a bezeichneten Einnahmen oder an deren Stelle
gew�hrt werden,

g) der Einnahmen aus der Ver�ußerung von Dividendenscheinen und
sonstigen Anspr¨chen im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buch-
stabe a,

h) der Einnahmen aus der Abtretung von Dividendenanspr¨chen oder
sonstigen Anspr¨chen im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 2,

i) der Bez¨ge im Sinne des § 22 Nr. 1 Satz 2, soweit diese von einer
nicht von der K·rperschaftsteuer befreiten K·rperschaft, Personen-
vereinigung oder Verm·gensmasse stammen,
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j) des Ver�ußerungspreises im Sinne des § 23 Abs. 3 bei der Ver�uße-
rung von Anteilen an K·rperschaften, Personenvereinigungen oder
Verm·gensmassen, deren Leistungen beim Empf�nger zu Einnah-
men im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 geh·ren.

2Dies gilt f¨r Satz 1 Buchstabe d bis h auch in Verbindung mit § 20
Abs. 3. 3Satz 1 Buchstabe a und b ist nur anzuwenden, soweit die An-
teile nicht einbringungsgeboren im Sinne des § 21 des Umwandlungs-
steuergesetzes sind. 4Satz 3 gilt nicht, wenn
a) der in Satz 1 Buchstabe a und b bezeichnete Vorgang sp�ter als sie-

ben Jahre nach dem Zeitpunkt der Einbringung im Sinne des § 20
Abs. 1 Satz 1 oder des § 23 Abs. 1 bis 3 des Umwandlungssteuerge-
setzes, auf die der Erwerb der in Satz 3 bezeichneten Anteile zu-
r¨ckzuf¨hren ist, stattfindet, es sei denn, innerhalb des genannten
Siebenjahreszeitraums wird ein Antrag auf Versteuerung nach § 21
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Umwandlungssteuergesetzes gestellt oder

b) die in Satz 3 bezeichneten Anteile auf Grund eines Einbringungs-
vorgangs nach § 20 Abs. 1 Satz 2 oder nach § 23 Abs. 4 des Um-
wandlungssteuergesetzes erworben worden sind, es sei denn, die
eingebrachten Anteile sind unmittelbar oder mittelbar auf eine Ein-
bringung im Sinne des Buchstabens a innerhalb der dort bezeich-
neten Frist zur¨ckzuf¨hren.

5Satz 1 Buchstabe a, b und d bis h ist nicht anzuwenden f¨r Anteile,
die bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten nach § 1
Abs. 12 des Gesetzes ¨ber das Kreditwesen dem Handelsbuch zuzu-
rechnen sind; Gleiches gilt f¨r Anteile, die von Finanzunternehmen
im Sinne des Gesetzes ¨ber das Kreditwesen mit dem Ziel der kurzfri-
stigen Erzielung eines Eigenhandelserfolges erworben werden.
6Satz 5 zweiter Halbsatz gilt auch f¨r Kreditinstitute, Finanzdienstlei-
stungsinstitute und Finanzunternehmen mit Sitz in einem anderen
Mitgliedstaat der Europ�ischen Gemeinschaft oder in einem anderen
Vertragsstaat des EWR-Abkommens.

...

§ 52

Anwendung s vo r s c h r i f t e n

idF des EStG v. 19. 10. 2002 (BGBl. I, 4210; BStBl. I, 1209)

...
(4b) § 3 Nr. 40 ist erstmals anzuwenden f¨r
1. Gewinnaussch¨ttungen, auf die bei der aussch¨ttenden K·rperschaft der nach

Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) aufgehobene
Vierte Teil des K·rperschaftsteuergesetzes nicht mehr anzuwenden ist; f¨r die
¨brigen in § 3 Nr. 40 genannten Ertr�ge im Sinne des § 20 gilt Entsprechendes;

2. Ertr�ge im Sinne des § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe a, b, c, und j nach Ablauf des
ersten Wirtschaftsjahres der Gesellschaft, an der die Anteile bestehen, f¨r das
das K·rperschaftsteuergesetz in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom
23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) erstmals anzuwenden ist.

...
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(16) 6§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe a Satz 2 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Ok-
tober 2000 (BGBl. I S. 1433) und § 8b Abs. 2 Satz 2 des K·rperschaftsteuergesetzes
in der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) sind in den
F�llen der S�tze 3 bis 5 entsprechend anzuwenden ...

§ 34 KStG

S ch l u s s vo r s c h r i f t e n

idF des KStG 1999 v. 22. 4. 1999 (BGBl. I, 817; BStBl. I, 461),
neu gefaßt durch StSenkG v. 23. 10. 2000 (BGBl. I, 1433; BStBl. I, 1428)

(1) Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit in den folgenden Abs�tzen sowie in
§ 54a nichts anderes bestimmt ist erstmals f¨r den Veranlagungszeitraum 2001 an-
zuwenden.
(1a) Das K·rperschaftsteuergesetz in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom
23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) ist bei vom Kalenderjahr abweichenden Wirt-
schaftsjahren erstmals f¨r den Veranlagungszeitraum 2002 anzuwenden, wenn das
erste im Veranlagungszeitraum 2001 endende Wirtschaftsjahr vor dem 1. Januar
2001 beginnt.
...
(10a) 1Die Vorschriften des Vierten Teils des K·rperschaftsteuergesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), zuletzt ge�n-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601), sind
letztmalig anzuwenden
1. f¨r Gewinnaussch¨ttungen, die auf einem den gesellschaftsrechtlichen Vor-

schriften entsprechenden Gewinnverteilungsbeschluss f¨r ein abgelaufenes
Wirtschaftsjahr beruhen, und die in dem ersten Wirtschaftsjahr erfolgen, das in
dem Veranlagungszeitraum endet, f¨r den das K·rperschaftsteuergesetz in der
Fassung des Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) erst-
mals anzuwenden ist;

2. f¨r andere Aussch¨ttungen und sonstige Leistungen, die in dem Wirtschafts-
jahr erfolgen, das dem in Nummer 1 genannten Wirtschaftsjahr vorangeht.

...

Autoren:
Dr. AloysNacke, Richter am FG, Hannover (Allg. Erl. zu § 3 Nr. 40 außer

Anm. 12–16 und 32–36, Satz 1 Buchst. c)
Dipl.-Finanzwirt Jens Intemann, Richter am FG, Hannover (Allg. Erl. zu § 3

Nr. 40 Anm. 12–16 und 32–36, Satz 1 Buchst. a, b, d–j, S�tze 2–6)
Mitherausgeber: Dr. Winfried Bergkemper, Richter am BFH, Mµnchen
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B. Rechtsentwicklung . . . . . . 5
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Allgemeine Erl�uterungen zu § 3 Nr. 40

Schrifttum: Wendt, Spreizung von KÆrperschaftsteuersatz u. Einkommensteuersatz als
verfassungsrechtliches Problem, in FS Friauf, 1996, 857; Brµhler Empfehlungen zur Re-
form der Unternehmensbesteuerung, BB 1999, 1188; Hey, Die Brµhler Empfehlungen
zur Reform der Unternehmensbesteuerung, BB 1999, 1192; Mmrkle, Gedanken zur Re-
form der Unternehmensbesteuerung, WPg. 1999, 901; Bareis, Das Halbeinkµnfteverfah-
ren im Systemvergleich, StuW 2000, 133; Bauer/Eggers, Zum Halbeinkµnfteverfahren im
Rahmen der Unternehmenssteuerreform, StuB 2000, 459; Becker, Zur Besteuerung inl�n-
discher Gesellschafter von Auslandsholdings nach dem Steuersenkungsgesetz, IWB
Nr. 15 v. 9. 8. 2000; Behre/Mense, Beratungsaspekte zum Entwurf eines Steuersenkungs-
gesetzes, StuB 2000, 243; Beichelt, Aus der Arbeit des Steuergesetzgebers seit Beginn der
14. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages, StuW 2000, 197; Bergemann, Unter-
nehmenssteuerreform 2001: Schwerpunkte des Steuersenkungsgesetzes, DStR 2000, 1410;
Birk, Das Leistungsf�higkeitsprinzip in der Unternehmenssteuerreform, StuW 2000, 328;
Brinkmeier, Leitfaden zur Vorbereitung auf die Unternehmenssteuerreform. Eckdaten zu
den Gesetzes�nderungen mit Checkliste, GmbH-StB 2000, 220; Crezelius, Steuersen-
kungsgesetz: § 8b Abs. 3 Satz 2 KStG 2001 – ein steuergesetzliches Verwirrspiel, DB
2000, 1631; Dautzenberg, Neuerungen im Internationalen Steuerrecht durch das Steuer-
senkungsgesetz, StuB 2000, 863; Demmig, Steuerreform – Konzeptionen im Vergleich –
Die Konzeptionen des Steuersenkgesetzes und der CDU/CSU-Fraktion –, Bonn 2000 (=
Inst. FuSt.-Schrift Nr. 388); Dieterlen/Schaden, Einige Bemerkungen zu den Regelungen
des StSenkG zur Besteuerung von Anteilsver�ußerungen, BB 2000, 2492; D�rner, Die
Besteuerung der Kapitalgesellschaften und ihrer Gesellschafter nach dem StSenkG, Inf.
2000, 545; D�tsch/Pung, Steuersenkungsgesetz: Die �nderungen bei der KÆrperschaft-
steuer und bei der Anteilseignerbesteuerung, DB Beilage Nr. 10/2000; Eisgruber, Unter-
nehmenssteuerreform 2001: Das Halbeinkµnfteverfahren auf der Ebene der KÆrper-
schaft, DStR 2000, 1493; Erle/Sauter (Hrsg.), Reform der Unternehmensbesteuerung.
Kommentar zum Steuersenkungsgesetz mit Checklisten und Materialien, KÆln 2000;
Ernst & Young/BDI, Die Unternehmenssteuerreform. Informationen, Analysen und Ge-
staltungsempfehlungen zum Steuersenkungsgesetz (StSenkG), 2. Aufl. Bonn/Berlin 2000;
Fischer-Zernin/Busse, Spekulationsverluste noch in diesem Jahr realisieren, Welt am
Sonntag v. 16. 7. 2000, 51; Fleischmann, MÆgliche Auswirkungen des Halbeinkµnftever-
fahrens auf die Anlageentscheidung des privaten Investors, StuB 2000, 615; Fock, Unter-
nehmenssteuerreform und beschr�nkte Steuerpflicht, RIW 2001, 108; Freshfields/Bruck-
haus/Deringer, Unternehmenssteuerreform – Die Neuregelungen des StSenkG fµr
Kapitalgesellschaften und ihre Anteilseigner, NJW-Beilage 51/2000; Frotscher, Die kÆr-
perschaftsteuerliche �bergangsregelung nach dem Steuersenkungsgesetz, BB 2000, 2280;
Grotherr, Das neue KÆrperschaftsteuersystem mit Anteilseignerentlastung bei der Be-
steuerung von Einkµnften aus Beteiligungen, BB 2000, 849; Ders., �nderungen bei der
Besteuerung von Einkµnften aus ausl�ndischen Beteiligungen durch das Steuersenkungs-
gesetz, IWB 2000, 1097; Gr�tzner, �nderungen der Einkommensteuer durch das Steuer-
senkungsgesetz, NWB F. 3b, 5385; Haase/Arnolds, Unternehmenssteuerreform: Anrech-
nungssystem oder klassisches KÆrperschaftsteuersystem mit Halbeinkµnfteverfahren?, FR
2000, 485; Haritz, Unternehmenssteuerreform 2000: Begµnstigte Ver�ußerungsgewinne
bei einbringungsgeborenen Anteilen, DStR 2000, 1537; Haritz/Slabon, Unternehmens-
steuerreform: �bergangsregelungen bis in das Jahr 2002, GmbHR 2000, 593; Haritz/Wis-
niewski, Das Umwandlungssteuerrecht nach Verabschiedung der Unternehmenssteuerre-
form, GmbHR 2000, 789; Herzig/Lochmann, Das Grundmodell der Besteuerung von
Personenunternehmen nach der Unternehmenssteuerreform, DB 2000, 540; Heinemann,
Dividendeneinkµnfte bei zwischengeschalteter Personengesellschaft nach StSenkG, Steu-
er-Seminar 3/2001, 75; Hild, Report zum Steuersenkungsgesetz, BB 2000, 1656; Hoff-
mann, Steuersenkungsgesetz: Die Bilanzierung von Beteiligungen an Kapitalgesellschaf-
ten, DB 2000, 1931; Jakobs/Spengel/Vituschek, Steuerreform 2001: Internationale
Wettbewerbsf�higkeit deutscher Unternehmen und Rechtsformwahl, RIW 2000, 653; Ja-
kobs/Wittmann, Steuersenkungsgesetz: Besteuerung von Anteilsver�ußerungen, GmbHR
2000, 910; Jarass, Nur das Halbeinkµnfteverfahren stellt in- und ausl�ndische Investoren
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gleich, Handelsblatt v. 28. 6. 2000, 63; Kellersmann, Aktuelle Aspekte der Steuerreform
1999/2000, StuB 2000, 620; K�hler, Diskussionsforum Unternehmenssteuerreform:
Auswirkungen der steuerlichen �nderungen auf deutsche Auslandsinvestitionen, DStR
2000, 613; Korn/Strahl, Gesetzes�nderungen durch das Steuersenkungsgesetz, K¨SDI
2000, 12582; Dies., Steuerhinweise zum Jahreswechsel, K¨SDI 2000, 12620; Dies., Steu-
ern und steuerliche Gewinnermittlung zum Jahreswechsel 2000/2001, NWB F. 2, 7443
(4. 12. 2000); Krawitz, Betriebswirtschaftliche Anmerkungen zum Halbeinkµnfteverfah-
ren, DB 2000, 1721; Kulemann/Harle, Zum Ausschµttungsverhalten von Kapitalgesell-
schaften beim EK 45 und EK 40 im Rahmen des Steuersenkungsgesetzes, StuB 2000,
812; Dies., Die Unternehmenssteuerreform „droht“ – EK 45 und EK 40 jetzt ausschµt-
ten?, GStB 2000, 129; Maier/Dal Bosco, Unternehmenssteuerreform 2000: Ver�ußerung
von Anteilen an Kapitalgesellschaften durch natµrliche Personen im Veranlagungszeit-
raum 2001, DStR 2000, 1763; Maiterth/Semmler, Kritische Anmerkungen zur geplanten
Substitution des kÆrperschaftsteuerlichen Anrechnungssystems durch das so genannte
„Halbeinkµnfteverfahren“ im Zuge des Steuersenkungsgesetzes, BB 2000, 1377; Meinh�-
vel, Die pauschalierte Gewerbesteueranrechnung ab 2001: Neutralit�t erreicht?, StuB
2000, 298; Melchior, �berblick µber die �nderungen durch das StSenkG v. 23. 10. 2000,
NWB Beilage 10/2000; Menck, Halbeinkµnfteverfahren, Schachtelprivileg µber die Gren-
ze und Außensteuergesetz, IWB Nr. 11 v. 14. 6. 2000; Mick, Steuersenkungsgesetz: Ge-
f�hrdung der Steuerfreiheit von Ver�ußerungsgewinnen nach § 8b Abs. 2 und 4 KStG nF
bei bestimmten Formen des Wertpapierhandels, DB 2000, 1682; M�ller-Gatermann,
Grundentscheidungen der Unternehmenssteuerreform, Entlastungswirkungen und Ge-
genfinanzierungsmaßnahmen, GmbHR 2000, 630; Neu/Neumann/Neumayer, Steueropti-
mierung nach der Unternehmenssteuerreform. Die wichtigsten Beratungsfelder zur Vor-
bereitung auf den Systemwechsel 2001/2002, KÆln 2000; Pache, Die Neuregelung der
kÆrperschaftlichen und gewerbesteuerlichen Organschaft nach dem Steuersenkungsgesetz,
GmbHR 2000, 764; Pelka, Rechtsformneutralit�t im Steuerrecht – Verfassungsm�ßigkeit
der Steuersatzsenkung fµr Kapitalgesellschaften, StuW 2000, 389; Pezzer, Kritik des Halb-
einkµnfteverfahrens, StuW 2000, 144; Prinz, Geplante Versch�rfung der Gesellschafter-
Fremdfinanzierung (§ 8a KStG) durch die Unternehmenssteuerreform, GmbHR 2000,
272; Pung, Steuersenkungsgesetz: �nderungen des UmwStG, DB 2000, 1835; PWC
Deutsche Revision (Hrsg.), Unternehmenssteuerreform 2001. Analyse aller wesentlichen
�nderungen mit Praxishinweisen, Gestaltungsempfehlungen und Checklisten, Freiburg i.
Br. 2000; Rmttig/Protzen, Unbeabsichtigter Systemwechsel bei der Hinzurechnungsbe-
steuerung von Kapitalgesellschaften als Folge des Steuersenkungsgesetzes?, IStR 2000,
394; Raupach, Perspektiven fµr den Steuerstandort Deutschland, StuW 2000, 341; Reiss,
Das Anrechnungsverfahren europatauglich machen, Handelsblatt v. 28. 6. 2000, 63; Rit-
zer/Stangl, Steuerfreiheit von Anteilsver�ußerungen – Zeitplan zur erstmaligen Anwen-
dung, Inf. 2000, 742; R�dder/Schumacher, Unternehmenssteuerreform 2001 – Eine erste
Analyse des Regierungsentwurfs aus Beratersicht, DStR 2000, 353; Dies., Unternehmens-
steuerreform 2001: Wesentliche �nderungen des Steuersenkungsgesetzes gegenµber dem
Regierungsentwurf und Regeln zu seiner erstmaligen Anwendung, DStR 2000, 1453;
Schaumburg/R�dder (Hrsg.), Unternehmenssteuerreform 2001. Gesetze – Materialien –
Erl�uterungen, Mµnchen 2000; Schiffers, Die vGA im Halbeinkµnfteverfahren, GmbH-
StB 2000, 242; Ders., Steuersenkungsgesetz: Gewinnausschµttungspolitik in der �ber-
gangsphase vom Anrechnungssystem zum Halbeinkµnfteverfahren, GmbHR 2000, 901;
Schneeloch/Trockels-Brand, KÆrperschaftsteuerliches Anrechnungsverfahren versus
Reformpl�ne, DStR 2000, 907; Sch�n, Zum Entwurf eines Steuersenkungsgesetzes, StuW
2000, 151; Ders., Zur Unternehmenssteuerreform, Stbg. 2000, 1; Sch�ler, Unterneh-
mensbewertung und Halbeinkµnfteverfahren, DStR 2000, 1531; Schwedhelm/Olbing/
Binnewies, Gestaltungsµberlegungen zum Jahreswechsel 2000/2001 rund um die GmbH,
GmbHR 2000, 1173; Schwindhelm/N�cker, Steuerreform – Bestandsaufnahme und Ge-
staltungshinweise, StuB 2000, 1069; Seeger, Die verdeckte Gewinnausschµttung und das
Halbeinkµnfteverfahren, StuB 2000, 667; Seifert, Zum Entwurf eines Steuersenkungser-
g�nzungsgesetzes, StuB 2000, 829; Siegel/Bareis/Herzig/Schneider/Wagner/Wenger,
Verteidigt das Anrechnungsverfahren gegen unbedachte Reformen!, BB 2000, 1269; Sig-
loch, Unternehmenssteuerreform 2001 – Darstellung und Ækonomische Analyse, StuW
2000, 160; Spengel/Jaeger/M�ller, Europarechtliche Beurteilung des Gesetzentwurfs zur
Senkung der Steuers�tze und zur Reform der Unternehmensbesteuerung, IStR 2000, 257;
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Stein, Anmerkungen zu den gesellschaftsrechtlichen Aspekten des Steuersenkungsgeset-
zes, StuB 2000, 640; Sterzenbach, Zur Ver�ußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaf-
ten nach dem Steuersenkungsgesetz, StuB 2000, 923; Tibo, Steuersenkgesetz – Besteue-
rung von Ertr�gen aus Wertpapier-Investmentfonds, DB 2000, 2291; Unvericht,
Schwachstellen des Steuersenkungsgesetzes – Alternativen, BB 2000, 797; van Lishaut,
Die Reform der Unternehmensbesteuerung aus Gesellschaftersicht, StuW 2000, 182; van
Lishaut/F�rster, Steuersenkgesetz: Anteilsver�ußerungen im neuen Recht, GmbHR
2000, 1121; V�gele/Edelmann, Internationale Steuerplanung nach der Unternehmens-
steuerreform 2001, IStR 2000, 463;Wellkamp, GmbH-Anteilsverk�ufe: Wie kÆnnen Steu-
erfreiheit und Halbeinkµnfteverfahren fµr Ver�ußerungsgewinne ab 2002 schon heute si-
chergestellt werden?, GmbH-Steuerpraxis 2000, 407; Wenger, Die Steuerfreiheit von
Ver�ußerungsgewinnen: Systemwidrigkeiten und systematische Notwendigkeiten, StuW
2000, 177; Utescher/Blaufus, Unternehmenssteuerreform 2001: Begrenzung des Be-
triebsausgabenabzugs bei Beteiligungsertr�gen, DStR 2000, 1581; Ax/Harle, Die „unange-
messene“ Gesellschafter-Gesch�ftsfµhrer-Vergµtung – Hat die verdeckte Gewinnaus-
schµttung im neuen Besteuerungssystem ihren Schrecken verloren?, GmbHR 2001, 763;
Bock, StSenkG – Das Ende der verdeckten Gewinnausschµttung?, StB 2001, 282; Hunds-
doerfer, Beteiligungsaufwendungen im Halbeinkµnfteverfahren, BB 2001, 2242; Jost,
Gestaltungsµberlegungen zum Ausschµttungsverhalten im �bergangszeitraum, DStR
2001, 961; Meichelbeck/Vollath, Ver�ußerung einbringungsgeborener Anteile durch na-
tµrliche Personen und Personengesellschafter als Anteilseigner, DStR 2001, 2184; Patt/
Rasche, Unternehmenssteuerreform: Tariferm�ßigung nach § 34 EStG fµr Einbringungs-
gewinne sowie fµr Gewinne aus der Ver�ußerung einbringungsgeborener Anteile, FR
2001, 175; Reiss, Problemfelder und Gestaltungshinweise zum „neuen § 17 EStG“, Inf.
2001, 81; Rund, Zeitliche Verlagerung der Besteuerung von Anteilsver�ußerungen iSd.
§ 17 EStG in das Halbeinkµnfteverfahren, GmbHR 2001, 96; Wendt, Betriebsaufgabe/
-ver�ußerung wegen Alters. Voraussetzungen fµr den halben Steuersatz ab VZ 2001, EStB
2001, 57; Schirmer, Steuerbelastete Altgewinne jetzt ausschµtten oder erst im Halbein-
kµnfteverfahren? – Eine Anmerkung zu einem eventuell vorhandenen Irrtum der Wir-
kungsprozesse des Systemwechselns, FR 2001, 1100; Strahl, Einbringungsgeborene An-
teile: Probleme und GestaltungsmÆglichkeiten, K¨SDI 2001, 12728; Strunk, Mittelbare
Beteiligung an der Kapitalgesellschaft µber eine Personengesellschaft?, BB 2001, 857; Bip-
pus, Neuer �rger mit verdeckten Gewinnausschµttungen – StÆrfall Verfahrensrecht –,
GmbHR 2002, 951; Dautel, Werbungskostenabzug von Verwaltungsgebµhren privater
KapitalvermÆgen im Halbeinkµnfteverfahren unter Berµcksichtigung des BMF-Schrei-
bens vom 12. 6. 2002, DStR 2002, 1605; D�tsch, �bergang vom Anrechnungsverfahren
zum Halbeinkµnfteverfahren – Gesamtdarstellung der �bergangsregelungen, in Herzig
(Hrsg.), Unternehmenssteuerreform, KÆln 2002, 52; D�tsch/Pung, Erstmalige Anwen-
dung des Halbeinkµnfteverfahrens und letztmalige Anwendung des Anrechnungsverfah-
rens auf AuflÆsungsgewinne/-verluste i. S. von § 17 Abs. 4 EStG, DB 2002, 173; Ernst &
Young/BDI, Die Fortentwicklung der Unternehmenssteuerreform, Bonn 2002; Haren-
berg, Die Aufteilung von Werbungskosten bei Kapitaleinkµnften, die teilweise dem Halb-
einkµnfteverfahren unterliegen, FR 2002, 768; Haun/Gol�cke/Franz, Ausgew�hlte Frage-
stellungen und Gestaltungsempfehlungen bei der Organschaftsbesteuerung im
Zusammenhang mit der Neufassung des § 15 Nr. 2 KStG, GmbHR 2002, 1002; Inte-
mann/Nacke, Besteuerung von Ver�ußerungsgewinnen natµrlicher Personen nach dem
Halbeinkµnfteverfahren, NWB F. 3, 12067; Graf Kerssenbrock/Kiel, Die Missbrauchs-
verhinderungsvorschrift des § 3 Nr. 40 S 4 Buchst. b EStG oder: Was der Gesetzgeber
wohl sagen wollte, aber nicht gesagt hat, BB 2002, 282; Klingberg, Halbeinkµnfteverfah-
ren – Grundsatzfragen und Anwendungsprobleme, in Herzig (Hrsg.), Unternehmenssteu-
erreform, KÆln 2002, 2; Kohlruss, MÆglichkeiten der Durchbrechung des Halbeinkµnfte-
verfahrens – Dividenden-Stripping und Commanditaire Vennootschap, Stbg. 2002, 97;
Meyer/Ball, Verfahrensrechtliche Fallstricke bei der verdeckten Gewinnausschµttung
nach neuem Recht, DStR 2002, 1285; M�ller/Semmler, Zur Berechnung der Sperrfrist
fµr Anteile an einer KÆrperschaft nach § 3 Nr. 40 S�tze 3 und 4 EStG sowie nach § 8b
Abs. 4 KStG aus steuersystematischer Sicht, StuB 2002, 842; M�ller-Gatermann, Halb-
einkµnfteverfahren – Grundsatzfragen und Anwendungsprobleme, in Herzig (Hrsg.),
Unternehmenssteuerreform, KÆln 2002, 37; Nacke/Intemann, Ausgew�hlte Probleme des
Halbeinkµnfteverfahrens, DB 2002, 756; Neu, Liquidationsbesteuerung der GmbH. Ge-
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staltungsmÆglichkeiten aus Wahlrechten nach dem UntStFG ab 2002, GmbH-StB 2002,
74; Neyer, Zur Reichweite des Halbeinkµnfteverfahrens – Organschaft, Mitunternehmer-
schaft, GmbHR 2002, 102; Orth, �bergang vom Anrechnungsverfahren zum Halbein-
kµnfteverfahren – Einzelaspekte der �bergangsregelungen, in Herzig (Hrsg.), Unterneh-
menssteuerreform, KÆln 2002, 78; Pyszka, Durchbrechung des Halbeinkµnfteverfahrens
bei steuerfreien ausl�ndischen Beteiligungsertr�gen einer Organschaft? Anmerkungen zur
verunglµckten Neufassung des § 15 Nr. 2 KStG, GmbHR 2002, 468; T�ben, Keine Ge-
werbesteuer auf Dividenden und auf Gewinne aus der Ver�ußerung von Anteilen an Kapi-
talgesellschaften bei Zwischenschaltung einer Personengesellschaft, FR 2002, 361; Bareis,
Probleme mit der H�lfte, BB 2003, 1006; Engel, § 3 Nr. 40 EStG und § 8b KStG sind be-
reits bei der Einkµnfteermittlung der Mitunternehmerschaft anwendbar, DB 2003, 1811;
Harenberg/Irmer, Die Besteuerung privater Kapitaleinkµnfte, 3. Aufl. Herne/Berlin
2003; Herbst, Ist die Besteuerung von Ver�ußerungsgewinnen noch zeitgem�ß?, FR
2003, 1006; Intemann, Beratungsschwerpunkte nach Einfµhrung des Halbeinkµnftever-
fahrens, NWB F. 3, 12603 (2003); Rosenbach, Organschaft und Holding – Zweifelsfragen
zu §§ 8b KStG und 3c EStG, WPg.-Sonderheft 2003, S 1; Schmidt/Kieker, Gewerbesteu-
erpflicht von Dividenden, insbesondere von Dividenden ausl�ndischer Kapitalgesellschaf-
ten, NWB F. 5, 1523; Roser, Steuerbefreiung von Dividenden und Ver�ußerungsgewinnen
– Offene Anwendungsfragen zu § 8b KStG in der Fassung des Regierungsentwurfs vom
13. 8. 2003, GmbHR 2003, 1250.
Verwaltungsanweisungen: H 6 Nr. 40 EStH 2002; R6 EStR 2003 (Entwurf); OFD
Mµnster v. 21. 7. 2000, BB 2000, 1770; OFD Koblenz v. 15. 5. 2001, DB 2001, Beil. Nr. 4;
OFD Kiel v. 13. 6. 2001, FR 2001, 916; OFD Koblenz v. 26. 6. 2001, DStZ 2001, 717;
FinMin. Nds. v. 17. 1. 2002, FR 2002, 359; OFD Mµnchen v. 15. 4. 2002 – S 2342 – 36 St
414, nv.; OFD Mµnchen v. 21. 8. 2002, GmbHR 2002, 1044; BMF v. 10. 9. 2002, FR
2002, 1333; OFD Frankfurt v. 2. 5. 2003, FR 2003, 740; OFD Dµsseldorf v. 5. 6. 2003, FR
2003, 739.

A. �berblick

I. Allgemeines

Vorbemerkung zur Bedeutung des Halbeink¨nfteverfahrens: Mit dem
StSenkG hat der Gesetzgeber einen Systemwechsel bei der Besteuerung von
KapGes. und ihren Anteilseignern vorgenommen. Der Wechsel vom kstl. An-
rechnungsverfahren zur Definitivbesteuerung mit niedrigerem KStSatz wird er-
g�nzt durch die h�lftige StBefreiung der mit KSt. vorbelasteten Einnahmen des
Anteilseigners. § 3 Nr. 40 regelt, fµr welche Einnahmen die StBefreiung gilt.
Weil die h�lftige StBefreiung der Einnahmen durch § 3c Abs. 2 mit einer h�lfti-
gen Kµrzung der zugehÆrigen Ausgaben des Anteilseigners verbunden worden
ist, wird – etwas unscharf – der Begriff des Halbeinkµnfteverfahrens fµr die Be-
steuerung beim Anteilseigner verwendet. Das Halbeinkµnfteverfahren kommt
unabh�ngig davon zur Anwendung, ob die Einnahmen oder VermÆgensmeh-
rungen in einem BV oder in einem PV anfallen. Darµber hinaus werden dem
Halbeinkµnfteverfahren Gewinne unterworfen, die in verschiedener Weise auf
den Anteilseigner µbertragen werden kÆnnen. Neben der Ausschµttung ist zu
beachten, daß auch durch Kapitalherabsetzung oder Liquidation der KÆrper-
schaft ein Gewinnzufluß erfolgen kann. Auch Anteilsver�ußerungen werden
von § 3 Nr. 40 erfaßt. Zur rechtssystematischen Begrµndung der Erfassung der
unterschiedlichen Ertr�ge unter das Halbeinkµnfteverfahren s. Anm. 12 ff.
Begriff Halbeink¨nfteverfahren, Halbeinnahmeverfahren, Halbabzugs-
verfahren, Ver�ußerungsprivileg und Dividendenprivileg: Das Gesetz ver-
wendet zwar den Begriff „Halbeink nfteverfahren“ selbst nicht; jedoch wird er im
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engeren Sinn fµr das Besteuerungsverfahren der Einkµnfte aus der Beteilung an
insbes. KapGes. auf der Ebene des Anteilseigners, der eine natµrliche Person ist,
angewandt. Im weiteren Sinne bezieht er auch die Besteuerung auf der Ebene der
KapGes. mit ein und erfaßt begrifflich auch die StFreistellung des Anteilseigners
gem. § 8b KStG, wenn dieser eine KÆrperschaft ist (Tipke/Lang, Steuerrecht,
17. Aufl. 2002, § 11 Rn. 3; Birk, Steuerrecht, 5. Aufl. 2002, Rn. 1093). Der weite
Begriff resultiert daraus, daß die ausschµttende KÆrperschaft selbst einer defini-
tiven KSt. von 25 vH unterliegt, die n�herungsweise der H�lfte des EStSatzes
entspricht, so daß die Gewinnausschµttung der KÆrperschaft bei dem Anteils-
eigner auch nur zur H�lfte der ESt. unterworfen wird (vgl. BTDrucks. 14/2683,
94; Birk, Steuerrecht, 5. Aufl. 2002, Rn. 1044). § 3 Nr. 40 regelt nur die h�lftige
StBefreiung der Einnahmen, so daß im Prinzip insoweit von einem „Halbeinnah-
meverfahren“ gesprochen werden kann. Dagegen wird in § 3 c Abs. 2 bestimmt,
daß auch die Ausgaben im Hinblick auf die Anteile an insbes. KapGes. nur zur
H�lfte abgezogen werden kÆnnen. Insoweit kann man von einem „Halbabzugs-
verfahren“ sprechen. Diese begriffliche Aufteilung des Halbeinkµnfteverfahrens
in ein Halbeinnahme- und ein Halbabzugsverfahren ist auch unter dem Ge-
sichtspunkt gerechtfertigt, daß die jeweiligen Bestimmungen letztlich keine sy-
stematische Einheit bilden (an anderer Stelle wurde schon auf die daraus resul-
tierenden Probleme hingewiesen, s. Nacke/Intemann, DB 2002, 756).
In einem grÆßeren Zusammenhang gestellt spricht man bei den Sonderbehand-
lungen von Anteilsver�ußerungen insbes. nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a, b, c
und j EStG und nach § 8b Abs. 2 KStG und bestimmten gleichgestellten Vor-
g�ngen von einem „Ver}ußerungsprivileg“. Soweit Dividenden stfrei vereinnahmt
werden (§ 8b Abs. 1 KStG; § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d EStG) bezeichnet man
die Behandlung dieser Ertr�ge als „Dividendenprivileg“. Es handelt sich jedoch bei
diesen Bezeichnungen nicht um Steuervergµnstigungen, sondern allein um eine
steuertechnische Begriffsbildung (s. van Lishaut in Herzig, Unternehmenssteu-
erreform, 2002, 196 mwN).
Das Halbeink¨nfteverfahren im System der Einkommensbesteuerung:
Die Regelungen betreffen das Halbeinnahmeverfahren, das, abgesehen von Son-
dervorschriften zu der Besteuerung der Investmentsfonds, zu der Geltung des
Halbeinkµnfteverfahrens bei den Zuschlagsteuern, bei Organschaften und im
außerstl. Bereich, im wesentlichen in § 3 Nr. 40 geregelt ist. Das Halbeinkµnfte-
verfahren regelt die Besteuerung der natµrlichen Personen, soweit sie unmittel-
bar oder mittelbar µber PersGes. betriebliche oder nicht betriebliche Einkµnfte
aus Anteilen an KÆrperschaften, Personenvereinigungen oder VermÆgensmas-
sen iSd. § 20 Abs. 1 Satz 1 erzielen. Betroffen sind davon insbes. Anteile an
KapGes. Die begµnstigten „ErlÆse“ (Einnahmen, Bezµge, Entnahmen usw.)
werden in § 3 Nr. 40 erfaßt, dh. zur H�lfte stfrei gestellt, w�hrend die Aufwen-
dungen, die zu den „ErlÆsen“ im wirtschaftlichen Zusammenhang stehen (BA/
WK, AK usw.) in § 3c Abs. 2 zur H�lfte zum Abzug zugelassen werden (verfas-
sungsrechtlich umstritten s. zB Sch�n, FR 2001, 381 [386]; Sch�n, StuW 2000,
151 [154]; Pezzer, DStJG 25 [2002], 37 [55]; Raupach in Einf. ESt. Anm. R 16;
Harenberg, FR 2002, 768 [770]). § 3 Nr. 40 unterscheidet dabei zwischen Aus-
schµttungen und diesen gleichgelagerten Sachverhalten Satz 1 Buchst. d–h) und
Ver�ußerungen und gleichgestellten Sachverhalte (Satz 1 Buchst. a–c und j). Die
Ver�ußerungsf�lle werden jedoch nicht generell dem Halbeinnahmeverfahren
zugefµhrt, sondern um Mißbrauchsf�lle zu verhindern, nur eingeschr�nkt erfaßt.
Soweit einbringungsgeborene Anteile nicht mehr als sieben Jahre gehalten wer-
den, kommt grds. das Halbeinnahmeverfahren nicht zur Anwendung. Die Ein-

§ 3 Nr. 40 Anm. 1 Halbeinkµnfteverfahren
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nahmen aus dem Verkauf von einbringungsgeborenen Anteilen innerhalb der
Siebenjahresfrist werden idR in voller HÆhe der Besteuerung unterworfen (zur
umstrittenen Behandlung der einbringungsgeborenen Anteile im Halbabzugs-
verfahren s. 3 c Anm. J 01-2 f. u. R 27). Nicht alle Einnahmen der beschriebenen
Art unterliegen dem Halbeinkµnfteverfahren. So fallen ua. aus der h�lftigen Be-
steuerung heraus und sind daher voll zu erfassen:
– Gewinne aus der Ver�ußerung oder aus Dividenden von Anteilen an ausl�nd.
Investmentsfonds (europarechtlich umstritten, s. Anm. 83);

– Gewinne aus der Ver�ußerung von Anteilen an inl�nd. Investmentsfonds, so-
weit sie im PV gehalten werden (verfassungsrechtlich umstritten, s. Anm. 80);

– Gewinne aus den sog. fiktiven Dividenden, die aufgrund der Hinzurech-
nungsbesteuerung fµr bestimmte ausl�nd. Beteiligungen dem Anteilseigner
zugerechnet werden;

– Gewinne aus Dividenden aus DBA-Beteiligungen an OG (s. Anm. 78).
Die so ermittelten Einkµnfte fließen nach Abzug bestimmter Freibetr�ge (zB
Sparerfreibetrag und Ver�ußerungsfreibetrag) in die Einkommensbesteuerung
ein.
Folgende Grafik gibt einen �berblick µber die Regelungsbereiche des Halbein-
kµnfteverfahrens im engeren Sinne (s. S. E 16):

E 15
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Das Halbeinkünfteverfahren regelt bei natürlichen Personen,
die unmittelbar oder mittelbar über PersGes. insbes. an KapGes. beteiligt sind,
die Besteuerung der Einnahmen aus diesen Anteilen auf zwei Ebenen.

Halbeinnahmeverfahren § 3 Nr. 40:
Es ist zwischen Ausschüttungen und
Veräußerungserlösen zu
unterscheiden

Halbabzugsverfahren § 3c Abs. 2:
Aufwendungen im wirtschaftlichen
Zusammenhang mit den Einnahmen
(BA/WK, AK usw.) werden nur zur
Hälfte berücksichtigt.

Ausschüttungen
und vergleichbare
Einnahmen § 3
Nr. 40 Satz 1
Buchst. d–h:

Einnahmen
sind zur Hälfte
steuerbefreit.
s. Anm. 148 ff.

Veräußerungseinnahmen
aus einbringungsgeborenen
Anteilen innerhalb der
Siebenjahresfrist § 3 Nr. 40
Satz 3 und 4 und Ein-
nahmen im kurzfristigen
Bankenhandel § 3 Nr. 40
Satz 5 und 6:

Keine hälftige Steuer-
befreiung s. Anm. 205 ff.
und 220

Das Saldo der Einkünfte aus den Beteiligungen fließt in die Einkünfteermittlung ein.

Abzug von einkünftebezogenen Steuerfreibeträgen (zB Sparerfreibetrag von 3 100/
1550 € gem. § 20 Abs. 4, Veräußerungsfreibetrag von 10 300 € gem. § 17 Abs. 3)

Sonstige Einnahmen
sind zur Hälfte
steuerfrei

Veräußerungs-
einnahmen und
vergleichbare
Einnahmen § 3
Nr. 40 Satz 1
Buchst. a–c und j:

Es ist weiter zu
differenzieren

Anm.: KapErtrSt. gem. §§ 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2, 43, 43 a und Quellensteuer gem.
§ 34c – jedoch nicht mehr die KSt. – werden auf die Einkommensteuer angerechnet.
Tarifvergµnstigung nach § 34 gilt nicht im Halbeinkµnfteverfahren. Auch ist aus der
Bemessungsgrundlage fµr die KiSt. und fµr außersteuerliche Rechtsnormen das Hal-
beinkµnfteverfahren zu eliminieren.

§ 3 Nr. 40 Anm. 1 Halbeinkµnfteverfahren
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II. Einzelbestimmungen des § 3 Nr. 40

Satz 1 Buchst. a: Werden Anteile im Betriebsverm¯gen gehalten, so unterliegen
folgende BetriebsvermÆgensmehrungen und Einnahmen dem Halbeinkµnfte-
verfahren:
– Einnahmen aus der Ver}ußerung von Anteilen an insbes. KapGes. („KÆrper-
schaften, Personenvereinigungen und VermÆgensmassen, deren Leistungen
beim Empf�nger zu Einnahme im Sinne von § 20 Abs. 1 Nr. 1 gehÆren“)
oder an OG.

– BetriebsvermÆgensmehrungen aus der Entnahme von Anteilen an diesen KÆr-
perschaften oder an OG.

– Einnahmen aus der Aufl¯sung von KÆrperschaften oder aus der Herabsetzung
des Nennkapitals von KÆrperschaften.

– BetriebsvermÆgensmehrungen, die sich aus einer Wertaufholung von Anteilen
an einer KÆrperschaft ergeben (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 iVm. Nr. 1 Satz 4).

Satz 1 Buchst. b: Es wird der Ver}ußerungspreis iSd. § 16 Abs. 2 erfaßt, der bei
einer Ver�ußerung eines Gewerbebetriebs, eines Teilbetriebs, eines Gesell-
schaftsanteils insbesondere an einer PersGes. (OHG, KG und GbR) entsteht,
soweit er auf einen Anteil an einem kstpfl. Rechtssubjekt (auch OG) entf}llt, der zum BV
des Ver�ußerungsobjekts gehÆrte.
Satz 1 Buchst. c: Es wird der Gewinn aus der Ver}ußerung von Anteilen an einer
KapGes., die im PV gehalten werden, erfaßt (= F�lle des § 17). Auch die F�lle
der AuflÆsung und der Kapitalherabsetzung gehÆren dazu (§ 17 Abs. 4 gilt ent-
sprechend).
Satz 1 Buchst. d: Dem Halbeinkµnfteverfahren unterliegen Bezµge aus § 20
Abs. 1 Nr. 1 u. Nr. 9, insbes. Dividendenaussch ttungen aus Aktien und GmbH-An-
teilen, einschließlich verdeckter Gewinnaussch ttungen. Ausgenommen sind Aus-
schµttungen, fµr die Eigenkapital iSd. § 27 KStG als verwendet gilt.
Satz 1 Buchst. e: Zur H�lfte stfrei sind Bezµge aufgrund Kapitalherabsetzung
oder Liquidation, soweit Eigenkapital iSd. § 28 Satz 4 KStG als verwendet gilt (=
Bezµge iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 2).
Satz 1 Buchst. f: Vom Halbeinkµnfteverfahren werden besondere Entgelte oder
Vorteile iSd. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 (zB Damnum aus Darlehenshingabe, Dis-
agio, Vorf�lligkeitsentsch�digungen, Treueaktien) erfaßt, die von der KÆrper-
schaft erbracht werden.
Satz 1 Buchst. g: Einnahmen aus der Ver�ußerung von Ertragsansprµchen aus
Anteilen (= F�lle des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a; zB Ver}ußerung von Divi-
dendenscheinen) unterliegen dem Halbeinkµnfteverfahren.
Satz 1 Buchst. h: Einnahmen aus der Abtretung von Dividendenanspr chen, die
nicht in einem Wertpapier verbrieft sind (= F�lle des § 20 Abs. 2 Satz 2), sind
ebenfalls zur H�lfte stfrei.
Satz 1 Buchst. i: Bez ge iSv. § 22 Nr. 1 Satz 2, soweit sie nicht von einer von der
KSt. befreiten KÆrperschaft stammen, werden ebenfalls erfaßt.
Satz 1 Buchst. j: Ver�ußerungspreise aus privaten Ver}ußerungsgesch}ften iSd. § 23,
soweit sie sich auf Anteile an kstpfl. Rechtssubjekten beziehen, unterliegen auch
dem Halbeinkµnfteverfahren.
Satz 2: Durch die Bezugnahme auf § 20 Abs. 3 wird klargestellt, daß es in den
F�llen der Buchst. d–h unerheblich ist, ob die Einnahmen im PV oder im BV er-
zielt werden (BTDrucks. 14/2683, 113).

E 17

Halbeinkµnfteverfahren Anm. 2 § 3 Nr. 40

2



E 18 Nacke

S�tze 3–4 regeln Umgehungstatbest�nde. Einnahmen iSd. Satzes 1 Buchst. a
und b sind nicht begµnstigt, wenn es sich um einbringungsgeborene Anteile
handelt, es sei denn die Einbringung liegt schon mehr als sieben Jahre zurµck.
S�tze 5–6: Nach Satz 5 gilt das Halbeinkµnfteverfahren nicht fµr Ver�ußerungs-
gewinne und Dividenden fµr Anteile, die fµr den kurzfristigen Eigenhandel bei Ban-
ken und Finanzdienstleistern vorgesehen sind. Sie werden voll besteuert. Nach
Satz 6 wird diese Regelung auch auf Banken und Finanzdienstleister, die ihren
Sitz in der EU bzw. in einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens haben, µber-
tragen.

Einstweilen frei.

B. Rechtsentwicklung

Fr¨here Vorschrift § 3 Nr. 40: Im Jahr 1958 wurde § 3 Nr. 40 erstmals ge-
schaffen und in ihr die StBefreiung fµr bestimmte Personen, die von der EWG
ihr Gehalt erhielten, geregelt (BGBl. I, 672; BStBl. I, 661). Durch das Einkom-
mensteuerreformgesetz v. 5. 8. 1974 (BGBl. I, 1769; BStBl. I, 530) wurde die
Regelung des § 3 Nr. 40 aF gestrichen. Bis zum StSenkG war daraufhin die Vor-
schrift § 3 Nr. 40 unbesetzt.
StSenkG v. 23. 10. 2000 (BGBl. I, 1433; BStBl. I, 1428): Mit dem StSenkG wur-
de § 3 Nr. 40 neu eingefµhrt. Eine Vorg�ngervorschrift hierzu gab es nicht. Die
Reform der Unternehmensbesteuerung, die im Hinblick auf den �bergang vom
Anrechnungsverfahren zum Halbeinkµnfteverfahren einen wesentlichen Nieder-
schlag in der Schaffung des § 3 Nr. 40 fµr die Besteuerung der natµrlichen Per-
sonen gefunden hatte, beruhte auf den Beschlµssen der Brµhler Reformkom-
mission (vgl. BMF-Schriftenreihe Heft 66, 1999; Thesen abgedruckt in FR 1999,
580). Diese war von der BReg. eingesetzt worden. Das Reformvorhaben wurde
umgesetzt in einen Entwurf eines StSenkG v. 15. 2. 2000 (BTDrucks. 14/2683
u. 14/3074). § 3 Nr. 40 wurde im Zusammenhang mit § 3c Abs. 2 EStG und
§ 8b KStG geschaffen.
Ges. zur |nderung des InvZulG 1999 v. 20. 12. 2000 (BGBl. I, 1850; BStBl. I
2001, 28): Im Rahmen dieses Reformgesetzes wurde noch vor Inkrafttreten des
StSenkG die zun�chst vorgesehene Behaltefrist von einem Jahr gem. § 3 Nr. 40
Satz 5 StSenkG aF gestrichen und das Halbeinkµnfteverfahren fµr Ver�uße-
rungsgewinne und Dividenden fµr Anteile, die fµr den kurzfristigen Eigenhan-
del bei Banken und Finanzdienstleistern vorgesehen sind, fµr nicht anwendbar
erkl�rt (BTDrucks. 14/4626, 13). Der Grund fµr die �nderung war, daß Ge-
winne aus unterj�hrig verkauften Anteilen nicht generell, sondern nur beim
kurzfristigen Eigenhandel der Banken und Finanzdienstleister vom Halbein-
kµnfteverfahren ausgeschlossen werden sollten.
UntStFG v. 20. 12. 2001 (BGBl. I, 3858; BStBl. I 2002, 35):
E Erfassung von Anteilen an Organgesellschaften: Die Vorschrift erfuhr in Satz 1
Buchst. a sowie Buchst. b jeweils eine weitere Erg�nzung. Danach sind zur
H�lfte auch stfrei Einnahmen aus der Ver�ußerung und Entnahme von Anteilen
an OG (Buchst. a) sowie der Teil des Ver�ußerungspreises iSd. § 16 Abs. 2, der
auf eine OG entf�llt. Die Neuregelung war notwendig, da die Leistungen der
OG an den OT bei diesem nicht zu Einnahmen iSv. § 20 Abs. 1 Satz 1 fµhren
(§ 15 KStG Anm. J01–11; aA Korn/Thorm�hlen, § 3 Rn. 117.3).

§ 3 Nr. 40 Anm. 2–5 Halbeinkµnfteverfahren
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E Einbringungsgeborene Anteile: Fµr einbringungsgeborene Anteile wurde die An-
wendung des Halbeinkµnfteverfahrens außerhalb der Siebenjahresfrist (Satz 4
Buchst. a) fµr den Fall aufgehoben, in dem innerhalb der Frist ein Entstrik-
kungsantrag nach § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UmwStG gestellt wird. Es sollte da-
mit verhindert werden, daß die volle StPflicht aus der Ver�ußerung von einbrin-
gungsgeborenen Anteilen w�hrend der 7-Jahres-Frist umgangen wird (s.
BRDrucks. 638/01, 47; zur Kritik vgl. Haun in Ernst & Young/BDI, UntStFG,
2002, B Rn. 122). In Satz 4 Buchst. b wurde die Rµckausnahme vom Ausschluß
des Halbeinkµnfteverfahrens jetzt auch auf mehrheitsvermittelnde Beteiligungen
an EU-KapGes. erweitert, was vorher vergessen worden war.

Einstweilen frei.

C. Bedeutung der Vorschrift

I. Ersetzung des Anrechnungsverfahrens durch
das Halbeink¨nfteverfahren

1. Fr¨her geltendes Recht (Anrechnungsverfahren)
Nach dem seit 1977 geltenden sog. Anrechnungsverfahren unterlagen die Ge-
winne einer inl�nd. KapGes. neben der Gewerbeertragsteuer der KSt. Deren
StSatz betrug am Schluß je nachdem, ob es sich um Gewinne handelte, die im
Unternehmen verblieben, oder um Gewinne, die dem Anteilseigner zuflossen,
40 vH (Thesaurierungssatz) oder 30 vH (Satz fµr ausgeschµttete Gewinne). Die
Dividende unterlag neben diesem StSatz von 30 vH einer KapErtrSt. von 25 vH
zzgl. 5,5 vH Solidarit�tszuschlag. Diese Abzµge (KapErtrSt. und SolZ) hatte die
KÆrperschaft fµr Rechnung des Anteilseigners einzubehalten und an das fµr sie
zust�ndige FA abzufµhren.
Auf der Ebene des Anteilseigners wurde die Dividende mit ihrem Bruttobetrag
der Einkommensbesteuerung unterworfen. Wegen des kstl. Vollanrechnungsver-
fahrens wurde die von der KÆrperschaft bereits einbehaltene und abgefµhrte
KSt. und KapErtrSt. beim Anteilseigner auf seine ESt. angerechnet (§ 36 Abs. 2
Nr. 3 und Nr. 2 aF). Ebenso wurde der SolZ auf die KapErtrSt. iHv. 5,5 vH auf
die EStSchuld angerechnet. Der SolZ, der auch auf die KSt. erhoben wurde,
minderte dagegen nicht den SolZ auf die EStSchuld des Gesellschafters. Eine
Doppelbelastung mit SolZ fand nicht statt, da der SolZ auf die um die anrechen-
bare KSt. verminderte ESt. erhoben wurde (vgl. die ausfµhrliche Beschreibung
des Anrechnungsverfahrens in Einf. KSt. Anm. 144 ff.).

Schema der Belastungen im bisherigen Vollanrechnungsverfahren (ohne Be-
achtung von Kapitalertragssteuer und Solidarit�tszuschlag)
Beispielsgrundlage: ausgeschµtteter Gewinn 100 DM u. EStSatz 40 vH
KSt. bei der GmbH (Ausschµttungssteuersatz) 30 DM
Auswirkung beim Anteilseigner:
Dividende 70 DM
KSt. 30 DM
zu versteuernde Einkµnfte 100 DM
ESt. des Gesellschafters (angenommener StSatz 40 vH) 40 DM
Anrechnung der KSt. ./. 30 DM
ESt. (Saldo) 10 DM
Gesamte stl. Belastung (ESt. u. KSt.) 40 DM
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Nach diesem Vollanrechnungsverfahren wurden im Ergebnis die ausgeschµtte-
ten Gewinne der KapGes. mit dem individuellen EStSatz des Anteilseigners be-
lastet.

2. Jetzt geltendes Recht (Halbeink¨nfteverfahren)
Nach dem mit dem StSenkG eingefµhrten Halbeinkµnfteverfahren wurde das
Anrechnungsverfahren durch ein klassisches KStVerfahren ersetzt. Die Verbin-
dung der Besteuerung des Anteilseigners mit der Besteuerung der KÆrperschaft
µber die Anrechnung der von der KÆrperschaft einbehaltenen und abgefµhrten
Steuern und Solidarit�tszuschlag wurde aufgelÆst. Die ausgeschµtteten Gewinne
der KÆrperschaft werden einerseits auf der Ebene der KÆrperschaft mit einem
reduzierten KStSatz von definitiv 25 vH belastet. Andererseits werden sie auf
der Ebene eines der ESt. unterliegenden Anteilseigners der ESt. unterworfen.
Die ungewollte Doppelbesteuerung wird dabei auf mehreren Wegen gemildert.
So wird durch die Herabsetzung des bisherigen KStSatzes auf 25 vH die StBela-
stung der KÆrperschaft reduziert; durch die StFreistellung der H�lfte der ausge-
schµtteten Gewinne wird die Belastung auch auf der Anteilseignerebene gemin-
dert. Handelt es sich beim Anteilseigner selbst um eine KapGes., entf�llt eine
Besteuerung auf dieser Ebene im vollen Umfang. Dadurch wird erreicht, daß es
nicht zu einer Mehrfachbesteuerung im Konzern kommt.

Schema der Belastungen im neuen Halbeink¨nfteverfahren (ohne Beachtung
von Kapitalertragsteuer und Solidarit�tszuschlag)
Beispiel: ausgeschµtteter Gewinn 100 DM u. EStSatz 40 vH
Auswirkung bei der GmbH
KSt. 25,00 E
Nettodividende 75,00 E
zu versteuernde Einkµnfte beim Anteilseigner 37,50 E
Auswirkung beim Anteilseigner
ESt. 15,00 E
Gesamte stl. Belastung ESt. u. KSt. 40,00 E

Grundlage der Steuerbefreiung: Das Halbeinkµnfteverfahren stellt in den F�l-
len des § 3 Nr. 40 nicht die Gewinne zur H�lfte von der Steuer frei, sondern die
„Einnahmen“. Hierunter sind die erzielten ErlÆse zu verstehen. Diese Gesetzes-
technik hat zur Folge, daß sich im Bereich des § 3 Nr. 40 keine negativen Betr�-
ge ergeben. Erst durch den Abzug der h�lftigen Aufwendungen von dem h�lfti-
gen ErlÆs gem. § 3c Abs. 2 kann sich ein Verlust ergeben (Einzelheiten s. Erl.
zu § 3 c Abs. 2).

II. Steuerpolitische Rechtfertigung f¨r die
Abschaffung des Anrechnungsverfahrens

Das Halbeinkµnfteverfahren geht zurµck auf die Brµhler Empfehlungen. Die
Kommission versprach sich vom Halbeinkµnfteverfahren insbes. eine durchgrei-
fende Vereinfachung, die Vermeidung von Mißbr�uchen sowie eine europa-
rechtskonforme Besteuerung grenzµberschreitender Vorg�nge (Brµhler Emp-
fehlungen, BMF-Schriftenreihe Heft 66, 1999, 50 f.). Darµber hinaus war mit
dem StSenkG eine deutliche StEntlastung der Unternehmen beabsichtigt
(BTDrucks. 14/2683, 94). Dieses sollte durch die Senkung des KStSatzes auf
25 vH in Kombination mit dem Halbeinkµnfteverfahren erreicht werden
(BTDrucks. 14/2683, 95). Das Halbeinkµnfteverfahren war eine der S�ulen des
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Reformkonzepts. Obwohl an dem Systemwechsel kurz vor Abschluß des Ge-
setzgebungsverfahrens noch massive Kritik von Politikern und Wissenschaftlern
ge�ußert worden war (vgl. zB Handelsblatt v. 28. 6. 2000, 63; Siegel/Bareis/Her-
zig/Schneider/Wagner/Wenger, BB 2000, 1269), blieb das Halbeinkµnftever-
fahren unver�ndert. Entgegen vielfachen Erwartungen wurde dem StSenkG v.
6. 7. 2000 auf der Sitzung des BRats am 14. 7. 2000 zugestimmt.
Beseitigung der Mißbrauchsanf�lligkeit des Anrechnungsverfahrens: Das
Anrechnungsverfahren war insbesondere mißbrauchsanf�llig im Hinblick auf
den in der Praxis fehlenden Abgleich zwischen gezahlter KSt. und ihrer Anrech-
nung. Eine Verprobung der angerechneten KSt. mit der abgefµhrten KSt. er-
folgte in der Praxis zumeist nicht. In Einzelf�llen konnte festgestellt werden,
daß hÆhere KStGuthaben geltend gemacht wurden, als tats�chlich gezahlt wor-
den waren (BTDrucks. 14/2683, 94). Darµber hinaus war das Anrechnungsver-
fahren mißbrauchsanf�llig, weil es die F�lle des sog. Dividendenstrippings fÆr-
derte. Die gesetzgeberischen Maßnahmen in § 50c hatten nicht den erhofften
Erfolg gebracht. Diese Nachteile des Anrechnungsverfahrens entfallen beim
Halbeinkµnfteverfahren durch die Einmalbelastung (BTDrucks. 14/2683, 94).
Vgl. zur Kritik an dieser Begrµndung Crezelius, DB 2000, 1631.
Europatauglichkeit: Das bisherige Anrechnungsverfahren war national und
daher binnenorientiert. Die EU-Kommission wurde deshalb veranlaßt, die Ver-
letzung der Kapitalverkehrsfreiheit und Niederlassungsfreiheit durch das deut-
sche Vollanrechnungsverfahren zu beanstanden (BTDrucks. 14/2683, 95). Eine
mangelhafte Europatauglichkeit sah der Gesetzgeber in der fehlenden Anrech-
nung µber die Grenze: Zwar waren ausl�nd. Dividenden nach dem Anrech-
nungsverfahren beim inl�nd. Anteilseigner zu versteuern; jedoch konnte dabei
die ausl�nd. KSt. nicht angerechnet werden. Umgekehrt konnte der ausl�nd. An-
teilseigner die KSt. auf eine inl�nd. Dividende nicht anrechnen lassen. Diese
Nachteile kÆnnen zwar auch innerhalb des bisherigen Systems auf bilateraler
oder multilateraler Ebene behoben werden, indem eine Anrechnung der KSt.
kombiniert mit einem µberstaatlichen Ausgleich eingefµhrt wird. Dieses Vorha-
ben ist aber in absehbarer Zeit nicht zu realisieren, wie schon die angestrebte
Einfµhrung des Ursprungslandprinzips bei der Umsatzsteuer mit µberstaat-
lichem Ausgleich zeigt. Das Halbeinkµnfteverfahren beseitigt diese Benachteili-
gung. Dividenden inl�nd. und ausl�nd. Unternehmen werden beim inl�nd. Stpfl.
gleichbehandelt. Nur die Hinzurechnungsbesteuerung kann noch nachteilig wir-
ken (vgl. zur Kritik an dieser Begrµndung Crezelius, DB 2000, 1631; Spengel/
Jaeger/M�ller, IStR 2000, 257; Grotherr, BB 2000, 850).
Vereinfachung: Die Vereinfachung durch das Halbeinkµnfteverfahren liegt ins-
bes. darin, daß auf der Ebene der KÆrperschaft eine Einmalbesteuerung sowohl
bei der Thesaurierung als auch bei der Ausschµttung der Gewinne in gleicher
HÆhe erfolgt. Die umfangreiche Gliederungsrechnung entf�llt. Weiterhin entf�llt
die Anrechnung auf der Ebene des Anteilseigners. Dies hat zur Folge, daß das
Bescheinigungsverfahren vereinfacht wird (BTDrucks. 14/2683, 94).
Weitere Gr¨nde f¨r den Systemwechsel: Das bisherige Anrechnungsverfah-
ren fµhrte dazu, daß Gewinnausschµttungen stl. anders behandelt wurden als
die Ver�ußerungsgewinne, die nur die Gesellschafterebene betrafen. Je nachdem,
ob die Ver�ußerungsgewinne der BetriebsvermÆgenssph�re oder der privaten
VermÆgenssph�re zuzuordnen waren, ergaben sich unterschiedliche stl. Folgen.
Ver�ußerungsgewinne aus wesentlichen Beteiligungen wurden gem. § 17 be-
steuert, wobei die Progressionsgl�ttung nach § 34 (Fµnftelregelung in Abs. 1)
eingriff. Ver�ußerungsgewinne bei nicht wesentlichen Beteiligungen wurden
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nach Ablauf der Spekulationsfrist des § 23 gar nicht besteuert. Betriebliche Ver-
�ußerungsgewinne wurden gem. § 16 iVm. § 34 besteuert. Die sich aus der un-
terschiedlichen Besteuerung ergebenden Konsequenzen erÆffneten vielf�ltige
GestaltungsmÆglichkeiten. Beispielsweise ließen sich in Rµcklagen enthaltene
Gewinne statt durch Dividendenausschµttungen (Folge: Besteuerung mit dem
Individualsteuersatz) stfrei oder zum begµnstigten Tarif durch Ver�ußerung rea-
lisieren. Die Mißbrauchvermeidungsvorschrift des § 50c wurde vielfach als
kompliziert und unzul�nglich kritisiert (vgl. Weber-Grellet, BB 1999, 289 ff.).
Ua. fµhrten auch diese Umst�nde zum Systemwechsel. Er behebt n�mlich in
weiten Teilen die genannten Mißst�nde, die durch die unterschiedliche Behand-
lung von Dividendenausschµttungen und Ver�ußerungstatbest�nden entstan-
den.
Der Gleichlauf wird dadurch erreicht, daß bestimmte Ver�ußerungstatbest�nde
ebenfalls vom Halbeinkµnfteverfahren erfaßt werden. So werden nach dem
StSenkG Ver�ußerungserlÆse aus der Ver�ußerung von Gesellschaftsanteilen
(§ 17) nicht mehr nach § 34 begµnstigt, sondern durch das Halbeinkµnfteverfah-
ren stl. privilegiert (§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. c). Ver�ußerungsgewinne aus dem
Verkauf von Betrieben, Teilbetrieben oder Mitunternehmeranteilen fallen nicht
unter das Halbeinkµnfteverfahren. Statt dessen wird der Ver�ußerungsgewinn
nach § 34 begµnstigt. Insbesondere wird der zum 1. 1. 1999 abgeschaffte halbe
StSatz fµr diese Gewinne durch das StSenkErgG wieder eingefµhrt (§ 34
Abs. 3). Die Neufassung enth�lt allerdings einschneidende Einschr�nkungen (s.
Erl. zu § 34).

III. Auswirkungen des Systemwechsels auf die
Steuerbelastung ausgesch¨tteter Gewinne

Auswirkungen auf die inl�ndische Besteuerung: Der Gesetzgeber verfolgte
mit dem Reformkonzept (Herabsetzung der KSt. und h�lftige Dividendenbe-
steuerung) insgesamt die Erreichung einer stl. Belastung von Dividenden, die an
die stl. Belastung bei anderen Einkunftsarten angeglichen ist (Gesetzentwurf der
Fraktionen SPD u. B�NDNIS 90/DIE GR�NEN zum StSenkG, BTDrucks.
14/2683, 94). Soweit zugleich beabsichtigt war, etwa die gleiche stl. Belastung
der ausgeschµtteten Gewinne zu erreichen, wie sie bisher nach dem Anrech-
nungsverfahren bestand, ist dies nur fµr einen GrenzStSatz von 40 vH gelungen.
Denn letztlich richtete sich beim Anrechnungsverfahren durch die Anrechnung
von KSt., KapErtrSt. und SolZ auf die KapErtrSt. die stl. Belastung nach den
persÆnlichen Verh�ltnissen des einzelnen Gesellschafters.

Beispiel: Die A-GmbH beabsichtigt, einen Gewinn von 100 DM auszuschµtten. Die
KSt. betr�gt 25 DM. Aus Vereinfachungsgrµnden bleibt der SolZ unberµcksichtigt.
Der Alleingesellschafter der A-GmbH erh�lt somit eine Dividende von 75 DM. Wegen
des Halbeinkµnfteverfahrens unterliegt die H�lfte, also 37,50 DM der Besteuerung. Bei
einem StSatz von 40 vH ergibt sich somit eine stl. Last von 15 DM. Insgesamt betr�gt
die stl. Belastung somit 40 DM. Auch nach dem bisherigen Anrechnungsverfahren
wµrde sich eine stl. Belastung von 40 DM ergeben.

Wandelt man das Beispiel in der Weise ab, daß sich der GrenzStSatz bei 30 vH
befindet, ergibt sich eine ErhÆhung der stl. Belastung gegenµber dem bisherigen
Steuersystem (25 DM KSt. + 30 vH von 37,50 DM = 11,25 DM; insgesamt also
eine Belastung von 36,25 DM). Umgekehrt reduziert sich die Belastung, wenn
der StSatz steigt. Im Fall des o. g. Beispiels liegt die stl. Belastung bei einem Steu-
ersatz von 48,5 vH bei 43,19 DM (25 DM KSt. + 48,5 vH von 37,50 DM =
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18,19 DM). Bei isolierter Betrachtung des EStSatzes ergibt sich somit durch das
StSenkG ein Vorteil fµr diejenigen, die einen EStSatz von µber 40 vH haben,
w�hrend diejenigen, die mit ihrem StSatz unterhalb von 40 vH liegen, benachtei-
ligt sind.
Die Ursache liegt in der Definitivwirkung der auf der Ebene der KapGes. ge-
zahlten KSt. beim Halbeinkµnfteverfahren. Ob aber eine Besteuerung nach dem
Halbeinkµnfteverfahren oder dem Anrechnungsverfahren im konkreten Fall
gµnstiger oder schlechter ist, h�ngt von weiteren Faktoren ab. So ist hier zu be-
achten die Art der StPflicht des Dividendenbeziehers, die HÆhe der WK sowie
die Art und HÆhe anderer Einkµnfte (vgl. Bergemann, DStR 2000, 1412; R�d-
der/Schumacher, DStR 2000, 355; Maiterth/Semmler, BB 2000, 1377 ff.; kri-
tisch zur regressiven Begµnstigungswirkung der Kombination von definitiver
KSt. und Halbeinkµnfteverfahren schon Hey, BB 1999, 1195).
Auswirkungen auf internationaler Ebene: Auf internationaler Ebene bewirkt
das StSenkG gegenl�ufige Effekte (vgl. zum Steuerstandort Deutschland die kri-
tische Wµrdigung des StSenkG durch Raupach, StuW 2000, 341). W�hrend der
heutige niedrigere KStSatz auf einbehaltene Gewinne die StBelastung bei The-
saurierung in Deutschland senkt und damit den Standort Deutschland verbes-
sert, wirkt die Verschlechterung der stl. Abschreibungsbedingungen dem entge-
gen. Auch das Halbeinkµnfteverfahren wirkt insoweit vordergrµndig negativ, als
die bisherige Diskriminierung ausl�nd. Einkµnfte im Anrechnungsverfahren be-
seitigt wurde. Ausl�nd. und inl�nd. Dividendeneinkµnfte werden in Zukunft
gleichbehandelt und zur H�lfte besteuert. Damit werden Investitionen im Aus-
land gegenµber dem Anrechnungsverfahren stl. besser gestellt. Auch die in der
Fassung des Gesetzentwurfs noch enthaltene nur h�lftige Anrechnung der auf
die ausl�nd. Dividende entrichteten Quellensteuer ist entfallen, so daß auch in-
soweit eine Benachteiligung ausl�nd. Investitionen weggefallen ist. Jedoch kann
durch die Hinzurechnungsbesteuerung nach §§ 7 ff. AStG die StBelastung bei
ausl�nd. Beteiligungen erheblich hÆher sein als bei inl�nd. Ertr�gen (vgl. zur al-
ten Hinzurechnungsregelung K�hler, DStR 2000, 613). Handelt es sich beim
Bezieher der Dividende aus einer inl�nd. KapGes. um einen Ausl�nder, ist die
Einkommensbesteuerung der Dividende mit der KapErtrSt. von 20 vH zzgl.
5,5 vH SolZ abgegolten. Im Ergebnis besteht somit fµr den ausl�nd. Kapitalan-
leger auf zwei Ebenen ein Vorteil. Er hat weniger KapErtrSt. und KSt. zu zah-
len. Da aber viele DBA eine reduzierte KapErtrSt. vorsehen, bezieht sich der
Vorteil nur auf die reduzierte KSt. (vgl. Beispiel bei Bergemann, DStR 2000,
1412).

IV. Steuersystematische Bedeutung

1. Rechtssystematische Bedeutung bei laufenden Ertr�gen

a) Ausgestaltung des Halbeink¨nfteverfahrens durch den Gesetzgeber
Das Halbeinkµnfteverfahren ersetzt das bisher gµltige Anrechnungsverfahren.
Das Halbeinkµnfteverfahren stellt ein modifiziertes klassisches KStSystem dar.
Das klassische KStSystem zeichnet sich durch eine eindeutige Trennung zwi-
schen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern aus. Zun�chst wird der Ge-
winn der Gesellschaft besteuert. Anschließend wird die Ausschµttung auf der
Ebene des Gesellschafters der persÆnlichen ESt. unterworfen, ohne daß die
Vorbelastung des Gewinns mit KSt. dabei berµcksichtigt wird. Dies fµhrt zu
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einer vollst�ndigen Doppelbesteuerung. Eine Anrechnung der KSt. findet nicht
statt.
Eine solche Doppelbesteuerung wollte der Gesetzgeber aber trotz Rµckkehr zu
einem klassischen KStSystem vermeiden. Die Vorbelastung des Gewinns mit
KSt. soll beim Anteilseigner weiterhin berµcksichtigt werden. Der Gewinn, den
die KapGes. erwirtschaftet hat, soll unter Berµcksichtigung der Besteuerung der
Gesellschaft und der Besteuerung des Gesellschafters nur einmal besteuert wer-
den. Dazu wird der KStSatz auf 25 vH (26,5 vH) abgesenkt und der Vorbela-
stung wird in pauschalierter Form Rechnung getragen. Zukµnftig wird daher
nur noch die halbe Dividende in die Bemessungsgrundlage fµr die Ermittlung
der persÆnlichen ESt. des Gesellschafters eingehen (BTDrucks. 14/2683, 94).
Damit wird das Trennungsprinzip des klassischen KStSystems durchbrochen.
Insoweit ist der Gesetzgeber den Brµhler Empfehlungen gefolgt.
Die Umsetzung dieses Ziels hat der Gesetzgeber in der Form verwirklicht, daß
er eine neue StBefreiungsvorschrift in den § 3 eingefµgt hat. Zukµnftig wird die
H�lfte der Einnahmen aus einer Beteiligung stfrei gestellt. Gleichzeitig wurde
§ 3c um einen Abs. 2 erg�nzt, der den Abzug von Aufwendungen, die mit den
Beteiligungsertr�gen in einem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, ebenfalls
auf die H�lfte begrenzt. Es wurde somit nicht die Differenz zwischen Einnah-
men und Ausgaben – also die Einkµnfte – stfrei gestellt, wie dies noch die Brµh-
ler Empfehlungen vorsahen. Vielmehr wurden fµr die Einnahmen- und die Aus-
gabenseite eigenst�ndige Regelungen geschaffen. Damit ist der Begriff des
Halbeink nfteverfahrens nicht ganz zutreffend. Vielmehr handelt es sich um ein
Halbeinnahmeverfahren, das um ein Halbausgabeverfahren erg�nzt wird. Dies
fµhrt zu Ergebnissen, die uE steuersystematisch nicht zu rechtfertigen sind.

b) Systematische Einordnung und Kritik
Systematische Einordnung: Die StBefreiung stellt der Sache nach keine Be-
gµnstigung iS einer Sozialzweckbefreiung dar. Die lediglich h�lftige Erfassung
der Ausschµttungen soll vielmehr die definitive Belastung mit KSt. auf der Ebe-
ne der Gesellschaft berµcksichtigen und eine Doppelbesteuerung vermeiden.
Dem Gesellschafter wird somit kein echtes Steuerprivileg gew�hrt (Sch�n,
StuW 2000, 151 [154]). Vielmehr ist die Begµnstigung notwendige Folge der de-
finitiven Belastung des Gewinns mit KSt.
Abzugsbeschr�nkung systemwidrig: Das Halbeinkµnfteverfahren soll sicher-
stellen, daß der Gewinn, betrachtet man die Besteuerung der Gesellschaft und
die des Gesellschafters als Einheit, nur einmal besteuert wird. Mit diesem Kon-
zept ist es nicht vereinbar, daß der Gesetzgeber den Abzug von Aufwendungen,
die mit dem Dividendenbezug in Zusammenhang stehen, nur zur H�lfte zul�ßt.
Zwar mag es auf den ersten Blick einleuchtend erscheinen, daß der Abzug von
Aufwendungen, die mit stfreien Einnahmen im Zusammenhang stehen, entspre-
chend begrenzt wird. Dies entspricht dem allg. anerkannten Rechtsgrundsatz,
die Gew�hrung doppelter Steuervorteile zu vermeiden (BFH v. 14. 11. 1986 VI
R 209/82, BStBl. II 1989, 351). Dabei wird aber µbersehen, daß die Besteuerung
des Gesellschafters nicht isoliert zu betrachten ist. Denn der Gesetzgeber selbst
ist bei der Ausgestaltung des Halbeinkµnfteverfahrens von einer integrierenden
Betrachtung der verschiedenen Besteuerungsebenen ausgegangen (BTDrucks.
14/2683, 94). Da in die Betrachtung somit die Vorbelastung mit KSt. einzube-
ziehen ist, mµssen die Beteiligungsaufwendungen unbeschr�nkt abziehbar sein,
da der Gewinn in voller HÆhe besteuert wird.

§ 3 Nr. 40 Anm. 12–13 Halbeinkµnfteverfahren

13



HHR Lfg. 212 Oktober 2003 Intemann

Verstoß gegen das objektive Nettoprinzip: Die Abzugsbeschr�nkung ver-
stÆßt somit gegen das verfassungsrechtliche Prinzip der Besteuerung nach der
Leistungsf�higkeit – insbes. gegen das daraus abgeleitete objektive Nettoprinzip
(Birk, StuW 2000, 328 [331]; Sch�n, StuW 1995, 366 [368]), das den Abzug aller
mit der Einkµnfteerzielung in Zusammenhang stehenden Aufwendungen gebie-
tet (BVerfG v. 11. 11. 19982 BvL 10/95, BStBl. II 1999, 502 [505 f.]).
Verfassungsrechtliches Gebot der Folgerichtigkeit: Auch das verfassungs-
rechtliche Gebot der Folgerichtigkeit dµrfte durch Begrenzung des Ausgabenab-
zugs tangiert sein. Denn bei der konkreten Ausgestaltung der Steuergesetze ist
der Gesetzgeber zur Sicherung der Belastungsgleichheit gehalten, ein einmal ge-
w�hltes Konzept folgerichtig umzusetzen (BFH v. 10. 11. 1999 X R 60/95,
BStBl. II 2000, 131 [138 mwN]). Da der Gesetzgeber selbst davon ausgeht, daß
die Besteuerung von Gesellschaft und Gesellschafter zusammen betrachtet wer-
den muß (BTDrucks. 14/2683, 94), h�tte er konsequenterweise Beteiligungsauf-
wendungen zum unbeschr�nkten Abzug zulassen mµssen.

Im Ergebnis glA Sch�n, StuW 2000, 151 (154); Ders., FR 2001, 381 (387); Ders.,
StbJb. 2001/2002, 53, 55; Crezelius, DB 2001, 221 (227); Frotscher, DStR 2001,
2045; H�tzel in Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuerreform 2001, 249; Riotte
in Erle/Sauter, Reform der Unternehmensbesteuerung, 2000, 65.
Nur wenn man annimmt, daß zwischen den Besteuerungsebenen der Gesellschaft und
der Gesellschafter auch bei dem Halbeinkµnfteverfahren eine klare Trennung besteht,
kÆnnte die Abzugsbeschr�nkung gerechtfertigt werden.

Auswirkung der mangelhaften Umsetzung auf die Anwendung der Vor-
schriften: Neben den grunds�tzlichen Bedenken, die gegen die Umsetzung des
Halbeinkµnfteverfahrens bestehen, bringt die gesetzgeberische Ausgestaltung
auch einige Auslegungs- bzw. Abgrenzungsprobleme mit sich, die h�tten vermie-
den werden kÆnnen.
E Auslegungsprobleme: W�re man den Brµhler Empfehlungen gefolgt und h�tte
den Gewinn, also die Einnahmen abzµglich der Aufwendungen, zur H�lfte von
der Steuer befreit, w�ren Schwierigkeiten bei der Auslegung der einzelnen Be-
freiungsvorschriften des § 3 Nr. 40 vermieden worden. Dies zeigt sich zB an
Satz 1 Buchst. b: Hier ist fraglich, ob die Ver�ußerung einbringungsgeborener
Anteile begµnstigt wird, weil als Anknµpfungspunkt nicht der Gewinn, sondern
der „Ver�ußerungspreis iSd. § 16“ gew�hlt wurde. Nach § 21 Abs. 1 Satz 1
UmwStG gilt der Gewinn aus der Ver�ußerung von einbringungsgeborenen An-
teilen als „Ver�ußerungsgewinn iSd. § 16“. Hier ist nun zweifelhaft, ob bei der
Ver�ußerung auch ein „Ver�ußerungspreis iSd. § 16 Abs. 2“ erzielt wird. Diese
Zweifelsfrage w�re bei einer Begµnstigung des Ver�ußerungsgewinns – wie dies
die Brµhler Empfehlungen vorsahen – nicht aufgetreten (zu Einzelheiten s.
Anm. 121 ff.).
E Probleme bei der Zuordnung von Aufwendungen: Es bestehen zukµnftig Abgren-
zungsprobleme im Bereich der Ausgaben. Denn es ist nunmehr von entschei-
dender Bedeutung, bei wem die Aufwendungen entstanden sind. Insbes. fµr die
Frage der Finanzierungskosten einer Beteiligung kommt man zu unterschied-
lichen Ergebnissen, je nachdem, wer finanziert hat. Wurde der Beteiligungser-
werb durch den Gesellschafter finanziert, so kann er nur die H�lfte der Zinsen
gem. § 3c Abs. 2 abziehen, weil die Ertr�ge aus der Beteiligung zur H�lfte stfrei
bleiben. Wird die Finanzierung µber die Gesellschaft organisiert, kann diese die
Zinsen dagegen in voller HÆhe abziehen. Dies dµrfte dem Wunsch nach einer
einfachen und weniger mißbrauchsanf�lligen Ausgestaltung des Halbeinkµnfte-
verfahrens widersprechen.
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Einstweilen frei.

2. Rechtssystematische Bedeutung bei Ver�ußerungsertr�gen

a) Ausgestaltung des Halbeink¨nfteverfahrens durch den Gesetzgeber
Begr¨ndung des Gesetzgebers: Neben der Anwendung des Halbeinkµnfte-
verfahrens beim Anteilseigner auf ausgeschµttete Gewinne bzw. �hnliche Zu-
wendungen (Satz 1 Buchst. d–i) sieht das Gesetz auch die Anwendung des Halb-
einkµnfteverfahrens auf Ver�ußerungsertr�ge vor (Satz 1 Buchst. a–c u. j). Den
Grund fµr die Gleichbehandlung von Ver�ußerungsertr�gen mit laufenden Er-
tr�gen nennen die BReg. bzw. die Regierungs-Fraktionen in ihren Gesetzentwµr-
fen: Auch der Ver�ußerungsgewinn, der entstehe, wenn eine natµrliche Person
einen Anteil an einer KapGes. ver�ußere, sei nur zur H�lfte der Besteuerung zu
unterwerfen, weil schon auf der Ebene der KapGes. eine Besteuerung erfolgt sei
bzw. erfolgen werde. Denn die Gewinne der KapGes., die als offene Rµcklage
im Unternehmen verbleiben, seien bereits mit 25 vH KSt. belastet worden. Glei-
ches gelte fµr die stillen Reserven, die zwar noch nicht besteuert worden seien,
aber bei Aufdeckung mit 25 vH versteuert wµrden. Deshalb ergebe sich auch
bei Ver�ußerungsertr�gen durch die Vorbelastung bei der KapGes. und die
Halbeinkµnftebesteuerung zusammen eine Einmalbesteuerung (BTDrucks. 14/
2683, 96). Die Besteuerung des Einzelunternehmers, der seinen Betrieb ver�u-
ßert, oder des Gesellschafters einer PersGes., der seinen Anteil an der Gesell-
schaft ver�ußert, dµrfe dagegen nicht zur H�lfte erfolgen. Denn in diesen F�llen
wµrden bei der Ver�ußerung die stillen Reserven in vollem Umfang aufgedeckt.
Eine zweite Besteuerungsebene mit Vorbelastung oder Verhaftung stiller Reser-
ven bestehe nicht. Der Ver�ußerungsgewinn unterliege daher beim Ver�ußerer
voll der ESt. Der Erwerber kÆnne auf der Grundlage seiner AK steuermindern-
de Abschreibungen auf die WG vornehmen. Demgegenµber seien bei Ver�uße-
rungen von Anteilen an KapGes. im Ver�ußerungspreis die offenen Rµcklagen
und stillen Reserven enthalten. Die stillen Reserven wµrden aber hier nicht auf-
deckt. Der Erwerber kÆnne daher auch seine Steuer nicht durch die Abschrei-
bung erhÆhter Buchwerte mindern (BTDrucks. 14/2683, 96).
Totalaussch¨ttung: Diese Erw�gungen des Gesetzgebers, die auch Zustim-
mung in der Literatur finden, beruhen auf dem Grundgedanken, daß auch eine
Ver�ußerung einer Beteiligung an einer KapGes. wie eine Totalausschµttung an-
zusehen sei (BTDrucks. 14/2683, 96; Crezelius, DB 2001, 225). Bereits das bis-
herige Recht gehe in § 8b Abs. 2 KStG von diesem Verst�ndnis aus (M�ller-
Gatermann, GmbHR 2000, 654). Nicht nur die vorbelasteten offenen Rµckla-
gen seien im Ver�ußerungspreis enthalten, sondern auch die stillen Reserven,
die ertragstl. zwar noch nicht vorbelastet seien, aber sp�testens bei der Liquida-
tion des Unternehmens aufgedeckt wµrden (M�ller-Gatermann, GmbHR
2000, 654; M�ller-Dott, DB 2000, Heft 3, Gastkommentar).

b) Systematische Einordnung und Kritik
Die StFreistellung von Gewinnen aus der Ver�ußerung von Beteiligungen an
KapGes. durch natµrliche Personen nach Nr. 40 ist systematisch nicht unum-
stritten. Insbes. wird gegen diesen Vorschlag eingewandt, er sei systemwidrig,
fµhre zu erheblichen Besteuerungslµcken und benachteilige Personenunterneh-
men (Bareis, Handelsblatt v. 15. 2. 2000; Wenger, StuW 2000, 177).
Gesetzesziel der Einmalbesteuerung: So ist das Prinzip der Einmalbesteue-
rung, das nicht nur bei den Ausschµttungen, sondern auch bei den Ver�uße-

§ 3 Nr. 40 Anm. 14–18 Halbeinkµnfteverfahren
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rungsgewinnen gilt, nicht konsequent durchgehalten worden. Denn gem. Nr. 40
S�tze 3 und 4 gilt das Halbeinkµnfteverfahren in den F�llen der Nr. 40 Satz 1
Buchst. a u. b nicht, wenn einbringungsgeborene Anteile innerhalb der Behalte-
frist von 7 Jahren ver�ußert werden (Wenger, StuW 2000, 179). Auch innerhalb
der Behaltefrist erfordert der Grundsatz der Einmalbesteuerung eine Berµck-
sichtigung der bereits bestehenden Vorbelastung bzw. zukµnftigen Vorbelastung
bei stillen Reserven. Hier mag jedoch der Gesetzeszweck, einen Mißbrauch zu
verhindern, diese Systemwidrigkeit rechtfertigen. Zu rechtfertigen ist jedoch
nicht, daß in den F�llen einbringungsgeborener Anteile innerhalb der Behalte-
frist die Einnahmen stl. voll erfaßt werden, w�hrend die Aufwendungen nur zur
H�lfte abgezogen werden kÆnnen. Wird vom Grundsatz der Einmalbesteuerung
berechtigterweise hier abgewichen, so ist aber systematisch dann erforderlich,
daß auch die Aufwendungen in voller HÆhe erfaßt werden.
Grundsatz der Individualbesteuerung: Die Ver�ußerungsertr�ge nur zur
H�lfte der ESt. zu unterwerfen, stellt eine Verletzung des Grundsatzes der Indi-
vidualbesteuerung dar. Das BVerfG, das diesen Grundsatz aus Art. 3 Abs. 1 GG
herleitet und auf ihn im Zusammenhang mit der Veranlagung von Ehegatten zu-
rµckgreift, will mit ihm die Pflicht zur Besteuerung nach der Leistungsf�higkeit
von einzelnen Stpfl. hervorheben (BVerfG v. 14. 4. 19591 BvL 23/57 u. 1 BvL
34/57, BVerfGE 9, 237; vgl. zuletzt BVerfG v. 4. 10. 19881 BvR 843/88, HFR
1990, 43). UE gilt dieses Prinzip auch bei stillen Reserven (str.).

Bejahend D�rr, FR 1974, 25 (26); Luckey, StuW 1979, 129 (136); Raupach, JbFStR
1977/1978, 177 (186); Ders., DStJG 2 (1979), 87 (104 f.); Tipke/Lang, Steuerrecht,
16. Aufl. 1998, § 9 Rn. 424; aA Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht,
9. Aufl. 1993, 820; Schumann, StBp. 1983, 269 (278);Woerner, DStZ 1977, 299 (307).

Durch den Ver�ußerungsvorgang werden die stillen Reserven beim Ver�ußerer
nur zur H�lfte der Einkommensbesteuerung zugefµhrt. Der Erwerber oder
als ultima ratio im Zeitpunkt des Ausscheidens aus der Steuerverstrickung der
dann Aufdeckende haben nach dem KStG die stillen Reserven mit 25 vH zu
versteuern. Damit wird nicht derjenige besteuert, der auch die stillen Reserven
erwirtschaftet hat – hier der Ver�ußerer. Umgekehrt versteuert der Ver�ußerer
gemildert durch das Halbeinkµnfteverfahren aber auch Anteile am Ver�uße-
rungsertrag, die er nicht erwirtschaftet hat, wenn darin kµnftige Gewinnerwar-
tungen enthalten sind.
Nach dem Grundsatz der Individualbesteuerung sind Bemessungsgrundlage
und progressiver Tarif der ESt. auf die einzelne natµrliche Person zu beziehen.
Aus dem Grundsatz der Individualbesteuerung folgt im weiteren, daß jede Per-
son die von ihr erwirtschafteten Einkµnfte zu versteuern hat. Daher dµrfen Ein-
kµnfte und Einkunftsquellen grds. nicht auf andere µbertragen werden (vgl.
BFH v. 5. 5. 1999 XI R 1/97, BStBl. II, 653). Es gilt vielmehr, die einzelnen Ein-
kµnfte einem StSubjekt persÆnlich zuzurechnen, das die Einkµnfte erwirtschaf-
tet hat.
Der Grundsatz greift zwar nicht ausnahmslos. So kommt es nach dem Tod einer
Person zur �bertragung der Besteuerung der Einkµnfte des Verstorbenen auf
den Erben, wenn sie diesem zufließen (§ 24 Nr. 2). Stille Reserven gehen auch
insoweit auf andere Besteuerungssubjekte µber, als bei unentgeltlichen �bertra-
gungen von Betrieben, Teilbetrieben und Mitunternehmeranteilen bzw. Ein-
zelWG eine Buchwertverknµpfung vom Gesetz vorgesehen ist (§ 6 Abs. 3 und
Abs. 5 Satz 3 EStG). In �hnlicher Weise kommt es auch bei Umstrukturierungen
nach dem UmwStG zum �bergang stiller Reserven auf einen anderen Rechts-
tr�ger.
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Mit den genannten Ausnahmef�llen ist die Ver�ußerung von Anteilen an einer
KapGes. nicht zu vergleichen, denn es handelt sich nicht um einen unentgelt-
lichen Vorgang oder einen Umstrukturierungsprozeß. Es gibt deshalb einerseits
keinen Grund dafµr, die Realisierung stiller Reserven durch den Ver�ußerer zur
H�lfte von der Besteuerung freizustellen. Andererseits ist nicht einzusehen, wa-
rum der Kaufpreisanteil, der auf zukµnftige Gewinnerwartungen entf�llt, zur
H�lfte besteuert wird. Dieser Gewinn wurde vom Ver�ußerer bisher nicht er-
wirtschaftet, sondern ist Teil des zukµnftigen Gewinns. Die �bertragung der
Besteuerung auf ein anderes Steuerrechtssubjekt durch eine sp�tere Definitivbe-
steuerung im Fall der Aufdeckung der stillen Reserven bzw. die Vorwegnahme
der Besteuerung des auf zukµnftige Gewinnerwartungen entfallenden Kaufprei-
ses stellt somit eine bedenkliche Abweichung vom Grundsatz der Individualbe-
steuerung dar. Eine Ausnahme kommt nur dann in Betracht, wenn eine �bertra-
gung zu Buchwerten vereinbart wird und der Ausgleich fµr die µbergegangenen
stillen Reserven µber die Gewinnverteilung erfolgt (Raupach, DStJG 2 [1979],
87 [105]). In diesem Fall kann das Halbeinkµnfteverfahren lediglich im Hinblick
auf die offenen Rµcklagen, fµr die ein Ver�ußerungserlÆs gezahlt worden ist, ak-
zeptiert werden.
Verletzung des Grundsatzes der Verh�ltnism�ßigkeit: Aufgrund des Sy-
stems der Vorbelastung auf der KÆrperschaftsebene kann die Besteuerung von
Ver�ußerungserlÆsen zeitweilig zu einer µberm�ßigen Besteuerung der in den
stillen Reserven liegenden stbaren Gewinne fµhren. Denn neben der Besteue-
rung des Ver�ußerers durch das Halbeinkµnfteverfahren kann es beim Erwerber
der Anteile zu einer vollen Einmalbesteuerung kommen, wenn bei ihm die stil-
len Reserven aufgedeckt und die Gewinne ausgeschµttet werden (Definitivbe-
steuerung auf der KÆrperschaftsebene 25 vH und Halbeinkµnfteverfahren beim
Erwerber). Diese im ganzen gesehen µberm�ßige Besteuerung wird erst bei der
Liquidation der KapGes. bzw. bei der Weiterver�ußerung der Anteile und in den
F�llen, in denen die Anteile im BV gehalten werden und eine ausschµttungsbe-
dingte Teilwertabschreibung vorgenommen wird, wieder rµckg�ngig gemacht.
Denn erst dann werden dem aktuellen Wert der Gesellschaft die insoweit hÆhe-
ren AK gegenµbergestellt. Damit dµrfte das �bermaßverbot insoweit verletzt
sein, als das Halbeinkµnfteverfahren nicht geeignet ist, eine Einmalbesteuerung
von stillen Reserven sicherzustellen. In nicht wenigen F�llen k�me es zu einer
µberhÆhten Besteuerung der stillen Reserven bis zum Zeitpunkt der Liquidie-
rung, der aber vÆllig unbestimmt ist (ebenso Sch�n in der Æffentlichen AnhÆ-
rung des FinAussch. zum StSenkG, Wortprotokoll, 142). Um einer solchen
Doppelbelastung zu entgehen, schl�gt Sch�n vor, dem Stpfl. bei sp�teren Aus-
schµttungen oder bei der Liquidation der Gesellschaft die MÆglichkeit zu ge-
w�hren, die insoweit bereits versteuerten Betr�ge des Kaufpreises abzusetzen.
Dazu sei die Differenz zwischen dem ursprµnglich eingezahlten Kapital der Ge-
sellschaft (ohne stille Reserven und offene Rµcklagen) und dem Kaufpreis fµr
den µbernommenen Anteil zu ermitteln. Dieser Betrag, der schon vom Ver�uße-
rer versteuert wurde und vom Erwerber „mitbezahlt“ worden sei, mµsse zu-
n�chst abgezogen werden. Erst dann kÆnne die normale Ausschµttungsbela-
stung nach dem Halbeinkµnfteverfahren erfolgen (Sch�n, Stbg. 2000, 12). Hier
wird deutlich, wie tiefgreifend die erforderlichen Ver�nderungen sind, will man
den Systembruch beseitigen.

Einstweilen frei.

§ 3 Nr. 40 Anm. 18–22 Halbeinkµnfteverfahren
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D. Verfassungsm�ßigkeit

I. �berblick

Es bestehen uE verfassungsrechtliche Bedenken gegen das Halbeinkµnftever-
fahren wegen des verfassungsrechtlich gebotenen Grundsatzes der Gleichm�-
ßigkeit der Besteuerung (ebenso Seer, StbJb. 2000/2001, 15 [26]; Jachmann,
DStJG 23 [2000], 23 u. 161 f.; Hey in Einf. KSt. Anm. 199 aE; Hey, BB 1999,
1195; Hey, DStJG 24 [2001], 155, 197 f.; Schneeloch/Trockels-Brand, DStR
2000, 909; Pasch in Ernst & Young/BDI, Unternehmenssteuerreform, 2. Aufl.
2000, 90) und des Gebots der StFreistellung des Existenzminimums. Demge-
genµber wird von einigen Autoren das Halbeinkµnfteverfahren fµr verfassungs-
gem�ß gehalten (Pezzer, StuW 2000, 147, Ders. in Tipke/Lang, Steuerrecht
17. Aufl. 2002, § 11 Rn. 6; Birk, Steuerrecht, 5. Aufl. 2002, Rn. 1113 u. wohl
auch Weber-Grellet, DB 1999, 995, die „[noch] nicht“ bzw. keine verfassungs-
rechtlichen Bedenken gegen das Halbeinkµnfteverfahren haben). Daneben wird
der Systemwechsel zum Teil auch insoweit fµr verfassungsrechtlich problema-
tisch gehalten, als die Tarifspreizung zwischen thesaurierten Gewinnen bei K¯rperschaften
und dem EStTarif bei PersGes. verst�rkt wird.

Vgl. hierzu R. Wendt in FS Friauf, 1996, 857 (866 ff.) u. Pezzer, StuW 2000, 144 (146);
Seer, StbJb. 2000/2001, 15 (16 ff.) mwN; Schmidt/Heinicke XXII. § 3 ABC „Halbein-
kµnfteverfahren“ Anm. 1. b. ee.(2); aA Birk, StuW 2000, 333 ff. und Birk, Steuerrecht,
5. Aufl. 2002, Rn. 1111, der ua. in verfassungsrechtlicher Hinsicht ein �berschreiten
der Grenze des Zul�ssigen mit der Begrµndung verneint, der Stpfl. habe die freie Wahl
zwischen den Unternehmensrechtsformen und kÆnne auch nach dem UmwStG steuer-
neutral die Rechtsform wechseln.

II. Verletzung des Gleichheitssatzes

1. Ungleichbehandlung der verschiedenen Einkunftsarten
Das Halbeinkµnfteverfahren iVm. der Definitivbesteuerung bei der KÆrper-
schaft fµhrt zu einer ungleichen Behandlung der verschiedenen Einkunftsarten,
wie folgende �bersicht verdeutlicht:

Steuerliche Ungleichbehandlung zwischen laufenden Beteiligungseink¨nften
und sonstigen Eink¨nften (bei einem Ausschµttungsbetrag von 100 E;
KapErtrSt. und Solidarit�tszuschlag bleiben außer Betracht)

ausgeschµtteter Gewinn 100 100 100 100 100 100

darauf entfallende KSt. 25 25 25 25 25 25

Einkµnfte gem. § 20 Abs. 1 75 75 75 75 75 75

Stfrei gem. § 3 Nr. 40 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5

verbleibende stpfl. Einkµnfte 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5

Einkommensteuersatz 25 vH 30 vH 35 vH 40 vH 45 vH 48,5 vH

ESt. auf die Einkµnfte gem.
§ 20 Abs. 1

9,37 11,25 13,12 15 16,87 18,19
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Gesamtbelastung
(ESt. u. KSt.)

34,37 36,25 38,12 40 41,87 43,19

Unterschied Gesamtbela-
stung zu der Belastung der
sonstigen Eink¨nfte

+9,37 +6,25 +3,12 0 –3,13 –5,31

Die �bersicht macht deutlich, daß die sonstigen Einkµnfte iSd. § 2 zB mit ESt. in HÆ-
he von 25 vH belastet werden, w�hrend bei den Beteiligungseinkµnften eine Belastung
von 34,37 vH festzustellen ist. Das ist eine Mehrbelastung von 9,37 Prozentpunkten.
Dies ist eine Ungleichbehandlung der verschiedenen Einkµnfte.

Erneuter Schritt in Richtung Schedulenbesteuerung: Damit ist der Gesetz-
geber einen weiteren Schritt in Richtung Schedulenbesteuerung gegangen (Rau-
pach, StuW 2000, 362; zur Schedulenbesteuerung grundlegend Kanzler, FR
1999, 363). Der Gesetzgeber w�re gut beraten gewesen, wenn er, statt sich µber
die Geltung eines synthetischen Einkommensbegriffs hinwegzusetzen, die Ent-
scheidung des BVerfG (s. Vorlagebeschl. des X. Senats des BFH v. 24. 2. 1999
X R 171/96, BStBl. II 1999, 450; Az. BVerfG 2 BvL 2/99) zur Tarifbegrenzung
des § 32c abgewartet h�tte (M. Wendt, FR 1999, 596).
Beabsichtigte Einmalbesteuerung: Die Auffassung des Gesetzgebers, die
Neuregelung sei mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar (BTDrucks. 14/2683, 95 f.),
verkennt uE die Folgen aus der unterschiedlichen Behandlung insbes. gewerb-
licher Gewinne. Die Erw�gungen im Vorlagebeschl. des X. Senats des BFH grei-
fen uE nicht nur beim Anrechnungsverfahren, sondern sind auch beachtlich
beim Halbeinkµnfteverfahren. Auch beim Halbeinkµnfteverfahren soll auf dem
Wege einer vereinfachten Behandlung ausgeschµtteter Gewinne die Doppelbe-
steuerung beseitigt und damit prinzipiell eine Einmalbesteuerung von Beteili-
gungsertr�gen erreicht werden. Selbst der Gesetzgeber geht insoweit davon aus,
daß mit der Besteuerung durch das Halbeinkµnfteverfahren „zusammen mit der
steuerlichen Vorbelastung durch die KÆrperschaftsteuer eine ertragsteuerliche
Einmalbesteuerung des Gewinns sichergestellt“ wird (BTDrucks. 14/2683, 96;
vgl. auch These II. 3. der Brµhler Empfehlungen in BB 1999, 1188). Damit
knµpft der Gesetzgeber an die bestehende Beurteilung des Anrechnungsverfah-
rens an. Die Entlastung ist beim Anrechnungsverfahren wie auch beim Halbein-
kµnfteverfahren rechtstechnisch so ausgestaltet, daß die KSt. im Prinzip auf aus-
geschµttete Gewinne wie eine Vorauszahlung auf die Steuerschuld des
Anteilseigners wirkt. Die Belastung der KÆrperschaft mit KSt., soweit diese auf
ausgeschµttete Gewinne entf�llt, zielt nicht auf die Besteuerung der KÆrper-
schaft, sondern darauf, die Besteuerung der Anteilseigner sicherzustellen. Die
KSt. hat damit wirtschaftlich den Charakter einer an der Quelle abgezogenen
Vorauszahlung auf die Kapitaleinkµnfte des Anteilseigners (so zum Anrech-
nungsverfahren BFH v. 24. 2. 1999 X R 171/96, BStBl. II 1999, 450; v.
15. 10. 1997 I R 19/97, BFH/NV 1998, 746; s. insoweit auch das Schrifttum in
Einf. ESt. Anm. 401 mwN u. Tipke/Lang, Steuerrecht, 16. Aufl. 1998, § 11
Rn. 4). Es wurde damit µber die rechtliche Selbst�ndigkeit der KapGes. hinweg
der strechtliche „Durchgriff durch die KapGes. auf die Gesellschafter“ (Knob-
be-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, 9. Aufl. 1993, 566) beibehalten.

AA Birk, der die Ansicht vertritt, daß nicht nur rechtlich die KapGes. selbst�ndig sei,
sondern auch strechtlich das Trennungsprinzip gelte und damit die Leistungsf�higkeit
der KÆrperschaft unabh�ngig von der Leistungsf�higkeit des Anteilseigners zu erfassen
sei, mithin eine Verletzung von Art. 3 GG nicht in Betracht k�me (StuW 2000, 333);

§ 3 Nr. 40 Anm. 24 Halbeinkµnfteverfahren
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vgl. auch Seer, StbJb. 2000/2001, 15 [25 f.], der darauf verweist, daß auch bei strikter
Trennung der beiden Besteuerungsebenen ebenso eine Verletzung von Art. 3 GG in
Betracht k�me.

2. Keine Rechtfertigung aus sachlichen Gr¨nden
Es fehlen uE sachliche Grµnde, die die Ungleichbehandlung rechtfertigen. Eine
tarifliche Ungleichbehandlung mehrerer Einkunftsarten ist zwar verfassungs-
rechtlich nicht zu beanstanden, wenn sie ihre Rechtfertigung in sachlichen
Grµnden findet (BVerfG v. 10. 4. 19972 BvL 77/92, BStBl. II, 518). Solche
sachlichen Grµnde fehlen aber. Im einzelnen kommen als sachliche Rechtferti-
gungsgrµnde in Betracht neben der Schaffung einer typisierenden Regelung, die
vom Gesetzgeber (BTDrucks. 14/2683, 132 ff.) genannte Beseitigung der Kom-
pliziertheit des Anrechnungsverfahrens, die Beseitigung der Mißbrauchsanf�llig-
keit und die Herstellung der Europatauglichkeit.
Der Rechtfertigungsdruck ist aber bei dieser Systemumstellung vom Anrech-
nungsverfahren zum Halbeinkµnfteverfahren besonders hoch. Denn der
Grundsatz der Gleichbehandlung aller Einkunftsarten ist ein Ausfluß des verfas-
sungsrechtlichen Gebots der Folgerichtigkeit. Aus diesem Gebot der Folgerich-
tigkeit ergibt sich aber, daß fµr Abweichungen erhÆhte Begrµndungsanforderun-
gen gelten. Das Gewicht der fµr die Abweichung sprechenden Grµnde muß der
Intensit�t der getroffenen Ausnahmeregelung entsprechen. Ansonsten l�ge ein
Verstoß gegen die vom Gesetz selbst statuierte Sachgesetzlichkeit vor (vgl.
BVerfG-Beschlµsse v. 7. 11. 1972 1 BvR 338/68, BVerfGE 34, 103 [115]; v.
19. 10. 1982 1 BvL 39/80, BVerfGE 61, 138 [148]; BFH v. 24. 2. 1999 X R 171/
96, BStBl. II, 450 [458] mwN).
Schaffung einer typisierenden Regelung: Die tarifliche Ungleichbehandlung
von Beteiligungseinkµnften und insbes. gewerblichen Einkµnften aufgrund des
Halbeinkµnfteverfahren in den F�llen, in denen der durchschnittliche Steuersatz
nicht 40 vH betr�gt, kann uE seine Rechtfertigung nicht in der mit der Anwen-
dung von generalisierenden Regelungen verbundenen Benachteiligung in Einzel-
f�llen finden. Insoweit entspricht die Ertragsteuerbelastung ausgeschµtteter Ge-
winne nicht in zul�ssiger typisierender und generalisierender Weise der
StBelastung anderer Einkµnfte (vgl. BTDrucks. 14/2683, 96). Das Halbeinkµnf-
teverfahren ist ein typisierendes Instrument fµr die Beseitigung der Doppelbela-
stung auf Ebene der Gesellschaft und des Anteilseigners. Die im Zusammen-
hang mit typisierenden Regelungen entstehenden Benachteiligungen kÆnnen im
Hinblick auf den Vereinfachungszweck verfassungsrechtlich nur dann hinge-
nommen werden, wenn durch die eintretenden H�rten und Ungerechtigkeiten
nur verh�ltnism�ßig wenige Personen betroffen sind und der Verstoß gegen den
Gleichheitssatz nicht sehr intensiv ist. Die Benachteiligung bei Stpfl. mit niedri-
gem StSatz aber ist kein Einzelfall, sondern tritt systembedingt bei allen Stpfl.
dieser Gruppe auf (glA Seer, StbJb. 2000/2001, 15 [26]).

Grundlegend zur Zul�ssigkeit typisierender Regelungen BVerfG v. 20. 12. 19661 BvR
320/57 u. 1 BvR 70/63, BVerfGE 21, 12 (27) = BStBl. III 1967, 7; ferner ua. v.
29. 5. 19901 BvL 20, 26/84 u. 4/86, BVerfGE 82, 60 (95 ff.); v. 22. 7. 19911 BvR 829/
89, HFR 1992, 424; BFH v. 24. 2. 2000 III R 59/98, BStBl. II, 273.

Herstellung der Europatauglichkeit: Der Gesetzgeber beruft sich darauf, das
Unternehmenssteuerrecht habe europatauglich ausgestaltet werden mµssen
(BTDrucks. 14/2683, 138). Das Anrechnungsverfahren habe nur im Inland die
Doppelbelastung der Dividenden beseitigt. Fµr inl�nd. Anteilseigner ausl�nd.
KapGes. bzw. fµr ausl�nd. Anteilseigner inl�nd. KapGes. habe eine Doppelbela-
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stung bestanden. Darin liege ein Verstoß gegen den Grundsatz der Kapitalver-
kehrsfreiheit gem. Art. 56 EGV und der Niederlassungsfreiheit Art. 43 EGV. In
der Tat hat die EU-Kommission das Anrechnungsverfahren insoweit beanstan-
det (s. Einf. KStG Anm. 174; Raupach, DStJG 20 [1997], 21 [53]). Dieses Argu-
ment reicht uE aber nicht als Grund fµr die Abweichung vom Grundsatz der
Gleichbehandlung der Einkunftsarten aus. Das Anrechnungsverfahren h�tte
auch ohne grÆßere Schwierigkeiten europatauglich umgestaltet werden kÆnnen.
Dazu w�re nur die Beseitigung der Diskriminierung bei Beteiligungen an aus-
l�nd. Gesellschaften erforderlich gewesen. Hierzu gab es verschiedene Vorschl�-
ge (vgl. zur Anpassung des Anrechnungsverfahren die Stellungnahmen von
Reiss in Handelsblatt v. 28. 6. 2000, 63 u. Siegel/Bareis/Herzig ua. mit Zustim-
mung von 72 Fachkollegen in BB 2000, 1270). So w�re zB eine pauschale An-
rechnung ausl�nd. Dividenden als Regelung praktisch umsetzbar gewesen und
europarechtlich tragbar gewesen (ebenso Pezzer in Tipke/Lang, Steuerrecht,
17. Aufl. 2002, § 11 Rn. 4; Seer, StbJb. 2000/2001, 15 [27]). Ein solch umfang-
reicher Systemwechsel mit der Folge der Durchbrechung der vom EStG selbst
statuierten Sachgesetzlichkeit kann deshalb mit der fehlenden Europatauglich-
keit des Anrechnungsverfahrens nicht gerechtfertigt werden.

Kritisch auch Schmidt/Heinicke XXII. § 3 ABC „Halbeinkµnfteverfahren“ Anm. 1b
ee; Crezelius, DB 2000, 1631; Spengel/Jaeger/M�ller, IStR 2000, 257; Seer, StbJb.
2000/2001, 15 (27); Hey, DStJG 24 (2001), 155; Homburg, Stbg. 2001, 15; Siegel/Ba-
reis/Herzig ua., BB 2000, 1270; Nacke/Intemann, DB 2002, 756 (757); aA Pezzer,
StuW 2000, 147.

Im µbrigen bleibt anzumerken, daß auch das Halbeinkµnfteverfahren in der gel-
tenden Fassung keineswegs europarechtskonform ausgestaltet ist. Wie die Be-
steuerung der ausl�nd. Investmentfonds allein zeigt, wird hier gegen Europa-
recht verstoßen (s. n�her unten Anm. 81; zur Bedeutung des Europarechts allg.
fµr die direkte Besteuerung vgl. Stapperfend, FR 2003, 165 ff.).
Kompliziertheit des Anrechnungsverfahrens: Auch das Argument des Ge-
setzgebers, das Anrechnungsverfahren sei zu kompliziert gewesen, µberzeugt
uE nicht. Es ist dem Gesetzgeber zuzustimmen, daß das Anrechnungsverfahren
in der in Deutschland seit 1977 geltenden Form wegen der komplizierten Be-
griffsbildung und Abstraktheit als nicht einfach galt. Doch neben Vorschl�gen
der Vereinfachung des Anrechnungsverfahrens (vgl. Einf. KSt. Anm. 216) ist zu
beachten, daß es in der Anwendungspraxis keine großen Schwierigkeiten berei-
tete. Es war auch nicht streitanf�llig, so daß es die Finanzgerichtsbarkeit nur we-
nig belastete. Demgegenµber hat das Halbeinkµnfteverfahren neue Streitfelder
geschaffen, die kurzfristig nicht beseitigt werden kÆnnen (vgl. Pezzer in Tipke/
Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 11 Rn. 4; Seer, StbJb. 2000/2001, 15 [26 f.];
Homburg, Stbg. 2001, 11; Vor § 20 Anm. R 24; Schmidt/Heinicke XXII. § 3
ABC „Halbeinkµnfteverfahren“Anm. 1. b. ee).
Beseitigung der Mißbrauchsanf�lligkeit: Auch das weitere Argument des
Gesetzgebers, mit der Systemumstellung wµrde die Mißbrauchsanf�lligkeit des
Anrechnungsverfahrens beseitigt werden, ist uE kein sachlicher Grund, der dem
zu beachtenden erhÆhten Rechtfertigungsdruck entspricht. Beseitigt werden
sollte einerseits der im Einzelfall bestandene Mißbrauch der Anrechnung von
KSt. im EStVeranlagungsverfahren, obwohl entsprechende KSt. nicht abgefµhrt
worden ist, und andererseits die Verhinderung des sog. „Dividenden-Strip-
pings“. Zwar dµrften diese Mißbr�uche mit dem Halbeinkµnfteverfahren ver-
hindert werden; doch ist zu beachten, daß auch das Halbeinkµnfteverfahren
selbst wieder Anreize zu Umgehungstatbest�nden geschaffen hat (vgl. Pezzer in

§ 3 Nr. 40 Anm. 25 Halbeinkµnfteverfahren
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Tipke/Lang, Steuerrecht 17. Aufl. 2002, § 11 Rn. 4 mwN in Fn. 16; Birk, Steuer-
recht, 5. Aufl. 2002, Rn. 1108; Vor § 20 Anm. R 25; Kollruss, Stbg. 2002, 97).

3. Verfassungsrechtliche Verb¨rgung des synthetischen Einkommens-
begriffs

Die verfassungsrechtlichen Bedenken wegen einer Verletzung des Gleichheits-
satzes basieren auf dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller Einkunftsarten
und damit auf dem synthetischen Einkommensbegriff. Dieser Grundsatz, der
mit dem Halbeinkµnfteverfahren entgegen der Behauptung des Gesetzgebers
verletzt wird, wird uE durch Art. 3 Abs. 1 GG verbµrgt. Allerdings hat sich die
Besteuerungspraxis de facto von der Geltung des synthetischen Einkommensbe-
griffs bereits vielfach entfernt. Dies beruht zT – wie auch beim Halbeinkµnfte-
verfahren – auf den unterschiedlichen Regelungen zur Bemessung der einzelnen
Einkµnfte. Bei seiner Entscheidung µber den Vorlagebeschluß des BFH zu
§ 32c wird sich das BVerfG dazu �ußern mµssen, ob das Schedulensystem, zu-
mindest aber das real existierende EStSystem mit den M�ngeln im Hinblick auf
den synthetischen Einkommensbegriff mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar
ist.

III. Verletzung der Steuerfreistellung des Existenzminimums

Verfassungsrechtliche Bedenken bestehen gegen die Neuregelung auch insoweit,
als das stfrei zu belassende Existenzminimum durch den auch beim Halbein-
kµnfteverfahren prinzipiell weiterhin geltenden Grundsatz der ertragstl. Einmal-
besteuerung (BTDrucks 14/2683, 96) durch KSt. und GewSt. bei ausgeschµtte-
ten Gewinnen belastet wird. Verfassungsrechtlicher Maßstab ist der aus Art. 1
iVm. Art. 20 Abs. 1 GG folgende Grundsatz, daß der Staat das Einkommen in-
soweit stfrei belassen muß, als es vom Stpfl. zur Schaffung der Mindestvoraus-
setzungen fµr ein menschenwµrdiges Dasein benÆtigt wird (vgl. BVerfG v.
29. 5. 19901 BvL 20/84, 1 BvL 26/84, 1 BvL 4/86, BVerfGE 82, 60 [85]; v.
10. 11. 19982 BvL 42/93, BStBl. II 1999, 174 [179]). Wurde nach dem Anrech-
nungsverfahren dieser Grundsatz insoweit berµcksichtigt, als bei Beteiligungs-
einkµnften die Vorbelastung durch KSt. und KapErtrSt. bei Einkommen unter-
halb des stfrei zu belassenden Existenzminimums durch Erstattung rµckg�ngig
gemacht wurde, wird er beim Halbeinkµnfteverfahren nicht beachtet. Hier blei-
ben die Beteiligungseinkµnfte aufgrund des vom Gesetzgeber angelegten
Grundsatzes der Einmalbesteuerung mit KSt. belastet, wenn die Einkµnfte un-
terhalb des Existenzminimums liegen (vgl. hierzu auch Seer, StbJb. 2000/2001,
25 f.; Nacke/Intemann, DB 2002, 756 [757] Balmes/Sch�tzeberg in Erle/Sau-
ter, KStG, 2003, § 3 Rn. 59).

Einstweilen frei.

E. Geltungsbereich der Vorschrift

I. Pers·nlicher und sachlicher Geltungsbereich

Unbeschr�nkt und beschr�nkt Steuerpflichtige: § 3 Nr. 40 gilt fµr alle unbe-
schr�nkt und beschr�nkt (Umkehrschluß aus § 50) Stpfl. iSd. § 1.
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Keine Geltung f¨r die K·rperschaftsteuer: Die Vorschrift hat fµr die KSt.
keine Bedeutung, weil § 8b KStG als lex specialis Vorrang besitzt, wenn Anteils-
eigner eine KÆrperschaft ist.
Zu juristischen Personen des Æffentlichen Rechts s. Schmidt/Heinicke XXII.
§ 3 ABC „Halbeinkµnfteverfahren“Anm. 3 aE mwN.

II. Anwendung bei Auslandsbeziehungen

1. Geltung bei Investitionen unbeschr�nkt Steuerpflichtiger im Ausland
Ziel der Unternehmenssteuerreform war ua. die europataugliche Ausgestaltung
der deutschen Unternehmensbesteuerung (BTDrucks. 14/2683, 95). Daher wer-
den in- und ausl�nd. Beteiligungen im wesentlichen gleich behandelt.
Laufende Ertr�ge von ausl�ndischen Gesellschaften: Die h�lftige StBefrei-
ung gilt auch fµr laufende Ertr�ge, die von ausl�nd. Gesellschaften stammen. § 3
Nr. 40 differenziert nicht, ob eine Dividende oder vGA von einer in- bzw. aus-
l�nd. Gesellschaft gezahlt wurde. Auch bei einer ausl�nd. Gesellschaft wird eine
ausreichende Vorbelastung mit einer Ertragsteuer unterstellt. Allerdings ist die
Hinzurechnungsbesteuerung nach dem AStG zu beachten (zu Einzelheiten vgl.
Anm. 160).
Ver�ußerung von Anteilen an ausl�ndischen Gesellschaften: Die Ver�uße-
rung von Anteilen an einer ausl�nd. Gesellschaft unterliegt dem Halbeinkµnfte-
verfahren, wenn die ausl�nd. Gesellschaft ihrer Struktur nach einer deutschen
KapGes. vergleichbar ist. Allerdings ist zu prµfen, ob ein DBA der inl�nd. Be-
steuerung generell entgegensteht (zu Einzelheiten vgl. Anm. 103).

2. Geltung bei beschr�nkter Steuerpflicht
Fµr beschr�nkt Stpfl. kommt das Halbeinkµnfteverfahren bei laufenden Ertr�-
gen nicht zur Anwendung, denn insoweit bewirkt die Abgeltungswirkung der
KapErtrSt., daß eine Steuerveranlagung nicht durchgefµhrt wird (Fock, RIW
2001, 111; von Beckerath in K/S/M, § 3 Rn. B40/58). Fµr Ver�ußerungsge-
winne gilt das Halbeinkµnfteverfahren, vorausgesetzt, sie sind im Inland µber-
haupt stpfl. (Fock, RIW 2001, 108 [113]).
Beteiligung im Betriebsverm·gen einer inl�ndischen Betriebsst�tte: Im
Inland stpfl. ist die Ver�ußerung einer Beteiligung, die zu einem BV einer inl�nd.
Betriebsst�tte des Steuerausl�nders gehÆrt (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a). Besteht
mit dem Land, in dem der Steuerausl�nder ans�ssig ist, ein DBA, steht das Be-
steuerungsrecht fµr den Betriebsst�ttengewinn nach Art. 7 OECD-MA
Deutschland zu. Die Anteile an einer KapGes. sind der Betriebsst�tte jedoch
nur zuzurechnen, wenn die Beteiligung der Betriebsst�tte dient (BMF v.
24. 12. 1999, BStBl. I, 1076 Tz. 2.4). GehÆrt ein Beteiligungsertrag zu den Be-
triebseinnahmen einer inl�nd. Betriebsst�tte (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a), so
entfaltet der KapErtrStAbzug gem. § 50 Abs. 5 Satz 2 keine Abgeltungswirkung.
Vielmehr ist eine Veranlagung durchzufµhren (zu Einzelheiten s. § 49
Anm. 181). Da die StBefreiungen nach § 3 auch fµr beschr. estpfl. Personen gel-
ten, wenn die einzelne Befreiungsnorm keine ausdrµckliche Ausnahme vorsieht
(BFH v. 27. 7. 1988 I R 28/87, BStBl. II 1989, 449), kommt das Halbeinkµnfte-
verfahren bei der Ermittlung des Betriebsst�ttengewinns zur Anwendung, denn
eine Beschr�nkung auf unbeschr. estpfl. Personen enth�lt die Nr. 40 nicht.

§ 3 Nr. 40 Anm. 31–33 Halbeinkµnfteverfahren
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Beteiligung im Privatverm·gen: GehÆrt der Anteil an der inl�nd. KapGes.
nicht zum BV einer inl�nd. Betriebsst�tte, so ist ein Verkauf nur unter den Vor-
aussetzungen des § 17 bzw. des § 23 stpfl. (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e und
Nr. 8). In diesen F�llen ist ein KapErtrStAbzug nicht vorzunehmen. Vielmehr
wird anders als bei Beteiligungsertr�gen eine Veranlagung durchgefµhrt. Das
Halbeinkµnfteverfahren ist anzuwenden, weil weder § 3 Nr. 40 noch § 50 inso-
weit Einschr�nkungen enthalten.
In den F�llen des § 17 bzw. § 23 steht regelm�ßig dem Staat des Ver�ußerers das
Besteuerungsrecht nach DBA zu (Bergemann, DStR 2000, 1410 [1415]). Denn
Art. 13 Abs. 4 OECD-MA weist das Besteuerungsrecht fµr Anteile an KapGes.
ausschließlich dem Wohnsitzstaat zu, wenn die Anteile nicht zum BV einer Be-
triebsst�tte gehÆren (Vogel/Lehner, DBA, 4. Aufl. 2003, Art. 13 Rn. 62). In der
deutschen Abkommenspraxis sind allerdings h�ufig Ausnahmen von diesem
Grundsatz µblich, so daß das Besteuerungsrecht fµr die Ver�ußerung von Antei-
len Deutschland als Quellenstaat zustehen kann (zu Einzelheiten s. �bersicht
bei Vogel/Lehner aaO Art. 13 Rn. 74). Einige Abkommen enthalten eine sub-
jekt-to-tax-Klausel, die Deutschland die Besteuerung gestattet, wenn der Wohn-
sitzstaat einen Ver�ußerungsgewinn nicht besteuert (Schaumburg, Internationa-
les Steuerrecht, 2. Aufl. 1998, Rn. 16.400 ff.). In diesem Fall findet das
Halbeinkµnfteverfahren Anwendung. Zur Besteuerung von Ver�ußerungsgewin-
nen von Immobiliengesellschaften vgl. Art. 13 Abs. 4 OECD-MA.
Laufende Beteiligungsertr�ge: Die Ausschµttung einer inl�nd. KÆrperschaft
an einen im Ausland ans�ssigen Anteilseigner gehÆrt zu den inl�nd. Kapitalein-
kµnften gem. § 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a. Nach § 1 Abs. 4 wird der Anteilseig-
ner insoweit beschr�nkt stpfl. Die deutsche Steuer ist jedoch mit dem nach § 43
vorzunehmenden KapErtrStAbzug iHv. 20 vH abgegolten (Fock, RIW 2001,
108 [112]; D�rner, INF 2000, 545 [549]). Das Halbeinkµnfteverfahren kommt
damit nicht zur Anwendung, obwohl eine StBefreiung des § 3 grds. den StAbzug
auch bei beschr�nkt Stpfl. ausschließt (BFH v. 27. 7. 1988 I R 28/87, BStBl. II
1989, 449). Dies wµrde bedeuten, daß der KapErtrStAbzug bei einem be-
schr�nkt stpfl. Anteilseigner nur von dem um den nach § 3 Nr. 40 stfreien Teil
gekµrzten Kapitalertrag vorzunehmen w�re. Da aber § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
Buchst. a fµr Einnahmen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 ausdrµcklich anordnet, daß der
StAbzug von s�mtlichen Kapitalertr�gen einschließlich des nach § 3 Nr. 40 stbe-
freiten Teils vorzunehmen ist, geht bei einem beschr�nkt Stpfl. die StBefreiung
insoweit ins Leere (Fock, RIW 2001, 108 [112]). Besteht mit dem Staat, in dem
der Steuerausl�nder ans�ssig ist, ein DBA, so bleibt das deutsche Besteuerungs-
recht fµr Dividenden idR bestehen. Das Besteuerungsrecht des Quellenstaats
wird jedoch der HÆhe nach beschr�nkt (Schaumburg, Internationales Steuer-
recht, 2. Aufl. 1998, Rn. 16323). Daher wird auch bei Bestehen eines DBA Kap-
ErtrSt. erhoben, die aber oftmals auf einen Steuersatz von 15 vH beschr�nkt ist.
Der KapErtrStAbzug hat auch hier Abgeltungswirkung (zur europarechtlichen
Beurteilung vgl. Mueller, IStR 2002, 109 [113]).
E Auswirkung der Umstellung: Mit der Absenkung der KSt. auf 25 vH und der Re-
duzierung der KapErtrSt. wird der ausl�nd. Anleger somit im Vergleich zum bis-
herigen Recht erheblich besser gestellt (Bergemann, DStR 2000, 1410 [1412]).
Zu beachten ist aber weiterhin die Begrenzung des KapErtrStAbzugs nach
DBA; viele DBA begrenzen die KapErtrSt. n�mlich auf 15 vH – so zB die DBA
mit USA, Frankreich, Italien, Großbritannien, ¨sterreich und Japan.

Einstweilen frei.
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III. Zeitlicher Anwendungsbereich

1. Allgemeines
Das Halbeinkµnfteverfahren kommt in den VZ 2001–2003 erstmals zur Anwen-
dung. Der genaue Zeitpunkt des Inkrafttretens richtet sich unter anderem da-
nach, ob ein kalenderjahrgleiches oder kalenderjahrabweichendes Wj. vorliegt
oder ob Vorabausschµttungen oder offene Ausschµttungen vorgenommen wer-
den. Fµr die FinVerw. ergibt sich hieraus das Problem, daß in einem VZ neben-
einander das Halbeinkµnfteverfahren und das Anrechnungsverfahren Anwen-
dung finden (zu den daraus folgenden Problemen s. D�tsch/Pung, DB 2000
Beil. Nr. 10, 23).
Die Anwendungsvorschriften erscheinen auf den ersten Blick kompliziert. Den-
noch sind sie sachgerecht und konsequent (Crezelius, DB 2001, 222). Der
Grund dafµr liegt in dem zeitlichen Ablauf von Gewinnerzielung der KÆrper-
schaft bis zur Einnahmeerzielung des Anteilseigners. Beispielsweise wird bei ei-
ner KapGes. der Gewinn 01 erst im Jahr 02 festgestellt. Erst nach dem anschlie-
ßenden Ergebnisverwendungsbeschluß kann ausgeschµttet werden. Das
Ergebnis der Gesellschaft im VZ 01 wirkt sich beim Anteilseigner deshalb erst
im VZ 02 aus. Verfassungsrechtlich ist das unterschiedliche Einsetzen des neuen
Rechts fµr KÆrperschaften mit dem Kj. entsprechendem und vom Kj. abwei-
chendem Wj. nicht zu beanstanden (vgl. Vor §§ 36 ff. Anm. 28). Die folgende
�bersicht faßt die verschiedenen Anwendungszeitpunkte zusammen:

vgl. auch die �bersichten in H 6 Nr. 40 EStH 2002; OFD Koblenz v. 15. 5. 2001, DB
2001, Beil. Nr. 4, 1 ff.; D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40
Rn. 114; D�tsch/Pung, DB 2002, 173; Balmes/Sch�tzeberg in Erle/Sauter, KStG,
2003, § 3 Rn. 44; von Beckerath in K/S/M, § 3 Nr. 40 Rn. B40/61.

Tabellarische �bersicht zur erstmaligen Anwendung des Halbeink¨nfte-
verfahrens

Erstmalige Anwendung
des Halbeinkµnfte-
verfahrens auf laufende
Ertr�ge (Buchst. d, f, g
u. h; ausgenommen
Buchst. e u. i)

Erstmalige Anwendung
des Halbeinkµnfte-
verfahrens auf Ver-
�ußerungsertr�ge
(Buchst. a, b, c u. j)

kalenderjahrgleiches Wj. im Wj. 2002

offene Gewinnausschµttungen im Wj. 2002

vGA u. Vorabausschµttungen im Wj. 2001

kalenderjahrabweichendes Wj. im Wj. 2002/2003

offene Gewinnausschµttungen im Wj. 2002/2003

vGA u. Vorabausschµttungen im Wj. 2001/2002

Umstellung auf kalenderjahr-
abweichendes Wj. in 2001

im Wj. 2001/2002

offene Gewinnausschµttungen im Wj. 2001/2002

§ 3 Nr. 40 Anm. 37 Halbeinkµnfteverfahren
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Erstmalige Anwendung
des Halbeinkµnfte-
verfahrens auf laufende
Ertr�ge (Buchst. d, f, g
u. h; ausgenommen
Buchst. e u. i)

Erstmalige Anwendung
des Halbeinkµnfte-
verfahrens auf Ver-
�ußerungsertr�ge
(Buchst. a, b, c u. j)

vGA u. Vorabausschµttungen im Rumpf-Wj. 2001

Umstellung auf kalenderjahr-
abweichendes Wj. in 2000

im Wj. 2002/2003

Offene Gewinnausschµttungen im Wj. 2002/2003

vGA u. Vorabausschµttungen im Wj. 2001/2002

Umstellung auf kalenderjahr-
gleiches Wj. in 2001

im Wj. 2003

offene Gewinnausschµttungen im Wj. 2003

vGA u. Vorabausschµttungen im Wj. 2002

Umstellung auf kalenderjahr-
gleiches Wj. in 2000

im Wj. 2002

offene Gewinnausschµttungen im Wj. 2002

vGA u. Vorabausschµttungen im Wj. 2001

ausl�nd. KapGes. im VZ 2001 im VZ 2001

Zeitliche Anwendung der Neuregelungen durch das UntStFG: Fµr die �n-
derungen des § 3 Nr. 40 durch das UntStFG hat der Gesetzgeber keine beson-
deren Anwendungsvorschriften erlassen. Die Neuregelungen zu § 3 Nr. 40
Satz 1 Buchst. a und Buchst. b und zu § 3 Nr. 40 Satz 4 treten somit am Tag
nach der Verkµndung des UntStFG, also am 25. 12. 2001, in Kraft (Art 12
Abs. 1 UntStFG) und gelten µber die Generalklausel des § 52 Abs. 1 somit fµr
den ganzen VZ 2001 (von Beckerath in Kirchhof III. § 3 Rn. 115 aE; § 3
Nr. 40 Anm. J 01-2).
Soweit sich durch den �bergang vom Anrechnungsverfahren zum Halbeinkµnf-
teverfahren GestaltungsmÆglichkeiten ergeben, s.:

Ernst & Young/BDI, Die Fortentwicklung der Unternehmenssteuerreform, 2002,
217 ff.; Schmidt/Heinicke XXII. § 3 ABC „Halbeinkµnfteverfahren“ Anm. 2.; Rund,
GmbHR 2001, 96; Jost, DStR 2001, 961; Strahl, K¨SDI 2001, 12728; Reiss, INF
2001, 81; Schwedhelm/Olbing/Binnewies, GmbHR 2000, 1173; Schwindhelm/N�k-
ker, StuB 2000, 1069; Maier/Dal Bosco, DStR 2000, 1763; Haun/Winkler, DStR
2001, 1195; Wesselbaum-Neugebauer, BB 2001, 1381; Orth, DB 2000, 2136; Taetz-
ner in Rautenberg (Hrsg.), Unternehmensbesteuerung in der Reform, 2002.
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2. Satz 1 Buchst. a, b und c

a) Zeitliche Anwendung bei kalenderjahrgleichem und kalenderjahrab-
weichendem Wirtschaftsjahr

Gem. § 52 Abs. 4 a Nr. 2 kommt das Halbeinkµnfteverfahren erstmals fµr die
Ertr�ge aus Ver�ußerungen bzw. Entnahmen iSd. § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a, b
und c fµr das Wj. in Betracht, das dem ersten Wj. der Gesellschaft, an der die
Anteile bestehen, folgt, fµr das das neue KStRecht gilt. Gem. § 34 Abs. 1 KStG
findet das neue KStRecht bei Wj., die dem Kj. entsprechen, erstmals 2001 An-
wendung. Bei Wj., die dem Kj. nicht entsprechen, wird das neue KStRecht nach
§ 34 Abs. 1 a KStG erstmals 2001/2002 angewendet. Somit richten sich die Ver-
�ußerungsf�lle erstmals nach dem Halbeinkµnfteverfahren, wenn bei kalender-
jahrgleichem Wj. die Ver�ußerung 2002 erfolgt (M�ller-Gatermann in Herzig
[Hrsg.], Unternehmenssteuerreform, 2002, 48 f.; van Lishaut in Herzig [Hrsg.],
Unternehmenssteuerreform, 2002, 219; Ritzer/Stangl, INF 2000, 743 mwN
Fn. 15; Schmidt/Weber-Grellet XXII. § 17 Rn. 11). Ansonsten (bei kalender-
jahrabweichendem Wj.) kommt es erstmals fµr Ver�ußerungsf�lle im Wj. der
ver�ußerten Gesellschaft 2002/2003 zur Anwendung (M�ller-Gatermann aaO;
Ritzer/Stangl, INF 2000, 744 Fn. 24 mwN). Damit hat der Gesetzgeber auch
auf der Ebene der zeitlichen Anwendungsregelung eine Gleichstellung der Ver-
�ußerungsgewinne mit den Ausschµttungen erreicht, nachdem noch im Fin-
Aussch. eine Anwendung auf Ver�ußerungsf�lle nach dem 31. 12. 2000 vorgese-
hen war (vgl. BTDrucks. 14/3366, 44 u. 121).

Beispiel 1: Der Stpfl. ver�ußert seinen Anteil an der GmbH X am 5. 1. 2002 fµr
100000 E. Das Wj. der GmbH X entspricht dem Kj. Der Ver�ußerungspreis ist dem
Halbeinkµnfteverfahren zu unterwerfen.
Beispiel 2: Wie Beispiel 1, jedoch hat die GmbH X ein kalenderjahrabweichendes Wj.
vom 1. 6. bis zum 31. 5. Die Anteilsver�ußerung erfolgt am 1. 7. 2002. Auch hier unter-
liegt die Anteilsver�ußerung dem Halbeinkµnfteverfahren, da sie im Wj. 2002/2003 er-
folgt.

Maßgeblichkeit des wirtschaftlichen Eigentums: Maßgeblicher Zeitpunkt
ist bei der Ver�ußerung von Anteilen an einer KapGes. wie auch in den F�llen
des § 16 nicht der Zufluß des Ver�ußerungserlÆses, sondern der Zeitpunkt der
Ver�ußerung, denn in diesem Zeitpunkt sind die Einkµnfte iSd. §§ 16, 17 bezo-
gen. Eine Ver�ußerung erfolgt zu dem Zeitpunkt, in dem das rechtliche Eigen-
tum oder zumindest das wirtschaftliche Eigentum an den ver�ußerten Anteilen
auf den Erwerber µbergeht (BFH v. 10. 3. 1988 IV R 226/85, BStBl. II, 832; v.
7. 7. 1992 VIII R 56/88, BFH/NV 1993, 25 [27]; v. 21. 10. 1999 I R 43, 44/98,
I R 43/98, I R 44/98, BFH/NV 2000, 639). Bei Anteilen an KapGes. ist das
wirtschaftliche Eigentum gem. § 39 AO dann µbergegangen, wenn aufgrund ei-
nes bµrgerlich-rechtlichen Rechtsgesch�fts der K�ufer eines Anteils bereits eine
rechtlich geschµtzte, auf den Erwerb des Rechts gerichtete Position erworben
hat, die ihm gegen seinen Willen nicht mehr entzogen werden kann, und auch
die mit den Anteilen verbundenen wesentlichen Rechte sowie das Risiko einer
Wertminderung und die Chance einer Wertsteigerung auf ihn µbergegangen sind
(BFH v. 30. 5. 1984 I R 146/81, BStBl. II, 825; v. 10. 3. 1988 IV R 226/85,
BStBl. II, 832). Letzteres ist insbes. dann gegeben, wenn Gewinn- und Stimm-
rechte µbergegangen sind und der Kaufpreis bereits im Kaufvertrag festgelegt
worden ist (BFH v. 10. 3. 1988 IV R 226/85, BStBl. II, 832 [834 f.]). Hinsichtlich
Aktien gilt, daß ab dem Zeitpunkt, von dem ab der Erwerber nach dem Willen
der Vertragspartner µber die Wertpapiere verfµgen kann, das wirtschaftliche Ei-
gentum µbergegangen ist. Das ist gewÆhnlich der Fall, sobald Besitz, Gefahr,
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Nutzungen und Lasten, insbes. die mit Wertpapieren gemeinhin verbundenen
Kursrisiken und -chancen, auf den Erwerber µbergegangen sind (BFH v.
15. 12. 1999 I R 29/97, BFH/NV 2000, 793; v. 2. 5. 1984 VIII R 276/81,
BStBl. II 1984, 820; vgl. auch Beschl. v. 29. 11. 1982 GrS 1/81, BStBl. II 1982,
272, zu Wertpapierpensionsgesch�ften).
Infolgedessen kommt das Halbeinkµnfteverfahren nur dann zur Anwendung,
wenn die Ver�ußerung (= �bergang des wirtschaftlichen Eigentums) in einem
Zeitraum erfolgt, fµr den das Halbeinkµnfteverfahren schon gilt. Dieser ist bei
kalenderjahrgleichem Wj. das Jahr 2002, w�hrend bei kalenderjahrabweichen-
dem Wj. das Wj. der Gesellschaft 2002/2003 maßgeblich ist.

Zur Maßgeblichkeit des wirtschaftlichen Eigentums vgl. Fox in Oppenhoff & Rmdler,
Reform der Unternehmensbesteuerung, Steuersenkungsgesetz, 2000, 47; R�dder/
Schuhmacher, DStR 2000, 1457; Jacobs/Wittmann, GmbHR 2000, 920; Seibt, DStR
2000, 2065; Ritzer/Stangl, INF 2000, 742 f.; Rund, GmbHR 2001, 96; Hmuselmann,
DStR 2001, 600, der ausfµhrlich zum Wechsel des wirtschaftlichen Eigentums bei
Wertpapieren Stellung nimmt; M�ller-Gatermann in Herzig (Hrsg.), Unternehmens-
steuerreform, 2002, 48, der auf die MÆglichkeit einer sog. Wertpapierleihe als geeigne-
tes Mittel zur Erlangung des wirtschaftlichen Eigentums verweist.

Folgendes Beispiel verdeutlicht das Problem, wenn wirtschaftliches und recht-
liches Eigentum auseinanderfallen:

Beispiel: Der Stpfl. ist Eigentµmer eines Anteils an der GmbH X. Das Wj. der GmbH
X entspricht dem Kj. Am 1. 12. 2001 verkauft er seinen Anteil. Im Kaufvertrag wird
geregelt, daß der Anspruch auf die offenen Gewinnausschµttungen wie auch auf Vor-
abausschµttungen schon am 1. 12. 2001 µbergehen sollen. Auch soll das Stimmrecht
schon ab diesem Tag vom Erwerber ausgeµbt werden kÆnnen. Das Eigentum an dem
GmbH-Anteil soll aber erst am 1. 5. 2002 µbergehen (= dingliche Abtretung der gesell-
schaftsrechtlichen Ansprµche). Hier ist das wirtschaftliche Eigentum schon 2001 µber-
gegangen, so daß noch die alte Rechtslage gilt.

Die Einr�umung einer Kauf- bzw. Verkaufsoption reicht idR fµr den �bergang
des wirtschaftlichen Eigentums nicht aus (vgl. hierzu Seibt, DStR 2000, 2065;
H�tzel in Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuerreform 2001, 239).

b) Zeitliche Anwendung in Umstellungsf�llen
Es ist hier zwischen den F�llen, in denen von kalenderjahrgleichen Wj. auf ka-
lenderjahrabweichende Wj. umgestellt wird, und den umgekehrten F�llen zu dif-
ferenzieren.
Umstellung des bisher kalenderjahrgleichen Wirtschaftsjahrs in 2001: Fµr
die F�lle, in denen vom kalenderjahrgleichen Wj. auf ein kalenderjahrabweichen-
des Wj. umgestellt wird, gilt § 34 Abs. 1 a KStG nur dann, wenn das erste Wj.,
das im Jahr 2001 endet, vor dem 1. 1. 2001 beginnt. Ist dies nicht der Fall, gilt
§ 34 Abs. 1 KStG, so daß fµr diese F�lle im Jahr 2001 bereits das neue KStRecht
gilt. Damit sollte eine Benachteiligung in den F�llen eines Rumpf-Wj. in 2001
verhindert werden (R�dder/Schumacher, DStR 2000, 1453). Diese Einschr�n-
kung betrifft die F�lle der Umstellung von einem kalenderjahrgleichen Wj. 2000
auf ein vom Kj. abweichendes Wj. im Jahr 2001 (zB 1. 1. 2001–31. 5. 2001
Rumpf-Wj.; 1. 6. 2001–31. 5. 2002 erstes vom Kj. abweichendes Wj.). In diesem
Ausnahmefall kommt gem. § 34 Abs. 1 KStG das neue KStRecht schon im
Rumpf-Wj. 2001 zur Anwendung (vgl. Frotscher, BB 2000, 2282), so daß auch
das Halbeinkµnfteverfahren schon im Wj. 2001/2002 gilt.

Beispiel: Auf der Gesellschafterversammlung am 1. 12. 2000 beschließen die Gesell-
schafter A und B, das Wj. vom bisherigen kalenderjahrgleichen Wj. in 2001 auf ein ka-
lenderjahrabweichendes Wj. umzustellen. Das neue Wj. soll am 1. 6. 2001 beginnen.
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Der Gesellschafter A verkauft am 1. 8. 2001 seine Anteile an der KapGes. Der Ver�u-
ßerungspreis wird zur H�lfte der Einkommensbesteuerung gem. § 3 Nr. 40 Buchst. c
unterworfen, da ab dem Wj. 2001/2002 das Halbeinkµnfteverfahren gilt.

Umstellung des bisher kalenderjahrgleichen Wirtschaftsjahres in 2000:
Erfolgte die Umstellung vom kalenderjahrgleichen Wj. auf ein abweichendes
Wj. schon im Jahr 2000, so liegt ein Fall vor, der dem gleichbleibend abweichen-
den Wj. entspricht. Damit kommt in diesen F�llen gem. § 52 Abs. 4 a Nr. 2 EstG
iVm. § 34 Abs. 1 a KStG das Halbeinkµnfteverfahren in bezug auf Ver�uße-
rungsertr�ge erst im Wj. der Gesellschaft 2002/2003 zur Anwendung.

Beispiel: Die KapGes. K hat im Jahr 2000 ihr Wj. auf ein kalenderjahrabweichendes
Wj. umgestellt, das am 1. 6. des jeweiligen Jahres beginnt. Der Gesellschafter A ver�u-
ßert seine Anteile an K am 2. 12. 2002. Damit kommt das Halbeinkµnfteverfahren zur
Anwendung, weil die Ver�ußerung im Wj. der Gesellschaft 2002/2003 erfolgt.

Umstellung des bisher kalenderjahrabweichenden Wirtschaftsjahres in
2001: Fµr die F�lle, in denen vom kalenderjahrabweichenden Wj. auf ein kalen-
derjahrgleiches Wj. umgestellt wird, gilt dagegen folgendes: Wird eine Umstel-
lung auf ein kalenderjahrgleiches Wj. erst 2001 vorgenommen und entsteht so-
mit ein Rumpf-Wj. fµr den Zeitraum bis zum 31. 12. 2001, so kommt § 34
Abs. 1 a KStG zur Anwendung. Dies hat zur Folge, daß 2001 noch das alte
KStRecht gilt mit der weiteren Folge, daß 2002 erstmals das neue KStRecht an-
zuwenden ist (Schwedhelm/Olbing/Binnewies, GmbHR 2000, 1173). Erst
2003 k�me dann das Halbeinkµnfteverfahren zum Tragen. Dies folgt daraus,
daß § 34 Abs. 1 a KStG die Anwendung des neuen KStRechts fµr vom Kj. ab-
weichende Wj. erst ab 2002 vorsieht, vorher somit bei kalenderjahrabweichen-
den Wj. das alte KStRecht anzuwenden ist. Fµr die beiden kalenderjahrabwei-
chenden Wj. im Jahr 2001 kommt noch das alte KStRecht zur Anwendung. Im
Ergebnis hat eine Umstellung 2001 zur Folge, daß erst 2003 das Halbeinkµnfte-
verfahren fµr Ver�ußerungsertr�ge anzuwenden ist (vgl. Frotscher, BB 2000,
2282; Ritzer/Stangl, INF 2000, 745).

Beispiel: Die KapGes. K stellt ihr kalenderjahrabweichendes Wj. in 2001 auf ein ka-
lenderjahrgleiches Wj. um. Der Gesellschafter A ver�ußert seine Anteile an der K am
1. 1. 2003. Der Ver�ußerungspreis unterliegt dem Halbeinkµnfteverfahren, weil die
Ver�ußerung im Wj. 2003 erfolgte.

Umstellung des bisher kalenderjahrabweichenden Wirtschaftsjahres in
2000: Wurde im Jahr 2000 schon eine Umstellung auf ein kalenderjahrgleiches
Wj. vorgenommen, so ist § 34 Abs. 1 a KStG nicht einschl�gig, da im VZ 2001
kein vom Kj. abweichendes Wj. mehr vorliegt. Es gilt dann gem. § 34 Abs. 1
KStG das neue KStRecht schon 2001 mit der Folge, daß 2002 das Halbeinkµnf-
teverfahren fµr Ver�ußerungsertr�ge maßgeblich ist (Schwedhelm/Olbing/Bin-
newies, GmbHR 2000, 1173; Korn/Strahl, NWB F. 2, 7508; Ritzer/Stangl,
INF 2000, 745).

Beispiel: Die KapGes. K stellt ihr kalenderjahrabweichendes Wj. in 2000 auf ein ka-
lenderjahrgleiches Wj. um. Der Gesellschafter A ver�ußert seine Anteile an der K am
1. 1. 2002. Der Ver�ußerungspreis unterliegt dem Halbeinkµnfteverfahren, weil die
Ver�ußerung im Wj. 2002 erfolgt.

c) Zeitliche Anwendung bei ausl�ndischen Gesellschaften
Werden Anteile an einer ausl�nd. KapGes. von einem Inl�nder ver�ußert, ist wie
im Fall der Ausschµttung (dazu Anm. 48) die Anwendung nach § 52 Abs. 4 a
Nr. 2 ebenfalls davon abh�ngig, wann das neue KStRecht auf die Gesellschaft,
an der die Anteile bestehen, anzuwenden ist. Aus den in Anm. 48 genannten
Grµnden gilt auch hier gem. § 52 Abs. 1 das Halbeinkµnfteverfahren fµr Ver�u-
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ßerungstatbest�nde ab 2001 (im Ergebnis ebenso Crezelius, DB 2001, 223;
Sterzenbach, StuB 2000, 923; Schmidt/Weber-Grellet XXII. § 17 Rn. 11; von
Beckerath in K/S/M, § 3 Nr. 40 Rn. B40/61; D�tsch/Pung in D�tsch/Evers-
berg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 118; Lademann/Altehoefer, § 3 Rn. 193 j; M�l-
ler-Gatermann in Herzig [Hrsg.], Unternehmenssteuerreform, 2002, 49; offen
gelassen R�dder/Schumacher in Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuerre-
form 2001, 186; Balmes/Sch�tzeberg in Erle/Sauter, KStG, 2003, § 3 Rn. 45).

d) Zeitliche Anwendung bei beschr�nkt Steuerpflichtigen
Liegen Einnahmen iSd. § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a vor, die von einer inl�nd. Be-
triebsst�tte erzielt wurden, so geht ein eventueller Ver�ußerungsgewinn in das
nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a stpfl. Betriebsst�ttenergebnis ein (vgl. Fock,
RIW 2001, 112). Erzielt ein Steuerausl�nder aus der Ver�ußerung von im PV ge-
haltenen Anteilen an einer inl�nd. KapGes. Ertr�ge, so unterliegen sie der in-
l�nd. Besteuerung. Dies folgt aus § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e. Danach sind ge-
werbliche Einkµnfte, die unter den Voraussetzungen des § 17 erzielt werden, im
Inland zu besteuern, wenn es sich bei den ver�ußerten Anteilen um solche einer
KapGes. handelt, die ihren Sitz oder ihre Gesch�ftsleitung im Inland hat (vgl.
Fock, RIW 2001, 112). Hier besteht kein Unterschied zu unbeschr�nkt Stpfl.
Auch diese Ertr�ge unterliegen dem Halbeinkµnfteverfahren (Fock, RIW 2001,
112). Besteht jedoch ein DBA mit dem Staat, in dem der Ver�ußerer ans�ssig ist,
so obliegt regelm�ßig dem Staat des Ver�ußerers das Besteuerungsrecht (Berge-
mann, DStR 2000, 1415; s. auch Anm. 71). Die erstmalige Anwendung h�ngt
von der Anwendung des neuen KStRechts ab.

e) Zeitliche Anwendung in Liquidationsf�llen
Da in Liquidationsf�llen ein Wj. nicht vorliegt, kommt das Halbeinkµnfteverfah-
ren gem. § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. c zur Anwendung, wenn der erzielte Gewinn
ab dem VZ 2001 entsteht. Zwar ist gem. § 52 Abs. 4 a Nr. 2 fµr die Anwendung
des Halbeinkµnfteverfahrens in den F�llen des § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. c das
Wj. der Gesellschaft maßgeblich, fµr das das neue KStRecht zur Anwendung
kommt; doch hat eine in Liquidation befindliche KapGes. µberhaupt kein Wj.
mehr, so daß § 52 Abs. 1 gilt (vgl. i.e. D�tsch/Pung, DB 2002, 173; vgl. auch
J�nger, BB 2001, 69 [75]; Neu, GmbH-StB 2002, 74).

Einstweilen frei.

3. Satz 1 Buchst. d

a) Zeitliche Anwendung bei kalenderjahrgleichem und kalenderjahrab-
weichendem Wirtschaftsjahr

Fµr die laufenden Ertr�ge, wozu vor allem die Dividenden (Satz 1 Buchst. d) ge-
hÆren, richtet sich die Anwendung des Halbeinkµnfteverfahrens nach § 52
Abs. 4 a Nr. 1.
Kalenderjahrgleiches Wirtschaftsjahr: Die Anwendungsvorschrift soll sicher-
stellen, daß ein gleichzeitiger Systemwechsel auf der Ebene der ausschµttenden
KÆrperschaft und des Anteilseigners erfolgt. Nach § 52 Abs. 4 a kommt die An-
wendung des Halbeinkµnfteverfahrens erst in Betracht, wenn das Anrechnungs-
verfahren nicht mehr gilt (Vierter Teil des KStG). Nach § 34 Abs. 10 a KStG
kommt das Anrechnungsverfahren letztmalig fµr Gewinnausschµttungen zur
Anwendung, die in dem Wj. erfolgen, fµr das das neue KStG erstmals gilt. Nach
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§ 34 Abs. 1 KStG gilt das KStG nF grds. erstmals fµr den VZ 2001, fµr abwei-
chende Wj. nach § 34 Abs. 1 a KStG nF erst fµr den VZ 2002.
Somit kommt das Halbeinkµnfteverfahren auf der Ebene des Anteilseigners
gem. § 52 Abs. 4 a Nr. 1 EStG iVm. § 34 Abs. 10 a Satz 1 Nr. 1 iVm. Abs. 1
KStG erstmals zur Anwendung fµr Ausschµttungen, die auf einem den gesell-
schaftsrechtlichen Vorschriften entsprechenden Beschluß fµr das Wj. 2001 beru-
hen. Denn der Ausschµttungsbeschluß der Gesellschafterversammlung fµr das
Wj. (Kj.) 2001 wird erst 2002 getroffen, mithin kommt das Halbeinkµnftever-
fahren erstmals fµr den VZ 2002 zur Anwendung (H 6 Nr. 40 Anm. A. I. EStH
2002; Birk, Steuerrecht, 5. Aufl. 2002, Rn. 1097).

Beispiel (ohne Beachtung der KSt. u. der KapErtrSt.): Die Gesellschafter A und B be-
schließen auf der Gesellschafterversammlung am 30. 4. 2002, einen Gewinn fµr das
Wj. 2001 von 100000 DM je zur H�lfte an A und B auszuschµtten. A und B haben je-
weils ihren Anteil von 50000 DM gem. § 3 Nr. 40 zur H�lfte, also 25000 DM zu ver-
steuern.

Kalenderjahrabweichendes Wirtschaftsjahr: Liegt ein vom Kj. abweichendes
Wj. vor, so kommt gem. § 52 Abs. 4 a Nr. 1 EStG iVm. § 34 Abs. 10 a Satz 1
Nr. 1 iVm. Abs. 1 a KStG das Halbeinkµnfteverfahren erstmals fµr das Wj.
2001/2002 zur Anwendung, dh. fµr Ausschµttungen, die nach dem Ende des
Wj. 2001/2002 erfolgen (H 6 Nr. 40 Anm. A. II. EStH 2002; Frotscher, BB
2000, 2281).

Beispiel (ohne Beachtung der KSt. u. der KapErtrSt.): Die Gesellschafter A und B be-
schließen auf der Gesellschafterversammlung am 30. 10. 2002, einen Gewinn fµr das
Wj. 2001/2002 von 100000 DM je zur H�lfte an A und B auszuschµtten. A und B ha-
ben jeweils ihren Anteil von 50000 DM gem. § 3 Nr. 40 zur H�lfte, also 25000 DM,
zu versteuern.

Verdeckte Gewinnaussch¨ttungen und Vorabaussch¨ttungen: Verdeckte
Gewinnausschµttungen und Vorabausschµttungen im Kj. 2001 bzw. im Wj.
2001/2002 werden gem. § 52 Abs. 4 a Nr. 1 EStG iVm. § 34 Abs. 10 a Satz 1
Nr. 2 KStG nach dem Halbeinkµnfteverfahren besteuert (H 6 Nr. 40 Anm. A. I.
u. II. EStH 2002; D�rner, INF 2000, 546; Birk, Steuerrecht, 5. Aufl. 2002,
Rn. 1097; Neumann in Neu/Neumann/Neumayer, Steueroptimierung nach der
Unternehmenssteuerreform, 2000, 4; Frotscher, BB 2000, 2281; Fox in Oppen-
hoff & Rmdler, Reform der Unternehmensbesteuerung, Steuersenkungsgesetz,
2000, 48). Denn maßgeblich ist nach § 34 Abs. 10 a Satz 1 Nr. 2 KStG fµr die
Anwendung des alten Rechts das Wj., das dem Wj. nach § 34 Abs. 10 a Satz 1
Nr. 1 KStG vorangeht. Nach § 34 Abs. 10 a Satz 1 Nr. 1 KStG sind maßgeblich
die Wj. 2001, wenn das Wj. mit dem Kj. identisch ist, und 2001/2002, wenn ein
vom Kj. abweichendes Wj. besteht.

Beispiel (ohne Beachtung der KSt. u. der KapErtrSt.): Die Gesellschafter A und B be-
schließen am 15. 12. 2001 eine Vorabausschµttung auf den Bilanzgewinn des Wj.
2001/2002 in HÆhe von 100000 DM je zur H�lfte an A und B. Die Betr�ge werden
am folgenden Tag µberwiesen. A und B haben jeweils ihren Anteil von 50000 DM
gem. § 3 Nr. 40 zur H�lfte, also 25000 DM im VZ 2001 zu versteuern.
Beispiel (ohne Beachtung der KSt. u. der KapErtrSt.): Die Gesellschafter A und B der
GmbH mit abweichendem Wj. beschließen am 15. 12. 2001, ihrem Gesellschafterge-
sch�ftsfµhrer A eine Tantieme iHv. 100000 DM auszuzahlen. Die Tantieme, die als
eine vGA zu werten ist, wird am folgenden Tag µberwiesen. A hat gem. § 3 Nr. 40 die
H�lfte der Tantieme, also 50000 DM im VZ 2001 zu versteuern.

Maßgeblichkeit des Abflusses der Gewinnaussch¨ttung: Nach dem Wort-
laut des § 34 Abs. 10 a KStG kommt es auf ein „Erfolgen“ der Gewinnausschµt-
tung an. Damit ist der tats�chliche Abfluß der Gewinnausschµttung iSd. § 11
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EStG gemeint. Insoweit gilt die zum alten KStRecht ergangene Rspr. weiter
(BFH v. 9. 12. 1987 I R 260/83, BStBl. II 1988, 460; v. 18. 7. 1990 I R 173/87,
BFH/NV 1991, 190; wie hier Frotscher, BB 2000, 2281 Fn. 5). Der tats�ch-
liche Abfluß der Ausschµttung ist gleichermaßen fµr die offene und die anderen
Ausschµttungen bestimmend (BFH v. 18. 7. 1990 I R 173/87, BFH/NV 1991,
190; Eilers/Wienands, GmbHR 2000, 957).
Es ist ohne Bedeutung, fµr welches Wj. die Gewinnausschµttung erfolgt (ebenso
Frotscher, BB 2000, 2281; Fox aaO, 48; H 6 Nr. 40 EStH 2002; OFD Koblenz
v. 15. 5. 2001, DB 2001, Beil. Nr. 4, 1). Auch versp�tet beschlossene Gewinnaus-
schµttungen, die sich also auf ein weiter zurµckliegendes Wj. (zB Wj. 1998) be-
ziehen, unterliegen dem Halbeinkµnfteverfahren, wenn sie bei kalenderjahrglei-
chen Wj. im VZ 2002 abfließen (H 6 Nr. 40 Anm. A. I. EStH 2002).

Beispiel: Die Gesellschafter A und B beschließen im M�rz 2001 fµr das Wj. 2000 eine
Gewinnausschµttung. Wegen Liquidit�tsproblemen verzÆgert sich die Ausschµttung.
Es kommt erst im Februar 2002 zur tats�chlichen Ausschµttung des Gewinns. Die
Ausschµttung fµr 2000 unterliegt bei einem Abfluß im Jahr 2001 noch dem Anrech-
nungsverfahren. Da der Abfluß aber erst 2002 erfolgt, ist der Gewinn dem Halbein-
kµnfteverfahren zu unterwerfen (vgl. Frotscher, BB 2000, 2281).

Das Beispiel macht deutlich, daß es zu Gewinnausschµttungen kommen kann,
die im Hinblick auf die Gesamtbelastung zu einer hohen Steuerlast fµhren (KSt.
30 vH und ESt. nach Maßgabe des Halbeinkµnfteverfahrens). Diese Systemwid-
rigkeit ist uE hinzunehmen, weil sie eine Folge der typisierenden Systemumstel-
lung ist, durch zeitnahe Ausschµttung vermieden werden kann und deshalb vor-
aussichtlich nur Einzelf�lle betrifft.

b) Zeitliche Anwendung bei ausl�ndischen Gesellschaften
Str. ist der Anwendungsbeginn des Halbeinkµnfteverfahrens in den F�llen, in
denen ausl�nd. KapGes. Gewinne an Inl�nder ausschµtten. Die besondere An-
wendungsregelung in § 52 Abs. 4 a Nr. 1 betrifft ihrem Wortlaut nach nur inl�nd.
KapGes. Denn der vierte Teil des KStG aF kommt bei ausl�nd. KapGes. nie
zur Anwendung. UE gilt deshalb die allg. Anwendungsregelung in § 52 Abs. 1,
wonach fµr Auslandsdividenden das Halbeinkµnfteverfahren bereits im VZ
2001 anzuwenden ist. Eine analoge Anwendung des § 52 Abs. 4 a Nr. 1 auf Aus-
landsdividenden kommt nicht in Betracht (aA R�dder/Schumacher, DStR
2000, 1454; offen gelassen R�dder/Schumacher in Schaumburg/R�dder, Un-
ternehmenssteuerreform 2001, 176). Zwar war der Wille des Gesetzgebers dar-
auf gerichtet, eine einheitliche Regelung fµr die Besteuerung ausl�nd. und inl�nd.
Dividenden zu schaffen (BTDrucks. 14/2683, 95). Daraus l�ßt sich aber nicht
entnehmen, daß unterschiedliche Zeitpunkte fµr das Inkrafttreten des Halbein-
kµnfteverfahrens bei Inland- und Auslandsdividenden nicht vom Gesetzgeber-
willen getragen w�ren. Denn bei ausl�nd. Gesellschaften gab es nach bisherigen
Recht keine Vollanrechnung, so daß die pauschale Beseitigung der Doppelbela-
stung durch das Halbeinkµnfteverfahren bei ausl�nd. Dividendeneinkµnften
schon frµher erfolgen kann.

Im Ergebnis wie hier H 6 Nr. 40 aE EStH 2002; Crezelius, DB 2001, 223; D�tsch/
Pung, DB Beil. Nr. 10/2000, 6 u. 27; D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt,
§ 3 Nr. 40 Rn. 118; o.V. in PWC Deutsche Revision (Hrsg.), Unternehmenssteuerre-
form 2001, 143; Dieterlen/Schaden, BB 2000, 2497; Sterzenbach, StuB 2000, 924;
Pauka, NWB F. 4, 4381; Grotherr, IWB 2000, 1155; M�ller-Gatermann in Herzig
(Hrsg.), Unternehmenssteuerreform, 2002, 48; offen gelassen von Ritzer/Stangl, INF
2000, 743 Fn. 13. Da nunmehr fµr die Frage der zeitlichen Anwendung des Halbein-
kµnfteverfahrens ua. von Bedeutung sein kann, ob es sich um eine inl�nd. oder aus-
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l�nd. Gesellschaft handelt, wird auf die Anlage einer Vfg. der OFD Mµnchen verwie-
sen, aus der sich die inl�nd. Unternehmen ergeben, deren Aktien an einer deutschen
BÆrse gehandelt werden (OFD Mµnchen v. 15. 4. 2002 S 234236 St 414, nv.).

c) Zeitliche Anwendung bei beschr�nkt Steuerpflichtigen
Wegen der Abgeltungswirkung der gezahlten KapErtrSt. kommt es bei be-
schr�nkt Stpfl. nicht zu einer Veranlagung. Somit kommt auch nicht das Halb-
einkµnfteverfahren zur Anwendung (Fock, RIW 2001, 112).

Einstweilen frei.

4. Bez¨ge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 2 (Satz 1 Buchst. e)
LiquidationserlÆse unterliegen uE dem Halbeinkµnfteverfahren, wenn sie nach
dem 31. 12. 2000 erzielt werden. Der LiquidationserlÆs wird im Regelfall am En-
de des Liquidationszeitraums erzielt, dh. in dem Zeitpunkt, in dem das VermÆ-
gen aus der Liquidation an die Gesellschafter ausgekehrt wird. Da fµr die zeit-
liche Anwendung des neuen Halbeinkµnfteverfahrens gem. § 52 Abs. 4 a Nr. 1
EStG iVm. § 34 Abs. 10 a Nr. 1 KStG auf das Wj. der KÆrperschaft abgestellt
wird, ist fraglich, was als Wj. bei der Liquidation gilt. Der Begriff des Wj. nach
§ 4a Abs. 1 (Zeitraum mit regelm�ßig gefertigten Abschlµssen) ist nicht an-
wendbar. Auch sind stl. im Liquidationszeitraum keine regelm�ßigen Abschlµsse
zu fertigen. Da kein abweichendes Wj. iSd. § 34 Abs. 1 a KStG vorliegt, kann
nur auf die Grundregel des § 34 Abs. 1 KStG zurµckgegriffen werden. Fµr Li-
quidationserlÆse nach dem 31. 12. 2000 kommt somit das neue KStRecht zur
Anwendung. Wegen der Vergleichbarkeit mit anderen Ausschµttungen iSd. § 34
Abs. 10 a Nr. 2 KStG sind nach dem Sinn und Zweck der Anwendungsregelun-
gen LiquidationserlÆse nach dem 31. 12. 2000 dem Halbeinkµnfteverfahren zu
unterwerfen (ebenso H�tzel in Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuer-
reform 2001, 241).

5. Besondere Entgelte oder Vorteile im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
(Satz 1 Buchst. f)

Das Halbeinkµnfteverfahren gilt fµr Ertr�ge nach Satz 1 Buchst. f (insbes. Dam-
num aus Darlehenshingabe, Disagio, Treueaktien und Vorf�lligkeitsentsch�di-
gungen) unter denselben Voraussetzungen wie fµr Dividendeneinkµnfte. Die
Regelung betrifft nur Einnahmen, die von KapGes. geleistet werden. Deshalb
ordnet § 52 Abs. 4 a Nr. 1 Halbs. 2 auch fµr diese F�lle die entsprechende An-
wendung des Halbs. 1 an, so daß es darauf ankommt, wann die Ertr�ge beim
Empf�nger gem. § 20 Abs. 2 Nr. 1 erfaßt werden und ob zu diesem Zeitpunkt
schon das Halbeinkµnfteverfahren fµr Gewinnausschµttungen anzuwenden ist.
Ertr�ge nach § 20 Abs. 2 Nr. 1 sind beim Empf�nger dann zu erfassen, wenn sie
ihm gem. § 11 Abs. 1 zugeflossen sind (BFH v. 21. 10. 1997 VIII R 18/96,
BFH/NV 1998, 582; § 20 Anm. 1010; Schmidt/Heinicke XXII. § 20 Rn. 125).
Dies bedeutet, daß zB beim Damnum der Zufluß beim Darlehensgeber im Zeit-
punkt der Darlehenshingabe erfolgt, es sei denn, eine Verteilung des Damnums
auf die Laufzeit ist vereinbart worden (BFH v. 7. 11. 1978 VIII R 183/75,
BStBl. II 1979, 169; zu den Besonderheiten s. Schmidt/Heinicke XXII. § 11
Rn. 30 Stichwort „Damnum“).
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6. Einnahmen aus der Ver�ußerung/Abtretung von Dividendenscheinen
und -anspr¨chen (Satz 1 Buchst. g und h)

Buchst. g: Die von Buchst. g erfaßten Einnahmen aus der Ver�ußerung von
Dividendenscheinen bzw. sonstigen Dividendenforderungen werden nach dem
Halbeinkµnfteverfahren besteuert, wenn auch fµr die Gewinnausschµttungen
das Halbeinkµnfteverfahren gilt (§ 52 Abs. 4 a Nr. 1 Halbs. 2; s. hierzu
Anm. 19). Der Zeitpunkt der Erzielung von Einnahmen aus der Ver�ußerung
von Dividendenscheinen h�ngt davon ab, ob die Ver�ußerung vor oder nach
dem Gewinnverteilungsbeschluß erfolgt ist. Erfolgte die Ver�ußerung vor dem
Gewinnverteilungsbeschluß, so sind die Einnahmen dem Ver�ußerer im Zeit-
punkt der Ver�ußerung (gesetzliche Surrogation; s. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
Buchst. a Satz 2) zuzurechnen. Erfolgt die Ver�ußerung nach dem Gewinnver-
teilungsbeschluß, so sind die Einnahmen im Zeitpunkt der Dividendenausschµt-
tung dem Ver�ußerer zuzurechnen (vgl. § 20 Anm. 1025 f.; Schmidt/Heinicke
XXII. § 20 Rn. 191).
Buchst. h: Entsprechendes gilt fµr die Abtretung von Dividendenansprµchen
gem. § 20 Abs. 2 Satz 2, die im Unterschied zu § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a
nicht in einem Wertpapier verbrieft sind. Auch hier ist der Ver�ußerungserlÆs
zur H�lfte stbefreit, wenn – w�re die Einnahme eine Ausschµttung – fµr diese
das Halbeinkµnfteverfahren zur Anwendung k�me.

7. Bez¨ge im Sinne des § 22 Nr. 1 Satz 2 (Satz 1 Buchst. i)
§ 52 Abs. 4 a Nr. 1 Halbs. 2 behandelt Bezµge iSd. Satz 1 Buchst. i (insbes. lau-
fende Zuwendungen, die gemeinnµtzige Stiftungen und Familienstiftungen an
die Stifter bzw. AngehÆrigen gew�hren) ebenso wie laufende Gewinnausschµt-
tungen. Dies ist gerechtfertigt, weil es sich um wiederkehrende Zuflµsse von
Leistungen handelt. Fµr das Inkrafttreten des Halbeinkµnfteverfahrens ist des-
halb der Zeitpunkt des Zuflusses maßgebend. Bezµge, die 2002 bei kalender-
jahrgleichem Wj. zufließen, werden erstmalig zur H�lfte besteuert, w�hrend sie
bei kalenderjahrabweichendem Wj. erst im Wj. 2002/2003 dem Halbeinkµnfte-
verfahren unterliegen. Dabei wird aber vorausgesetzt, daß es sich um Bezµge fµr
das vorausgehende Wj. handelt. Im laufenden Wj. gezahlte Zuwendungen wer-
den demgegenµber wie Vorabausschµttungen zu behandeln sein. Werden sie im
Jahr 2001 bei kalenderjahrgleichem Wj. bzw. im Wj. 2001/2002 bei kalenderjahr-
abweichendem Wj. fµr das Wj. 2001 bzw. 2001/2002 gezahlt, so unterliegen sie
gem. § 52 Abs. 38 schon dem Halbeinkµnfteverfahren (ebenso Schauhoff in
Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuerreform 2001, 316).

8. Ver�ußerungspreis im Sinne des § 23 Abs. 3 (Satz 1 Buchst. j)
Anwendungszeitraum wie bei Satz 1 Buchst. a, b und c: Grds. gelten auch
fµr die Ver�ußerung von Anteilen im Rahmen privater Ver�ußerungsgesch�fte
gem. § 23 die gleichen Anwendungszeitr�ume wie fµr Satz 1 Buchst. a, b und c
(vgl. Anm. 11). Die insbes. zu Satz 1 Buchst. j einschl�gige Anwendungsvor-
schrift § 52 Abs. 4 a Nr. 2 erfaßt zun�chst nach ihrem Wortlaut nicht den Satz 1
Buchst. j, sondern erw�hnt insoweit nur den Satz 1 Buchst. i. Hierbei handelt es
sich aber um einen redaktionellen Fehler, da der ins Gesetz aufgenommene
Satz 1 Buchst. j noch bis zur Beschlußempfehlung des Vermittlungsausschusses
den Buchst. i zugeordnet bekommen hatte (s. BTDrucks. 14/3760, 2 u. 4). Eine
Anpassung der Anwendungsvorschrift war aber unterblieben. Der redaktionelle
Fehler ist aber mittlerweile behoben.
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Besonderer Ver�ußerungsbegriff f¨r § 23: Da sich der Begriff Ver�ußerung
iSd. § 23 von dem in § 17 unterscheidet, ergeben sich auch Unterschiede fµr den
zeitlichen Anwendungsbereich des Halbeinkµnfteverfahrens. Ein Spekulations-
gesch�ft gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 ist gegeben, wenn zwischen Anschaffung und
Ver�ußerung nicht mehr als ein Jahr vergangen ist. Fµr die Fristberechnung nach
§ 23 kommt es bei der Ver�ußerung auf den Zeitpunkt des Verpflichtungs-
gesch�fts an (Schmidt/Heinicke XXII. § 23 Rn. 36). Dagegen ist in § 17 das
dingliche bzw. das wirtschaftliche Eigentum maßgeblich. Somit kann das Halb-
einkµnfteverfahren angewandt werden, wenn die schuldrechtliche Ver�uße-
rungsvereinbarung in dem nach § 52 Abs. 4 a Nr. 2 maßgeblichen Zeitraum er-
folgt (ebenso H�tzel in Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuerreform
2001, 242 u. Hmuselmann, DStR 2001, 601). Satz 1 Buchst. j findet deshalb An-
wendung, wenn das Verpflichtungsgesch�ft im Jahr 2002 (bei kalenderjahrglei-
chem Wj.) bzw. bei kalenderjahrabweichendem Wj. im Wj. der Gesellschaft
2002/2003 vorgenommen worden ist.

Beispiel: Ein Anteilseigner vereinbart 2001 den Verkauf von Aktien aus seinem Wert-
papierdepot per Termin 2002. Der im Jahr 2002 gezahlte Kaufpreis ist gem. § 23
Abs. 1 Nr. 2 im Jahr 2002 zu versteuern. Da das Verpflichtungsgesch�ft 2001 abge-
schlossen wurde, kommt das Halbeinkµnfteverfahren jedoch nicht zur Anwendung.

Bei der Vielzahl der Aktiengesch�fte wird es der FinVerw. schwer fallen, hier je-
den Einzelfall sachgerecht zu erfassen.

Einstweilen frei.

F. Verh�ltnis zu anderen Vorschriften

I. Verh�ltnis zu § 2 Abs. 5a

Soweit es fµr außerstl. Zwecke (zB fµr das BAfÆG, das BErzGG, das VermBG,
das WoPG) auf die Ermittlung des Einkommens iSd. § 2 ankommt, regelt § 2
Abs. 5 a, daß in diesen F�llen die stfreien Betr�ge nach § 3 Nr. 40 wieder hinzu-
gerechnet werden mµssen.

II. Verh�ltnis zu § 3 Nr. 41

Nr. 41 behandelt die F�lle der Hinzurechnungsbesteuerung. Nach §§ 7 ff. AStG
soll in den F�llen, in denen sog passive Einkµnfte in Niedrigsteuerl�ndern (Er-
tragsbesteuerung der KÆrperschaft von weniger als 25 vH) von Gesellschaften
thesauriert werden, eine zus�tzliche Besteuerung erfolgen. Hierzu wird ein Hin-
zurechnungsbetrag als fiktive Dividende in die stl. Einkµnfte des inl�nd. Anteils-
eigners iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 einbezogen, der nicht dem Halbeinkµnfteverfah-
ren unterliegt (§ 10 Abs. 2 Satz 3 AStG). Diese Hinzurechnungsbesteuerung ist
nach dem StSenkG definitiv. Durch die Einbeziehung in die Einkµnfte nach
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 seit dem UntStFG v. 20. 12. 2001 kommt es jedoch zu einer
individuellen Besteuerung mit dem EStProgressionssatz. Um eine �berbesteue-
rung im Fall der Ausschµttung dieser Betr�ge zu verhindern, werden beim in-
l�nd. Anteilseigner die Dividenden von der ausl�nd. Gesellschaft und Gewinne
aus der Ver�ußerung von Anteilen an ihr sowie aus ihrer AuflÆsung oder der
Herabsetzung des Kapitals nach § 3 Nr. 41 stfrei gestellt. Hinsichtlich der sog.
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fiktiven Dividende kommt das Halbeinkµnfteverfahren ebenfalls nicht zur An-
wendung (s. Verh�ltnis zu § 10 Abs. 2 AStG).

III. Verh�ltnis zu § 3c Abs. 2

Das Halbeinkµnfteverfahren gem. § 3 Nr. 40 ist in engem Zusammenhang mit
der Vorschrift des § 3c Abs. 2 zu sehen. Werden hier nur die H�lfte der Einnah-
men fµr stpfl. erkl�rt, wird in § 3c Abs. 2 entsprechend die H�lfte der WK/BA,
der BetriebsvermÆgensminderungen und der Ver�ußerungskosten zum Abzug
zugelassen.

IV. Verh�ltnis zu § 6b Abs. 10

1. Allgemeines
Durch die Neuregelung des § 6b Abs. 10 idF des UntStFG kÆnnen Ver�uße-
rungsgewinne aus dem Verkauf von Anteilen an KapGes. auf andere WG µber-
tragen werden, so daß die stillen Reserven nicht versteuert werden brauchen.
Stpfl. kÆnnen danach Gewinne aus der Ver�ußerung von Anteilen an KapGes.
bis zu 500000 E µbertragen. Es handelt sich bei dieser Regelung um einen wich-
tigen Schritt in Richtung einer rechtsformneutralen Besteuerung, da KapGes.
schon gem. § 8b Abs. 2 KStG stfrei Anteile an KapGes. ver�ußern kÆnnen (vgl.
§ 6b Anm. J 01-07).

2. �bertragung auf ein Geb�ude oder abnutzbares bewegliches
Wirtschaftsgut

Erfolgt die �bertragung auf ein Geb�ude oder auf ein abnutzbares bewegliches
WG, so darf gem. § 6b Abs. 10 Satz 2 die nicht nach § 3 Nr. 40 iVm. § 3c
Abs. 2 stbefreite H�lfte des Ver�ußerungsgewinns von den AK der neu ange-
schafften WG abgezogen werden.

3. �bertragung auf Anteile an Kapitalgesellschaften
Soll der Ver�ußerungsgewinn auf die AK fµr neu erworbene Anteile an KapGes.
µbertragen werden, so ist gem. § 6b Abs. 10 Satz 3 der Ver�ußerungsgewinn
einschließlich der stfreien Betr�ge nach § 3 Nr. 40 Buchst. a oder b iVm. § 3c
Abs. 2 zu µbertragen. Diese Regelung beruht darauf, daß ansonsten die Gefahr
einer doppelten Inanspruchnahme der h�lftigen StBefreiung nach § 3 Nr. 40 be-
steht. Durch Weiterver�ußerung der neuerworbenen Anteile kÆnnten n�mlich
ein zweites Mal die StBefreiung nach § 3 Nr. 40 in Anspruch genommen werden
(s. i. e. D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 6; Linkla-
ters Oppenhoff & Rmdler, DB 2002, Beil. 1, 20 ff.; Strahl, K¨SDI, 2002,
13145; F�rster, DStR 2001, 1913; § 6b Anm. J 01-07).

4. Bildung einer R¨cklage
Erfolgt im Jahr der Ver�ußerung nicht eine �bertragung auf ein WG im vorge-
nannten Sinne, so verbleibt die MÆglichkeit, gem. § 6b Abs. 10 Satz 5 den Ver-
�ußerungsgewinn inkl. der stbefreiten Teile gem. § 3 Nr. 40 in eine Rµcklage ein-
zustellen. Der Grund fµr eine volle Berµcksichtigung des Ver�ußerungsbetrags
(inkl. stfreier Teile) liegt darin, daß noch unklar ist, in welches Objekt reinve-
stiert wird. Erst bei sp�terer AuflÆsung der Rµcklage wegen einer Reinvestition
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kommt es zur entsprechenden Anwendung des § 6b Abs. 10 S�tze 2 und 3 (s.
§ 6b Abs. 10 Satz 6). Wird die gebildete Rµcklage nicht auf ein WG µbertragen,
so ist sie zum Ende des vierten auf die Ver�ußerung folgenden Wj. aufzulÆsen,
wobei der ursprµnglich nach § 3 Nr. 40 stbefreite Teil nunmehr zu berµcksichti-
gen ist, dh. daß auf diese GewinnerhÆhung das Halbeinkµnfteverfahren anzu-
wenden ist (§ 6b Anm. J 01-27). Soweit einbringungsgeborene Anteile innerhalb
von sieben Jahren ver�ußert werden, kann der entstandene Ver�ußerungsgewinn
nicht nach § 6b reinvestiert werden (s. § 6b Abs. 10 Satz 11).

V. Verh�ltnis zu § 16

Nach § 16 gehÆren Ver�ußerungsgewinne aufgrund der Ver�ußerung eines gan-
zen Betriebs oder Teilbetriebs bzw. von Anteilen an einer PersGes. zu den Ein-
kµnften aus Gewerbebetrieb und sind gem. § 16 Abs. 4 und § 34 Abs. 1 und
Abs. 3 begµnstigt. Soweit der Ver�ußerungspreis jedoch auf Anteile an KapGes.
entf�llt, die zum BV des Ver�ußerungsobjekts gehÆren, unterliegt er gem. § 3
Nr. 40 Satz 1 Buchst. b dem Halbeinkµnfteverfahren.

VI. Verh�ltnis zu § 17

Waren bisher die von § 17 erfaßten Gewinne aus der Ver�ußerung von Anteilen
an KapGes. nach § 34 Abs. 1 stbegµnstigt, unterliegen sie nach § 3 Nr. 40 Satz 1
Buchst. c nun dem Halbeinkµnfteverfahren. Diese Regelung gilt fµr alle F�lle
des § 17, dh. fµr Ver�ußerungen von Anteilen, deren verdeckte Einlage sowie
fµr die Tatbest�nde des § 17 Abs. 4.

VII. Verh�ltnis zu § 20

Nach § 20 gehÆren bestimmte Ertr�ge, die aufgrund von Rechtsverh�ltnissen
unterschiedlicher Art durch entgeltliche �berlassung von VermÆgen zur befri-
steten Nutzung entstehen, zu den Einkµnften aus KapitalvermÆgen iSv. § 2
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5. Diese werden ebenfalls dem Halbeinkµnfteverfahren unter-
worfen, soweit es sich um Ausschµttungen oder ausschµttungs�hnliche Vorg�n-
ge handelt (§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d bis h).

VIII. Verh�ltnis zu § 34

§ 34 wurde durch das StSenkG in Abs. 2 Nr. 1 aus systematischen Grµnden
dem Halbeinkµnfteverfahren angepaßt. So entf�llt die Begµnstigung nach Abs. 1
bei Ver�ußerungsgewinnen nach § 17, weil diese ErlÆse bereits nach § 3 Nr. 40
Satz 1 Buchst. c begµnstigt werden. Weiterhin werden Gewinne nach § 16 nur
insoweit nach § 34 stl. begµnstigt, als darin enthaltene Gewinnanteile nicht auf
Anteile an KapGes. entfallen. Der Grund fµr diese Anpassung lag in der Verhin-
derung einer Doppelbegµnstigung. „Durch die Neufassung von § 34 Abs. 2
Nr. 1 EStG wird sichergestellt, daß nur solche Gewinne der erm�ßigten Be-
steuerung unterliegen, die voll der Besteuerung unterliegen. Solche Gewinne,
die bereits durch das Halbeinkµnfteverfahren begµnstigt werden ..., werden zur
Vermeidung einer Doppelbegµnstigung aus der erm�ßigten Besteuerung des
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§ 34 EStG herausgenommen“ (BTDrucks. 14/2683, 116). Dies gilt auch fµr
Einkµnfte iSd. § 17, wenn sie im VZ 2001 erzielt werden, da sie nach der �ber-
gangsregelung des § 52 Abs. 34 a (idF des StEuglG v. 19. 12. 2000 [BGBl. I,
1790; BStBl. I 2001, 3]) noch der bisherigen Besteuerung unterliegen (sicherge-
stellt durch § 52 Abs. 47 Satz 3 EStG idF des StSenkErgG). Ver�ußerungsge-
winne nach § 17 sind im VZ 2001 auch von der Anwendung des halben durch-
schnittlichen Steuersatzes ausgeschlossen (BTDrucks. 14/4547, 2).
Ver�ußerung von im Privatverm·gen gehaltenen einbringungsgeborenen
Anteilen: Umstritten ist, inwieweit der Ausschluß der Doppelbegµnstigung
durch Halbeinkµnfteverfahren und Tariferm�ßigung auch fµr Ver�ußerungsvor-
g�nge gilt, die einbringungsgeborene Anteile betreffen. Nach hier vertretener
Auffassung handelt es sich bei der Ver�ußerung einbringungsgeborener Anteile
um einen Fall des Satz 1 Buchst. b, so daß das Halbeinkµnfteverfahren zur An-
wendung kommt und eine weitere Begµnstigung nach § 34 wegen § 34 Abs. 2
Nr. 1 nF entf�llt (glA Haritz, DStR 2000, 1544; Jakobs/Wittmann, GmbHR
2000, 917; Strahl, K¨SDI 2001, 12735 Tz. 17; D�tsch/Pung in D�tsch/
Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 31; Nacke/Intemann, DB 2002, 756
[758]). Nach aA ist ein solcher Gewinn kein Fall des in Satz 1 Buchst. b erw�hn-
ten Ver�ußerungspreises iSd. § 16 Abs. 2, sondern ein Gewinn, der nach einer
eigenen Gewinnermittlungsvorschrift (§ 21 Abs. 1 Satz 1 UmwStG) ermittelt
werde (Patt/Rasche, FR 2001, 182; Dieterlen/Schaden, BB 2000, 2494). Zum
Teil wird von dieser Literaturansicht vertreten, es l�ge ein Fall des Satz 1
Buchst. a vor, so daß neben dem Halbeinkµnfteverfahren auch die Begµnstigung
nach § 34 Abs. 1 und Abs. 3 greife (Patt/Rasche, FR 2001, 183. Denn letzteres
gelte, weil ein Fall des § 34 Abs. 2 Nr. 1 vorliege. Nach aA kommt Satz 1
Buchst. c zur Anwendung, so daß das Halbeinkµnfteverfahren gilt (Dieterlen/
Schaden, BB 2000, 2494). UE handelt es sich um einen Vorgang iSd. Satz 1
Buchst. b, so daß die Tariferm�ßigung nicht zu gew�hren ist.

IX. Verh�ltnis zu § 34c

Ausl�nd. Quellensteuer (KapErtrSt.) auf die Dividende ist grds. nach § 34c an-
rechenbar (BFH v. 5. 2. 1992 I R 9/90, BStBl. II, 607; Hellwig in L/B/P, § 34 c
Rn. 29; Neumann in Neu/Neumann/Neumayer, Steueroptimierung nach der
Unternehmenssteuerreform, 2000, 4). Die Anrechnung der ausl�nd. Steuer ist
nicht – wie dies der Gesetzentwurf des SPD und B�NDNIS 90/DIE GR�-
NEN zum StSenkG noch vorsah (BTDrucks. 14/2683, 6) – auf die H�lfte be-
grenzt. Dies sei – so die Beschlußempfehlung des FinAussch. – nicht sachge-
recht, da auch die deutsche KapErtrSt. nach § 36 in vollem Umfang
angerechnet werde, obwohl die Einnahmen nach § 3 Nr. 40 zur H�lfte stfrei
seien (BTDrucks. 14/3366, 119; vgl. auch § 34c Anm. R 1).
Avoir fiscal: Eine Berµcksichtigung des avoir fiscal – die franzÆsische Steuer-
gutschrift auf Dividendenleistungen – nach Einfµhrung des Halbeinkµnftever-
fahrens sollte zun�chst noch nicht erfolgen (vgl. FinMin. Nds. v. 17. 1. 2002, FR
2002, 359; Prinz/Ommerborn, FR 2001, 980). Das BMF hat aber ungeachtet
der Einfµhrung des Halbeinkµnfteverfahrens mit Frankreich die Vereinbarung
getroffen, daß die franzÆsische Steuergutschrift im VZ 2001 in voller HÆhe an-
gerechnet werden kann. Ab VZ 2002 ist aber die Anrechnung in G�nze gestri-
chen (BMF v. 10. 9. 2002, FR 2002, 1333).
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X. Verh�ltnis zu § 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2

Auf die ESt. wird gem. § 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 auch die KapErtrSt. angerech-
net. Die Vorschrift stellt gleichzeitig sicher, daß auch die auf die stfreie H�lfte
der Einnahmen nach § 3 Nr. 40 entfallende KapErtrSt. angerechnet wird. Dies
ist systemgerecht, da der KapErtrSt. auch bei der ausschµttenden KapGes. der
volle Ausschµttungsbetrag zugrunde liegt (s. auch Verh�ltnis zu § 43 Abs. 1
Satz 3).

XI. Verh�ltnis zu § 43 Abs. 1 Satz 3

Der Abzug der KapErtrSt. erfolgt gem. § 43 Abs. 1 Satz 3 „ungeachtet“ der
StFreistellung nach § 3 Nr. 40. Damit sind die vollen Ertr�ge der KapErtrSt. zu
unterwerfen, obwohl nur die H�lfte der Ertr�ge stpfl ist. Der Grund hierfµr
dµrften die Schwierigkeiten sein, die ansonsten bei der praktischen Umsetzung
entstehen wµrden (vgl. Kirchhof/von Beckerath III. § 43 Rn. 13; zu den Grµn-
den fµr die Neufassung des § 43 Abs. 1 Satz 3 durch UntStFG vgl. § 43 Anm. J
01-2). Korrespondierend zu dieser Vorschrift gilt § 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2.

XII. Verh�ltnis zu Zuschlagsteuern

Aufgrund einer �nderung des § 51a Abs. 2 durch das Gesetz zur Regelung der
Bemessungsgrundlage fµr Zuschlagsteuern v. 21. 12. 2000 (BGBl. I, 1978;
BStBl. I 2001, 38) wurde die Bemessungsgrundlage fµr die Berechnung der Zu-
schlagsteuern ver�ndert. Aus der Bemessungsgrundlage wurde das Halbeinkµnf-
teverfahren neutralisiert. Damit erhÆht sich das fµr die Berechnung der Zu-
schlagsteuern maßgebliche zvE um den stfreien Betrag nach § 3 Nr. 40. Jedoch
wird auch das Halbabzugsverfahren nach § 3c Abs. 2 rµckg�ngig gemacht, so
daß sich insoweit die Bemessungsgrundlage vermindert.
Kirchensteuer: Diese Neutralisierung des Halbeinkµnfteverfahrens, wie auch
die nach § 51a Abs. 2 Satz 3 normierte Rµckg�ngigmachung der pauschalierten
Anrechnung der GewSt. nach § 35, betrifft die KiSt. Zwar steht nur den L�n-
dern die Gesetzgebungskompentenz fµr die KiSt. zu. Wegen der �bernahme
der Regelung des § 51a durch die L�nder hat jedoch diese Regelung damit mit-
telbar Bedeutung fµr die KiSt.
Da durch das Halbeinkµnfteverfahren die HÆhe der ESt. in den F�llen positiver
Einkµnfte gegenµber der Rechtslage beim Anrechnungsverfahren geringer ge-
worden ist, war schon im Gesetzgebungsverfahren zum StSenkG das Bestreben
der Kirchen auf eine entsprechende Neutralisierung des Halbeinkµnfteverfah-
rens gerichtet (Gemeinsame Stellungnahme der evangelischen und kath. Kirche
im Wortprotokoll der Æffentlichen AnhÆrung des FinAussch., 587). Erst in den
Beratungen des FinAussch. zum Gesetz zur Regelung der Bemessungsgrundlage
fµr Zuschlagsteuern v. 21. 12. 2000 wurde diese Anregung der Kirchen berµck-
sichtigt (vgl. BTDrucks. 14/3762 u. 14/4546). Die Regelungen in diesem Gesetz
wirken sich nicht unbetr�chtlich kirchensteuererhÆhend aus. In Bezug auf die
ESt. ist zu beachten, daß die ErhÆhung des Sonderausgabenabzugs der KiSt. zu
Mindereinnahmen von ca. 400 Mio. DM im Entstehungsjahr fµr Bund, L�nder
und Gemeinden fµhrten (BTDrucks. 14/4546, 1).
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Solidarit�tszuschlag: Bei der Berechnung des Solidarit�tszuschlags kommt es
jedoch nicht zu einer Neutralisierung des Halbeinkµnfteverfahrens. Insoweit ist
nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 iVm. Abs. 2 SolZG Bemessungsgrundlage fµr die Jahres-
veranlagung die ESt., wie sie nach dem EStG zu bemessen ist. Dabei ist von der
ESt. auszugehen, die abweichend von § 2 Abs. 6 unter Berµcksichtigung von
Freibetr�gen nach § 32 Abs. 6 in allen F�llen des § 32 festzusetzen w�re. Die
Neutralisierung des Halbeinkµnfteverfahrens durch § 51a Abs. 2 bleibt somit
hier außer Betracht.

Einstweilen frei.

XIII. Verh�ltnis zu § 8b KStG

§ 8b KStG ist lex specialis zu § 3 Nr. 40 (s. § 8 Abs. 1 KStG; glA Schmidt/Hei-
nicke XXII. § 3 ABC „Halbeinkµnfteverfahren“ Anm. 1. b). Nach dieser Vor-
schrift werden die in Nr. 40 genannten Einkµnfte vollst�ndig stfrei gestellt,
wenn sie von einer dem KStRecht unterliegenden KÆrperschaft bezogen wer-
den.

XIV. Verh�ltnis zu § 15 Satz 1 Nr. 2 KStG

Die Vorschrift – die durch das UntStFG neugefaßt wurde – stellt klar, daß erst
auf der Ebene des OT und nicht der OG das Halbeinkµnfteverfahren zur An-
wendung kommt. Voraussetzung ist, daß sich auf der OT-Ebene eine natµrliche
Person befindet bzw. eine PersGes., an der natµrliche Personen beteiligt sind.
Steuerfreiheit der DBA-Dividenden: § 15 Satz 1 Nr. 2 KStG idF des
UntStFG galt jedoch nicht fµr ausl�nd. DBA-Dividenden. Denn nach § 15
Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG wird auf der Ebene der OG nur § 8b Abs. 1–6 KStG
außer Kraft gesetzt, nicht jedoch die DBA-Regelungen. Da aber auch bei einer
Organschaft das Einkommen zun�chst auf der Ebene der OG ermittelt wird
und dann dem OT zugerechnet wird, kommen somit DBA-Regelungen auf der
OG-Ebene zur Anwendung. Sind danach Dividenden stfrei, so fließen sie nicht
in die Einkommensermittlung bei der OG ein (Nettomethode), mit der Folge,
daß sie auch nicht dem OT zugerechnet werden. Sie bleiben damit stfrei. Eine
Besteuerung nach dem Halbeinkµnfteverfahren konnte bis einschließlich VZ
2002 nicht erfolgen (zur Rechtslage ab VZ 2003 s.u.). Nach § 15 Satz 2 KStG
idF des StVergAbG greifen DBA-Freistellungen bei Gewinnausschµttungen nur
noch, wenn die Voraussetzungen der Freistellungsregelung beim OT sachlich
und persÆnlich vorliegen. Fµr estpfl. Personen kommt somit beim OT das Halb-
einkµnfteverfahren fµr diese Ausschµttungen zur Anwendung. § 15 KStG idF
des StVergAbG gilt erstmals ab VZ 2003 (§ 34 Abs. 1 KStG). Damit werden Di-
videnden von ausl�nd. Gesellschaften, die nach DBA stbefreit sind, im Fall eines
Zuflusses bei einer inl�nd. OG fµr VZ 2003 nicht dem § 3 Nr. 40 beim OT un-
terworfen. Insoweit ist daher unerheblich, ob an dem OT natµrliche Personen
beteiligt sind. Die Dividenden bleiben generell stfrei (Gosch, WPg.-Sonderheft
2003, 10; Haun/Gol�cke/Franz, GmbHR 2002, 1003 f.; Rosenbach, WPg.-Son-
derheft 2003, 9; Pyska, GmbHR 2002, 468 [469]; Strahl K¨SDI 2002, 13358;
Prinz zu Hohenlohe/Gr�ndig, DB 2002, 1073 [1075]; Balmes/Sch�tzeberg in
Erle Sauter, KStG, 2003, § 15 Rn. 48n; aA M�ller-Gatermann, WPg.-Sonder-
heft 2003, 9: Er sieht hier die MÆglichkeit, im Wege der Auslegung des § 15 Nr. 2

E 51

Halbeinkµnfteverfahren Anm. 74–78 § 3 Nr. 40

75–76

77

78



E 52 Nacke

KStG die Bruttomethode auch fµr DBA-Dividenden anzuwenden). Ab VZ
2003 werden die DBA-Dividenden dem Halbeinkµnfteverfahren unterworfen.

XV. Verh�ltnis zu § 10 Abs. 2 AStG

Fµr die F�lle der Niedrigbesteuerung thesaurierter sog. passiver Einkµnfte aus-
l�nd. Gesellschaften hat das AStG Eind�mmungsregelungen getroffen. Hierzu
werden die thesaurierten Gewinne der ausl�nd. Gesellschaft einer Hinzurech-
nungsbesteuerung unterworfen, indem entsprechend fiktive Dividenden dem in-
l�nd. Anteilseigner zugerechnet werden (es kommt zu einer individuellen Be-
steuerung nach dem Progressionssteuersatz; vgl. § 10 Abs. 2 AStG idF des
UntStFG u. § 10 AStG Anm. J 01-4). Entsprechend dem Wesen der Hinzurech-
nungsbesteuerung – statt die Gesellschaft hat der Anteilseigner die stl. Belastung
zu tragen – kann dem Anteilseigner insoweit auch nicht die Begµnstigung des
Halbeinkµnfteverfahrens zukommen (BTDrucks. 14/2683, 133; § 10 AStG
Anm. R 33).

XVI. Verh�ltnis zu §§ 39 Abs. 1 Satz 1, 40 Abs. 2 u. 40a KAGG

Das Halbeinkµnfteverfahren gilt nach den §§ 39 Abs. 1 Satz 1 u. 40 Abs. 2
KAGG auch fµr Investmentfondsanleger. Dies ergibt sich aus der folgenden
Verweisungskette. Grds. gilt nach § 39 Abs. 1 Satz 1 KAGG das Halbeinkµnfte-
verfahren bis auf die F�lle des § 40 Abs. 2 KAGG nicht fµr Ausschµttungen von
Wertpapier-SondervermÆgen. § 40 Abs. 2 KAGG verweist auf Ausschµttungen
iSd. § 38b Abs. 5 KAGG, der wiederum auf § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 sowie
Satz 2 EStG Bezug nimmt. In zuletzt genannter Vorschrift werden nur inl�nd.
Wertpapier-SondervermÆgen erfaßt, so daß Ausschµttungen (Dividenden) in-
l�nd. Investmentfonds dem Halbeinkµnfteverfahren unterliegen. Dies gilt unab-
h�ngig davon, ob die Ausschµttungsanteile aus inl�nd. oder ausl�nd. Kapitalbe-
teiligungen bezogen werden (§ 40 Abs. 2 KAGG). Bei der Rµckgabe und
Ver�ußerung von Anteilscheinen, die im BV gehalten werden, unterliegen die
Einnahmen bei Beachtung der weiteren Voraussetzungen des § 40a Abs. 1
KAGG auch dem Halbeinkµnfteverfahren. Dies gilt jedoch nicht fµr Anteile im
PV, § 40a Abs. 2 KAGG (s. KAGG Anm. R 27 f. u. Intemann in Harenberg/Ir-
mer, Die Besteuerung privater Kapitaleinkµnfte, 3. Aufl. 2003, Rn. 135; zur An-
wendung des Halbeinkµnfteverfahrens fµr Altersvorsorgevertr�ge s. KAGG
Anm. J 01-5).
Verfassungsm�ßigkeit: Der Ausschluß vom Halbeinkµnfteverfahren bei Ein-
nahmen aus Rµckgabe oder Ver�ußerung von Investmentanteilen im Privatbe-
sitz ist verfassungsrechtlich bedenklich, da es eine Ungleichbehandlung von In-
vestmentsfondsanlegern zu Direktanlegern darstellt (L�bbeh�sen in Brinkhaus/
Scherer, KAGG, § 40a Rn. 44; KAGG Anm. R 28; Jacob/Klein, FR 2000, 918).

XVII. Verh�ltnis zu §§ 17, 18 AuslInvG

Ausschµttungen (Dividenden) und Ver�ußerungsgewinne von ausl�nd. Invest-
mentfonds sind nach §§ 17, 18 AuslInvG nicht nach dem Halbeinkµnfteverfah-
ren zu versteuern, sondern sind voll stpfl. Nach dem Entwurf des Investment-
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steuergesetzes ist jedoch eine Gleichbehandlung inl�ndischer und ausl�ndischer
Fonds vorgesehen (BT-Drucks. 15/1553; 15/1671 und 15/1896).
Verfassungsm�ßigkeit: Auch bei der Besteuerung von Ausschµttungen und
Ver�ußerungsgewinnen aus Anteilen an ausl�nd. Investmentfonds besteht eine
Ungleichbehandlung von Fondsanlegern zu Direktanlegern. Denn letztere kom-
men anders als die Fondsanleger in den „Genuß“ des Halbeinkµnfteverfahrens
(kritisch AuslInvG Anm. R 2 aE; Jacob/Klein, FR 2000, 918).
In gleicher Weise ist es verfassungsrechtlich bedenklich, wenn Anteilsinhaber
ausl�nd. SondervermÆgen gegenµber Anteilsinhabern inl�nd. SondervermÆgen
vom Halbeinkµnfteverfahren ausgeschlossen sind (kritisch auch Brinkhaus in
Brinkhaus/Scherer, AuslInvG, § 17 Rn. 19).
Verh�ltnis zum Europarecht: Neben der Verletzung des Transparenzprinzips
wird hier auch eine Verletzung des europarechtlichen Gleichheitsgebots gese-
hen. W�hrend Beteiligungen an inl�nd. Investmentfonds nach dem Halbein-
kµnfteverfahren besteuert werden, sind Beteiligungen an ausl�nd. Fonds voll
stpfl., unabh�ngig davon, ob der Fonds Beteiligungen an inl�nd. KapGes. h�lt
(kritisch AuslInvG Anm. R 2 aE; Jacob/Klein, FR 2000, 918; ausfµhrlich Brink-
haus in Brinkhaus/Scherer, AuslInvG, § 17 Rn. 20 mwN). Die Verkooijen-Ent-
scheidung des EuGH (v. 6. 6. 2000 Rs. C 35/98 [Verkooijen], FR 2000, 720) l�ßt
vermuten, daß auch der EuGH von einer Europarechtswidrigkeit dieser Rege-
lung ausgehen wµrde. Der Gesetzgeber hatte daher zun�chst im Gesetzgebungs-
verfahren zum UntStFG eine Abmilderung der Regelung vorgesehen, die sich
aber nicht im BRat durchsetzte (vgl. BRDrucks. 638/01, 69; 1061/01, 5). Mitt-
lerweile hat auch die EU-Kommission im Dezember 2002 die BReg. zu einer
�nderung dieser Steuerpraxis aufgefordert (s.o. zum InvStG).

Einstweilen frei.

XVIII. Verh�ltnis zu § 20 Abs. 1 Satz 2 UmwStG

Von der Sperrwirkung nach § 3 Nr. 40 Satz 3 sind die F�lle des § 20 Abs. 1
Satz 2 UmwStG ausgenommen (§ 3 Nr. 40 Satz 4 Buchst. b), so daß das Halb-
einkµnfteverfahren grds. angewandt werden kann. Bei den F�llen des § 20
Abs. 1 Satz 2 UmwStG handelt es sich um die Einbringung von Anteilen an ei-
ner KapGes. in eine KapGes., durch die die aufnehmende KapGes. die Mehr-
heit an den Anteilen an der anderen KapGes. erlangt. Bei sog. Ketteneinbrin-
gungen greift jedoch die Rµckausnahme des Satz 4 Buchst. b, so daß dann das
Halbeinkµnfteverfahren nicht greift.

XIX. Verh�ltnis zu § 20 Abs. 5 Satz 2 UmwStG

Entsteht bei einer Sacheinlage ein Ver�ußerungsgewinn, so ist nach dieser Vor-
schrift eine Steuervergµnstigung nach § 34 Abs. 1 und 3 nur anzuwenden, wenn
ua. die KapGes. die Sacheinlage mit dem Teilwert angesetzt hat. Dabei ist nach
Satz 2 diese Vergµnstigung nur anzuwenden, soweit nicht nach § 3 Nr. 40 Satz 1
Buchst. b und c iVm. § 3 c Abs. 2 der Ver�ußerungsgewinn teilweise stbefreit ist.
Damit sollen die Ausnahmetatbest�nde der S�tze 3 und 4 angesprochen werden.
Kann das Halbeinkµnfteverfahren danach nicht angewandt werden, ist der ge-
samte Ver�ußerungserlÆs aufgrund der Einbringung nach § 34 Abs. 1 bzw. 3 be-
gµnstigt.
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XX. Verh�ltnis zu § 21 UmwStG

§ 21 Abs. 1 UmwStG bestimmt, in welcher Weise die Besteuerung bei der Ver-
�ußerung von einbringungsgeborenen Anteilen zu erfolgen hat. Danach gilt der
Gewinn aus der Ver�ußerung einbringungsgeborener Anteile als solcher iSd.
§ 16. Es ist nun umstritten, ob das Halbeinkµnfteverfahren nach § 3 Nr. 40
Satz 1 Buchst. b µberhaupt zur Anwendung kommt. Denn es ist fraglich, ob
µberhaupt ein Ver�ußerungspreis iSd. § 16 Abs. 2 vorliegt. Nach hier vertretener
Ansicht ist dies der Fall und es ist damit nur eine Begµnstigung nach Satz 1
Buchst. b mÆglich (vgl. Nacke/Intemann, DB 2002, 756 [758] mwN.).
Auch ist auf die Ersatztatbest�nde des § 21 Abs. 2 UmwStG das Halbeinkµnfte-
verfahren gem. Satz 1 Buchst. b anzuwenden (vgl. Nacke/Intemann, DB 2002,
756 [759] mwN).
Soweit durch das UntStFG fµr Entstrickungsantr�ge nach § 21 Abs. 2 Satz 1
Nr. 1 UmwStG eine Einschr�nkung fµr den Rµckausnahmefall in § 3 Nr. 40
Satz 4 Buchst. a gemacht wird, erweist sich diese als unwirksam (vgl. Strahl in
Harzburger Steuerprotokoll 2001, 44 Fn. 77 mwN).

XXI. Verh�ltnis zum GewStG

1. Gewerbeertrag bei nat¨rlichen Personen
Bei der Ermittlung des Gewerbeertrags verweist § 7 GewStG auf die Vorschrif-
ten des EStG. Stfreie Einnahmen iSd. § 3 EStG gehen somit µber § 7 GewStG
nicht in die Ermittlung des Gewerbeertrags ein (Selder in Glanegger/G�roff,
GewStG, 5. Aufl. 2002, § 7 Rn. 2 mwN). Deshalb bewirkt § 3 Nr. 40, daß die
h�lftige StBefreiung grds. auch fµr die GewSt. gilt (BTDrucks. 14/2683, 113;
Kirchhof/von Beckerath III. § 3 Rn. 114; Grotherr, BB 2000, 849 [851]; Gro-
therr, BB 2001, 600; F�rster, StbJb. 2001/2002, 384 f.; T�ben, FR 2002, 361
[364]; Schmidt/Kieker, NWB F. 5, 1523; H�reth in Ernst & Young/BDI,
UntStFG, 2002, Rn. 144; vgl. auchWassermeyer, GmbHR 2002, 1). Jedoch zeigt
sich bei n�herer Betrachtung, daß im Ergebnis nur bei Ver�ußerungserlÆsen iSd.
Satz 1 Buchst. a das Halbeinkµnfteverfahren auch bei der Ermittlung des Ge-
werbeertrags zur Anwendung kommt. Denn insoweit handelt es sich um einen
laufenden Gewinn des Betriebs, der dem Objektsteuercharakter entspricht. In
allen anderen F�llen werden entweder die Einnahmen nicht als laufender Ge-
winn angesehen (arg. Widerspruch zum Objektsteuercharakter), oder das Halb-
einkµnfteverfahren durch eine Hinzurechnung eliminiert (§ 8 Nr. 5 GewStG)
oder der vom Halbeinkµnfteverfahren betroffene Gewinn durch Kµrzung im
vollen Umfang aus dem Gewerbeertrag entnommen (§ 9 Nr. 2 a und Nr. 7
GewStG).
Nicht der Gewerbesteuer unterliegende Gewinne wegen Beachtung des
Objektsteuercharakters: Eine Ausnahme von der grunds�tzlichen Anwendung
des Halbeinkµnfteverfahrens muß aber dann gemacht werden, wenn die StBe-
freiung mit dem Objektsteuercharakter der GewSt. nicht im Einklang steht (vgl.
BFH v. 12. 11978 IV R 84/74, BStBl. II, 267; v. 17. 111992 VIII R 10/90,
BFH/NV 1993, 560; Handzik in L/B/P, § 3 Rn. 19). Deshalb wirken sich
Satz 1 Buchst. b und c nicht auf die GewSt. aus. Im Fall des Buchst. b betrifft
die Befreiung Gewinne aus der Ver�ußerung von Betrieben oder Teilbetrieben,
die der GewSt. ohnehin nicht unterliegen (BFH v. 26. 6. 1975 VIII R 39/74,
BStBl. II, 832; v. 17. 12. 1975 I R 29/74, BStBl. II 1976, 224; v. 23. 111988 X R
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1/86, BStBl. II 1989, 376; v. 24. 10. 1990 X R 64/89, BStBl. II 1991, 358 unter
2. e; v. 4. 3. 1998 X R 56/95, BFH/NV 1998, 1354; krit. zur GewStbefreiung
von Ver�ußerungsgewinnen Kirchhof/Reiss III. § 16 Rn. 14). Buchst. c betrifft
Gewinne aus der Ver�ußerung von im PV gehaltenen Kapitalbeteiligungen iSd.
§ 17. Derartige Gewinne werden von der GewSt. nicht erfaßt (Lenski/Stein-
berg, GewStG, § 7 Rn. 325).
Nicht der Gewerbesteuer unterliegende Gewinne wegen Beachtung von
Hinzurechnungs- und K¨rzungsvorschriften: Das Halbeinkµnfteverfahren
wirkt sich weiterhin in den F�llen des § 8 Nr. 5 und §§ 9 Nr. 2 a und Nr. 7
GewStG nicht auf den Gewerbeertrag aus.
E K rzung nach §§ 9 Nr. 2 a und Nr. 7 GewStG: Nach § 9 Nr. 2 a GewStG erfolgt
keine gewstl. Belastung fµr Gewinne aus Anteilen an einer nicht stbefreiten in-
l}nd. KapGes. iSd. § 2 Abs. 2 GewStG, wenn die Beteiligung zu Beginn des Er-
hebungszeitraums mindestens ein Zehntel des Grund- oder Stammkapitals be-
tr�gt und die Gewinnanteile bei der Gewinnermittlung angesetzt worden sind
(sog. „gewerbesteuerliches Schachtelprivileg“). Durch diese Kµrzung soll eine Doppel-
belastung mit GewSt. bei Schachtelbeteiligungen vermieden werden. Denn an-
sonsten k�me es zu einer GewStBelastung bei der ausschµttenden KapGes. und
auch beim Empf�nger. Diese Gewinne und damit auch die wegen § 3 Nr. 40
von der ESt. befreiten Teile werden somit bei der Ermittlung des Gewerbeer-
trags des Empf�ngers g�nzlich herausgenommen.
Die Kµrzung nach § 9 Nr. 7 GewStG idF des UntStFG betrifft die ausl}nd. Be-
teiligungen. Fµr Anteile an ausl�nd. KapGes. findet das Schachtelprivileg nur
dann Anwendung, wenn die Beteiligung an der begµnstigten ausl�nd. KapGes.
ua. mit Beginn des Erhebungszeitraums mindestens ein Zehntel betr�gt. Auch
in den F�llen des § 9 Nr. 7 GewStG werden somit die Gewinne, die nach § 3
Nr. 40 iVm. § 3c Abs. 2 halbiert wurden, g�nzlich aus der Ermittlung des Ge-
werbeertrags herausgenommen.
E Hinzurechnung nach § 8 Nr. 5 GewStG: Bei Streubesitzbeteiligungen, die unter-
halb von 10 vH und damit nicht von der Kµrzung nach § 9 Nr. 2 a und Nr. 7
GewStG erfaßt werden, wird durch § 8 Nr. 5 GewStG das Halbeinkµnfteverfah-
ren fµr Gewerbesteuerzwecke wieder eliminiert. So erfolgt hier die Hinzurech-
nung der nach § 3 Nr. 40 stbefreiten Einnahmen bei Streubesitzdividenden fµr
Zwecke der Ermittlung des Gewerbeertrags. Diese Hinzurechnung, die durch
das UntStFG eingefµhrt wurde, basierte auf einer Einbringung der L�nder im
Bundesrat, die damit die GewStAusf�lle zum Teil kompensieren wollten (s. H�-
reth in Ernst & Young/BDI, UntStFG, 2002, Rn. 145). Die GewStBelastung
der stbefreiten Teile nach Satz 1 Buchst. d kann durch Zwischenschaltung einer
Holding-GmbH vermieden werden (s. Strahl, Harzburger Steuerprotokoll,
2001, 28 Beisp. u. Fn. 7). Die Neuregelung gilt gem. § 36 Abs. 4 GewStG idF
des UntStFG rµckwirkend ab Erhebungszeitraum 2001.

Einstweilen frei.

2. Gewerbeertrag bei Personengesellschaften
Wird die Beteiligung von einer PersGes. gehalten, hat § 3 Nr. 40 wie bei natµr-
lichen Personen keine Auswirkung auf die GewSt., soweit die betreffenden Ge-
winne im Wege einer Kµrzung nach § 9 Nr. 2 a GewStG (bei inl�nd. Dividen-
den) bzw. § 9 Nr. 7 GewStG (bei ausl�nd. Dividenden) aus dem Gewerbeertrag
ausgeschieden werden. Dies betrifft Beteiligungen von mehr als 10 vH. Auch in
den F�llen des § 8 Nr. 5 GewStG (Streubesitzbeteiligungen) wird durch die Hin-
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zurechnung das Halbeinkµnfteverfahren ausgehebelt. Nur im Fall des § 3 Nr. 40
Satz 1 Buchst. a (Ver�ußerungen von Beteiligungen an KapGes., die sich im BV
befinden) ist die h�lftige StBefreiung bei der Ermittlung des Gewerbeertrags der
PersGes. nach § 7 GewStG zu berµcksichtigen.
Das Halbeinkµnfteverfahren ist auf der Ebene der PersGes. bereits anzuwen-
den. �hnlich wie bei § 10a GewStG ist auf den Mitunternehmer abzustellen. Inso-
weit besteht kein Unterschied zu Einkµnften, die von einem Einzelunternehmer
erzielt werden.

Im Ergebnis ebenso Birk, Steuerrecht, 5. Aufl. 2002, Rn. 1154;Montag in Tipke/Lang,
Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 17 Rn. 49; van Lishaut/K�ster, GmbHR 2000, 1123;
Selder in Glanegger/G�roff, GewStG, 5. Aufl. 2002, § 7 Rn. 3; H�tzel in Schaum-
burg/R�dder, Unternehmenssteuerreform 2001, 2000, 212; Hoffmann, DB 2000,
1935; R�dder/Schuhmacher, DStR 2000, 1454; Klingberg in Herzig, Unternehmens-
steuerreform, 2002, 32; D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40
Rn. 6; T�ben, FR 2002, 361 (367 mwN); Engel, DB 2003, 1811; aA wohl Kirchhof/
von Beckerath III. § 3 Rn. 114 unter Bezugnahme auf BFH-Rspr.; Strunk/Kamphaus,
BB 2002, 2153; vgl. auch BTDrucks 14/7084, 4.

Dabei ist aber zu beachten, daß die StBefreiung nach § 3 Nr. 40 nur gilt, soweit
der Gewinn auf Mitunternehmer entf�llt, die natµrliche Personen sind. Die Kl�-
rung der Beteiligungsverh�ltnisse kann bei mehrstÆckigen PersGes. uU schwie-
rig sein (Selder in Glanegger/G�roff, GewStG, 5. Aufl. 2002, § 7 Rn. 3).

Beispiel: An der KG sind als Gesellschafter zwei natµrliche Personen A und B betei-
ligt. Die KG ist an der Y-GmbH beteiligt. Die KG ver�ußert nun ihre Anteile an der
Y-GmbH. Satz 1 Buchst. a ist bei der Ermittlung des Gewerbeertrags der KG zu be-
rµcksichtigen, da A und B beide natµrliche Personen sind. Somit fließt in den Gewer-
beertrag der KG der halbe Gewinn. Ist B eine KapGes., so ist der Gewinn, soweit er
auf B entf�llt, wegen § 8b Abs. 2 KStG von der GewSt. befreit. Der Gewerbeertrag
der KG ist insoweit geringer, als wenn beide Gesellschafter natµrliche Personen w�ren.

Einstweilen frei.

G. Verfahrensfragen

I. �bergang vom Anrechnungsverfahren zum Halbeink¨nfteverfahren

Nach dem Anrechnungsverfahren bedurfte es einer Bescheinigung der KapGes.
um eine Anrechnung der KSt. zu erreichen (§ 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Satz 4
Buchst. b EStG aF). Dieses Verfahren ist nunmehr obsolet, da die KSt. nicht
mehr angerechnet wird. Bei der Bescheinigung der KapGes. µber die KapErtrSt.
gem. § 45a Abs. 2 bleibt es hingegen bei dem bisherigen Verfahren. Die h�lftige
StBefreiung nach § 3 Nr. 40 ist von Amts wegen zu beachten. Sie wird ohne An-
trag gew�hrt; der Stpfl. kann auch nicht auf sie verzichten.
Anrechnungsverfahren neben Halbeink¨nfteverfahren: Da der zeitliche
�bergang vom Anrechnungsverfahren zum Halbeinkµnfteverfahren ua. vom
Wj. der KapGes. abh�ngig ist, ist bei der Besteuerung zB genau zu prµfen, wel-
cher KapGes. die einzelnen Dividenden zuzuordnen sind. Es kann sich dabei
eine Besteuerung der Dividenden ergeben, die sich zum Teil nach dem Anrech-
nungsverfahren und zum Teil nach dem Halbeinkµnfteverfahren richtet. Glei-
ches gilt fµr die Besteuerung von Anteilsver�ußerungen.
Kontrollmitteilung: Um einen korrekten �bergang vom Anrechnungsverfah-
ren zum Halbeinkµnfteverfahren zu erreichen, hat die OFD Koblenz angeord-
net, daß in begrµndeten Einzelf�llen die Veranlagungsstelle des Anteilseigners
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von der Veranlagungsstelle der KÆrperschaft das Wj. der Gesellschaft best�tigen
l�ßt. Umgekehrt hat die KStStelle in der �bergangszeit die KapErtrStAnmel-
dungen auf ihre Richtigkeit zu µberprµfen. Werden dabei Ungereimtheiten fest-
gestellt, insbes. im Hinblick auf den KapErtrStSatz – nach dem StSenkG wurde
dieser fµr Dividenden herabgesetzt –, sind dem FA des Anteilseigners Kontroll-
mitteilungen zu µbersenden (OFD Koblenz v. 15. 5. 2001, DB 2001, Beil. Nr. 4,
3). Denn maßgeblich fµr die Bestimmung des geltenden KapErtrStSatzes ist die
Anwendbarkeit des Anrechnungsverfahrens oder des Halbeinkµnfteverfahrens
(s. § 43 a Anm. R 1).

II. Verfahren bei Personengesellschaften

Anwendung des Halbeink¨nfteverfahrens: Es ist noch unklar, wie die Fin-
Verw. verfahren wird, wenn eine PersGes. Ertr�ge erzielt, die an sich dem Halb-
einkµnfteverfahren unterliegen.
E „Nettomethode“: Es spricht einiges dafµr, das Halbeinkµnfteverfahren schon
auf der Ebene der PersGes. zu berµcksichtigen (vgl. Schmidt XXII. § 15
Rn. 438; Neyer, GmbHR 2002, 104; Engel, DB 2003, 1811; von Beckerath in
K/S/M, § 3 Nr. 40 Rn. B40/69). Wie zB bei § 3 Nr. 66 aF (vgl. § 3 Nr. 66
Anm. 34) sollte auch die h�lftige StBefreiung nach § 3 Nr. 40 auf der Ebene der
Gesellschaft im Verfahren µber die gesonderte und einheitliche Gewinnfeststel-
lung der Mitunternehmerschaft berµcksichtigt werden. Denn die Mitunterneh-
merschaft betreffende Fragen sollen einheitlich, dh. mit Wirkung fµr und gegen
alle Beteiligten, entschieden werden (BFH v. 12. 6. 1980 IV R 150/79, BStBl. II
1981, 8; v. 24. 4. 1986 IV R 282/84, BStBl. II, 672). Gem. § 179 Abs. 2, § 180
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a AO sind die estpfl. Einkµnfte einheitlich und gesondert
festzustellen, wenn an ihnen mehrere Personen beteiligt sind und die Einkµnfte
diesen Personen stl. zuzurechnen sind. Das Gesetz schreibt somit die geson-
derte Feststellung der Einkµnfte aus der Beteiligung vor und nicht nur die Fest-
stellung des gemeinschaftlich erzielten Ergebnisses (BFH v. 11. 9. 1991 XI R
35/90, BStBl. II 1992, 4 mwN; v. 3. 7. 1997 IV R 31/96, BStBl. II, 690). Eine
von der einheitlichen und gesonderten Feststellung des Gewinns der Gesell-
schaft gesonderte Feststellung der h�lftigen stpfl. Betr�ge ist ebensowenig wie
bei den anderen stbefreiten Betr�gen erforderlich. Die h�lftige StBefreiung nach
§ 3 Nr. 40 kann im Rahmen der Erg�nzungsbilanzen berµcksichtigt werden (En-
gel, DB 2003, 1811).
E „Bruttomethode“: D�tsch/Pung sind der Ansicht, das Halbeinkµnfteverfahren
erst auf der Ebene des Anteilseigners anzuwenden. Im Rahmen der Organschaft
sind gem. § 15 Nr. 2 KStG der Dividendenertrag bzw. Ver�ußerungserlÆs und
damit zusammenh�ngende Ausgaben ohne Berµcksichtigung von StFreistellun-
gen nach § 3 Nr. 40 EStG und § 8b KStG dem OT mitzuteilen. Erst beim
Letztempf�nger in der Beteiligungskette werde µber die StFreistellungen ent-
schieden. Dies dµrfte auch fµr entsprechende Ertr�ge bei der PersGes. gelten,
so daß diese als Bruttobetrag gesondert festgestellt werden mµßten. Wie jedoch
D�tsch/Pung zu Recht hervorheben, funktioniert dieses „Bruttoverfahren“
dann nicht, wenn im Hinblick auf die GewSt. das Halbeinkµnfteverfahren
durchschl�gt (D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 9).
�berdies geht der Gesetzgeber bei der Neuregelung des § 15 Nr. 2 Satz 2 KStG
durch das UntStFG davon aus, daß generell auf der Ebene des OT § 3 Nr. 40
bei Vorliegen der Voraussetzungen zur Anwendung kommt (BTDrucks. 14/
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6882, 37 f.; 14/7344, 9). Es kommt somit fµr den Gesetzgeber nicht darauf an,
ob der OT eine natµrliche Person oder eine PersGes. mit natµrlichen Personen
als Gesellschafter ist.
Gewinnaufteilungsschl¨ssel der Personengesellschaft: Soweit KapGes. und
natµrliche Personen an der PersGes. beteiligt sind, ist fµr die anteilige Anwen-
dung des Halbeinkµnfteverfahrens der allg. Gewinnaufteilungsschlµssel der
PersGes. maßgeblich (Schmidt XXII. § 15 Rn. 438).

III. Verfahren bei Organschaft

Gem. § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG idF des UntStFG kommt § 3 Nr. 40 EStG
erst beim OT zur Geltung (sog. Bruttomethode). Damit stellt der Gesetzgeber
klar, daß das Halbeinkµnfteverfahren erst in der Spitze des Organkreises zur An-
wendung kommt. Ist zB eine natµrliche Person OT und hat die OG
Dividendenertr�ge aus einer Beteiligung an einer KapGes. erzielt, so ist der ge-
samte Gewinn dem OT zuzurechnen und erst bei diesem dem Halbeinkµnfte-
verfahren zu unterwerfen (zu den gewstl. Folgen der Bruttomethode s. § 15
KStG Anm. 20). Ist OT eine PersGes., an der natµrliche Personen beteiligt sind,
so ist § 3 Nr. 40 auch insoweit auf der OT-Ebene im Hinblick auf die natµrli-
chen Personen anzuwenden (T�ben, FR 2002, 361 [371]; Rennings, Harzburger
Steuerprotokoll, 2001, 167).

IV. Freistellungsauftr�ge

Nur der nach § 3 Nr. 40 stpfl. Teil einer Dividendenausschµttung ist auf den
Freistellungsauftrag, der von Kunden dem Kreditinstitut erteilt wird, anzurech-
nen. Bei der Berechnung der KapErtrSt. auf den stpfl. Teil ist aber der stfreie
Betrag insoweit wieder hinzuzurechnen (vgl. OFD Kiel v. 13. 6. 2001, FR 2001,
916 mit Berechnungsbeispielen).

V. Verdeckte Gewinnaussch¨ttungen

Die Umstellung vom Anrechnungs- auf das Halbeinkµnfteverfahren fµhrt zu
verfahrensrechtlichen Problemen bei der Feststellung von verdeckten Gewinn-
ausschµttungen durch einen Außenprµfer im Rahmen einer Betriebsprµfung.
Die verfahrensrechtlichen Konsequenzen auf der Ebene der KapGes. dµrften
keine Probleme bereiten, da die entsprechenden KStBescheide gem. § 164 AO
wohl unter dem Vorbehalt der Nachprµfung stehen dµrften. Problematisch
kann dies jedoch auf der Ebene des Anteilseigners sein, dessen EStBescheide
h�ufig bestandskr�ftig sind. Eine �nderung dieser Bescheide ist nur unter den
Voraussetzungen gem. § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO mÆglich, da die Berµcksichtigung
der vGA beim Anteilseigner nach dem Halbeinkµnfteverfahren zu seinem Vor-
teil gereicht. Wurde bei ihm zB das Gesch�ftsfµhrergehalt nach § 19 voll erfaßt,
so wird dieses Gehalt nun als vGA dem Halbeinkµnfteverfahren unterworfen
und ist damit nur zur H�lfte stpfl. Bei der Aufdeckung einer vGA spielen aber
neben neuen Tatsachen (zB Sch�tzungsgrundlagen) auch Schlußfolgerungen
eine Rolle, die zB in die Prµfung der Angemessenheit der Gesellschafter-Ge-
sch�ftsfµhrer-Bezµge einfließen. Es bedarf daher einer genauen Prµfung, ob fµr
das VeranlagungsFA die vom KStFA erhaltenen Mitteilungen in diesem Sinne

§ 3 Nr. 40 Anm. 94–97 Halbeinkµnfteverfahren

95

96

97



HHR Lfg. 212 Oktober 2003 Intemann

neue Tatsachen sind. Die bloße Mitteilung, es seien vGA festgestellt worden,
reicht nicht aus. Auch die Frage, ob grobes Verschulden iSd. § 173 Abs. 1 Nr. 2
AO vorliegt, kÆnnte zweifelhaft sein (vgl. zur Problemstellung BFH v.
27. 10. 1992 VIII R 41/89, BStBl. II 1993, 569; AEAO Nr. 1. 1. 3 zu § 173;
OFD Mµnchen v. 21. 8. 2002, GmbHR 2002, 1044; Bock, StB 2001, 282; Ax/
Harle, GmbHR 2001, 763; Bippus, GmbHR 2002, 951; Baum, NWB F. 2, 7649;
Meyer/Ball, DStR 2002, 1285).

Einstweilen frei.

Erl�uterungen zu Nr. 40 Satz 1 Buchst. a:
Ver�ußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft

und gleichgestellte Vorg�nge

I. Allgemeine Erl�uterungen

Anwendung auf betriebliche Ver�ußerungsvorg�nge: Buchst. a erstreckt die
Anwendung des Halbeinkµnfteverfahrens auf den ErlÆs aus der Ver�ußerung
von Anteilen an KÆrperschaften, Personenvereinigungen und VermÆgensmas-
sen iSv. § 20 Abs. 1 Nr. 1 (Beteiligungen), wenn der ErlÆs den Gewinneinkµnf-
ten zuzuordnen ist. Dies ist regelm�ßig der Fall, wenn die Anteile zu einem stl.
BV gehÆren. Der Gesetzgeber hat die Besteuerung von Ver�ußerungserlÆsen
der Dividendenbesteuerung gleichgestellt, weil er der Auffassung ist, die Ver-
�ußerung einer Beteiligung entspreche der Ausschµttung offener und stiller
Reserven (BTDrucks. 14/2683, 96). Die offenen Gewinnrµcklagen sind bereits
besteuert, w�hrend die stillen Reserven steuerverhaftet bleiben und dementspre-
chend bei ihrer sp�teren Aufdeckung der Besteuerung unterworfen werden
(Birk, StuW 2000, 328 [336]). Die HÆhe des Kaufpreises wird entscheidend von
den in Zukunft zu erwartenden Dividendenzahlungen bestimmt; insoweit bildet
der Kaufpreis die durch die Gesellschaft noch zu erwirtschaftenden Dividenden
ab (Sch�n, StuW 2000, 151, [154]; H�tzel in Schaumburg/R�dder, Unterneh-
menssteuerreform 2001, 209). Besteuerungslµcken wµrden sich nicht ergeben
(BTDrucks. 14/2683, 96). Somit sei ein Anteilsverkauf mit einer Totalausschµt-
tung vergleichbar und mµsse ebenso wie eine laufende Gewinnausschµttung
h�lftig stfrei gestellt werden. Die Brµhler Kommission hatte dagegen vorge-
schlagen, den Ver�ußerungsgewinn, nur soweit er auf die offenen Gewinnrµck-
lagen entf�llt, zu begµnstigen.
Steuersystematische Bedenken: Bedenken gegen die h�lftige StFreistellung
des Ver�ußerungsgewinns bestehen uE hinsichtlich der Teile, die nicht mit KSt.
vorbelastet sind (aA Scheffler, DB 2003, 680 [685]; M�ller-Gatermann,
GmbHR 2000, 650; R�dder/Wochinger, FR 2000, 1 [8] zu § 8b KStG). Es ist
nicht gerechtfertigt, den Ver�ußerer einer Beteiligung mit dem Argument zu ent-
lasten, der zukµnftig von der Gesellschaft erwirtschaftete Gewinn werde sp�ter
der Besteuerung unterworfen (Pezzer, DStJG 25 [2002], 37 [56]). Dies verstÆßt
gegen die Prinzipien der Besteuerung nach der Leistungsf�higkeit und der Indi-
vidualbesteuerung (Hey, DStJG 24 [2001], 155 [200]). Mit dem Ver�ußerungsge-
winn wird dem Ver�ußerer eine erhÆhte Leistungsf�higkeit vermittelt, die bei
ihm besteuerungswµrdig ist. Das (berechtigte) Ziel des Gesetzgebers, eine Dop-
pelbesteuerung des Gewinns zu vermeiden, mµßte uE dadurch gew�hrleistet
werden, daß eine Entlastung in dem Zeitpunkt gew�hrt wird, in dem der Ge-
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winn (sp�ter) tats�chlich erwirtschaftet wird. Dies w�re eine steuersystematisch
richtige und wirtschaftlich zielgenauere Regelung (zu Einzelheiten vgl. Anm.
17 ff.). Darµber hinaus bestehen auch berechtigte Zweifel, ob die Annahme des
Gesetzgebers richtig ist, daß ein wesentlicher Teil des Ver�ußerungspreises die
in Zukunft tats�chlich erwirtschafteten Gewinne widerspiegelt. Insbesondere
bei bÆrsennotierten Aktien wird der jeweilige Kaufpreis nicht nur von den zu-
kµnftig zu erwartenden Gewinnen bestimmt (kritisch auch van Lishaut, StuW
2000, 182 [193]). Hier spielen vielmehr spekulative Faktoren eine entscheidende
Rolle. Dies hat die Entwicklung am Aktienmarkt in den letzten Jahren anschau-
lich gezeigt. Der Ver�ußerer konnte Kaufpreise erzielen, die durch sp�tere Ge-
winne nicht gedeckt waren, so daß eine sp�tere Besteuerung nicht gesichert ist.
Auch dies spricht gegen die h�lftige StFreistellung des bisher nicht besteuerten
Anteils (stille Reserven) am Kaufpreis.
Ver�ußerungsgleiche Vorg�nge: Der Ver�ußerung vergleichbare Vorg�nge
werden von der Regelung des Satzes 1 Buchst. a ebenfalls erfaßt. Daher sind die
BetriebsvermÆgensmehrungen bzw. Einnahmen aus der Entnahme von Antei-
len an KÆrperschaften, Personenvereinigungen und VermÆgensmassen iSv. § 20
Abs. 1 Nr. 1 sowie aus der AuflÆsung oder Herabsetzung von deren Nennkapi-
tal zur H�lfte stbefreit. Begµnstigt wird darµber hinaus eine Wertzuschreibung
nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3.
Private Ver�ußerungsvorg�nge: Ver�ußerungsgewinn und laufender Beteili-
gungsertrag werden nicht nur im betrieblichen Bereich gleich behandelt. Nach
Satz 1 Buchst. c und j wird auch die Ver�ußerung von Beteiligungen des PV be-
gµnstigt, soweit eine StPflicht nach § 17 oder § 23 besteht.

II. Betriebsverm·gensmehrungen und Einnahmen

Steuerbefreiung bei Ver�ußerung: Satz 1 Buchst. a befreit die H�lfte des
(Brutto-) Ver�ußerungspreises. Entsprechend der Systematik des Halbeinkµnfte-
verfahrens, die ein getrennte Behandlung der Einnahmen und Ausgaben vor-
sieht, werden der Buchwert der Beteiligung und etwaige Ver�ußerungskosten
nach § 3c Abs. 2 erst in einem weiteren Schritt berµcksichtigt. Ihr Abzug ist
ebenfalls auf die H�lfte beschr�nkt.
Betriebsverm·gensmehrungen und Einnahmen: Durch die Verwendung
der Begriffe „BetriebsvermÆgensmehrung“ und „Einnahmen“ berµcksichtigt
der Gesetzgeber, daß die Befreiungsvorschrift unabh�ngig von der Frage ge-
w�hrt wird, ob der Ver�ußerer seinen Gewinn durch BetriebsvermÆgensver-
gleich oder durch Einnahme-�berschuß-Rechnung ermittelt. Es kommt allein
darauf an, daß die ver�ußerten Anteile zu einem stl. BV gehÆren. Mit der Ver-
wendung des Begriffs „BetriebsvermÆgensmehrung“ wird nicht deutlich, ob nur
der Nettozugang zum BV – also der Wert der BetriebsvermÆgensmehrung ab-
zµglich des Buchwerts – oder ob der Bruttozugang stfrei gestellt werden soll.
Da der Gesetzgeber aber die stl. Behandlung der Wertzug�nge einerseits und
der BA bzw. Buchwerte andererseits getrennt behandeln will (§ 3 Nr. 40/§ 3c),
ist uE der Begriff der BetriebsvermÆgensmehrung als Bruttowert zu verstehen.
Damit wird die BetriebsvermÆgensmehrung vor Abzug des Buchwerts zur
H�lfte stbefreit.
Kaufpreis: Zur H�lfte stbefreit wird im Fall der Ver�ußerung der vereinbarte
Kaufpreis. Besteht der Kaufpreis in einem Einmalbetrag, unterliegt dieser der
StBefreiung. Unproblematisch ist auch die Vereinbarung von Kaufpreisraten

§ 3 Nr. 40 Anm. 101–102 Halbeinkµnfteverfahren

102



HHR Lfg. 212 Oktober 2003 Intemann

oder Leib- und Zeitrenten. Hier ist der abgezinste Barwert zu berµcksichtigen.
Ist dagegen der Kaufpreis umsatz- bzw. gewinnabh�ngig, so werden die laufend
in den sp�teren Jahren zufließenden Betr�ge nach Satz 1 Buchst. a zur H�lfte
stfrei gestellt.
Der Ver�ußerung gleichgestellte Vorg�nge: Im Fall der Entnahme ist der
Teilwert, der nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 anzusetzen ist, zur H�lfte stfrei. Bei der Auf-
lÆsung einer Gesellschaft und der Herabsetzung von deren Nennkapital werden
die dem BV zufließenden Betr�ge von der StBefreiung erfaßt. Eine entsprechen-
de Freistellung gilt fµr die Ertr�ge aus einer Wertzuschreibung nach § 6 Abs. 1
Nr. 2 Satz 3.

III. Anteile an K·rperschaften, Personenvereinigungen
und Verm·gensmassen iSv. § 20 Abs. 1 Nr. 1

1. Anteile
Das Halbeinkµnfteverfahren ist nur auf Anteile an KÆrperschaften, Personen-
vereinigungen und VermÆgensmassen, deren Leistungen beim Empf�nger zu
den Einnahmen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 gehÆren, anzuwenden. Zu den KÆrper-
schaften, Personenvereinigungen und VermÆgensmassen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1
gehÆren insbesondere:
– KapGes. (AG, GmbH, KGaA),
– Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften,
– bergbautreibende Vereinigungen, die die Rechte einer juristischen Person ha-
ben.

Anteile an ausl�ndischen Gesellschaften: Auch Anteile an ausl�nd. Gesell-
schaften werden von der Vorschrift begµnstigt (D�tsch/Pung, DB 2000, Beil. 4,
11), so daß der Ver�ußerungserlÆs bei einem Anteilsverkauf einer ausl�nd. Ge-
sellschaft nur zur H�lfte in die Besteuerung einbezogen wird. Die Vergµnstigung
wird ohne Rµcksicht auf eine Mindestbeteiligungsquote oder eine Aktivit�tsklau-
sel gew�hrt (van Lishaut, StuW 2000, 182; Watermeyer, GmbH-StB 2001, 167).
Die Gleichbehandlung von inl�nd. und ausl�nd. Beteiligungen soll die Europa-
tauglichkeit der Unternehmensbesteuerung sicherstellen. Eine ausl�nd. Gesell-
schaft vermittelt ihrem Anteilseigner Einnahmen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1, wenn
die nach ausl�nd. Recht gegrµndete Gesellschaft ihrer inneren Struktur nach ei-
ner deutschen KapGes. im wesentlichen entspricht (BFH v. 16. 12. 1992 I R 32/
92, BStBl. II 1993, 399; v. 16. 12. 1998 I R 138/97, BStBl. II 1999, 437). Liegen
diese Voraussetzungen vor, ist der Beteiligungsverkauf nach Satz 1 Buchst. a be-
gµnstigt.
E DBA: Der Verkauf von Anteilen an einer ausl�nd. Gesellschaft kann der deut-
schen Besteuerung jedoch ganz entzogen sein, wenn das Besteuerungsrecht
bzgl. des Ver�ußerungserlÆses aufgrund eines DBA dem ausl�nd. Staat zugewie-
sen ist (von Beckerath in K/S/M, § 3 Rn. B40/93). Das Besteuerungsrecht
steht dem ausl�nd. Staat regelm�ßig zu, soweit der Gewinn aus dem Verkauf
nach Art. 7 OECD-MA einer ausl�nd. Betriebsst�tte zuzurechnen ist. Fµr eine
solche Zuordnung ist es nicht ausreichend, daß der Unternehmer in dem Land,
in dem die Gesellschaft, deren Anteile verkauft werden, ans�ssig ist, eine Be-
triebsst�tte unterh�lt (keine Geltung des Attraktionsprinzips). Die FinVerw.
nimmt grds. an, daß eine Beteiligung dem Stammhaus zuzurechnen ist (BMF v.
24. 12. 1999, BStBl. I, 1076 Tz. 2.4.). Eine Zurechnung des Gewinns zur Be-

E 61

Halbeinkµnfteverfahren Anm. 102–103 § 3 Nr. 40

103



E 62 Intemann

triebsst�tte wird nur vorgenommen, falls die Beteiligung der Betriebsst�tte ge-
dient hatte („dealing at arm's-length“-Prinzip; Vogel/Lehner, DBA, 4. Aufl.
2003, Art. 7 Rn. 42; Wassermeyer in Debatin/Wassermeyer, Art. 7 MA
Rn. 184). Gleiches gilt fµr den Fall, daß die ausl�nd. Beteiligung µber eine im
Ausland ans�ssige PersGes. gehalten wird. Denn die Beteiligung an einer Pers-
Ges. im Ausland wird wie eine ausl�nd. Betriebsst�tte des Inl�nders behandelt
(BMF v. 24. 12. 1999 aaO Tz 1. 1. 5.1.; Pfaar, IStR 2001, 8). Steht ein DBA der
deutschen Besteuerung nicht entgegen, findet die Befreiungsvorschrift auf den
Ver�ußerungserlÆs jedoch uneingeschr�nkt Anwendung (Balmes/Sch�tzeberg
in Erle/Sauter, KStG, 2003, § 3 Rn. 100).
E Hinzurechnungsbesteuerung nach dem AStG: Das Halbeinkµnfteverfahren findet
nach § 10 Abs. 2 Satz 3 AStG bei der Ver�ußerung einer ausl�nd. Beteiligung
keine Anwendung, soweit in dem Ver�ußerungserlÆs Betr�ge enthalten sind, die
bereits der Hinzurechnungsbesteuerung unterworfen wurden und die die aus-
l�nd. Gesellschaft noch nicht an den inl�nd. Anteilseigner ausgeschµttet hat.
Diese Betr�ge sind nach § 3 Nr. 41 Buchst. b in voller HÆhe stfrei (zu Einzelhei-
ten vgl. Anm. 79).
E Zeitliche Anwendung bei Auslandsbeteiligungen: Das Halbeinkµnfteverfahren ist auf
die Ver�ußerung von Anteilen an einer ausl�nd. Gesellschaft uE bereits ab
1. 1. 2001 anzuwenden, weil § 52 Abs. 4 a Nr. 2 mangels Geltung des deutschen
KStG fµr ausl�nd. Gesellschaften keine Anwendung findet, so daß die generelle
Anwendungsregelung des § 52 Abs. 1 eingreift. Danach gilt das neue Recht fµr
Auslandsbeteiligungen ab 1. 1. 2001 (Crezelius, DB 2001, 223). Zu Einzelheiten
s. Anm. 40.
Einbringungsgeborene Anteile: Es ist zwischen Ver�ußerung und Entnahme
einbringungsgeborener Anteile zu unterscheiden:
E Die Ver}ußerung einbringungsgeborener Anteile iSd. § 21 Abs. 1 UmwStG f�llt
nicht unter Satz 1 Buchst. a, auch wenn die Anteile zu einem BV des Stpfl. ge-
hÆren. Nach § 21 Abs. Satz 1 UmwStG gilt der Gewinn aus der Ver�ußerung
stets als ein Ver�ußerungsgewinn iSd. § 16. Daher wird die Ver�ußerung solcher
Anteile immer von Satz 1 Buchst. b als lex specialis erfaßt.
E Entnahme: Lediglich die Entnahme einbringungsgeborener Anteile aus dem
BV ist nach Satz 1 Buchst. a begµnstigt. Nach Auffassung der FinVerw. findet
auch im Fall der Entnahme einbringungsgeborener Anteile eine stpfl. (Zwi-
schen-)Gewinnrealisierung statt (BMF v. 25. 3. 1998, BStBl. I, 268 Tz. 21.12; aA
Widmann/Mayer, § 21 UmwStG Rn. 215, 526; Haritz, DStR 2000, 1537
[1541]). Zu Einzelheiten s. Anm. 121 ff.
Innovative Finanzinstrumente: Umtauschanleihen, Aktienanleihen, Options-
anleihen und andere Aktienderivate gewinnen im Wirtschaftsleben immer mehr
an Bedeutung. Zur Frage, in welchen F�llen die damit im Zusammenhang ste-
hende Gesch�fte als Ver�ußerung von Beteiligungen iSd. § 3 Nr. 40 anzusehen
sind, vgl. Hmuselmann/Wagner, BB 2002, 2170; Dies., BB 2002, 2432.

2. Einnahmen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1
Mit der Formulierung, daß die Leistungen „beim Empf�nger zu den Einnahmen
iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 gehÆren“, wird lediglich abstrakt der Kreis der begµnstig-
ten Anteile definiert. Damit ist die Anwendung des Halbeinkµnfteverfahrens
nicht von der weiteren Voraussetzung abh�ngig, daß die Leistungen tats�chlich
im konkreten Fall zu den Einnahmen aus KapitalvermÆgen gem. § 20 Abs. 1
Nr. 1 gehÆren. Denn bei einer solchen Auslegung w�re die Vorschrift schon in
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sich unsinnig, weil die begµnstigten Anteile ja gerade zu einem BV gehÆren mµs-
sen, so daß Leistungen der KÆrperschaften, Personenvereinigungen und VermÆ-
gensmassen wegen der Subsidiarit�tsvorschrift des § 20 Abs. 3 immer den Ge-
winneinkµnften zuzuordnen sind. Da dieses Tatbestandsmerkmal also rein
abstrakt zu verstehen ist, mµssen die Leistungen tats�chlich nicht zu Kapitalein-
kµnften fµhren. Diese Auslegung hat zur Folge, daß auch die Ver�ußerung von
Anteilen an einer OG beim OT begµnstigt wird (glAWatermeyer, GmbH-StB,
2001, 166; R�dder in Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuerreform 2001,
549 f. jeweils zu § 8b KStG). Gegen diese Auslegung bestanden nach dem ur-
sprµnglichen Wortlaut der Vorschrift Zweifel, so daß sich der Gesetzgeber dazu
entschlossen hat, mit dem UntStFG eine entsprechende Klarstellung in Satz 1
Buchst. a und b aufzunehmen (zu Einzelheiten vgl. Anm. 111).

IV. Ver�ußerung und Entnahmen von Anteilen

1. Ver�ußerung von Anteilen
Ver�ußerung ist jede entgeltliche �bertragung des bµrgerlich-rechtlichen oder
wirtschaftlichen Eigentums an WG auf eine andere Person (BFH v. 22. 9. 1992
VIII R 7/90, BStBl. II 1993, 229 mwN). Damit wird zun�chst der Verkauf einer
Beteiligung gegen Entgelt von der Regelung erfaßt.
Einbringung von Anteilen: Aber auch die Einbringung von Anteilen in eine
KapGes. oder PersGes. ist eine Ver�ußerung, wenn fµr die Einbringung Gesell-
schaftsrechte gew�hrt werden; es handelt sich um einen tausch�hnlichen Vor-
gang (BFH v. 16. 2. 1996 I R 183/94, BStBl. II, 342; v. 29. 10. 1987 IV R 93/85,
BStBl. II 1988, 374).
E Begriff der Ver}ußerung: Dabei ist der Begriff der Ver�ußerung auch erfµllt,
wenn die Anteile zu Buchwerten in die andere Gesellschaft eingebracht werden
(BFH v. 21. 6. 1994 VIII R 5/92, BStBl. II, 856). Auf die Einbringung ist somit
das Halbeinkµnfteverfahren ebenfalls anzuwenden (glA H�tzel in Schaum-
burg/R�dder, Unternehmenssteuerreform 2001, 213; von Beckerath in K/S/
M, § 3 Rn. B100).
E Ermittlung des beg nstigten Erl¯ses: Der Ver�ußerungserlÆs, der durch die Ein-
bringung durch Zugang der neuen Gesellschaftsanteile an der aufnehmenden
Gesellschaft entsteht, wird daher zur H�lfte stfrei gestellt. Werden die Anteile zu
Buchwerten eingebracht, entsteht insgesamt kein Gewinn, da der Buchwert der
Beteiligung gem. § 3c Abs. 2 ebenfalls nur zur H�lfte bei der Ermittlung der
Einkµnfte abgezogen werden kann. Werden die Anteile dagegen nicht zu Buch-
werten, sondern zu Teilwerten eingebracht, fµhrt das Zusammenspiel von § 3
Nr. 40 Buchst. a und § 3c Abs. 2 dazu, daß nur die H�lfte des Gewinns stpfl. ist
(Seifried, DStR 2001, 241; Balmes/Sch�tzeberg in Erle/Sauter, KStG, 2003,
§ 3 Rn. 102).
Verdeckte Einlage: Die verdeckte Einlage – also die Einbringung eines WG in
eine Gesellschaft, ohne daß hierfµr Gesellschaftsrechte gew�hrt werden – stellt
keine Ver�ußerung dar (BFH v. 18. 12. 1990 VIII R 17/85, BStBl. II 1991, 512).
Sie w�re somit nicht nach Buchst. a begµnstigt. Jedoch fµhrt die �bertragung
der Anteile im Wege der verdeckten Einlage uE zu einer Entnahme aus dem
(abgebenden) BV (Schmidt/Glanegger XXII. § 6 Rn. 440 „verdeckte Einlagen“
und Rn. 550), so daß das Halbeinkµnfteverfahren auch auf die verdeckte Einlage
Anwendung findet (glA D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3
Nr. 40 Rn. 17; Balmes/Sch�tzeberg in Erle/Sauter, KStG, 2003, § 3 Rn. 103;
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aA H�tzel in Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuerreform 2001, 214).
Zu Einzelheiten s. Anm. 108.

2. Entnahme von Anteilen
a) Grundsatz
Die Entnahme von Anteilen an einer KÆrperschaft, Personenvereinigung und
VermÆgensmasse iSv. § 20 Abs. 1 Nr. 1 ist nach Buchst. a begµnstigt. Sie ist nach
§ 6 Abs. 1 Nr. 4 mit dem Teilwert zu bewerten, wobei nur die H�lfte stpfl. ist.
Der Buchwert ist gem. § 3c Abs. 2 nur zur H�lfte abzuziehen.

b) Entnahme einbringungsgeborener Anteile iSd. § 21 Abs. 1 UmwStG
Die Entnahme einbringungsgeborener Anteile fµhrt nach Auffassung der Fin-
Verw. zu einer stpfl. Gewinnrealisierung (BMF v. 25. 3. 1998, BStBl. I, 268
Tz. 21.12; aA Widmann/Mayer, UmwStG, § 21 Rn. 526; Haritz/Benkert,
UmwStG, § 21 Rn. 85), obwohl die Anteile steuerverstrickt bleiben und daher
ein sp�terer Verkauf weiterhin stpfl. ist (Haritz, DStR 2000, 1537 [1541]). Die
Entnahme ist mit dem Teilwert gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 zu bewerten. Der Entnah-
mevorgang ist nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a begµnstigt.

c) Verdeckte Einlage
Einen begµnstigten Entnahmetatbestand iSd. Satz 1 Buchst. a erfµllt uE auch
die �bertragung von Anteilen im Rahmen einer verdeckten Einlage (glA
D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 17; von Becke-
rath in K/S/M, § 3 Nr. 40 Rn. B40/106; Balmes/Sch�tzeberg in Erle/Sauter,
KStG 2003, § 3 Rn. 103; Schmidt/Glanegger XXII. § 6 Rn. 440 „verdeckte
Einlagen“; aA H�tzel in Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuerreform
2001, 214). Bei einer verdeckten Einlage wird der Gesellschaftsanteil auf eine
andere KapGes. µbertragen, ohne daß der �bertragende hierfµr Gesellschafts-
anteile an der aufnehmenden Gesellschaft erh�lt. Es handelt sich nicht um einen
Tausch oder tausch�hnlichen Vorgang; ein Ver�ußerungstatbestand liegt somit
nicht vor (BFH v. 18. 12. 1990 VIII R 17/85, BStBl. II 1991, 512). Dennoch
fµhrt die �bertragung beim abgebenden Betrieb zu einer Gewinnrealisierung.
Aus Sicht des abgebenden Betriebs liegt ein außerbetrieblicher Vorgang vor, so
daß eine Entnahme gegeben ist (vgl. § 6 Anm. R 97 und 129; glA Schmidt/
Weber-Grellet XXII. § 5 Rn. 639; Schmidt/Glanegger XXII. § 6 Rn. 550).
Dies gilt uE sowohl fµr den Fall, daß die Anteile an der aufnehmenden Gesell-
schaft im PV gehalten werden, als auch fµr den Fall, daß die Anteile zum BV
des Gesellschafters gehÆren (Schmidt/Heinicke XXII. § 3 „Halbeinkµnftever-
fahren“ und Balmes/Sch�tzeberg in Erle/Sauter, KStG 2003, § 3 Rn. 103 wol-
len Satz 1 Buchst. a entsprechend anwenden).

Die Behandlung der verdeckten Einlage als Entnahmevorgang ist umstritten, wenn die
Anteile der aufnehmenden KÆrperschaft zum BV des Gesellschafters gehÆren. Zum
Stand der Diskussion s. § 6 Anm. R 97 und 125; fµr Entnahme: Schmidt/Weber-Grel-
let XXII. § 5 Rn. 639; Schmidt/Glanegger XXII. § 6 Rn. 550; Wassermeyer, DB
1987, 1113; Ders., DB 1990, 855; Weber-Grellet, DB 1998, 1532; aA Siegers, DStR
1992, 1570; Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, 9. Aufl. 1993, § 5
VII. 1. c, § 16 II. 1. a; Marx, FR 1995, 1249; H�tzel in Schaumburg/R�dder, Unter-
nehmenssteuerreform 2001, 214.

d) �berf¨hrung von Anteilen in eine ausl�ndische Betriebsst�tte
Die �berfµhrung von Anteilen an einer KÆrperschaft iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 in
eine ausl�nd. Betriebsst�tte kann zu stpfl. Ertr�gen fµhren, wenn die Anteile
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durch die �berfµhrung dem deutschen Besteuerungsrecht entzogen werden.
Diese Ertr�ge sind nach Satz 1 Buchst. a h�lftig stfrei, unabh�ngig von der Fra-
ge, ob man bezµglich des Realisationstatbestands der Auffassung der FinVerw.
oder der (µberwiegenden) Literaturmeinung folgt (glA D�tsch/Pung in
D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 19; von Beckerath in K/S/M,
§ 3 Nr. 40 Rn. B40/107).
Auffassung der Finanzverwaltung: Die �berfµhrung von WG von einem in-
l�nd. Stammhaus in eine ausl�nd. Betriebsst�tte fµhrt nach Auffassung der Fin-
Verw. zu einer unmittelbaren Gewinnrealisierung, wenn die Besteuerung der stil-
len Reserven nicht mehr gesichert ist, weil mit dem Staat der Betriebsst�tte ein
DBA existiert, das den Gewinn aus einer Betriebsst�tte freistellt. Der Gewinn
wird im Zeitpunkt der �berfµhrung verwirklicht. Es besteht jedoch die MÆg-
lichkeit, den Gewinn aus Billigkeitsgrµnden erst zu versteuern, wenn das WG
tats�chlich aus dem VermÆgen der Betriebsst�tte ausscheidet (BMF v.
24. 12. 1999, BStBl. I, 1076 Tz. 2. 6. 1). Dabei wird leider nicht ganz deutlich,
welche Konzeption dieser Besteuerung zu Grunde liegt. Nimmt man an, daß
die FinVerw. weiterhin die Entstrickungstheorie vertritt, so handelt es sich bei
der �berfµhrung eines WG in eine ausl�nd. Betriebsst�tte um eine Entnahme
(BFH v. 30. 5. 1972 VIII R 111/69, BStBl. II, 760). Als Entnahme ist dieser
Vorgang nach Satz 1 Buchst. a begµnstigt.
Literaturmeinung: �berwiegend wird in der Literatur hingegen die „Theorie
der aufgeschobenen Gewinnrealisierung“ vertreten (zu Einzelheiten s. Schaum-
burg, Internationales Steuerrecht, 2. Aufl. 1998, Rn. 18.44 ff.). Die �berfµhrung
eines WG in eine ausl�nd. Betriebsst�tte fµhrt danach noch nicht zu einer Ge-
winnrealisierung. Ein Gewinn ist erst im Zeitpunkt der tats�chlichen Ver�uße-
rung des WG durch die Betriebsst�tte verwirklicht (Schaumburg aaO
Rn. 18.45). Der Gewinn ist anschließend verursachungsgerecht auf das Stamm-
haus und die Betriebsst�tte aufzuteilen (Wassermeyer in Debatin/Wassermeyer,
DBA, Art. 7 Rn. 252, 255). Mit Verweis auf eine Entscheidung des BFH aus
dem Jahre 1988 (BFH v. 20. 7. 1988 I R 49/84, BStBl. II 1989, 140) wird µber-
wiegend davon ausgegangen, daß die Entstrickungs-Rspr. inzwischen µberholt
sei (Strunk/Kaminski, IStR 2000, 33 [37]). Aber auch nach dieser Konzeption
ist der Vorgang gem. Satz 1 Buchst. a begµnstigt, weil die Gewinnrealisation auf
einer Ver�ußerung basiert. Die Besteuerung erfolgt im Vergleich zur Auffassung
der FinVerw. lediglich zu einem sp�teren Zeitpunkt, falls der Stpfl. nicht von der
Billigkeitsregelung (BMF v. 24. 12. 1999, BStBl. I, 1076 Tz. 2. 6. 1) Gebrauch
macht.

Zur Frage, ob die �berfµhrung ein Fall des § 6 Abs. 5 Satz 1 ist, s. § 6 Anm. R 121;
Pfaar, IStR 2000, 42.

e) Gewinn nach § 6 Abs. 5 Satz 4
Grundsatz: Nach § 6 Abs. 5 Satz 3 kÆnnen auch einzelne WG stneutral aus
einem BV des Mitunternehmers in das GesamthandsvermÆgen einer Mitunter-
nehmerschaft, aus dem SonderBV eines Mitunternehmers in das Gesamthands-
vermÆgen derselben oder einer anderen Mitunternehmerschaft, an der er betei-
ligt ist und zwischen den SonderBV verschiedener Mitunternehmer derselben
Mitunternehmerschaft µbertragen werden. Rµckwirkend auf den Zeitpunkt der
�bertragung ist jedoch der Teilwert anzusetzen, wenn das WG innerhalb einer
Sperrfrist von drei Jahren ver�ußert oder entnommen wird. Dies fµhrt rµckwir-
kend zur stpfl. Aufdeckung stiller Reserven (zu Einzelheiten vgl. § 6 Anm.
J 01-24 ff.).
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Anwendung des Halbeink¨nfteverfahrens: Soweit es sich bei dem µbertrage-
nen WG um eine Beteiligung iSd. Satz 1 Buchst. a handelt, wird der stpfl. Er-
trag, der durch den nachtr�glichen Ansatz des Teilwerts im abgebenden BV ent-
steht, zur H�lfte stfrei gestellt.

Zur Anwendung des § 6 Abs. 5, wenn eine KÆrperschaft an der aufnehmenden Mit-
unternehmerschaft beteiligt ist: s. § 6 Anm. J 01-38 ff.

3. Ver�ußerung oder Entnahme von Anteilen einer Organgesellschaft
iSd. §§ 14, 17 oder 18 KStG

Organgesellschaft: Die Ver�ußerung von Anteilen an einer OG durch den OT
wird von Satz 1 Buchst. a begµnstigt. Die Erfassung der Anteilsver�ußerung
von OG durch § 3 Nr. 40 stand nach der ursprµnglich geltenden Gesetzesfas-
sung nicht zweifelsfrei fest, weil die OG dem OT keine Einnahmen iSd. § 20
Abs. 1 Nr. 1 vermittelt. Vielmehr wird dem OT der Gewinn gem. § 14 KStG
nur zugerechnet. Um dieses Auslegungsproblem zu beseitigen und insoweit
Rechtssicherheit zu schaffen, wurde die Vorschrift durch das UntStFG erg�nzt
(BTDrucks. 14/6882, 1 u. 31). Nunmehr wird ausdrµcklich klargestellt, daß auch
die Ver�ußerung einer OG iSd. §§ 14, 17 oder 18 KStG nach Nr. 40 Satz 1
Buchst. a begµnstigt ist (Neyer, GmbHR 2002, 102; R�dder/Schumacher,
DStR 2001, 1634; Kirchhof/von Beckerath III., § 3 Rn. 118). Mit der h�lftigen
StFreistellung geht aber auch die beschr�nkte Berµcksichtigung von Ver�uße-
rungsverlusten einher (§ 3 c Abs. 2).
Zeitliche Anwendung der Neuregelung: Die ge�nderte Vorschrift ist nach
der Generalklausel des § 52 Abs. 1 ab dem VZ 2001 anzuwenden.

V. Aufl·sung der Gesellschaft oder Herabsetzung des Nennkapitals

Aufl·sung/Liquidation: ErlÆse, die dem Anteilseigner anl�ßlich der AuflÆ-
sung bzw. Liquidation einer KÆrperschaft iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 zufließen, wer-
den ebenfalls von Buchst. a erfaßt, wenn die Anteile zu einem stl. BV gehÆren.
Dabei unterscheidet die Vorschrift nicht nach der Art des verwendeten VermÆ-
gens. Nach Satz 1 Buchst. a werden uE sowohl solche Bezµge erfaßt, die nicht
aus dem Nennkapital oder aus dem Einlagekonto gem. § 27 KStG stammen, als
auch solche, fµr die Nennkapital oder das Einlagekonto gem. § 27 KStG als ver-
wendet gilt (glA D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40
Rn. 20; Nacke/Intemann, DB 2002, 756 [760]; von Beckerath in K/S/M, § 3
Nr. 40 Rn. B40/110; aA Balmes/Sch�tzeberg in Erle/Sauter, KStG 2003, § 3
Rn. 106; H�tzel in Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuerreform 2001,
216 u. 234, der nur die Bezµge, fµr die Nennkapital oder das Einlagekonto als
verwendet gelten, erfassen will).
Steuerliches Einlagekonto iSd. § 27 KStG: Soweit Leistungen, fµr die Betr�ge
aus dem stl. Einlagekonto iSd. § 27 KStG nF als verwendet gelten, zu einem
stpfl. Ertrag im BV fµhren, greift uE die StBefreiung nach Satz 1 Buchst. a ein
(glA D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 20; Stai-
ger/Scholz, BB 2002, 2633). Stl. betrachtet handelt es sich bei Leistungen aus
dem Einlagekonto um eine Kapitalrµckzahlung, so daß dieser Vorgang wie die
Herabsetzung von Nennkapital zu behandeln ist (BFH v. 20. 4. 1999 VIII R 38/
96, BStBl. II, 647 zu Ausschµttungen aus dem EK 04). Zu Einzelheiten s.
Anm. 129.
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Herabsetzung des Nennkapitals: Gleiches gilt, wenn dem Anteilseigner Ein-
nahmen aus der Herabsetzung des Nennkapitals einer KÆrperschaft iSd. § 20
Abs. 1 Nr. 1 zufließen.
Ausl�ndische Gesellschaft: Das Halbeinkµnfteverfahren ist auch anzuwenden,
wenn eine ausl�nd. Gesellschaft aufgelÆst oder ihr Nennkapital herabsetzt wird.
Denn die Vorschrift begrenzt die Anwendung der StBefreiung nicht auf unbe-
schr�nkt stpfl. KÆrperschaften (glA von Beckerath in K/S/M, § 3 Nr. 40
Rn. B40/111; H�tzel in Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuerreform
2001, 234; D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 20).

VI. Eink¨nfte aus Land- und Forstwirtschaft,
selbst�ndiger Arbeit und Gewerbebetrieb

Grundvoraussetzung fµr die Anwendung von Satz 1 Buchst. a ist die ZugehÆrig-
keit der Einnahmen aus den Realisationstatbest�nden des Buchst. a zu den Ein-
kµnften aus LuF, aus Gewerbebetrieb und aus selbst�ndiger Arbeit. Dies ist der
Fall, wenn der fragliche Anteil zu einem gewerblichen, selbst�ndigen oder land-
und forstw. BV gehÆrt. Die ZugehÆrigkeit zum Umlauf- oder zum Anlagever-
mÆgen ist ohne Bedeutung. Nach �nderung des Satzes 5 im Rahmen des Geset-
zes zur �nderung des InvZulG 1999 v. 20. 12. 2000 muß der Anteil nicht mehr
mindestens ein Jahr zu einem BV gehÆrt haben. Somit ist das Halbeinkµnftever-
fahren auch auf Anteile anzuwenden, die sich nur kurzfristig in einem BV des
Stpfl. befunden haben (Balmes/Sch�tzeberg in Erle/Sauter, KStG 2003, § 3
Rn. 94).
Ausl�ndisches Betriebsverm·gen: Die Beteiligungsver�ußerung ist nicht nur
begµnstigt, wenn die Anteile zu einem inl�nd. BV gehÆren. Werden die Anteile
µber eine ausl�nd. PersGes. gehalten oder sind sie dem BV einer ausl�nd. Be-
triebsst�tte zuzuordnen, greift die StBefreiung ebenfalls ein. Dies gilt zumindest
fµr den Fall, daß mit dem ausl�nd. Staat, in dem sich die PersGes. bzw. die Be-
triebsst�tte befindet, kein DBA besteht. Denn ohne DBA steht das Besteue-
rungsrecht auch fµr Gewinnrealisationen aus der Ver�ußerung von Anteilen auf-
grund des Welteinkommensgrundsatzes Deutschland zu. Ist Deutschland das
Besteuerungsrecht nach einem DBA entzogen, findet das Halbeinkµnfteverfah-
ren natµrlich keine Anwendung.
Kreditinstitut: Trotz ZugehÆrigkeit von Anteilen zu einem stl. BV findet das
Halbeinkµnfteverfahren keine Anwendung auf Anteile, die bei Kreditinstituten
und Finanzdienstleistungsinstituten dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder
die Finanzunternehmen iSd. KWG mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung ei-
nes Eigenhandelserfolgs erworben haben (S�tze 5 und 6, s. Anm. 220 ff.).

VII. Behandlung teilwertberichtigter Anteile (Buchst. a Satz 2)

1. Grundsatz: Betriebsverm·gensmehrung aus Wertaufholung nach
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 zur H�lfte befreit

Mit dem StEntlG 1999/2000/2002 wurde fµr Beteiligungen ein Wertaufho-
lungsgebot (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3) eingefµhrt. Hatte ein Stpfl. den Wert einer
Beteiligung in den Vorjahren auf den niedrigeren Teilwert abgeschrieben, so ist
er nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 iVm. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 4 verpflichtet, eine ge-
winnerhÆhende Wertaufholung vorzunehmen, wenn der Teilwert der Beteili-
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gung in einem sp�teren Jahr wieder gestiegen ist (zu Einzelheiten s. § 6 Anm.
R 47). Die so ausgelÆste GewinnerhÆhung wird nunmehr zur H�lfte stfrei ge-
stellt. Es ist jedoch die Einschr�nkung des Satzes 1 Buchst. a Satz 2 zu beach-
ten.

2. Ausnahme bei fr¨herer Abschreibung nach altem Recht
(Satz 1 Buchst. a Satz 2)

Die Wertaufholung soll nicht dem Halbeinkµnfteverfahren unterliegen, wenn
und soweit sich die Teilwertabschreibung in den Vorjahren im vollen Umfang
gewinnmindernd ausgewirkt hatte. Wurde die Teilwertabschreibung in voller
HÆhe gewinnmindernd berµcksichtigt, darf die Wertaufholung – auch unter der
Geltung des Halbeinkµnfteverfahrens – nicht nur zur H�lfte, sondern muß
ebenfalls in voller HÆhe stl. erfaßt werden (Bl�mich/Erhard, § 3 Rn. 291 i).
Diese Einschr�nkung soll sicherstellen, daß die Einfµhrung des Halbeinkµnfte-
verfahrens nicht zu dem unerwµnschten Ergebnis fµhrt, daß sich zwar die Wert-
minderung voll, die gewinnerhÆhende Wertzuschreibung jedoch nur noch zur
H�lfte stl. auswirkt (glA H�tzel in Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuer-
reform 2001, 215). Die Teilwertabschreibung hat den Gewinn in voller HÆhe
gemindert, wenn sie in einem Jahr vorgenommen wurde, in dem das Halbein-
kµnfteverfahren noch keine Anwendung fand. Da das Gesetz keine zeitliche Be-
schr�nkung in bezug auf die Wertaufholung kennt, wird die Vorschrift nicht nur
in der �bergangszeit, sondern auf Dauer Bedeutung erhalten.

Beispiel: Der Stpfl. A hat Anteile an der X-AG im Jahre 1990 fµr 500 E erworben und
entsprechend bilanziert. Im Jahr 1995 nimmt er eine Teilwertabschreibung vor, so daß
die Beteiligung nur noch mit 200 E bilanziert ist. Im Jahr 2005 muß er den Wertansatz
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 korrigieren und die Beteiligung mit 200 E in der Bilanz er-
fassen. Grds. unterliegt die Wertaufholung dem Halbeinkµnfteverfahren nach Satz 1
Buchst. a. Da sich die Teilwertabschreibung im Jahre 1995 jedoch in voller HÆhe ge-
winnmindernd ausgewirkt hat, ist die Wertaufholung wegen der Einschr�nkung des
Satz 1 Buchst. a Satz 2 nicht zur H�lfte stfrei gestellt. Sie erhÆht den Gewinn in vollem
Umfang.

Ver�ußerung bzw. Entnahme teilwertberichtigter Anteile: Die einge-
schr�nkte Anwendung des Halbeinkµnfteverfahrens nach Satz 2 gilt auch fµr
den Fall, daß ein teilwertberichtigter Anteil ver�ußert oder entnommen wird.
Die Einnahmen aus der Ver�ußerung bzw. Entnahme teilwertberichtigter Antei-
le werden nicht zur H�lfte stfrei gestellt, wenn und soweit sich die Teilwertab-
schreibung in vollem Umfang gewinnmindernd ausgewirkt hatte (D�tsch/Pung
in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 23).
Gewinn aus der Aufl·sung einer R¨cklage nach § 52 Abs. 16: Nach § 52
Abs. 16 Satz 3 kann zur Abmilderung des Wertaufholungsgebots eine Rµcklage
gebildet werden. Diese Rµcklage ist in den vier auf die Bildung folgenden Jahren
gewinnerhÆhend aufzulÆsen (AuflÆsungszeitraum). Scheidet das WG im AuflÆ-
sungszeitraum aus, ist die (verbleibende) Rµcklage in diesem Jahr in voller HÆhe
gewinnerhÆhend aufzulÆsen. Im Fall einer erneuten Teilwertabschreibung im
AuflÆsungszeitraum ist der verbliebene Teil der Rµcklage in HÆhe der Abschrei-
bung gewinnerhÆhend aufzulÆsen (zu Einzelheiten s. § 6 Anm. R 48 f.). Auch
diese GewinnerhÆhungen unterliegen nach § 52 Abs. 16 Satz 6 nicht dem Halb-
einkµnfteverfahren, weil sich die Teilwertabschreibung in den Vorjahren voll-
st�ndig gewinnmindernd ausgewirkt hatte (Fox in Oppenhoff & Rmdler, Reform
der Unternehmensbesteuerung, 2000, 39; Balmes/Sch�tzeberg in Erle/Sauter,
KStG 2003, § 3 Rn. 110).
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Teilwertabschreibung bereits ausgeglichen: Das Halbeinkµnfteverfahren
findet aber wieder uneingeschr�nkt Anwendung, soweit die Gewinnminderung
durch eine gewinnwirksame Wertaufholung bereits kompensiert worden ist
(Buchst. a Satz 2 Halbs. 2).
Anteile iSd. § 50c aF: Soweit sich eine Teilwertabschreibung wegen Anwen-
dung des § 50c aF stl. nicht ausgewirkt hat, ist das Halbeinkµnfteverfahrens uE
auf die gewinnerhÆhende Wertaufholung anzuwenden. Nach Auffassung der
FinVerw. wirkt sich die Wertaufholung auch steuererhÆhend aus, wenn die vor-
hergehende Abschreibung gem. § 50c aF stl. unberµcksichtigt geblieben war
(BMF v. 25. 2. 2000, BStBl. I, 372).

Zur gegenteiligen Auffassung bezµglich der stl. Behandlung der Wertaufholung s.
Prinz, DStR 2000, 661 (667); Strahl, K¨SDI 2000, 12371 (12382); R�dder, DStR
1999, 1019 (1020).

Die Anwendung des Halbeinkµnfteverfahrens ist gerechtfertigt, weil eine Ein-
schr�nkung nur vorgesehen ist, wenn sich eine Teilwertabschreibung in der Ver-
gangenheit in voller HÆhe gewinnmindernd ausgewirkt hat. Damit soll vermie-
den werden, daß die GewinnerhÆhung zur H�lfte stfrei gestellt wird, obwohl die
Gewinnminderung die Steuer uneingeschr�nkt verringert hatte. Wurde die (aus-
schµttungsbedingte) Teilwertabschreibung jedoch nach § 50c aF bei der Ge-
winnermittlung nicht berµcksichtigt, besteht kein Anlaß, die Anwendung des
Halbeinkµnfteverfahrens einzuschr�nken (H�tzel in Schaumburg/R�dder, Un-
ternehmenssteuerreform 2001, 215; von Beckerath in K/S/M, § 3 Nr. 40
Rn. B40/119).

Einstweilen frei.

Erl�uterungen zu Nr. 40 Satz 1 Buchst. b:
Ver�ußerung von Anteilen im Rahmen des § 16

I. Vorbemerkung

Die Ver�ußerung von Anteilen an einer KÆrperschaft, Personenvereinigung oder
VermÆgensmasse, deren Leistungen beim Empf�nger zu Einnahmen iSd. § 20
Abs. 1 Nr. 1 gehÆren (Beteiligung), wird auch nach Nr. 40 begµnstigt, wenn die
�bertragung im Rahmen einer Ver�ußerung eines (ganzen) Betriebs iSv. § 16 er-
folgt. Wird ein Betrieb, Teilbetrieb oder Mitunternehmeranteil nach § 16 µber-
tragen, ist der Ver�ußerungserlÆs insoweit gem. Satz 1 Buchst. b zur H�lfte
stfrei, als er auf die zum BV gehÆrenden Beteiligungen entf�llt. Damit soll si-
chergestellt werden, daß auch die mittelbare Beteiligungsver�ußerung begµnstigt
wird (H�tzel in Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuerreform 2001, 221).

Beispiel: A ver�ußert sein als Einzelunternehmen gefµhrtes Großhandelsgesch�ft fµr
1 Mio. E. Zum BV gehÆren Anteile an der X-GmbH, die im Rahmen der Gesamtbe-
triebsver�ußerung mit auf den Erwerber µbertragen werden. Vom Gesamtkaufpreis
entfallen 100000 E auf den GmbH-Anteil.
Bei der Ver�ußerung des Großhandelsgesch�fts handelt es sich um die Ver�ußerung ei-
nes ganzen Gewerbebetriebs gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1. Der Anteil am Gesamtkaufpreis,
der auf den GmbH-Anteil entf�llt, ist zur H�lfte gem. Satz 1 Buchst. b stfrei.

Betriebsaufgabe: Auch im Fall der Aufgabe eines Betriebs, Teilbetriebs oder
Mitunternehmeranteils kommt die StBefreiung zum Tragen, soweit Beteiligun-
gen zum BV gehÆren (Satz 1 Buchst. b Satz 2).

E 69

Halbeinkµnfteverfahren Anm. 115–117 § 3 Nr. 40

116

117



E 70 Intemann

Abgrenzung zu § 34: Nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 findet die Tariferm�ßigung fµr
außerordentliche Einkµnfte keine Anwendung, soweit der Ver�ußerungsgewinn
nach Satz 1 Buchst. b anteilig stfrei gestellt wird. Werden also im Rahmen der
Ver�ußerung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils Beteiligun-
gen µbertragen, die nach dem Halbeinkµnfteverfahren begµnstigt sind, scheidet
die Tariferm�ßigung nach § 34 insoweit aus (Ring in Erle/Sauter, Reform der
Unternehmensbesteuerung, 2000, 113). Eine Doppelbegµnstigung soll vermie-
den werden (BTDrucks. 14/2683, 116).
Organgesellschaft: Auch die Ver�ußerung einer Organgesellschaft im Rahmen
einer Betriebsver�ußerung iSd. § 16 ist begµnstigt. Diese Klarstellung hat der
Gesetzgeber mit dem UntStFG vorgenommen.

II. Ver�ußerungspreis iSd. § 16 Abs. 2

1. �berblick
Mit dem Verweis auf den Ver�ußerungspreis iSd. § 16 Abs. 2 wird zun�chst jede
Beteiligungsµbertragung begµnstigt, die im Rahmen einer Ver�ußerung erfolgt,
die von § 16 erfaßt wird. Dazu gehÆren die folgenden Ver�ußerungsvorg�nge:
– Ver�ußerung eines ganzen Gewerbebetriebs,
– Ver�ußerung eines Teilbetriebs,
– Ver�ußerung einer 100 vH-Beteiligung an einer KapGes.,
– Ver�ußerung eines Mitunternehmeranteils (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2),
– Ver�ußerung eines Anteils eines persÆnlich haftenden Gesellschafters einer
KGaA (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3),

– Ver�ußerung einbringungsgeborener Anteile iSd. § 21 Abs. 1 UmwStG,
– Einbringungsvorg�nge.
Die Regelung erfaßt jedoch nicht nur Ver�ußerungsvorg�nge, sondern auch Vor-
g�nge, die wie eine Ver�ußerung nach § 16 zu behandeln sind. Daher werden zB
sowohl die Ersatztatbest�nde des § 21 Abs. 2 UmwStG als auch die Realteilung
sowie die Betriebsverlegung ins Ausland von Satz 1 Buchst. b begµnstigt (H�t-
zel in Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuerreform 2001, 222).
Verh�ltnis zum Freibetrag nach § 16 Abs. 4: Soweit die Voraussetzungen des
§ 16 Abs. 4 vorliegen, wird der Freibetrag erst nach Gew�hrung der StBefreiung
des Satz 1 Buchst. b vom verbleibenden (h�lftigen) Gewinn abgezogen (Kirch-
hof/von Beckerath III. § 3 Rn. 121; Grotherr, BB 2000, 849 [857]).

2. Ver�ußerungsvorg�nge des § 16 Abs. 1
Werden im Rahmen der Ver�ußerung eines Betriebs, Teilbetriebs, Mitunterneh-
meranteils oder des Anteils des persÆnlich haftenden Gesellschafters einer
KGaA Anteile an einer KÆrperschaft, Personenvereinigung und VermÆgens-
masse, deren Leistungen beim Empf�nger zu Einnahmen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1
gehÆren, auf den Erwerber (mit-) µbertragen, so begµnstigt Buchst. b diesen
Vorgang. Dies gilt auch fµr die �bertragung einer Organgesellschaft.
Aufteilung des Kaufpreises: Der Ver�ußerungserlÆs ist zur H�lfte stfrei, so-
weit er auf die µbertragenen Anteile entf�llt. Da idR ein Gesamtkaufpreis verein-
bart wird, muß zum Zweck der anteiligen StBefreiung eine Aufteilung dieses
Gesamtkaufpreises vorgenommen werden. Die Aufteilung kann sich uE an den
kaufvertraglichen Vereinbarungen orientieren. Nur ausnahmsweise ist die Stu-
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fentheorie, die die Rspr. fµr die Aufteilung des Gesamtkaufpreises auf Seiten des
Erwerbers einer Sachgesamtheit entwickelt hat, anzuwenden. Zu Einzelheiten
der Aufteilung des Kaufpreises s. Anm. 129.
Beteiligung am gesamten Nennkapital: Die Beteiligung, die das gesamte
Nennkapital einer KapGes. umfaßt, gilt als Teilbetrieb iSd. § 16, so daß ihre Ver-
�ußerung gem. Satz 1 Buchst. b zur H�lfte stfrei ist (Kirchhof/von Beckerath
III. § 3 Rn. 121).

Einstweilen frei.

3. Ver�ußerung einbringungsgeborener Anteile

a) Anwendung der Steuerbefreiung des Buchst. b
Die Ver�ußerung einbringungsgeborener Anteile iSd. § 21 Abs. 1 UmwStG wird
von der Regelung des Buchst. b erfaßt, und zwar unabh�ngig davon, ob die An-
teile zum BV oder PV des Ver�ußerers gehÆren (ausfµhrlich s. Nacke/Intemann,
DB 2002, 756; glA von Beckerath in K/S/M, § 3 Nr. 40 Rn. B40/158; Crezeli-
us, DB 2001, 221 [228]; aA Dieterlein/Schaden, BB 2000, 2492 [2494]; Patt/
Rasche, FR 2001, 175 [182]). Denn nach § 21 Abs. 1 Satz 1 UmwStG gilt der
Gewinn aus der Ver�ußerung einbringungsgeborener Anteile grds. als Ver�uße-
rungsgewinn iSd. § 16.
Ver�ußerungspreis iSd. § 16: § 21 Abs. 1 Satz 1 UmwStG ordnet an, daß der
Gewinn, der bei der Ver�ußerung einbringungsgeborener Anteil entsteht, als
Ver�ußerungsgewinn iSd. § 16 gilt. Hierbei handelt es sich um eine Rechtsfol-
genverweisung (Haritz/Benkert, UmwStG, § 21 Rn. 240). Die Gewinnermitt-
lung erfolgt allein nach § 21 Abs. 1 Satz 1 UmwStG. Daraus schließen einige Au-
toren, daß die Ver�ußerung einbringungsgeborener Anteile nicht von Buchst. b
erfaßt wird, denn es fehle an einem „Ver�ußerungsgewinn iSd. § 16 Abs. 2“. Da
§ 21 Abs. 1 UmwStG eine eigenst�ndige Gewinnermittlungsnorm sei, handele
es sich hier um einen „Ver�ußerungspreis iSd. § 21 Abs. 1 UmwStG“, so daß die
StBefreiung nach Buchst. b, die nur einen „Ver�ußerungspreis iSd. § 16 Abs. 2“
begµnstige, nicht eingreife (Dieterlein/Schaden, BB 2000, 2492 [2494]; Patt/
Rasche, FR 2001, 175 [182]).
Stellungnahme: UE ist nach dem Zweck des Gesetzes sowie aus systemati-
schen Grµnden die Ver�ußerung einbringungsgeborener Anteile nach Satz 1
Buchst. b zu begµnstigen. Diesem Ergebnis steht auch der Wortlaut der Vor-
schrift nicht entgegen.
E Wortlaut der Vorschrift: Der Begriff des Ver�ußerungsgewinns iSd. § 16 umfaßt
uE auch den Begriff des Ver�ußerungspreises iSd. § 16, denn der Ver�ußerungs-
preis ist nur Teil der Grundlage zur Ermittlung des Ver�ußerungsgewinns.
Durch die Fiktion des § 21 Abs. 1 Satz 1 UmwStG wird daher auch der ErlÆs
aus der Ver�ußerung einbringungsgeborener Anteile zu einem Ver�ußerungsge-
winn iSd. § 16 transformiert. Dagegen spricht nicht, daß § 21 Abs. 1 UmwStG
eine eigenst�ndige Gewinnermittlungsvorschrift darstellt. Damit ist n�mlich
nicht gesagt, daß die Fiktion so zu verstehen ist, daß der Ver�ußerer einbrin-
gungsgeborener Anteile keinen Ver�ußerungspreis iSd. § 16 erzielen wµrde. Fµr
die hier vertretene Auslegung spricht im µbrigen, daß § 21 Abs. 1 UmwStG
keine eigenst�ndige Einkunftsart darstellt, die neben die Einkunftsarten des
EStG tritt. Daher kann es uE keinen Ver�ußerungspreis iSd. § 21 UmwStG, son-
dern nur einen iSd. § 16 geben.

E 71

Halbeinkµnfteverfahren Anm. 119–121 § 3 Nr. 40

120

121



E 72 Intemann

E Wille des historischen Gesetzgebers: Diese Auslegung entspricht auch dem Willen
des historischen Gesetzgebers. Aus der Einschr�nkung des Halbeinkµnftever-
fahrens fµr einbringungsgeborene Anteile (S�tze 3 und 4) mit ausdrµcklicher Be-
zugnahme auf Satz 1 Buchst. b ergibt sich, daß der Gesetzgeber von der Gel-
tung dieser Vorschrift fµr einbringungsgeborene Anteile ausging. Des weiteren
sahen die Brµhler Empfehlungen die h�lftige StFreistellung nicht fµr den Ver�u-
ßerungserl¯s, sondern fµr den Ver�ußerungsgewinn vor. Dies war Ausgangspunkt
der gesetzgeberischen �berlegungen. W�re der Gesetzgeber den Brµhler Emp-
fehlungen gefolgt und h�tte den Ver�ußerungsgewinn zur H�lfte stfrei gestellt,
w�ren die nunmehr auftretenden Auslegungsprobleme nicht entstanden. Denn
in diesem Fall w�re die Verweisung in § 21 Abs. 1 Satz 1 UmwStG eindeutig ge-
wesen. Der Gesetzgeber setzte das Konzept des Halbeinkµnfteverfahrens nun-
mehr aber so um, daß die Einnahmen in § 3 Nr. 40 gesondert stbefreit und die
Ausgaben nach § 3c Abs. 2 gesondert einer Abzugsbeschr�nkung unterworfen
wurden. Dies sollte uE aber nicht zu einem anderen Ergebnis fµhren. Vielmehr
sollte diese Art der Umsetzung das Konzept des Halbeinkµnfteverfahrens
– h�lftige StBefreiung der Ver�ußerungsgewinne – gerade sichern. Daß die Auf-
gliederung auf Ver�ußerungspreis und Ver�ußerungskosten auch rechtstechnisch
zu Problemen fµhrt, hat der Gesetzgeber dabei wohl µbersehen.
E Systemwidrige Auswirkungen: Darµber hinaus verhindert die Anwendung des
Buchst. b auf die Ver�ußerung einbringungsgeborener Anteile weitere system-
widrige Folgen. Denn nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 ist nur der Ver�ußerungsgewinn,
der nach „§ 3 Nr. 40 Buchst. b in Verbindung mit § 3 c Abs. 2 teilweise steuerbe-
freit“ ist, von der weiteren Vergµnstigung des § 34 ausgeschlossen. Der Gesetz-
geber bezweckte damit richtigerweise, eine doppelte Begµnstigung zu vermei-
den. Wµrde man jedoch der Auffassung folgen, daß die Ver�ußerung
einbringungsgeborener Anteile nur nach Buchst. a teilweise stbefreit sein wµrde,
k�me es zu einer kumulativen Begµnstigung sowohl nach dem Halbeinkµnfte-
verfahren als auch nach § 34 (ein solches Ergebnis bezeichnen selbst Patt/Ra-
sche als vom Gesetzgeber nicht gewollt; sie sehen sich durch den Wortlaut der
Vorschriften jedoch an einer anderen Auslegung gehindert; Patt/Rasche, FR
2001, 175 [183]).

Im Ergebnis wie hier D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40
Rn. 30; F�rster, Stbg. 2001, 657; von Beckerath in K/S/M, § 3 Nr. 40 Rn. B40/158;
Schmitt/H�rtnagl/Stratz, UmwG, § 21 Rn. 108; H�tzel in Schaumburg/R�dder,
Unternehmenssteuerreform 2001, 214; Kirchhof/von Beckerath III. § 3 Rn. 136; Ja-
kobs/Wittmann, GmbHR 2000, 910 (917); van Lishaut/F�rster, GmbHR 2000, 1121
(1128); Haritz, DStR 2000, 1537 (1544); Fox in Oppenhoff & Rmdler, Reform der Un-
ternehmensbesteuerung, 2000, 40; Strahl, K¨SDI 2001, 12728 (12735); aA Dieter-
len/Schaden, BB 2000, 2492 (2494); Patt/Rasche, FR 2001, 175 (182).

b) Anteile im Privatverm·gen
Die Ver�ußerung von einbringungsgeborenen Anteilen ist nach § 21 Abs. 1
Satz 1 UmwStG auch stpfl., wenn die Anteile PV des Anteilseigners sind (Wid-
mann/Mayer, UmwStG, § 21 Rn. 314; Haritz/Benkert, UmwStG, § 21
Rn. 240). Daher findet uE die StBefreiung des Buchst. b auch auf solche Anteile
Anwendung.

Zweifel an der Anwendung des Buchst. b bestanden zun�chst, weil nach der ursprµng-
lichen Fassung des StSenkG Satz 6 vorsah, die StBefreiung nur zu gew�hren, wenn die
Anteile mindestens ein Jahr zu einem BV des Stpfl. gehÆrt haben (sog. Behaltefrist).
Da die Eigenschaft, einbringungsgeboren zu sein, die Anteile nicht zu BV werden l�ßt,
bestanden hier Bedenken, ob Buchst. b unter diesen Umst�nden auf zum PV gehÆren-
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de Anteile anzuwenden sei. Durch die Abschaffung der Behaltefrist im Rahmen der
�nderung des InvZul�ndG 1999 hat sich diese Frage aber erledigt. Nunmehr ist es in-
soweit eindeutig, daß der Verkauf von einbringungsgeborenen Anteilen, die zu einem
PV des Stpfl. gehÆren, nach Buchst. b begµnstigt ist.

c) Anteile im Betriebsverm·gen
UE ist auch die Ver�ußerung von einbringungsgeborenen Anteilen, die zu einem
BV gehÆren, dem Buchst. b als der spezielleren Vorschrift zuzuordnen, weil die
Ver�ußerung von einbringungsgeborenen Anteilen, die einem BV zuzuordnen
sind, allein von § 16 erfaßt wird.

GlA Haritz/Benkert, UmwStG, § 21 Rn. 240; Bl�mich/Wolf, § 21 UmwStG Rn. 19;
aA Patt/Rasche, FR 2001, 175 (185): § 21 Abs. 1 Satz 1 UmwStG ist lex specialis zu
den allg. Gewinnermittlungsvorschriften.

Zwar stellt sich dann die Frage, warum die Mißbrauchklauseln der S�tze 3 und
4, die ausschließlich fµr einbringungsgeborene Anteile gelten, nach ihrem Wort-
laut auch auf Vorg�nge des Buchst. a anzuwenden sind, obwohl nach der obigen
Auslegung im Fall der Ver�ußerung nur Buchst. b zur Anwendung kommt. Der
Gesetzgeber ging wohl davon aus, daß die Ver�ußerung einbringungsgeborener
Anteile, die zu einem BV gehÆren, den begµnstigten Vorg�ngen des Satzes 1
Buchst. a zuzuordnen sind. Dies ergibt sich aus der Begrµndung des Vermitt-
lungsausschusses zur Einfµgung der Mißbrauchsklausel (S�tze 3 und 4). In den
dort genannten Beispielsf�llen wird ausgefµhrt, daß die Ver�ußerung einbrin-
gungsgeborener Anteile nach Buchst. a zur H�lfte stfrei sei (BTDrucks. 14/
3640). Aber auch wenn man der hier vertretenen Auffassung folgt, geht die Miß-
brauchsklausel nicht ins Leere, weil die Entnahme einbringungsgeborener Antei-
le aus einem BV uE ein Fall des Buchst. a ist, so daß sich der Anwendungsbe-
reich der Mißbrauchsklauseln zu Recht auch auf Vorg�nge des Buchst. a
erstreckt.

d) Ersatztatbest�nde des § 21 Abs. 2 UmwStG
Nicht nur die Ver�ußerung einbringungsgeborener Anteile fµhrt zu einem stpfl.
ErlÆs. Auch ohne Ver�ußerung entsteht nach § 21 Abs. 2 UmwStG ein Ver�uße-
rungsgewinn iSd. § 16, wenn
– der Anteilseigner die Besteuerung beantragt oder
– das deutsche Besteuerungsrecht hinsichtlich der Gewinne aus der Ver�uße-
rung der Anteile ausgeschlossen wird oder

– die KapGes., an der die Anteile bestehen, aufgelÆst und abgewickelt wird
oder das Kapital dieser Gesellschaft herabgesetzt und an die Anteilseigner zu-
rµckgezahlt wird, soweit die Rµckzahlung nicht als Gewinnanteil gilt, oder

– der Anteilseigner die Anteile verdeckt in eine KapGes. einlegt.
Die stpfl. ErlÆse, die aufgrund der Ersatztatbest�nde des § 21 Abs. 2 UmwStG
entstehen, unterliegen uE ebenfalls dem Halbeinkµnfteverfahren gem. Satz 1
Buchst. b (glA F�rster, Stbg. 2001, 657 [658]; H�tzel in Schaumburg/R�dder,
Unternehmenssteuerreform 2001, 222; Balmes/Sch�tzeberg in Erle/Sauter,
KStG 2003, § 3 Rn. 138; aA Patt/Rasche, FR 2001, 175 [184]). § 21 Abs. 2
UmwStG verweist fµr die Rechtsfolge auf § 21 Abs. 1 UmwStG. Somit handelt
es sich auch bei dem Gewinn, der bei Erfµllung der Ersatztatbest�nde verwirk-
licht wird, um einen Ver�ußerungsgewinn iSd. § 16, den der Gesetzgeber grds.
begµnstigen wollte. Zwar fehlt es in den F�llen des § 21 Abs. 2 UmwStG an ei-
ner Ver�ußerung, so daß es fraglich sein kÆnnte, ob ein Ver�ußerungspreis iSd.
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Satz 1 Buchst. b gegeben ist. Jedoch ordnet § 21 Abs. 2 Satz 2 UmwStG an, daß
an die Stelle des Ver�ußerungspreises der gemeine Wert der Anteile tritt, so daß
der gemeine Wert der Anteile wie ein Ver�ußerungspreis iSd. § 16 Abs. 2 zu be-
handeln ist. Erst die Zusammenschau von § 3 Nr. 40 und § 21 UmwStG ergibt
somit die Erfassung der Antragsversteuerung durch das Halbeinkµnfteverfahren
(vgl. ausfµhrlich Nacke/Intemann, DB 2002, 756 [759]). Da auch kein sachlicher
Grund ersichtlich ist, der eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen wµrde,
ist das Halbeinkµnfteverfahren auf die Ersatztatbest�nde des § 21 Abs. 2
UmwStG anzuwenden. Fµr die Anwendung des Halbeinkµnfteverfahrens auf
den durch eine Antragsversteuerung nach § 21 Abs. 2 UmwStG entstehenden
Gewinn spricht nunmehr auch die durch das UntStFG erg�nzte Mißbrauchs-
klausel fµr einbringungsgeborene Anteile (Satz 4 Buchst. a). Mit der Neurege-
lung wollte der Gesetzgeber erreichen, daß das Halbeinkµnfteverfahren nicht
anzuwenden ist, wenn der Stpfl. innerhalb des stsch�dlichen Siebenjahreszeit-
raums einen Antrag auf Versteuerung nach § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UmwStG
stellt. Diese Regelung macht aber nur bei einer grunds�tzlichen Anwendbarkeit
des Halbeinkµnfteverfahrens auf den Fall der Antragsversteuerung Sinn (glA
D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 33).

e) Entnahme einbringungsgeborener Anteile
Die Entnahme einbringungsgeborener Anteile soll nach Auffassung der Fin-
Verw. zu einem stpfl. Ertrag fµhren, der uE nach Satz 1 Buchst. a zur H�lfte
stfrei ist (zu Einzelheiten s. Anm. 103).

4. Ver�ußerungen iSd. §§ 14 und 18 Abs. 3
Die Ver�ußerung eines land- und forstw. Betriebs (§ 14) sowie die Ver�ußerung
eines VermÆgens, das der selbst�ndigen T�tigkeit dient (§ 18 Abs. 3), unterliegt
uE dem Halbeinkµnfteverfahren. Allerdings wird nach Satz 1 Buchst. b aus-
drµcklich nur der Ver�ußerungspreis iSd. § 16 Abs. 2, soweit er auf Beteiligun-
gen entf�llt, zur H�lfte stfrei gestellt. Die Vorschrift erw�hnt die Ver�ußerungen
iSd. §§ 14 und 18 Abs. 3 nicht. Im Fall der Ver�ußerung eines land- und forstw.
Betriebs bzw. des VermÆgens, das der selbst�ndigen Arbeit dient, sind zwar die
Vorschriften des § 16 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. Dies fµhrt aber nicht
dazu, daß es sich nunmehr um einen Ver�ußerungsvorgang iSd. § 16 handelt.
Vielmehr handelt es sich bei den Ver�ußerungsgewinnen weiterhin um solche
aus LuF bzw. selbst�ndiger T�tigkeit. Die §§ 14 und 18 Abs. 3 verweisen nur
zum Zweck der Gewinnermittlung auf eine entsprechende Anwendung des § 16
Abs. 2–4 (Schmidt/Wacker XXII. § 18 Rn. 264). Eine Transformation der Ver-
�ußerungsgewinne iSd. §§ 14 und 18 Abs. 3 in solche aus Gewerbebetrieb iSd.
§ 16 findet also nicht statt. Eine Begµnstigung des Ver�ußerungserlÆses nach
Satz 1 Buchst. b wµrde somit ausscheiden (so auch H�tzel in Schaumburg/
R�dder, Unternehmenssteuerreform 2001, 222).
Anwendung durch Analogie: Der Ausschluß der Ver�ußerungsvorg�nge iSd.
§§ 14 und 18 Abs. 3 war vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt. Es entspricht dem
Sinn und Zweck des Gesetzes, daß das Halbeinkµnfteverfahren auch auf diese
Ver�ußerungen Anwendung finden sollte. Dies findet aber im Wortlaut der Vor-
schrift keine Stµtze, so daß auch durch eine am Gesetzeszweck orientierte Aus-
legung nicht erreicht werden kann, daß die Ver�ußerungen iSd. §§ 14 und 18
Abs. 3 in das Halbeinkµnfteverfahren einbezogen werden. Dieses Ergebnis ist
jedoch planwidrig; insoweit ist die Vorschrift, gemessen am dem Gesetz zugrun-
de liegenden Plan, lµckenhaft geblieben. Eine solche planwidrige Lµcke darf im
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Wege der Analogie geschlossen werden (BFH v. 2. 7. 1997 I R 32/95, BStBl. II
1998, 176 [179]; v. 217. 2000 VI R 153/99, BStBl. II, 566). Da es vom wirt-
schaftlichen Ergebnis her keinen Unterschied macht, ob die Beteiligung im Rah-
men der Ver�ußerung eines gewerblichen Betriebs oder im Rahmen der Ver�u-
ßerung eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs bzw. von VermÆgen, das
der selbst�ndigen Arbeit diente, erfolgt, muß die Begµnstigung, die das Gesetz
dem gewerblichen Unternehmen bietet, auch auf die Einkµnfte gem. §§ 14 bzw.
18 Abs. 3 ausgedehnt werden (argumentum a simile; Tipke, Die Steuerrechtsord-
nung, 2. Aufl. 2000, § 7 Anm. 4.1). Somit ist die Befreiungsvorschrift des
Buchst. b analog auch auf die Ver�ußerungsvorg�nge iSd. §§ 14 und 18 Abs. 3
anzuwenden (D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40
Rn. 29; von Beckerath in K/S/M, § 3 Nr. 40 Rn. B40/163). Eine andere Hand-
habung ließe sich verfassungsrechtlich nicht rechtfertigen, da ein sachlicher
Grund fµr eine unterschiedliche Behandlung nicht ersichtlich ist (s. ausfµhrlich
Nacke/Intemann, DB 2002, 756 [757]).

5. Ver�ußerung von einbringungsgeborenen Anteilen, die durch
�bertragung eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs oder
eines freiberuflichen Unternehmens entstanden sind

Werden einbringungsgeborene Anteile ver�ußert, die durch die �bertragung ei-
nes land- und forstwirtschaftlichen oder freiberuflichen Betriebs entstanden
sind, so liegt nach hM in der Literatur kein Ver�ußerungsgewinn iSd. § 16, son-
dern einer iSd. § 14 bzw. § 18 Abs. 3 vor (Widmann in Widmann/Mayer,
UmwStG, § 21 Rn. 315; Haritz/Benkert, UmwStG, § 21 Rn. 241). Da Satz 1
Buchst. b auch auf die Ver�ußerungserlÆse nach §§ 14 und 18 Abs. 3 anzuwen-
den ist, unterliegt eine entsprechende Ver�ußerung dem Halbeinkµnfteverfah-
ren.

6. Ver�ußerung von Anteilen, die teilwertberichtigt sind
Die Ver�ußerung von Anteilen, bei denen in der Vergangenheit Abschreibungen
auf den niedrigeren Teilwert vorgenommen worden sind, unterliegt uneinge-
schr�nkt dem Halbeinkµnfteverfahren, wenn ein Fall des Satzes 1 Buchst. b vor-
liegt (H�tzel in Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuerreform 2001, 222).
Anders als in den F�llen des Buchst. a, bei denen die Begµnstigung ausgeschlos-
sen ist, wenn in den Vorjahren eine Teilwertabschreibung vorgenommen wurde,
die sich in voller HÆhe steuermindernd ausgewirkt hatte, sieht die Regelung des
Buchst. b eine vergleichbare Einschr�nkung nicht vor (Schmidt/Heinicke XXII.
§ 3 „Halbeinkµnfteverfahren“; Balmes/Sch�tzeberg in Erle/Sauter, KStG
2003, § 3 Rn. 133). Daher ist der Ver�ußerungserlÆs, soweit er auf einen Anteil
iSd. Satz 1 Buchst. b entf�llt, auch zur H�lfte stfrei, wenn der Anteil erfolgswirk-
sam auf einen niedrigeren Teilwert abgeschrieben worden war (D�tsch/Pung in
D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 34). Ein sachlicher Grund fµr
diese Differenzierung ist uE nicht ersichtlich.

III. Aufteilung des Ver�ußerungspreises („soweit er entf�llt“)

Der Ver�ußerungspreis, der bei dem Verkauf eines Betriebs, Teilbetriebs oder
Mitunternehmeranteils erzielt wird, ist nur insoweit begµnstigt, als er auf die
(mit-) verkauften Beteiligungen entf�llt. Daher ist es notwendig, den einheit-
lichen Kaufpreis zum Zweck der Besteuerung des Ver�ußerers aufzuteilen. Bis-
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her war es nur notwendig, den Kaufpreis fµr den Erwerber aufzuteilen. Der Ge-
setzgeber hat darauf verzichtet, gesetzliche Regelungen fµr die Ermittlung des
steuerbegµnstigten Anteils am Gesamtkaufpreis zu schaffen.
Kaufvertrag als geeigneter Aufteilungsmaßstab: UE kann die Aufteilung
des Gesamtkaufpreises zukµnftig den Vereinbarungen der Vertragsparteien im
(Unternehmens-) Kaufvertrag entnommen werden. Die von der Rspr. im Zu-
sammenhang mit der Betriebsver�ußerung im ganzen entwickelte modifizierte
Stufentheorie (BFH v. 18. 2. 1993 IV R 40/92, BStBl. II 1994, 224; Schmidt/
Wacker XXII. § 16 Rn. 490 ff.) sollte nur in Ausnahmef�llen als Aufteilungs-
maßstab im Rahmen des Satz 1 Buchst. b herangezogen werden (vgl. ausfµhrlich
Nacke/Intemann, DB 2002, 756 [759]).
Rechtfertigung der modifizierten Stufentheorie nach altem Recht: Die
Rspr. hatte die modifizierte Stufentheorie entwickelt, um zum Zweck der (zu-
kµnftigen) Besteuerung des Erwerbers eines Unternehmens den einheitlichen
(Unternehmens-) Kaufpreis abweichend von einer kaufvertraglichen Vereinba-
rung der Kaufvertragsparteien aufteilen zu kÆnnen. Gerechtfertigt wurde die
Notwendigkeit einer abweichenden stl. Aufteilung, weil die Vertragsparteien in
diesem Punkt keine widerstreitenden Interessen besaßen. Die Aufteilung des
Kaufpreises war fµr den Ver�ußerer nach altem Recht ohne Bedeutung. Er ver-
steuerte den Ver�ußerungsgewinn unabh�ngig von einer Aufteilung auf die ver-
�ußerten WG einheitlich. Nur der Erwerber hatte ein Interesse, wie sich der
Kaufpreis auf die erworbenen WG verteilt, weil dies Grundlage seiner (zukµnfti-
gen) Gewinnermittlung wurde. Somit konnte die Vereinbarung im Kaufvertrag
keinen objektiven Aufteilungsmaßstab fµr stl. Zwecke darstellen.
Gegenl�ufige Interessen von Ver�ußerer und Erwerber: Nunmehr stellt sich
die Ausgangslage zumindest in bezug auf mitµbertragene Beteiligungen anders
dar. Ver�ußerer und Erwerber besitzen zukµnftig insoweit gegenl�ufige Interes-
sen. Der Erwerber wird bestrebt sein, daß ein mÆglichst geringer Betrag auf die
miterworbene Beteiligung entf�llt, weil er sie nur sehr eingeschr�nkt abschreiben
kann (H�tzel in Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuerreform 2001, 224).
Der Ver�ußerer wird dagegen bemµht sein, einen hohen Anteil auf die Beteili-
gung entfallen zu lassen, weil er insoweit in den Genuß des Halbeinkµnftever-
fahrens kommt. Dieser Interessengegensatz rechtfertigt es uE im Regelfall, die
kaufvertraglichen Vereinbarungen der Besteuerung zu Grunde zu legen, da sie
eine Aufteilung des Kaufpreises nach einem objektiven Maßstab ermÆglichen
(glA von Beckerath in K/S/M, § 3 Nr. 40 Rn. B40/172; Schmidt/Heinicke
XXII. § 3 „Halbeinkµnfteverfahren“).
Anwendung der modifizierten Stufentheorie in Ausnahmef�llen: Auf die
modifizierte Stufentheorie sollte uE jedoch in Ausnahmef�llen wieder zurµckge-
griffen werden. Die Anwendung dieser Aufteilungsmethode ist gerechtfertigt,
wenn ein Interessengegensatz zwischen Erwerber und Ver�ußerer nicht erkenn-
bar ist. Daneben sollte sie eingesetzt werden, wenn der vertraglich bestimmte
Kaufpreisanteil fµr die Beteiligung offensichtlich von ihrem tats�chlichen Wert
deutlich abweicht. Schließlich muß die modifizierte Stufentheorie fµr den Fall
nutzbar gemacht werden, daß dem Kaufvertrag µberhaupt keine Aufteilung des
Kaufpreises entnommen werden kann, weil die Vertragsparteien diese Frage
nicht geregelt haben.

§ 3 Nr. 40 Anm. 129 Halbeinkµnfteverfahren



HHR Lfg. 212 Oktober 2003 Intemann

IV. Anteile an K·rperschaft, Personenvereinigung und
Verm·gensmasse, deren Leistungen beim Empf�nger zu Einnahmen

iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 geh·ren

Im Rahmen eines Ver�ußerungsvorgangs iSd. § 16 ist die Ver�ußerung von An-
teilen an KÆrperschaften, Personenvereinigungen und VermÆgensmassen, deren
Leistungen beim Empf�nger zu Einnahmen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 gehÆren, be-
gµnstigt. Dies kÆnnen auch Anteile an ausl�nd. Gesellschaften sein, soweit sie
mit einer inl�nd. KÆrperschaft vergleichbar sind. Dabei ist es ausreichend, wenn
die KÆrperschaft abstrakt Einnahmen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 vermitteln kann.
Der konkrete Zufluß solcher Einnahmen ist nicht notwendig.
Die Auslegung des Tatbestandsmerkmals entspricht derjenigen zu Buchst. a, so
daß zu Einzelheiten auf Anm. 103 verwiesen werden kann.
Organgesellschaft: Begµnstigt ist – wie nach Buchst. a – auch die Ver�ußerung
einer Organgesellschaft im Rahmen einer Betriebsver�ußerung iSd. § 16 EStG.
Entsprechend der Erg�nzung des Buchst. a hat der Gesetzgeber zur Schaffung
von Rechtssicherheit ausdrµcklich klargestellt, dass die Ver�ußerung einer Or-
gangesellschaft nach Buchst. b begµnstigt wird (Balmes/Sch�tzeberg in Erle/
Sauter, KStG 2003, § 3 Rn. 117).

V. Entsprechende Behandlung des Aufgabeerl·ses (Buchst. b Satz 2)

Aufgabe: Die Aufgabe eines Betriebs, Teilbetriebs, Mitunternehmeranteils oder
eines Anteils eines persÆnlich haftenden Gesellschafters einer KGaA ist nach
Buchst. b Satz 2 begµnstigt, soweit der AufgabeerlÆs auf einen Anteil an einer
KÆrperschaft, Personenvereinigung und VermÆgensmasse, deren Leistungen
beim Empf�nger zu Einnahmen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 gehÆren, entf�llt. Wird
die Beteiligung im Rahmen der Betriebsaufgabe ver�ußert, ist der Ver�ußerungs-
erlÆs zur H�lfte stfrei. Wird die Beteiligung nicht ver�ußert, ist der gemeine Wert
zum Zeitpunkt der Aufgabe anzusetzen (§ 16 Abs. 3 Satz 5). Da im Fall der Auf-
gabe ein einheitlicher Kaufpreis fµr den ganzen Betrieb nicht vorhanden ist,
braucht auch keine Aufteilung stattzufinden.
Realteilung: Die Realteilung einer PersGes. erfolgt nach § 16 Abs. 3 Satz 2 idF
des UntStFG stneutral, auch soweit nur einzelne WG auf einen Mitunternehmer
µbertragen werden, soweit die Besteuerung der stillen Reserven sichergestellt ist
(vgl. § 16 Anm. 445). Unter Realteilung versteht man die Verteilung des Gesell-
schaftsvermÆgen einer PersGes. auf ihre Gesellschafter im Rahmen der AuflÆ-
sung und Beendigung der Gesellschaft (Schmidt/Wacker XXII. § 16 Rn. 535).
E Steuerpflichtiger Aufgabegewinn: Die Realteilung kann aber auch zu einem stpfl.
Aufgabegewinn fµhren. Dies ist zun�chst der Fall, wenn die WG in das PV des
Gesellschafters µbertragen werden, weil die Besteuerung der stillen Reserven
nicht gesichert ist. Weiterhin entsteht nunmehr nach § 16 Abs. 3 Satz 3 ein stpfl.
Vorgang, wenn bei einer Realteilung einzelne WG µbertragen werden, die eine
wesentliche Betriebsgrundlage darstellen und innerhalb einer Sperrfrist von drei
Jahren ver�ußert oder entnommen werden (zu Einzelheiten vgl. § 16 Anm. 460).
Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen ist rµckwirkend der gemeine Wert anzu-
setzen.
E Anwendung der Steuerbefreiung: Die StBefreiung des Satz 1 Buchst. b findet im
Fall einer stpfl. Realteilung Anwendung, soweit Beteiligungen auf den einzelnen
Gesellschafter µbertragen werden. Der im Rahmen der Realteilung erzielte Er-
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trag ist Aufgabegewinn iSd. § 16 Abs. 3 (Schmidt/Wacker XXII. § 16 Rn. 551;
Kirchhof/Reiss III. § 16 Rn. 343), so daß Buchst. b einschl�gig ist. Stbefreit
wird der nach § 16 Abs. 3 Satz 3 anzusetzende gemeine Wert der µbertragenen
Anteile.
Betriebsverlegung ins Ausland: Eine Betriebsaufgabe iSd. § 16 liegt nach der
Rspr. des BFH auch vor, wenn der Stpfl. seinen Betrieb ins Ausland verlegt und
die stillen Reserven dadurch der deutschen Besteuerung entzogen werden (BFH
v. 26. 1. 1977 VIII R 109/75, BStBl. II, 283 mwN). Dies trifft insbes. bei der
Verlegung des Betriebs in einen Staat zu, mit dem ein DBA abgeschlossen wur-
de. Denn in diesem Fall wird das Besteuerungsrecht aufgrund der Regelungen
des DBA regelm�ßig dem ausl�nd. Staat zustehen. Da es sich um einen Aufga-
bevorgang iSd. § 16 handelt, wird der AufgabeerlÆs nach Nr. 40 Satz 1 Buchst. b
zur H�lfte stfrei gestellt, soweit er auf die zum BV gehÆrenden Beteiligungen
entf�llt.
Beendigung der Betriebsaufspaltung: Auch die Beendigung der Betriebsauf-
spaltung durch personelle oder sachliche Entflechtung fµhrt zu einer Betriebs-
aufgabe iSd. § 16 Abs. 3. Der Aufgabevorgang ist nach Nr. 40 Satz 1 Buchst. b
begµnstigt. Bei der Aufgabe werden s�mtliche stillen Reserven, die in den WG
des Besitzunternehmens ruhen, aufgedeckt. Dazu gehÆren auch die Anteile an
der Betriebsgesellschaft. Da die Betriebsgesellschaft µberwiegend in der Rechts-
form der GmbH gefµhrt wird, erlangt das Halbeinkµnfteverfahren bei der Been-
digung einer Betriebsaufspaltung zukµnftig besondere Bedeutung.
Beendigung der Betriebsverpachtung: Eine Betriebsaufgabe iSd. § 16 Abs. 3
liegt auch vor, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen des Verp�chterwahl-
rechts nicht mehr gegeben sind oder der Verp�chter die Betriebsaufgabe erkl�rt.
Der Verp�chter eines ganzen Gewerbebetriebs hat zwar das Wahlrecht, ob er
die Verpachtung als Betriebsaufgabe betrachten mÆchte oder den bisherigen Be-
trieb in anderer Form fortfµhren will (Betriebsunterbrechung). Dieses Wahlrecht
ist aber an strenge Voraussetzungen geknµpft (zu Einzelheiten s. Schmidt/
Wacker XXII. § 16 Rn. 690). Entfallen die Voraussetzung fµr die Ausµbung des
Wahlrechts, findet zwangsl�ufig eine Betriebsaufgabe statt. Dies kann insbes. der
Fall sein, wenn die wesentlichen Betriebsgrundlagen ver�ußert oder so umgestal-
tet werden, daß der vom Verp�chter ursprµnglich gefµhrte Betrieb nicht mehr
aufgenommen werden kann (BFH v. 17. 4. 1997 VIII R 2/95, BStBl. II 1998,
388).
Entfallen die Voraussetzungen fµr das Wahlrecht oder erkl�rt der Verp�chter die
Betriebsaufgabe, wird der AufgabeerlÆs insoweit gem. Satz 1 Buchst. b zur
H�lfte stfrei gestellt, als er auf eine Beteiligung iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 entf�llt
(von Beckerath in K/S/M, § 3 Nr. 40 Rn. B40/182).
Einschr�nkungen bei der Ver�ußerung einbringungsgeborener Anteile
(S�tze 3 und 4): Werden im Rahmen der Betriebsver�ußerung einbringungsge-
borene Anteile iSd. § 21 Abs. 1 UmwStG (mit-) ver�ußert, sind insoweit die
Mißbrauchsklauseln der S�tze 3 und 4 zu beachten. Das Halbeinkµnfteverfahren
findet bei der Ver�ußerung einbringungsgeborener Anteile grds. keine Anwen-
dung. Hiervon macht das Gesetz aber verschiedene Ausnahmen; insbes., wenn
die Einbringung mehr als sieben Jahre zurµckliegt, wird die Ver�ußerung wieder
begµnstigt. Zu Einzelheiten s. Anm. 205 ff.

Einstweilen frei.
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Erl�uterungen zu Nr. 40 Satz 1 Buchst. c:
Beteiligungsverk�ufe iSd. § 17

I. �berblick

War der Gewinn aus der Ver�ußerung einer wesentlichen Beteiligung iSd. § 17
nach § 34 begµnstigt, so entfiel diese schon lange bestehende und mehrfach mo-
difizierte Vergµnstigung mit dem StSenkG. Statt dessen werden nach dem
StSenkG nun die Gewinne aus der Ver�ußerung von Anteilen gem. § 17 dem
Halbeinkµnfteverfahren unterworfen. Erfolgt die Ver�ußerung bzw. die ver-
deckte Einlage, die auch von § 17 erfaßt wird, innerhalb eines Jahres nach An-
schaffung, so erfolgt die Besteuerung nicht nach § 17, sondern nach § 23 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2. Die Besteuerung von Ver�ußerungsgewinnen nach § 17 hat an Be-
deutung zugenommen, da der Gesetzgeber die Beteiligungsgrenze fµr Einkµnfte
nach § 17 von 10 vH auf 1 vH herabgesetzt hat. Damit hat er erreicht, daß der
Anteilseigner einer Beteiligung unterhalb von 10 vH nicht zB auf Ausschµttun-
gen verzichten und sp�ter seinen Anteil stfrei ver�ußern kann (Grotherr BB
2000, 849 [856]; Kirchhof/von Beckerath III. § 3 Nr. 40 Rn. 125).
Steuersystematisch liegt der Grund fµr die Neuregelung der Besteuerung von
Anteilsver�ußerungen im PV darin, daß in den F�llen des Satzes 1 Buchst. c der
Gesetzgeber wie in den Ver�ußerungsf�llen des Satzes 1 Buchst. a und b von ei-
ner Totalausschµttung ausgeht, so daß es sinnvoll erscheint, diese Gewinne, die
schon durch die KSt. vorbelastet sind, nur zur H�lfte zu besteuern (zur grundle-
genden Kritik s. Anm. 18).

II. Ver�ußerungspreis und Gemeiner Wert (Buchst. c Satz 1)

1. Ver�ußerungspreis iSd. § 17 Abs. 2
Nach Satz 1 Buchst. c ist die H�lfte des Ver�ußerungspreises oder des gemeinen
Werts iSd. § 17 Abs. 2 stfrei. Der gemeine Wert ist in den F�llen des § 17 Abs. 1
Satz 2 anzusetzen. Das sind die F�lle, in denen eine verdeckte Einlage in eine an-
dere KapGes. erfolgt. Werden im PV einbringungsgeborene Anteile iSd. § 21
UmwStG gehalten, so f�llt eine Ver�ußerung nicht unter Satz 1 Buchst. c, son-
dern unter Buchst. b. Die Zuordnung ist von Bedeutung fµr die Anwendung der
Mißbrauchsvorschriften der S�tze 3 und 4.
Ver�ußerungspreis ist nach der Rspr. des BFH alles, was der Ver�ußerer als Ge-
genleistung fµr die �bertragung der Anteile erhalten hat (BFH v. 17. 10. 1974
IV R 223/72, BStBl. II 1975, 58; v. 7. 3. 1995 VIII R 29/93, BStBl. II, 693). Da-
mit fallen alle Entgelte aus dem Anwendungsbereich des § 17 und damit auch
aus dem Anwendungsbereich des § 3 Nr. 40, die fµr zus�tzliche Leistungen auf-
gebracht wurden oder die als Schenkungen des Erwerbers zu werten sind. So-
weit es sich um Einnahmen w�hrend der Besitzzeit der Anteile handelt, fallen
sie nicht unter §§ 17, 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. c, sondern gehÆren zu den Ein-
kµnften aus KapitalvermÆgen und kÆnnen dann zB nach Satz 1 Buchst. d stbe-
freit sein.
Offene Einlage, Tausch und Zwangsversteigerung: Bei einer offenen Einla-
ge von Anteilen in eine KapGes. wie auch beim Tausch ist der gemeine Wert
der Gesellschaftsrechte bzw. des erhaltenen WG anzusetzen. Bei einer Zwangs-
versteigerung ist der erzielte ErlÆs maßgeblich (vgl. § 17 Anm. 171).
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Teilentgeltliche Ver�ußerung: Ver�ußerungspreis ist im Fall der vollentgelt-
lichen Ver�ußerung die Gegenleistung des Erwerbers. Im Fall einer teilentgelt-
lichen Ver�ußerung ist der Ver�ußerungsvorgang in einen voll entgeltlichen und
einen voll unentgeltlichen Teil aufzuteilen. Das Halbeinkµnfteverfahren ist dann
auf den entgeltlichen Teil anzuwenden (D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/
Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 39).

Beispiel: A ver�ußert seine Anteile an der B-GmbH fµr 40000 E. Er hat AK iHv.
120000 E. Der Verkehrswert der Anteile liegt bei 240000 E. Die Ver�ußerung ist nur
zu 1/6 entgeltlich und zu 5/6 unentgeltlich. Damit stehen dem Ver�ußerungspreis von
40000 E nur 20000 E AK gegenµber. Der Rest ist unentgeltlich µbertragen worden.
Die Einnahmen sind gem. Satz 1 Buchst. c zur H�lfte stl. zu erfassen, also 20000 E.
Die H�lfte der auf diese Anteile entfallenden AK, also 10000 E, sind als Aufwendun-
gen gem. § 3 c Abs. 2 zu berµcksichtigen. Der stpfl. Gewinn betr�gt dann 10000 E.

Stundung: Die F�lle der Stundung sind im Rahmen des § 17 in der Weise zu be-
handeln, daß als Ver�ußerungspreis der Wert der Kaufpreisforderung anzuset-
zen ist. Maßgeblich ist der Tag der Ver�ußerung, da das Abflußprinzip gem. § 11
nicht gilt.
Wiederkehrende Bez¨ge als Gegenleistung: Wird der Anteil gegen wieder-
kehrende Bezµge verkauft (zB Gewinn- und Umsatzbeteiligungsrenten und
Leibrenten), so kann insoweit der Barwert als Ver�ußerungspreis angesetzt wer-
den (Schmidt/Weber-Grellet XXII. § 17 Rn. 143; H�tzel in Schaumburg/
R�dder, Unternehmenssteuerreform 2001, 225; § 17 Anm. 182; Balmes/Sch�t-
zeberg in Erle/Sauter, KStG 2003, § 3 Rn. 144). In den F�llen, in denen der
Kaufpreis noch nicht konkret festgelegt worden ist, weil zB vereinbarte Teilzah-
lungen vom Gewinn oder Umsatz abh�ngig gemacht worden sind, ist der Wert
anzusetzen, der im VZ zugeflossen ist (ebenso Balmes/Sch�tzeberg in Erle/
Sauter, KStG 2003, § 3 Rn. 144). Sp�tere Zahlungen sind dann als nachtr�gliche
Kaufpreiszahlungen zu erfassen und wirken gem. § 175 AO auf den Ver�uße-
rungszeitpunkt zurµck (H�tzel in Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuer-
reform 2001, 226). Das bestehende Wahlrecht (R 140 Abs. 7 Satz 2 iVm. R 139
Abs. 11 EStR 2002), statt des Barwerts der wiederkehrenden Bezµge eine Be-
steuerung nach den tats�chlich zufließenden Betr�gen vornehmen zu kÆnnen,
kommt nach einer Auffassung in der Literatur auch nach Inkrafttreten des Halb-
einkµnfteverfahrens zur Anwendung. Jedoch ist fraglich, in welcher Form dies
zu geschehen hat. Nach einer Meinung h�tte dies zur Folge, daß die Einnahmen
– zB die Kaufpreisraten – erst dann zur H�lfte besteuert werden mµssen, wenn
sie (abzustellen ist auf die Tilgungsanteile, s. BFH v. 26. 11. 1992 X R 187/87,
BStBl. II 1993, 298; v. 25. 11. 1992 X R 34/89, BStBl. II 1996, 663 [666]; aA
Schmidt/Weber-Grellet XXII. § 17 Rn. 206 mwN) in der Summe die H�lfte
der AK µberschritten haben (H�tzel in Schaumburg/R�dder, Unternehmens-
steuerreform 2001, 226; Reiss, INF 2001, 84; Erle/Sauter, KStG, 2003, § 3
Rn. 144). UE dµrfte dieses Ergebnis jedoch nicht in Einklang zu bringen sein
mit der gesetzlichen Regelung des Halbeinkµnfteverfahrens, wonach der „Ver�u-
ßerungspreis“ – hier die Betr�ge der einzelnen VZ – zur H�lfte stbefreit ist.
Nach aA ist bei Anwendung dieses Wahlrechts jeweils auf die H�lfte der Til-
gungsanteile, Anschaffungs- sowie Ver�ußerungskosten abzustellen (§ 17
Anm. 182). Die FinVerw. wird ihre Billigkeitsregelung uE deshalb neu ausgestal-
ten mµssen.
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2. Gemeiner Wert iSd. § 17 Abs. 1 Satz 2
In den F�llen des § 17 Abs. 1 Satz 2 tritt an Stelle des Ver�ußerungspreises der
gemeine Wert (§ 17 Abs. 2 Satz 2). Damit hat der Gesetzgeber seit dem VZ
1992 auch die Mißbrauchsf�lle erfaßt, in denen der Anteilseigner seine Anteile
zu einem unangemessen niedrigen Preis an eine KapGes. ver�ußert, an der er
selbst beteiligt ist, und der Preisnachlaß auf dem Gesellschaftsverh�ltnis beruht
(verdeckte Einlage). In diesen F�llen gilt als Ver�ußerungspreis der gemeine
Wert, so daß auf diesem Wege nicht mehr eine Versteuerung umgangen werden
kann. Der gemeine Wert ist auch in den F�llen zugrunde zu legen, in denen die
oben beschriebene �bertragung nicht auf die KapGes. unmittelbar, sondern
mittelbar (durch �bertragung auf eine Tochtergesellschaft oder Schwestergesell-
schaft) erfolgt (§ 17 Anm. 173).

3. Verdeckte Gewinnaussch¨ttung
Wird fµr die Anteile des Gesellschafters ein µberhÆhter Ver�ußerungspreis ge-
zahlt, so kann es sich insoweit um eine vGA an den Empf�nger der Gegenlei-
stung handeln (§ 17 Anm. 174), die bei diesem zu Einkµnften nach § 20 Abs. 1
Nr. 1 fµhrt (§ 17 Abs. 4 Satz 3). Damit kommt nicht Satz 1 Buchst. c, sondern
Buchst. d zur Anwendung. Da nach dem StSenkG beide Besteuerungstatbest�n-
de (nach dem Halbeinkµnfteverfahren) gleich behandelt werden, hat diese ge-
sonderte Behandlung abgesehen von dem Freibetrag keine praktischen Auswir-
kungen.

4. Keine Geltung der Sperrfristen des § 3 Nr. 40 S�tze 3 und 4
Die Sperrfrist nach den S�tzen 3 und 4 kommt hier nicht zur Anwendung. Diese
Sperrfrist betrifft Vorg�nge, die im BV des Stpfl. stattfinden. Dagegen regelt
Satz 1 Buchst. c das Halbeinkµnfteverfahren fµr Anteile im PV. So gilt die sie-
benj�hrige „Behaltefrist“ fµr einbringungsgeborene Anteile, deren Verkauf sich
im BV vollzieht und somit ein Fall des § 16 w�re.

5. Freibetrag gem. § 17 Abs. 3
Der Freibetrag nach § 17 Abs. 3 in HÆhe von 10300 E ist in voller HÆhe auf
den stpfl. Teil des Ver�ußerungsgewinns zu gew�hren (glA Schulte in Erle/Sau-
ter, Reform der Unternehmensbesteuerung, 2001, 94; § 17 Anm. 251). Denn
Satz 1 Buchst. c verweist nur auf den Ver�ußerungspreis iSd. § 17 Abs. 2, nicht
jedoch auf den stpfl. Ver�ußerungsgewinn des § 17 (ebenso Schulte in Erle/
Sauter aaO). Praktisch fµhrt daher die Einfµhrung des Halbeinkµnfteverfahrens
zu einer Verdoppelung des Freibetrags.

Beispiel: A ver�ußert seine im PV gehaltene Beteiligung an der X-GmbH fµr
100000 E. Er hat Anschaffungs- und Ver�ußerungskosten von 50000 E. Gem. Satz 1
Buchst. c unterliegt nur die H�lfte des Ver�ußerungspreises der Besteuerung (=
50000 E). Hiervon ist gem. § 3c Abs. 2 die H�lfte der Anschaffungs- und Ver�uße-
rungskosten abzuziehen (= 25000 E). Von dem stpfl. Ver�ußerungsgewinn (=
25000 E) ist der Freibetrag gem. § 17 Abs. 3 iHv. 10300 E abzuziehen, so daß letztlich
nur 14700 E stpfl. sind (vgl. auch Beispiel in § 17 Anm. 251).

Auch soweit eine Kµrzung des Freibetrags nach § 17 Abs. 3 in Betracht kommt,
ist als Ver�ußerungsgewinn derjenige nach Anwendung des Halbeinkµnftever-
fahrens zugrunde zu legen (§ 17 Anm. 252).
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III. Entsprechende Behandlung in den F�llen des § 17 Abs. 4
(Buchst. c Satz 2)

Nach Satz 1 Buchst. c Satz 2 ist in den F�llen des § 17 Abs. 4 der Satz 1 des
Buchst. c entsprechend anzuwenden. Nach § 17 Abs. 4 Satz 1 stellt das Gesetz
die AuflÆsung und Liquidation einer KapGes. und die Herabsetzung und Rµck-
zahlung ihres Nennkapitals ausdrµcklich einer Ver�ußerung gleich. Eine Auftei-
lung der Auskehrung, wie sie nach bisherigem Recht aufgrund § 17 Abs. 4 Satz 3
erforderlich war, ist nach Einfµhrung des Halbeinkµnfteverfahrens obsolet ge-
worden. Der Wortlaut, wonach das Halbeinkµnfteverfahren auch „in den F�llen
des § 17 Abs. 4“ gilt, erfaßt auch die Auskehrung thesaurierter Gewinne gem.
§ 17 Abs. 4 Satz 3. Damit kommt es zur estl. Gleichbehandlung (s. noch zur bis-
herigen Rechtslage BFH v. 9. 4. 1994 VIII R 2/93, BStBl. II 1995, 705). Eine
Differenzierung ist nicht mehr erforderlich (aA H�tzel in Schaumburg/R�d-
der, Unternehmenssteuerreform 2001, 226).
Aufl·sung einer Kapitalgesellschaft: Im Fall der AuflÆsung einer KapGes.
stellt sich die Frage, wann der AuflÆsungsgewinn realisiert wird. Grds. steht nach
der Rspr. des BFH erst mit Abschluß der Liquidation fest, welcher Gewinn dem
Halbeinkµnfteverfahren zugefµhrt wird (s. i. e. § 17 Anm. 276). Auf den Zufluß
von Liquidationsraten bei den Anteilseignern kommt es somit grds. nicht an. So-
weit fµr die Auskehrung des VermÆgens der aufgelÆsten KapGes. verwendbares
Eigenkapital als verwendet gilt (mit Ausnahme des EK 04), erzielt der Anteils-
eigner jedoch nicht stpfl. Einkµnfte nach § 17, sondern Einkµnfte aus Kapital-
vermÆgen gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2, die aber auch gem. § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. e
dem Halbeinkµnfteverfahren unterliegen (vgl. i. e. J�nger, BB 2001, 72 f. u. § 17
Anm. 286 ff.).
Kapitalherabsetzung und -r¨ckzahlung: Der Begriff Kapitalherabsetzung
iSd. § 17 Abs. 4 erfaßt die Herabsetzung von Grundkapital oder Stammkapital
einer KapGes. nach gesellschaftsrechtlichen Vorschriften (s. zu den begrifflichen
Einzelheiten § 20 Anm. 326). Fµhrt die Herabsetzung zu einer Kapitalrµckzah-
lung, so ist diese Zahlung an den Gesellschafter ebenfalls nach dem Halbein-
kµnfteverfahren zur H�lfte stfrei (zu den Einzelheiten der Kapitalherabsetzung
und -rµckzahlung vgl. § 17 Anm. 320 ff.).
Aussch¨ttung/R¨ckzahlung aus dem steuerlichen Einlagekonto des § 27
KStG: § 17 Abs. 4 Satz 1 Alt. 3 erkl�rt Ausschµttung oder Rµckzahlung von
Einlagen, die im stl. Einlagekonto gem. § 27 KStG ausgewiesen sind, zu estpfl.
Einkµnften. Auf diesem Einlagekonto sind Einlagen, die nicht in das Nennkapi-
tal der KapGes. geleistet worden sind, insbes. etwa verdeckte Einlagen oder
Aufgelder bei KapitalerhÆhungen auszuweisen (zu den Einzelheiten der Aus-
schµttung/Rµckzahlung aus dem stl. Einlagekonto des § 27 KStG vgl. § 17
Anm. 325 ff.).

Einstweilen frei.
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Erl�uterungen zu Nr. 40 Satz 1 Buchst. d:
Bez¨ge iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 9

I. �berblick

Satz 1 Buchst. d ordnet an, daß Bezµge iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 und Einnahmen
iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 9 zur H�lfte stbefreit sind.
Bez¨ge iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1: Kern des Halbeinkµnfteverfahrens ist die h�lf-
tige StFreistellung aller Bezµge iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1, die ein Anteilseigner von
der KÆrperschaft, an der er beteiligt ist, erh�lt. Daher werden sowohl offene Ge-
winnausschµttungen als auch verdeckte Gewinnausschµttungen (vGA) von der
Regelung erfaßt (Hey, GmbHR 2001, 1 [2]; Staiger/Scholz, BB 2002, 2633).
Darµber hinaus sind Vorabausschµttungen begµnstigt (D�tsch/Pung in
D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 43). Allen diesen Bezµgen ist ge-
meinsam, daß sie das stpfl. Einkommen der ausschµttenden KÆrperschaft nicht
gemindert haben und somit definitiv mit KSt. vorbelastet sind. Eine definitive
Vorbelastung mit KSt. findet unabh�ngig davon statt, ob die Gesellschaft den
Gewinn thesauriert oder ausschµttet (Starke, FR 2002, 613 [614]). Fµr die An-
wendung der StBefreiung ist es unerheblich, ob die Anteile an der Gesellschaft
im PV oder BV gehalten werden (Nr. 40 Satz 2). Die Ausschµttung unterliegt
auch nach dem neuen Recht dem KapErtrStAbzug (§§ 43 ff.). Die StBefreiung
findet aber nur Anwendung, wenn es sich bei dem Anteilseigner um eine natµr-
liche Person oder eine PersGes. handelt. Ist der Anteilseigner eine KapGes., so
ist die Dividende gem. § 8b Abs. 1 KStG grds. in voller HÆhe stbefreit. Es wird
nicht danach unterschieden, ob die Dividende von einer inl�nd. oder ausl�nd.
Gesellschaft stammt (Mmrkle, WPg. 1999, 901 [902]). Somit wird die Auslands-
dividende wie eine Inlandsdividende zur H�lfte stbefreit.
Einnahmen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 9: Zu den stpfl. Einnahmen gehÆren zukµnf-
tig auch Leistungen von nicht von der KSt. befreiten Versicherungsvereinen auf
Gegenseitigkeit, von sonst. jur. Personen des privaten Rechts und von nicht-
rechtsf�higen Vereinen, Anstalten, Stiftungen und anderen ZweckvermÆgen des
privaten Rechts (§ 20 Abs. 1 Nr. 9). Diese Leistungen an die hinter diesen KÆr-
perschaften stehenden Personen werden auch zur H�lfte stfrei gestellt (zu Ein-
zelheiten s. Anm. 163).

II. Bez¨ge iSv. § 20 Abs. 1 Nr. 1: Anteile an einer Gesellschaft

Nur Bezµge, die von KÆrperschaften, Personenvereinigungen und VermÆgens-
massen iSv. § 20 Abs. 1 Nr. 1 stammen, werden von Satz 1 Buchst. d erfaßt. Zu
den KÆrperschaften, Personenvereinigungen und VermÆgensmassen iSd. § 20
Abs. 1 Nr. 1 gehÆren insbesondere:
– KapGes. (AG, GmbH, KGaA),
– Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften,
– bergbautreibende Vereinigungen, die die Rechte einer juristischen Person ha-
ben.

Dabei handelt es sich um keine abschließende Aufz�hlung (BFH v. 8. 2. 1995
I R 73/94, BStBl. II, 552 mwN; § 20 Anm. 160; aA zum neuen Recht Jakobs/
Wittmann, GmbHR 2000, 910 [916]). Daher gehÆren auch Bezµge von anderen
als den ausdrµcklich aufgefµhrten KÆrperschaften zu den Einkµnften iSv. § 20
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Abs. 1 Nr. 1, wenn die betreffende KÆrperschaft den in § 20 Abs. 1 Nr. 1 ge-
nannten Gesellschaftsformen zumindest vergleichbar ist (BFH v. 16. 12. 1992
I R 32/92, BStBl. II 1993, 399). Weitere Voraussetzung ist, daß die dem Anteils-
eigner zustehenden Mitgliedschaftsrechte einer kapitalm�ßigen Beteiligung
gleichstehen (BFH v. 8. 2. 1995 I R 73/94 aaO). Hierzu kÆnnen Bezµge aus sog.
Vorgesellschaft, aus Realgemeinden oder aus wirtschaftlichen Vereinen gehÆren
(§ 20 Anm. 160). Sind diese Voraussetzungen erfµllt, werden die Bezµge einer
solchen KÆrperschaft beim Anteilseigner nur zur H�lfte besteuert.
Ausl�ndische Gesellschaften: Bezµge iSv. § 20 Abs. 1 Nr. 1 kann auch eine
ausl�nd. Gesellschaft vermitteln (BFH v. 16. 12. 1992 I R 32/92, BStBl. II 1993,
399). Voraussetzung ist, daß die ausl�nd. Gesellschaft mit einer inl�nd. KÆrper-
schaft iSv. § 20 Abs. 1 Nr. 1 vergleichbar ist. Da Satz 1 Buchst. d die Anwen-
dung des Halbeinkµnfteverfahrens nicht auf die Bezµge inl�nd. KÆrperschaften
beschr�nkt, wird die Ausschµttung einer ausl�nd. Gesellschaft zur H�lfte stfrei
gestellt (von Beckerath in K/S/M, § 3 Nr. 40 Rn. B40/212). Die Erstreckung
der StBefreiung auf ausl�nd. Beteiligungsertr�ge wird nicht durch § 20 Abs. 1
Nr. 1 Satz 3 beschr�nkt. Dort wird zwar fµr die Frage der Abgrenzung von Ge-
winnausschµttung und Einlagenrµckgew�hr allein von unbeschr�nkt stpfl. KÆr-
perschaften gesprochen. Dies schließt aber nicht die Einbeziehung ausl�nd. Be-
teiligungsertr�ge in das Halbeinkµnfteverfahren aus, sondern l�ßt nur offen, wie
diese Abgrenzung bei ausl�nd. KÆrperschaften vorgenommen werden soll (glA
R�dder in Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuerreform 2001, 544 zu
§ 8b KStG). Mit der Einbeziehung der Bezµge von ausl�nd. Gesellschaften be-
zweckte der Gesetzgeber, die Besteuerung von KapGes. insgesamt europataug-
lich auszugestalten (BTDrucks. 14/2683, 95). Um die Kapitalverkehrsfreiheit
und die Niederlassungsfreiheit innerhalb der europ�ischen Union zu gew�hrlei-
sten, sollen ausl�nd. und inl�nd. Beteiligungsertr�ge identisch behandelt werden
(Sch�n, StuW 2000, 151 [154]; Spengel/Jaeger/M�ller, IStR 2000, 257). Nach
§ 34c kann ausl�nd. Quellensteuer weiterhin angerechnet werden (zur europa-
rechtliche Beurteilung vgl.Mueller, IStR 2002, 109 [111]).

III. Bez¨ge iSv. § 20 Abs. 1 Nr. 1

1. �berblick
Nach Satz 1 Buchst. d werden alle Bezµge iSv. § 20 Abs. 1 Nr. 1 zur H�lfte stfrei
gestellt. Zu den Bezµgen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 gehÆren neben den Gewinnan-
teilen (Dividenden) und Ausbeuten alle sonstigen Bezµge, die einem Anteilseig-
ner aufgrund seiner Beteiligung zufließen (§ 20 Anm. 181). Ein sonstiger Bezug
ist insbes. die vGA (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2).

2. Offene Gewinnaussch¨ttung (Dividende)

a) Bedeutung des Halbeink¨nfteverfahrens f¨r Dividenden
Eine offene Gewinnausschµttung wird nur noch zur H�lfte der persÆnlichen
Einkommensbesteuerung unterworfen, wenn der Anteilseigner eine natµrliche
Person ist. Handelt es sich beim Anteilseigner um eine jur. Person, so ist die Di-
vidende im ganzen stbefreit (§ 8b Abs. 1 KStG). Zu diesem Zweck stellt
Buchst. d die H�lfte der dem Anteilseigner zugeflossenen Dividende von der
Steuer frei. Es muß jedoch wie beim bisher geltenden Anrechnungsverfahren
beachtet werden, daß die Dividende dem KapErtrStAbzug gem. § 43 Abs. 1 un-
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terliegt. Die dem Anteilseigner tats�chlich zugeflossene Dividendenzahlung ist
um die einbehaltene KapErtrSt. zu erhÆhen. Er kann sich die KapErtrSt. weiter-
hin auf seine persÆnliche EStSchuld anrechnen (§ 36 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2). Zu
Einzelheiten des KapErtrStAbzugs s. Erl. zu §§ 43 ff.
Mit der h�lftigen Freistellung der Einnahmen berµcksichtigt der Gesetzgeber
pauschaliert, daß der Gewinn der Gesellschaft bereits definitiv mit KSt. belastet
ist. Daher handelt es sich dogmatisch um eine Fiskalzweckbefreiung. Die h�lfti-
ge Erfassung der Einnahmen spiegelt lediglich die wirtschaftliche Vorbelastung
der Dividende mit KSt. wieder, die mangels Anrechenbarkeit definitiv wirkt. So-
mit liegt kein echtes Steuerprivileg vor, wenn man eine integrierte Betrachtung
von Gesellschaft und Gesellschafter vornimmt (glA Sch�n, StuW 2000, 151
[154]). Daher ist es uE nicht gerechtfertigt, daß die mit der Dividende im Zu-
sammenhang stehenden Aufwendungen nach § 3c Abs. 2 auch nur zur H�lfte
steuermindernd berµcksichtigt werden. Zu Einzelheiten s. Anm. 12 f. Die Miß-
brauchsklauseln der S�tze 3 und 4 gelten nicht fµr Dividendenzahlungen.
Zur Behandlung von Einnahmen aus Tracking Stocks vgl. Prinz/Sch�rner,
DStR 2003, 181 [186] und Balmes/Sch�tzeberg in Erle/Sauter, KStG 2003,
§ 3 Rn. 179 ff.

b) Privat- oder Betriebsverm·gen
Fµr die Anwendung des Halbeinkµnfteverfahrens ist es unerheblich, ob die An-
teile im PV oder BV gehalten werden (D�rner, INF 2000, 545 [546]). Die h�lfti-
ge StBefreiung greift auch ein, wenn die Anteile zu einem BV gehÆren, so daß
es sich bei der Dividende um Gewinneinkµnfte handelt (Nr. 40 Satz 2 iVm. § 20
Abs. 3).

c) Herkunft der Aussch¨ttung
Durch die Umstellung der Besteuerung von KÆrperschaften vom Anrechnungs-
verfahren auf ein klassisches KStSystem entf�llt grds. die Notwendigkeit einer
Gliederungsrechnung. Jedoch hat der Gesetzgeber fµr die Umstellung eine
�bergangsphase von 15 Jahren vorgesehen (§§ 36 ff. KStG). In dieser �ber-
gangsphase wird eine Gliederungsrechnung in ver�nderter Form fortgefµhrt
(Starke, FR 2002, 613 [614]; D�tsch/Pung, DB-Beil. 10/2000, 16). Gilt fµr eine
Gewinnausschµttung ein Altgewinn als verwendet – also ein Gewinn, der mit
der hÆheren KSt. der Vorjahre belastet ist –, so kann dies auf der Ebene der
KÆrperschaft zu einer KStMinderung fµhren (insbes. bei Verwendung von Be-
tr�gen aus dem ehemaligen EK 45 bzw. EK 40; Eisgruber, DStR 2000, 1493
[1498]). Gilt fµr eine Gewinnausschµttung dagegen ein unbelasteter Betrag gem.
§ 38 KStG als verwendet, kann es zu einer KStErhÆhung auf der Ebene der Ge-
sellschaft fµhren (insbes. Betr�ge aus dem ehemaligen EK 02; Lornsen-Veit/
Odenbach in Erle/Sauter, Reform der Unternehmensbesteuerung, 2000, 267).
Fµr die Anwendung des Halbeinkµnfteverfahrens auf eine Dividende ist es un-
erheblich, welche Betr�ge fµr die Ausschµttung als verwendet gelten (Balmes/
Sch�tzeberg in Erle/Sauter, KStG 2003, § 3 Rn. 167). Beim Anteilseigner wird
die H�lfte der Dividende freigestellt, unabh�ngig von der Frage, welche Bestand-
teile des Eigenkapitals bei der ausschµttenden KÆrperschaft als verwendet gel-
ten. Lediglich fµr den Fall, daß Betr�ge iSv. § 27 KStG (stl. Einlagekonto) als
verwendet gelten, sind Besonderheiten auch auf der Ebene des Anteilseigners
zu beachten (zu Einzelheiten s. Anm. 154). Gelten Betr�ge aus dem Einlagekon-
to iSv. § 27 KStG fµr eine Ausschµttung als verwendet, muß die KÆrperschaft
ihren Anteilseignern hierµber eine Bescheinigung nach amtlich vorgeschriebe-
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nen Muster erteilen (§ 27 Abs. 3 KStG). Ebenso gelten Besonderheiten, wenn
Nennkapital unter Anwendung des § 28 KStG ausgekehrt wird (zu Einzelheiten
vgl. Anm. 170 ff.).

d) Steuerliches Einlagekonto nach § 27 KStG
Gelten fµr eine Ausschµttung Betr�ge iSd. § 27 KStG (stl. Einlagekonto) als ver-
wendet, muß fµr die stl. Behandlung der Ausschµttung beim Anteilseigner un-
terschieden werden, ob der Anteil im PV oder BV gehalten wird (Warnke, EStB
2002, 21, [22]; Fox in Oppenhoff & Rmdler, Reform der Unternehmensbesteue-
rung, 2000, 45). Das stl. Einlagekonto soll die nicht in das Nennkapital der Ge-
sellschaft geleisteten Einlagen erfassen (§ 27 Abs. 1 Satz 1 KStG). Es ist µber
die Jahre fortzuschreiben und stellt eine Fortfµhrung des bisherigen EK 04 dar
(Bl�mich/Danelsing, § 27 KStG Rn. 11; D�rner, INF 2000, 545). Daher wird
nach § 39 KStG ein positiver Endbestand des EK 04 als Anfangsbestand des
stl. Einlagekontos erfaßt. Nach § 27 Abs. 3 KStG muß die Gesellschaft ihren
Anteilseignern eine Bescheinigung ausstellen, wenn fµr eine Ausschµttung Be-
tr�ge aus dem stl. Einlagenkonto als verwendet gelten (s. i. e. Eisgruber, DStR
2000, 1493 [1496]).
Kapitalr¨ckzahlung grunds�tzlich steuerneutral: Bei der Minderung des stl.
Einlagekontos geht der Gesetzgeber wie vormals bei einer Ausschµttung aus
dem EK 04 von einer Kapitalrµckzahlung aus (Schimmele, EStB 2002, 486;
D�tsch/Pung, DB-Beil. 10/2000, 5; D�rner, INF 2000, 545; Schauhoff in
Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuerreform 2001, 297). Konsequenter-
weise fµhrt eine solche Rµckzahlung nicht zu Einnahmen aus KapitalvermÆgen
(§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3). �bersteigt die Ausschµttung jedoch die AK der Betei-
ligung, kann dies zu stpfl. Einnahmen fµhren, die dem Halbeinkµnfteverfahren
unterliegen.
Anteile im Privatverm·gen: Zahlungen an den Anteilseigner, fµr die Eigenka-
pital iSd. § 27 KStG als verwendet gilt, gehÆren nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3
nicht zu den Einkµnften aus KapitalvermÆgen. Es handelt sich um eine reine
Kapitalrµckzahlung, die der Gesellschafter stfrei vereinnahmen kann. Daher
stellt sich die Frage nach der Anwendung des Halbeinkµnfteverfahrens nicht.
Dies gilt jedoch nur, wenn der Gesellschafter nicht eine Beteiligung iSd. § 17
h�lt.
Beteiligung iSd. § 17: Ist der Gesellschafter iSd. § 17 an der Gesellschaft betei-
ligt, erzielt er stpfl. Einkµnfte, wenn die Ausschµttung die AK der Beteiligung
µbersteigt. § 17 Abs. 4 ordnet an, daß es sich um einen Ver�ußerungsgewinn aus
einer wesentlichen Beteiligung handelt. Da es sich um einen Gewinn nach § 17
handelt, findet auch das Halbeinkµnfteverfahren gem. Satz 1 Buchst. c Anwen-
dung.
Beteiligung im Betriebsverm·gen: Werden die Anteile an einer Gesellschaft
im BV gehalten, fµhrte eine Ausschµttung aus dem EK 04 nach der Rspr. des
BFH (v. 20. 4. 1999 VIII R 38/96, BStBl. II, 647) zu einem Beteiligungsertrag,
wenn die Auszahlung den Buchwert der Beteiligung µberstieg. Die Ausschµttung
war also zun�chst mit dem Buchwert (steuerneutral) zu verrechnen. Ein µber-
steigender Betrag fµhrte zu negativen AK, die einen stpfl. Beteiligungsertrag
auslÆsten (s. auch BMF v. 9. 1. 1987, BStBl. I, 171).

Die stl. Behandlung einer solchen Ausschµttung ist umstritten. Wegen der Einzelheiten
s. Schmidt/Heinicke XXII. § 20 Rn. 87; Wassermeyer in K/S/M, § 20 Rn. C 104;
Weber-Grellet, FR 1999, 798; Paus, FR 1999, 1048; Westerfelhaus, DStZ 1996, 481;
Roser, DB 1996, 1303; Gschwendtner, DStZ 1995, 293.
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E Keine Anwendung von Satz 1 Buchst. d: UE kann Satz 1 Buchst. d nicht einschl�-
gig sein, weil es sich nach dem ausdrµcklichen Wortlaut des § 20 Abs. 1 Nr. 1
Satz 3 bei diesem Beteiligungsertrag nicht um eine stpfl. Bezug iSd. § 20 Abs. 1
Nr. 1 handelt (aA H�tzel in Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuerreform
2001, 227 f.; Fox in Oppenhoff & Rmdler, Reform der Unternehmensbesteue-
rung, 2000, 45; Schmidt/Heinicke XXII. § 3 „Halbeinkµnfteverfahren“; Schim-
mele, EStB 2002, 486).
E Anwendung von Satz 1 Buchst. a: Die BetriebsvermÆgensmehrung aufgrund der
Ausschµttung ist uE unter analoger Anwendung des Buchst. a zur H�lfte stfrei
(glA Balmes/Sch�tzeberg in Erle/Sauter, KStG 2003, § 3 Rn. 193; D�tsch/
Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 21 und Rn. 47; von Becke-
rath in K/S/M, § 3 Nr. 40 Rn. B40/221; Warnke, EStB 2002, 21 [23]; zur ver-
gleichbaren Rechtslage bei § 8b KStG pl�dieren folgende Autoren fµr die An-
wendung des § 8b Abs. 2 KStG: Eilers/Wienands, FR 2000, 1229 [1235];
Bl�mich/Menk, § 8b Rn. 36). Die FinVerw. hat sich zur vergleichsbaren Rechts-
lage nach § 8b KStG der hier vertretenen Auffassung angeschlossen (BMF v.
28. 4. 2003, FR 2003, 528 Tz. 6). Bei einer Ausschµttung unter Verwendung von
Betr�gen aus dem stl. Einlagekonto (§ 27 KStG) handelt es sich um eine Kapi-
talrµckzahlung, die lediglich (stneutrale) VermÆgensumschichtung darstellt. Die-
ser Vorgang fµhrt nicht zu einem Kapitalertrag, der nach Buchst. d stfrei zu stel-
len ist, sondern es handelt sich um einen ver�ußerungsgleichen Vorgang, auf
den Buchst. a anzuwenden ist (D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt,
§ 3 Nr. 40 Rn. 47). Nach zutreffender Rspr. des BFH sind Zahlungen aus dem
EK 04 und Ausschµttungen im Rahmen einer Kapitalherabsetzung stl. gleich zu
behandeln (BFH v. 20. 4. 1999 VIII R 38/96, BStBl. II, 647). Hieran hat sich
durch die Einfµhrung des Halbeinkµnfteverfahrens nichts ge�ndert. Bei der
Rµckzahlung von Einlagen handelt es sich nicht um einen Ertrag aus der �ber-
lassung von Kapital, der von § 20 Abs. 1 Nr. 1 erfaßt werden soll (vgl. zu Einzel-
heiten § 20 Anm. 190). Daher ist es stsystematisch zutreffend, daß der Gesetz-
geber Zahlungen aus dem stl. Einlagekonto ausdrµcklich nicht den Einkµnften
aus KapitalvermÆgen zugeordnet hat. Somit wird der Vorgang uE von Buchst. a
erfaßt, der auch die StFreistellung von BetriebsvermÆgensmehrungen anl�ßlich
einer Kapitalherabsetzung regelt und eine Gleichbehandlung dieser Vorg�nge
angezeigt ist.
E Rechtsfolge: Die Anwendung von Buchst. a hat zur Folge, daß vorangegangene
Teilwertabschreibungen zu berµcksichtigen sind und die Sperrfristen der S�tze 3
und 4 beachtet werden mµssen. Dies ist uE auch gerechtfertigt, weil ein sach-
licher Grund fµr eine unterschiedliche Behandlung einer Kapitalherabsetzung
bzw. der Rµckzahlung von Betr�gen aus dem stl. Einlagekonto nicht ersichtlich
ist. Auch diese Gleichbehandlung spricht aus systematischen Erw�gungen fµr
eine Anwendung des Buchst. a.
E Abweichende Meinung: Nach aA sind solche Ausschµttungen nach Buchst. d
stfrei zu stellen (Schimmele, EStB 2002, 486 [488]; H�tzel in Schaumburg/
R�dder, Unternehmenssteuerreform 2001, 227 f.; Fox in Oppenhoff & Rmdler,
Reform der Unternehmensbesteuerung, 2000, 45; Schmidt/Heinicke XXII. § 3
„Halbeinkµnfteverfahren“). Buchst. d sei die einschl�gige Befreiungsvorschrift,
weil es nach dem Wortlaut der Vorschrift ausreiche, daß Bezµge iSd. § 20 Abs. 1
Nr. 1 vorl�gen. Da es sich bei Betr�gen aus dem stl. Einlagekonto um solche Be-
zµge handele, die lediglich im privaten Bereich nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3
nicht stpfl. seien, mµsse Buchst. d und nicht Buchst. a angewandt werden. Dem-
entsprechend seien eine vorangegangene Teilwertabschreibung sowie die Sperr-
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fristen der S�tze 3 und 4 nicht zu berµcksichtigen (Schimmele, EStB 2002, 486
[488]).
E Kritik: Diese Auffassung berµcksichtigt uE nicht hinreichend den stl. Charak-
ter einer Kapitalrµckzahlung, fµr die Betr�ge aus dem stl. Einlagekonto als ver-
wendet gelten. Allein die am Wortlaut orientierte Auslegung der Vorschrift fµhrt
uE nicht zu einem sachgerechten Ergebnis. Zun�chst einmal dµrfte es unbestrit-
ten sein, daß nach der Systematik des § 3 Nr. 40 Kapitalertr�ge nach Buchst. d
und Ver�ußerungen bzw. ver�ußerungsgleiche Vorg�nge nach Buchst. a stbefreit
werden sollen. Da es sich bei einer Kapitalrµckzahlung nicht um einen Kapital-
ertrag iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 handelt, w�re die Anwendung des Buchst. d syste-
matisch verfehlt. Bei Berµcksichtigung dieses systematischen Zusammenhangs
ist daher die Anwendung des Buchst. a vorzugswµrdig.
Ausl�ndische Kapitalgesellschaft: Auch fµr ausl�nd. KapGes. gilt im Ergeb-
nis uE die StBefreiung nach Buchst. a. Zwar erfaßt die Regelung des § 20 Abs. 1
Nr. 1 Satz 3 nur Bezµge, die von einer unbeschr. stpfl. KÆrperschaft stammen,
so daß sie auf ausl�nd. KapGes. nicht anzuwenden ist (§ 20 Anm. J 01-6). Den-
noch fµhrt die Rµckzahlung von Kapital durch eine ausl�nd. KapGes. nicht zu
einem stpfl. Kapitalertrag iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1, da auch fµr ausl�nd. KapGes.
der Grundsatz gilt, daß es sich bei dieser Rµckzahlung um eine stneutrale Ver-
mÆgensumschichtung handelt (aA Bl�mich/Stuhrmann, § 20 Rn. 142). Soweit
ein stpfl. Ertrag im betrieblichen Bereich entsteht, wird dieser Vorgang zur
H�lfte nach Buchst. a freigestellt (aA Schimmele, EStB 2002, 486 [489]: nach
Verrechnung mit dem Buchwert der Beteiligung l�ge ein Bezug iSd. § 20 Abs. 1
Nr. 1 vor, der nach Buchst. d stfrei w�re). Schwierigkeiten entstehen allerdings
hinsichtlich des Nachweises, ob ein Bezug eine Kapitalrµckzahlung darstellt,
weil eine ausl�nd. KapGes. kein stl. Einlagekonto iSd. § 27 KStG fµhrt.

e) Kapitalertragsteuer
Die Dividende unterliegt dem KapErtrStAbzug nach § 43 Abs. 1 Nr. 1
Buchst. a. Der Steuersatz ist von 25 vH auf 20 vH durch das StSenkG abgesenkt
worden. Die einbehaltene KapErtrSt. wird weiterhin auf die persÆnliche Steuer-
schuld des Anteilseigners angerechnet. Fµr den KapErtrStAbzug ist die Divi-
dende in voller HÆhe zu berµcksichtigen, obwohl diese nur zur H�lfte stpfl. ist.

f) Sparer-Freibetrag
Der Sparer-Freibetrag betr�gt nominell weiterhin 1550 E. Er verdoppelt sich
faktisch aber dadurch, daß eine Dividende nur noch zur H�lfte bei der Ermitt-
lung der Steuer berµcksichtigt wird (Grotherr, BB 2000, 849). Der Kleinaktio-
n�r wird aber dennoch von der Neuregelung der Dividendenbesteuerung be-
nachteiligt (Pezzer, StuW 2000, 144 [146]). Zwar f�llt bei diesem bis zu einem
j�hrlichen Betrag von 3100 E keine persÆnliche ESt. an. Da der Gewinn der aus-
schµttenden KÆrperschaft aber definitiv mit KSt. vorbelastet ist, die sich der
Anteilseigner nicht mehr auf seine persÆnliche ESt. anrechnen lassen kann, ist
die Ausschµttung wirtschaftlich betrachtet mit einer Steuer belegt. Unter der
�gide des Anrechnungsverfahrens wurde die Ausschµttung dagegen vollst�ndig
stfrei vereinnahmt, wenn der Sparer-Freibetrag nicht µberschritten wurde. Aber
auch fµr den Fall, daß die Bezµge den Sparer-Freibetrag µberschreiten, benach-
teiligt das StSenkG die Anteilseigner, deren persÆnlicher Steuersatz unter 40 vH
liegt (Unvericht, BB 2000, 797 [798]). Zur Frage der Verfassungsm�ßigkeit s.
Anm. 23 ff.
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g) Kein Progressionsvorbehalt
Die stfrei gestellten Dividendenbezµge unterliegen nicht dem Progressionsvor-
behalt gem. § 32b. Der ursprµngliche Gesetzentwurf zum StSenkG sah eine ent-
sprechende Berµcksichtigung des stfreien Teils der Dividende noch vor. Davon
wurde aber mit der endgµltigen Fassung des Gesetzes Abstand genommen.

h) Erstmalige Anwendung
Nach § 52 Abs. 4 a Nr. 1 EStG iVm. § 34 Abs. 10 a KStG ist das Halbeinkµnfte-
verfahren erstmals auf Gewinnausschµttungen anzuwenden, auf die bei der aus-
schµttenden KÆrperschaft der Vierte Teil des alten KStRechts nicht mehr anzu-
wenden ist. Fµr die Anwendung von Satz 1 Buchst. d ist dabei zwischen einer
offenen Gewinnausschµttung einer inl�nd. KÆrperschaft fµr ein abgelaufenes
Wj., einer Vorabausschµttung sowie einer Ausschµttung von einer ausl�nd. KÆr-
perschaft zu unterscheiden.
Offene Gewinnaussch¨ttung f¨r ein abgelaufenes Wirtschaftsjahr: Die of-
fene Gewinnausschµttung fµr ein abgelaufenes Wj. wird ab dem Jahr 2002 zur
H�lfte stfrei gestellt, wenn das Wj. einer inl�nd. ausschµttenden KÆrperschaft
dem Kj. entspricht. Wird dagegen im Jahr 2001 fµr das Jahr 2000 eine Ausschµt-
tung vorgenommen, greift Satz 1 Buchst. d noch nicht ein. Es gilt noch das An-
rechnungsverfahren nach altem Recht. Hat die ausschµttende inl�nd. KapGes.
ein abweichendes Wj., verzÆgert sich die h�lftige StFreistellung der Ausschµt-
tung entsprechend. Bei einer rechtzeitigen Umstellung des abweichenden Wj.
kann auch hier eine frµhere Anwendung des Halbeinkµnfteverfahrens erreicht
werden (zu Einzelheiten s. Anm. 47 ff.).
Vorabaussch¨ttung: Die Vorabausschµttung ist wie die vGA eine andere Aus-
schµttung iSd. § 34 Abs. 10 a Nr. 2 KStG. Daher ist das Halbeinkµnfteverfahren
bereits auf eine Vorabausschµttung anzuwenden, die im Jahr 2001 vorgenom-
men wird, wenn das Wj. der ausschµttenden KÆrperschaft dem Kj. entspricht
(R�dder/Schumacher, DStR 2000, 1453 [1454]). Bei einem abweichenden Wj.
verzÆgert sich die Anwendung entsprechend.

2. Verdeckte Gewinnaussch¨ttungen
Verdeckte Gewinnausschµttungen (vGA) gehÆren zu den Bezµgen iSv. § 20
Abs. 1 Nr. 1 und unterliegen daher ebenfalls dem Halbeinkµnfteverfahren. Eine
vGA ist eine VermÆgensminderung oder verhinderte VermÆgensmehrung, die
durch das Gesellschaftsverh�ltnis veranlaßt ist, sich auf die HÆhe des Einkom-
mens auswirkt und in keinem Zusammenhang mit einer offenen Ausschµttung
steht (BFH v. 22. 2. 1989 I R 9/85, BStBl. II, 631; v. 19. 1. 2000 I R 24/99,
BStBl. II, 545). Die Anwendung des Halbeinkµnfteverfahrens auf die vGA ist
gerechtfertigt, weil sie das Einkommen der KÆrperschaft nicht mindern darf
(§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG), so daß die vGA mit KSt. vorbelastet ist (Schnorr,
GmbHR 2003, 861 [862]; Staiger/Scholz, BB 2002, 2633; Schiffers, GmbH-
StB 2000, 242 [243]). Diese Vorbelastung ist auf der Ebene des Anteilseigners
durch die h�lftige StFreistellung der vGA zu berµcksichtigen.
Auswirkungen der Umstellung auf die Besteuerungspraxis: Die Bedeutung
der Abgrenzung einer angemessenen Leistungsvergµtung (zB Gesellschafter-
Gesch�ftsfµhrer-Gehalt) zur vGA wird auch nach der Systemumstellung der
Unternehmensbesteuerung erhalten bleiben (Kirchhof/von Beckerath III. § 20
Rn. 72; Bippus, GmbHR 2002, 951; Hey, GmbHR 2001, 1). Denn grds. bleibt
die Zahlung einer (hohen) Leistungsvergµtung an den Gesellschafter stl. gµnsti-
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ger als die Gew�hrung einer entsprechenden (offenen) Gewinnausschµttung
(Binz/Sorg, DStR 2001, 1457 [1459]; Schneeloch/Rahier/Trockels-Brand,
DStR 2000, 1619 [1625]; Schiffers, GmbH-StB 2000, 242 [247]; Unvericht,
BB 2000, 797 [798]). Fµr Anteilseigner, deren individueller EStSatz unter 40 vH
liegt, wird die Leistungsvergµtung auch ohne Berµcksichtigung der gewstl. Vor-
teile gµnstiger sein (Hey, GmbHR 2001, 1). Aber selbst fµr Anteilseigner, deren
individueller Steuersatz µber 40 vH liegt, wird die gewstl. Entlastung einer Lei-
stungsvergµtung auf der Ebene der Gesellschaft die Belastung im Bereich der
persÆnlichen ESt. µbersteigen, so daß auch fµr sie die Leistungsvergµtung at-
traktiver als die Dividendenzahlung sein wird (Hey, GmbHR 2001, 1). Daher
wird die Tendenz, einem Gesellschafter im Wege einer mÆglichst hohen Lei-
stungsvergµtung (Geh�lter, Pacht- und Miet- und Darlehenszinsen) VermÆgen
der Gesellschaft zuzuwenden, in der Besteuerungspraxis erhalten bleiben (F�r-
ster, StbJb. 2001/2002, 381). Lediglich fµr den Fall, daß es nicht notwendig ist,
VermÆgen auf die Ebene der Anteilseigner zu transferieren, ist die Thesaurie-
rung aufgrund der starken Absenkung des KStSatzes die stl. deutlich gµnstigere
Alternative (H�tzel in Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuerreform 2001,
233; Schiffers, GmbH-StB 2000, 242 [243]). Allerdings wird in der Mehrzahl
der F�lle die Handlungsalternative nicht zwischen Thesaurierung und Ausschµt-
tung, sondern zwischen Ausschµttung und Leistungsvergµtung bestehen, weil
die µberwiegende Zahl der Anteilseigner finanziell auf die Leistungen der Ge-
sellschaft angewiesen sind (Binz/Sorg, DStR 2001, 1457 [1458]).
Verfahrensrechtliche Probleme: Die notwendige �nderung der EStBescheide
des Anteilseigners aufgrund der Aufdeckung einer vGA wirft verfahrensrecht-
liche Probleme auf, wenn die EStBescheide bestandskr�ftig sind (Meyer/Ball,
DStR 2002, 1285; Bippus, GmbHR 2002, 951). Die Umqualifizierung einer Lei-
stungsvergµtung in eine vGA erfolgt idR erst im Rahmen einer Außenprµfung,
die bei der Gesellschaft durchgefµhrt wird. Verfahrensrechtlich wird die Fin-
Verw. dahingehend Vorsorge getroffen haben, daß die StBescheide der Gesell-
schaft in der Absicht, eine Außenprµfung durchfµhren zu wollen, unter dem
Vorbehalt der Nachprµfung gem. § 164 AO stehen, so daß sie jederzeit ge�ndert
werden kÆnnen. Eine entsprechende verfahrensrechtliche Vorsorge wird in der
Praxis jedoch nicht in bezug auf die EStBescheide der Gesellschafter getroffen
werden. Daher sind diese EStBescheide oftmals bereits bestandskr�ftig, wenn
im Rahmen einer Außenprµfung ein Gesch�ftsfµhrergehalt oder eine Mietzah-
lung (anteilig) als vGA bei der Gesellschaft erfaßt wird. Um die nunmehr er-
folgte definitive Belastung dieser Bezµge mit KSt. auf der Ebene des Anteilseig-
ners abfedern zu kÆnnen, muß der EStBescheid dahingehend ge�ndert werden,
daß die bisher als Gehalt oder Miete erfaßte Zahlung als vGA in das Halbein-
kµnfteverfahren einbezogen wird. Nur so kann eine vom Gesetz nicht gewollte
Doppelbesteuerung vermieden werden (Bippus, GmbHR 2002, 951). Diese Um-
qualifizierung der Zahlungen kann auf der Ebene des Anteilseigner verfahrens-
rechtlich aber nicht ohne weiteres umgesetzt werden. Nach stRspr. des BFH ste-
hen n�mlich KStBescheid und EStBescheid nicht im Verh�ltnis von
Grundlagen- zu Folgebescheid, so daß eine �nderung nach § 175 Abs. 1 Nr. 1
AO ausscheidet (BFH v. 27. 10. 1992 VIII R 41/89, BStBl. II 1993, 569). Eine
�nderung kommt daher nur nach § 173 AO in Betracht, die aber sowohl daran
scheitern kann, daß keine neuen Tatsachen vorliegen (Ax/Harle, GmbHR 2001,
763 [767]), als auch daran, daß den Anteilseigner grobes Verschulden am nach-
tr�glichen Bekanntwerden der neuen Tatsachen trifft (Bock, StB 2001, 282
[285]). Solange der Gesetzgeber hier nicht in verfahrensrechtlicher Hinsicht
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Klarheit schafft, indem er zB § 175 Abs. 1 Nr. 1 AO ausdrµcklich fµr anwendbar
erkl�rt, ist die FinVerw. uE verpflichtet, auch die StBescheide der Anteilseigner
nach § 164 AO unter den Vorbehalt der Nachprµfung zu stellen, wenn die
Durchfµhrung einer Außenprµfung bei einer KapGes. geplant ist (aA Meyer/
Ball, DStR 2002, 1285,1289).
Erstmalige Anwendung: Bei einer vGA wird das Halbeinkµnfteverfahren be-
reits im Jahre 2001 angewendet, wenn das Wj. der ausschµttenden KÆrperschaft
dem Kj. entspricht. Besitzt die ausschµttende KÆrperschaft ein abweichendes
Wj., wird die h�lftige StFreistellung der vGA erst im Wj. 2001/2002 gew�hrt.
Zu Einzelheiten s. Anm. 47.

3. Bez¨ge von ausl�ndischen Gesellschaften
Erh�lt ein Anteilseigner Bezµge iSv. § 20 Abs. 1 Nr. 1 von einer ausl�nd. Gesell-
schaft, die mit einer inl�nd. Gesellschaft vergleichbar ist, findet das Halbein-
kµnfteverfahren ebenfalls Anwendung, denn die Befreiungsvorschrift unter-
scheidet nicht zwischen einer inl�nd. und einer ausl�nd. KÆrperschaft. Der
Gesetzgeber wollte mit der Gleichbehandlung ausl�nd. und inl�nd. Dividenden
die Europatauglichkeit der Unternehmensbesteuerung sicherstellen (BTDrucks.
14/2683, 95).
DBA: Dabei ist es unerheblich, ob die ausl�nd. Dividende aus einem Land
stammt, mit dem ein DBA besteht oder kein DBA abgeschlossen wurde (Berge-
mann, DStR 2000, 1410 [1412]). Denn regelm�ßig steht dem Wohnsitzstaat des
Anteilseigners nach Art. 10 OECD-MA das Besteuerungsrecht auch fµr Divi-
denden aus dem anderen Staat zu (Vogel/Lehner, DBA, 4. Aufl. 2003, vor
Art. 10–12 Rn. 1). Der Quellenstaat hat dagegen nur ein in der HÆhe begrenztes
Besteuerungsrecht.
Lediglich fµr den Fall, daß die Beteiligung einer ausl�nd. Betriebsst�tte zuzuord-
nen ist, kann das Besteuerungsrecht allein beim Quellenstaat liegen (Wasser-
meyer in Debatin/Wassermeyer, DBA, Art. 10 Rn. 12). Die Beteiligung ist der
Betriebsst�tte nur zuzuordnen, wenn sie ihr dient. Zu Einzelheiten der Zuord-
nung von Anteilen zur Betriebsst�tte s. Anm. 32.
Steuerliche Vorbelastung: Der Gesetzgeber unterstellt fµr die ausl�nd. Divi-
dende eine stl. Vorbelastung, die mit der deutschen Besteuerung vergleichbar ist.
Es kommt jedoch fµr die Anwendung des Halbeinkµnfteverfahrens nicht darauf
an, ob und ggf. in welcher HÆhe die ausl�nd. Dividende tats�chlich stl. vorbela-
stet ist (von Beckerath in K/S/M, § 3 Nr. 40 Rn. B40/215). Die H�lfte der aus-
l�nd. Dividende wird gem. Satz 1 Buchst. d auch stbefreit, wenn die im Ausland
tats�chlich gezahlte Steuer der HÆhe nach nicht mit der deutschen KSt. ver-
gleichbar ist. Eine Anrechnung von ausl�nd. Ertragsteuern, die die Gesellschaft
zu zahlen hat, erfolgt nicht. Es sind jedoch die Regeln µber die Hinzurechnungs-
besteuerung zu beachten.
Hinzurechnungsbesteuerung: Die Hinzurechnungsbesteuerung nach dem
AStG wurde durch das UntStFG nochmals grundlegend ge�ndert (Lieber, FR
2002, 139 [141]; Rmttig/Protzen, DStR 2002, 241). Sie bewirkt, daß der Gewinn
einer ausl�nd. Gesellschaft dem inl�nd. Anteilseigner auch zugerechnet wird,
wenn die Gesellschaft ihren Gewinn tats�chlich gar nicht ausschµttet (Ausschµt-
tungsfiktion), soweit die Voraussetzungen der §§ 7 ff. AStG vorliegen. Zu die-
sem Zweck wird bei dem Anteilseigner nach § 10 Abs. 1 Satz 1 AStG ein sog.
Hinzurechnungsbetrag angesetzt. Er gehÆrt zu den Kapitaleinkµnften gem. § 20
Abs. 1 Nr. 1 und fließt vollst�ndig in die individuelle Einkommensbesteuerung
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ein (Rmttig/Protzen, DStR 2002, 241 [243]; Blumenberg/Borschel in Linkla-
ters Oppenhoff & Rmdler, DB-Beil. 1/2002, 63).
E Hinzurechnungsbetrag nach § 10 AStG: Das Halbeinkµnfteverfahren ist nach § 10
Abs. 2 Satz 3 AStG auf einen Hinzurechnungsbetrag nicht anzuwenden. Der
Hinzurechnungsbetrag gehÆrt zwar zu den Kapitaleinkµnften gem. § 20 Abs. 1
Nr. 1, dennoch wird er nicht nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d h�lftig stbefreit,
sondern regul�r mit dem individuellen StSatz des inl�nd. Anteilseigners be-
steuert. Somit wirkt die Hinzurechnungsbesteuerung definitiv (Lieber, FR 2002,
139 [141]).
E Tats}chlich erfolgte Gewinnaussch ttung: Eine sp�ter tats�chlich vorgenommene
Gewinnausschµttung ist unter den weiteren Voraussetzungen des § 3 Nr. 41
Buchst. a in voller HÆhe stbefreit, da der Gewinn der ausl�nd. Gesellschaft nun-
mehr ausreichend besteuert ist (§ 3 Nr. 41 Anm. J 01-4). Damit wird eine Dop-
pelbesteuerung des Gewinns der ausl�nd. Gesellschaft vermieden (Rmttig/Prot-
zen, IStR 2002, 123). Das Halbeinkµnfteverfahren kommt nicht zur
Anwendung.
E Ver}ußerungsgewinne: Die Anwendung des Halbeinkµnfteverfahrens ist auch
ausgeschlossen, soweit in dem ErlÆs aus der Ver�ußerung einer ausl�nd. Gesell-
schaft Betr�ge enthalten sind, die bereits der Hinzurechnungsbesteuerung unter-
legen hatten. Es handelt sich hierbei um Betr�ge, die zwar als Zwischenein-
kµnfte iSd. AStG der Hinzurechnungsbesteuerung in den Vorjahren
unterworfen wurden, aber noch nicht zur Ausschµttung an den Anteilseigner ge-
langt sind (Lieber, FR 2002, 139 [146]). Soweit diese thesaurierten Zwischenein-
kµnfte den Ver�ußerungspreis erhÆht haben, wird dieser Teil nicht nur h�lftig,
sondern systematisch zutreffend gem. § 3 Nr. 41 Buchst. b vollst�ndig von der
Besteuerung befreit (Blumenberg/Borschel in Linklaters Oppenhoff & Rmd-
ler, DB-Beil. 1/2002, 64). Gleiches gilt, wenn entsprechende Betr�ge im Rah-
men einer Liquidation oder anl�ßlich einer Kapitalherabsetzung dem inl�nd. An-
teilseigner zufließen (Bl�mich/Erhard, § 3 Rn. 250 f.).
E Zeitliche Anwendung: Die Neuregelung der Hinzurechnungsbesteuerung idF des
UntStFG findet im wesentlichen ab dem VZ 2002 Anwendung, so daß die mit
dem StSenkG schon Gesetz gewordenen Reformen des AStG gar nicht zur An-
wendung kommen (zu Einzelheiten vgl. § 10 AStG Anm. J 01-2; Lieber, FR
2002, 139).
Erstmalige Anwendung des Halbeink¨nfteverfahrens bei ausl�ndischen
K·rperschaften: Das Halbeinkµnfteverfahren ist auf Bezµge von ausl�nd. Ge-
sellschaften bereits ab dem VZ 2001 anzuwenden (aA R�dder/Schumacher,
DStR 2000, 1453 [1454]). Zu Einzelheiten s. Anm. 48.

4. Organschaft
Keine Anwendung findet das Halbeinkµnfteverfahren auf Beteiligungsertr�ge,
die dem OT aufgrund eines Gewinnabfµhrungsvertrags im Rahmen einer kstl.
Organschaft zugerechnet werden (D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/
Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 43). Die kstl. Organschaft fµhrt nach § 14 KStG dazu, daß
der Gewinn der Tochtergesellschaft (OG) dem Mutterunternehmen (OT) un-
mittelbar zugerechnet wird (§ 14 KStG). OT kann sowohl eine PersGes. als auch
eine natµrliche Person sein. Bei den dem OT zuzurechnenden Betr�gen handelt
es sich nicht um Gewinnausschµttungen iSv. § 20 Abs. 1 Nr. 1 (Harle, BB 2003,
184). Vielmehr hat der OT die zugerechneten Gewinne als eigenes Einkommen
zu versteuern. Eine Besteuerung auf der Ebene der OG findet nicht statt. Daher
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ist der zugerechnete Gewinn nicht mit KSt. vorbelastet, so daß es nicht gerecht-
fertigt ist, auf diesen Betrag das Halbeinkµnfteverfahren anzuwenden.
Begr¨ndung einer Organschaft als Gestaltungsinstrument: Die Begrµn-
dung einer kstl. Organschaft wird zukµnftig nicht nur in F�llen einer gewµnsch-
ten Verlustverrechnung zwischen OT und OG sinnvoll sein. Auch im Hinblick
auf die nach § 3c eingeschr�nkte Abziehbarkeit von Aufwendungen, die mit den
nach Nr. 40 freigestellten Einnahmen in Zusammenhang stehen, wird die kstl.
Organschaft als Gestaltungsinstrument genutzt werden kÆnnen (R�dder in
Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuerreform 2001, 248; Balmes/Sch�tze-
berg in Erle/Sauter, KStG 2003, § 3 Rn. 184). Der Abzug von Aufwendungen
ist nach § 3c Abs. 2 auf die H�lfte beschr�nkt, soweit sie mit Beteiligungsertr�-
gen in wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, die nach dem Halbeinkµnftever-
fahren stbefreit sind. Die Anwendung dieser Abzugsbeschr�nkung kann durch
die Begrµndung einer kstl. Organschaft nach hM vermieden werden (Prinz, FR
2002, 66 [73]). Das aufgrund der kstl. Organschaft nach § 14 KStG zugerech-
nete Einkommen der OG unterliegt n�mlich nicht mehr dem Halbeinkµnftever-
fahren, so daß auch die Abzugsbeschr�nkung des § 3c nicht eingreift (Daragan/
Ley/Strahl, DStR 2000, 1973 [1977]). Somit kann durch eine Organschaft die
volle Abziehbarkeit von Beteiligungsaufwendungen gesichert werden. Thiel
(DB 2002, 1340 u. 1525) vertritt dagegen die Auffassung, daß § 3c auch im Rah-
men einer Organschaft anzuwenden sei. Der tats�chlich von der OG an den OT
abgefµhrte Gewinn stelle eine stfreie Einnahme dar, so daß Aufwendungen, die
mit der OG im Zusammenhang stehen, der Abzugsbeschr�nkung des § 3c un-
terl�gen (zu Recht ablehnend Witt in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 14 KStG
Rn. 140; Frotscher, § 14 Rn. 2; Frotscher/Berg/Pannen/Stifter, DB 2002,
1522; Beinert/Mikus, DB 2002, 1467; Pupeter, GmbHR 2002, 768; Schaden/
Franz, GmbHR 2002, 880).

Zu den ge�nderten Voraussetzungen einer kstl. Organschaft vgl. Heurung/Oblau/
R�ker, GmbHR 2002, 620, Orth, DB 2002, 811; Ortmann-Babel/Renn, BB 2003,
237.

Anwendung des § 3 Nr. 40 beim Organtr�ger: Erzielt eine OG Beteiligungs-
ertr�ge iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1, findet die StBefreiung des § 8b KStG bei der Er-
mittlung des Einkommens der OG keine Anwendung. Nach § 15 Nr. 2 KStG
sind die Regelungen des § 8b KStG sowie des § 3 Nr. 40 erst bei der Ermittlung
des Einkommens des OT anzuwenden. § 15 Nr. 2 KStG schreibt insoweit die
sog. Bruttomethode fµr die Einkommensermittlung im Organkreis vor (zu Ein-
zelheiten vgl. § 15 KStG Anm. J 01-3). Damit wird der ansonsten fµr die Organ-
schaftsbesteuerung geltende Grundsatz der sog. Nettomethode durchbrochen.
Nach der Nettomethode wird das Einkommen der OG unter Anwendung der
kstl. Vorschriften gesondert ermittelt und nur das (Netto-) Ergebnis dem OT
nach § 14 KStG zugerechnet. In Abweichung von diesem Grundsatz bestimmt
§ 15 Nr. 2 KStG, daß die h�lftige StBefreiung des § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d
erst bei der Einkommensermittlung des OT zu berµcksichtigen ist, wenn OT
eine natµrliche Person oder eine PersGes. ist (zu Einzelheiten vgl. Anm. 78).
§ 8b KStG ist jedoch anzuwenden, soweit an der PersGes. wiederum KapGes.
beteiligt sind (T�ben, FR 2002, 361 [371]).

Zur Auswirkung der Neufassung des § 15 KStG auf die stl. Erfassung von stfreien aus-
l�nd. Beteiligungsertr�gen vgl. Fatouros, DStZ 2003, 179 [182]; Pyszka, GmbHR 2002,
468; Haun/Gol�cke/Matthias, GmbHR 2002, 1002.
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5. Kapitalanlagegesellschaft
Die Ausschµttungen, die der Anteilscheininhaber einer Kapitalanlagegesellschaft
nach dem KAGG erh�lt, unterliegen grds. dem Halbeinkµnfteverfahren, weil es
sich um Bezµge iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 handelt. Um zu vermeiden, daß der Anle-
ger auch fµr Zinsertr�ge der Kapitalanlagegesellschaft in den Genuß der StBe-
gµnstigung gelangt, wird die h�lftige StBefreiung gem. Satz 1 Buchst. d auf Er-
tr�ge begrenzt, die dem KapErtrStAbzug nach § 38b Abs. 5 KAGG unterliegen
(§§ 39, 40 Abs. 2 KAGG). Damit beschr�nkt sich die StBegµnstigung auf die Er-
tr�ge, die auch bei einem Direktanleger nach § 3 Nr. 40 begµnstigt werden – also
insbes. Dividendenzahlungen. Diese Regelung stellt die Gleichbehandlung von
Anteilscheininhaber einer Kapitalanlagegesellschaft und Direktanleger sicher
(Transparenzprinzip). Nur der Teil der Ertr�ge der Kapitalanlagegesellschaft,
der bei einer Direktanlage dem Halbeinkµnfteverfahren unterliegen wµrde, soll
auch beim Anteilscheininhaber zur H�lfte stfrei gestellt werden. Wie bei einem
Direktanleger werden auch Auslandsdividenden begµnstigt, soweit sie µber eine
inl�nd. Kapitalanlagegesellschaft bezogen werden. Zu Einzelheiten s. Erl. zum
KAGG Anm. R 20.
Ausl�ndische Investmentfonds: Das Halbeinkµnfteverfahren gilt nach § 17
AuslInvG jedoch nicht fµr die Fondsertr�ge auf Anteilscheine ausl�nd. Invest-
mentfonds (Brinkhaus/Scherer, § 17 AuslInvG Rn. 17 ff.; Schmidt/Heinicke
XXII. § 3 „Halbeinkµnfteverfahren“). Ob diese Schlechterstellung ausl�nd. In-
vestmentfonds mit dem europarechtlichen Diskriminierungsverbot vereinbar ist,
dµrfte sehr fraglich sein (zu Einzelheiten vgl. § 17 AuslInvG Anm. R 2; Jacob/
Klein, FR 2000, 918 [919]; Tibo, DB 2000, 2291 [2293]; Roth, IStR 2001, 208
[210]).
Ver�ußerungsgewinne: Der Gewinn aus der Ver�ußerung von Beteiligungen
an KapGes., die ein inl�nd. Investmentfonds erzielt, ist weiterhin fµr den Privat-
anleger stfrei (§ 40 Abs. 1 KAGG). Daher bedarf es insoweit keiner Anwendung
des Halbeinkµnfteverfahrens.
Die Rµckgabe oder die Ver�ußerung der Anteilscheine an einer Kapitalanlagege-
sellschaft selbst kann zu einem stpfl. Gewinn fµhren, wenn Anschaffung und
Ver�ußerung innerhalb der Ver�ußerungsfrist des § 23 erfolgen. Dieser Vorgang
unterliegt aber nicht dem Halbeinkµnfteverfahren (§ 40a Abs. 2 KAGG). Inso-
weit wird der Anteilscheininhaber gegenµber dem Direktanleger schlechter ge-
stellt. Zu Einzelheiten s. Erl. zum KAGG Anm. R 27 f.
Grundst¨cksfonds: Die ausgeschµtteten und thesaurierten Ertr�ge eines
Grundstµcksfonds gehÆren zu den Einnahmen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 (§ 45
Abs. 1 Satz 1 KAGG). Sie unterliegen damit grds. dem Halbeinkµnfteverfahren.
Zu Einzelheiten s. Erl. zum KAGG Anm. R 36.

IV. Einnahmen iSv. § 20 Abs. 1 Nr. 9

Ausgestaltung des § 20 Abs. 1 Nr. 9: § 20 Abs. 1 Nr. 9 stellt einen neuen Ein-
nahmetatbestand dar, der mit dem StSenkG eingefµhrt wurde. Leistungen von
nicht von der KSt. befreiten Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit, von
sonstigen jur. Personen des privaten Rechts und von nichtrechtsf�higen Ver-
einen, Anstalten, Stiftungen und anderen ZweckvermÆgen des privaten Rechts
stellen nunmehr Einnahmen aus KapitalvermÆgen fµr die hinter diesen KÆrper-
schaften stehenden Personen dar. Unter dem Begriff der Leistung ist entgegen
der µblichen Definition nicht jedes Tun, Dulden und Unterlassen, das Gegen-
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stand eines entgeltlichen Vertrags sein kann und um des Entgelts willen erbracht
wird, zu verstehen (Schauhoff in Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuerre-
form 2001, 300). Nicht jede VermÆgensµbertragung an die hinter der KÆrper-
schaft stehende Person soll von § 20 Abs. 1 Nr. 9 erfaßt werden. Nach Sinn und
Zweck der Regelung ist vielmehr nur die VermÆgensµbertragung gemeint, die
mit einer Gewinnausschµttung, die eine KÆrperschaft iSv. § 20 Abs. 1 Nr. 1 an
ihre Anteilseigner vornimmt, vergleichbar ist. Dementsprechend wurde die Re-
gelung durch das UntStFG dahingehend erg�nzt, daß die Leistung mit einer Ge-
winnausschµttung iSd. Nr. 1 wirtschaftlich vergleichbar sein muß (zu Einzelhei-
ten vgl. § 20 Anm. J 01-9). Nach der Gesetzesbegrµndung sind Leistungen eines
von der KSt. befreiten Vereins in Erfµllung seiner satzungsm�ßigen Aufgaben
nicht mit einer Gewinnausschµttung wirtschaftlich vergleichbar, weil solche Lei-
stungen den Mitgliedern nur in ihrer Eigenschaft als Mitglied zugewandt wer-
den, so daß eine Abgeltung durch die Mitgliedsbeitr�ge gegeben sei (BTDrucks.
14/6882, 35).
Grund der Neuregelung: Die Regelung ist notwendig, damit VermÆgensµber-
tragungen auf die hinter diesen KÆrperschaften stehenden Personen ebenso be-
handelt werden, wie die Ausschµttungen von KÆrperschaften iSv. § 20 Abs. 1
Nr. 1 (D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 48;
Kirchhof/von Beckerath III. § 20 Rn. 109). Nach dem bisher geltenden
KStRecht wurde der Gewinn von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit,
von sonstigen jur. Personen des privaten Rechts und von nichtrechtsf�higen
Vereinen, Anstalten, Stiftungen und anderen ZweckvermÆgen des privaten
Rechts mit einem besonderen Steuersatz von 40 vH belegt, und zwar unabh�n-
gig davon, ob VermÆgen fµr die hinter diesen KÆrperschaften stehenden Perso-
nen verwendet wurde (Schauhoff aaO, 298). Zukµnftig wird auch der Gewinn
dieser KÆrperschaften nur noch mit 25 vH besteuert. Ohne die Schaffung eines
neuen Tatbestands in § 20 wµrde eine weitere stl. Belastung des Gewinns auch
fµr den Fall, daß die KÆrperschaft VermÆgen auf die hinter ihnen stehenden
Personen µbertr�gt, nicht erfolgen (Riotte in Erle/Sauter, Reform der Unter-
nehmensbesteuerung, 2000, 101). Denn eine solche VermÆgensµbertragung ist
zwar wirtschaftlich mit einer Gewinnausschµttung vergleichbar, unterliegt aber
nach dem bisher geltenden Recht nicht der Besteuerung nach § 20 Abs. 1 Nr. 1,
weil es sich rechtlich nicht um eine Gewinnausschµttung handelt (BTDrucks.
14/2683, 114).
Anwendung des Halbeink¨nfteverfahrens: Die Besteuerung einer solchen
VermÆgensµbertragung auf die hinter der KÆrperschaft stehenden Personen ist
aus Grµnden der stl. Gleichbehandlung geboten (BTDrucks. 14/2683, 114). Da
der Gewinn bei der KÆrperschaft nur mit 25 vH besteuert wird, muß auf der
Ebene der „Anteilseigner“ ebenfalls eine Besteuerung erfolgen (Mielke in Op-
penhoff & Rmdler, Reform der Unternehmensbesteuerung, 2000, 92). Dies wird
mit der Einfµgung des neuen Tatbestands gem. § 20 Abs. 1 Nr. 9 erreicht. Die
stl. Vorbelastung des Gewinns mit KSt. ist auf der Ebene des „Anteilseigners“
zu berµcksichtigen, so daß es gerechtfertigt ist, die H�lfte der Einnahmen gem.
Satz 1 Buchst. d stfrei zu stellen (von Beckerath in K/S/M, § 3 Nr. 40
Rn. B40/231). Die VermÆgensµbertragung unterliegt nach § 43 Abs. 1 Nr. 7 a
dem KapErtrStAbzug (zu Einzelheiten s. § 43 Anm. R 11).
Entsprechend dem Ziel der Gleichbehandlung mit regul�ren Gewinnausschµt-
tungen sind die Regelungen zur vGA (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2) und der Einla-
genrµckgew�hr (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3) auch auf die Leistungen iSd. § 20
Abs. 1 Nr. 9 anzuwenden.
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Einstweilen frei.

Erl�uterungen zu Nr. 40 Satz 1 Buchst. e:
Bez¨ge iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 2

I. �berblick

Satz 1 Buchst. e erstreckt das Halbeinkµnfteverfahren auf Bezµge iSd. § 20
Abs. 1 Nr. 2. Nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 idF des UntStFG werden alle Bezµge, die
nach der AuflÆsung (Liquidation) einer KÆrperschaft oder Personenvereinigung
anfallen, als Einkµnfte aus KapitalvermÆgen erfaßt, soweit es sich nicht um die
Rµckzahlung von Nennkapital handelt. Mit der Neufassung durch das UntStFG
hat der Gesetzgeber die Kritik an der Formulierung des § 20 Abs. 1 Nr. 2 idF
des StSenkG aufgenommen (zur Kritik vgl. R�dder/Schumacher, DStR 2001,
1634 [1635]). Nunmehr ist klargestellt, daß sowohl Liquidationsraten als auch
Abschlußzahlungen zu den Einkµnften aus KapitalvermÆgen gehÆren
(BTDrucks. 14/6882, 35 und 14/7344, 17). Somit wird die Liquidation nicht
wie ein ver�ußerungsgleicher Vorgang besteuert (BRDrucks. 638/01, 54; Jandu-
ra in Linklaters Oppenhoff & Rmdler, DB-Beil. 1/2002, 7; Kirchhof/von
Beckerath III. § 20 Rn. 101). Diese stl. Behandlung der Liquidation entsprach
der Gesetzlage vor der �nderung durch das StSenkG (§ 20 Anm. J 01-7).

II. Bez¨ge iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 2

Bez¨ge nach Aufl·sung einer K·rperschaft: Als Einkµnfte aus Kapitalver-
mÆgen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 gelten alle Bezµge, die nach der AuflÆsung
einer KÆrperschaft oder Personenvereinigung dem Anteilseigner zufließen. Aus-
genommen von der StPflicht ist die Rµckzahlung von Nennkapital sowie Bezµ-
ge, fµr die Betr�ge aus dem stl. Einlagekonto gem. § 27 KStG als verwendet gel-
ten.
Gewinnaussch¨ttung iSd. § 28 Abs. 2 Satz 2 KStG: Zu den stpfl. Einkµnften
aus KapitalvermÆgen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 2 gehÆren auch die Bezµge iSd. § 28
Abs. 2 Satz 2 KStG. Hierbei handelt es sich um die Rµckzahlung von Nennkapi-
tal im Rahmen einer Kapitalherabsetzung oder nach AuflÆsung einer KÆrper-
schaft, soweit der Sonderausweis zu mindern ist. Der Sonderausweis iSd. § 28
KStG erfaßt das Nennkapital insoweit, als es durch Umwandlung von Rµckla-
gen entstanden ist (vgl. § 28 Anm. J 01-6). Die Vorschrift soll sicherstellen, daß
es nicht mÆglich ist, Gewinne zun�chst in Nennkapital umzuwandeln, um sie
anschließend als Rµckgew�hr von Eigenkapital stfrei an die Anteilseigner auszu-
kehren (Rosenberg in Linklaters Oppenhoff & Rmdler, DB-Beil. Nr. 1/2002,
53; D�tsch/Pung, DB-Beil. 10/2000, 21; Lornsen-Veit/Odenbach in Erle/Sau-
ter, Reform der Unternehmensbesteuerung, 2000, 237). Soweit also die Bezµge
im Rahmen der Kapitalherabsetzung oder Liquidation aus der Umwandlung
von Rµcklagen stammen, fµhren sie zu stpfl. Kapitaleinkµnften gem. § 20
Abs. 1 Nr. 2.
Zur weiteren Anwendung der §§ 5, 6 KapErhStG vgl. Linklaters Oppen-
hoff & Rmdler, DB-Beil. Nr. 1/2002, 54; R�dder/Schumacher, DStR 2001,
1685).
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III. Rechtsfolge

Anwendung der Steuerbefreiung: Alle Bezµge iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 2 werden
gem. Buchst. e zur H�lfte stfrei gestellt. Dies ist gerechtfertigt, weil diese Bezµge
bereits mit KSt. vorbelastet sind. Diese Vorbelastung ist durch die h�lftige
StFreistellung zu berµcksichtigen. Die Besonderheit der Bezµge iSd. § 28 Abs. 2
Satz 2 KStG besteht darin, daß Gewinnrµcklagen zun�chst in Nennkapital um-
gewandelt wurden. Trotz der Auskehrung von Nennkapital handelt es sich stl.
betrachtet nicht um eine stneutral zu behandelnde Kapitalrµckzahlung, sondern
um die Auskehrung von Gewinnen, so daß die Zahlungen in das Halbeinkµnfte-
verfahren einzubeziehen sind.
Abgrenzung zu Nr. 40 Satz 1 Buchst. a und c: Sind die Voraussetzungen des
Satzes 1 Buchst. a bzw. Buchst. c erfµllt, gehen diese der Anwendung des
Buchst. e als speziellere Norm uE vor. Die StBefreiung des Buchst. e ist somit
auf die im PV gehaltenen Beteiligungen beschr�nkt, soweit es sich nicht um eine
Beteiligung iSd. § 17 handelt (glA D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/
Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 49; Bl�mich/Erhard, § 3 Rn. 291m; aA H�tzel in
Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuerreform 2001, 234).
Ausl�ndische K·rperschaften: Stammen die Bezµge von einer ausl�nd. KÆr-
perschaft, sind sie uE nicht nach Buchst. e begµnstigt (glA D�tsch/Pung in
D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 49; von Beckerath in K/S/M,
§ 3 Nr. 40 Rn. B40/242; aA H�tzel in Schaumburg/R�dder, Unternehmens-
steuerreform 2001, 234). Die StBefreiung greift ausdrµcklich nur bei Bezµgen
iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 2 ein. § 20 Abs. 1 Nr. 2 erfaßt wiederum nur Bezµge, die
von einer unbeschr�nkt stpfl. KÆrperschaft stammen (Kirchhof/von Becke-
rath III. § 20 Rn. 101). Zwar findet das Halbeinkµnfteverfahren grds. auch un-
eingeschr�nkt auf Zuwendungen ausl�nd. KÆrperschaften Anwendung. Dies
wird aber fµr die Bezµge des § 20 Abs. 1 Nr. 2 ausdrµcklich eingeschr�nkt.
Zeitliche Anwendung: Die Neuregelung des § 20 Abs. 1 Nr. 2 idF des
UntStFG ist nach § 52 Abs. 36 Satz 2 anzuwenden, wenn die leistende KÆrper-
schaft nicht mehr dem Anrechnungsverfahren unterliegt. Dies deckt sich mit
dem Anwendungszeitraum des StSenkG, so daß die (kritisierte) Formulierung
des § 20 Abs. 1 Nr. 2 idF des StSenkG nicht zur Anwendung kommt (Jandura
in Linklaters Oppenhoff & Rmdler, DB-Beil. 1/2002, 7).

Einstweilen frei.

Erl�uterungen zu Nr. 40 Satz 1 Buchst. f:
Besondere Entgelte und Vorteile iSv. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1

Nach § 20 Abs. 2 Nr. 1 gehÆren zu den Einnahmen aus KapitalvermÆgen auch
besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den nach § 20 Abs. 1 und 2 be-
zeichneten Einnahmen oder an deren Stelle gew�hrt werden. Diese Regelung
enth�lt keinen selbst�ndigen Steuertatbestand, sondern dient der Klarstellung
und Erg�nzung (BFH v. 13. 10. 1987 VIII R 156/84, BStBl. II 1988, 252). Zu
Einzelheiten s. § 20 Anm. 1010 ff.
Anwendung der Steuerbefreiung: Nur soweit diese Einnahmen neben oder
an Stelle von Bezµgen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 (insbes. Dividenden) bzw. von Ein-
nahmen iSd. § 20 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a gew�hrt werden, unterliegen sie dem
Halbeinkµnfteverfahren. Dies ist gerechtfertigt, weil diese Einnahmen wirt-
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schaftlich betrachtet den Charakter einer Dividende bzw. der anderen Bezµge
iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 besitzen, so daß sie wie diese zur H�lfte stfrei zu stellen
sind.

Einstweilen frei.

Erl�uterungen zu Nr. 40 Satz 1 Buchst. g:
Einnahmen aus der Ver�ußerung von Dividendenscheinen

und sonstigen Anspr¨chen iSd. § 20 Abs. 2 Satz 1
Nr. 2 Buchst. a

Nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a fµhrt die Ver�ußerung von Dividenden-
scheinen und sonstigen Ansprµchen durch den Inhaber des Stammrechts zu
Einkµnften aus KapitalvermÆgen, wenn die dazugehÆrige Aktie oder sonstige
Anteile nicht mitver�ußert werden. Dividendenschein ist das verbriefte Recht
des Aktion�rs auf die beschlossene Dividende. Sonstige Ansprµche sind zivil-
rechtliche Ansprµche auf den Gewinnanteil gegenµber einer in § 20 Abs. 1 Nr. 1
genannten KapGes., falls der Anspruch nicht in einem Dividendenschein ver-
brieft ist, zB Gewinnanteilscheine einer GmbH. Von der Regelung wird aber
nur die Ver�ußerung zukµnftiger Gewinnansprµche erfaßt. Ver�ußert der An-
teilseigner dagegen bereits entstandene Gewinnansprµche, muß er diese nach
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 versteuern. Zu Einzelheiten s. § 20 Anm. 1030 ff.
Anwendung der Steuerbefreiung: Der Ver�ußerungserlÆs wird nach Buchst. g
zur H�lfte stfrei gestellt. Die StFreistellung ist gerechtfertigt, weil der Ver�uße-
rungserlÆs an die Stelle der Dividende oder eines sonstigen Gewinnanspruchs
an einer KapGes. tritt. Die Regelung des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a er-
g�nzt insoweit § 20 Abs. 1 Nr. 1. Da durch die Regelung also nur die Besteue-
rung der Dividendenzahlung gesichert wird, ist der ErlÆs wie bei der „norma-
len“ Dividende h�lftig von der Steuer zu befreien.

Einstweilen frei.

Erl�uterungen zu Nr. 40 Satz 1 Buchst. h:
Einnahmen aus der Abtretung von Dividendenanspr¨chen

oder sonstigen Anspr¨chen iSd. § 20 Abs. 2 Satz 2

Nach § 20 Abs. 2 Satz 2 gehÆren Einnahmen aus der Abtretung von Dividenden-
ansprµchen zu Einkµnften aus KapitalvermÆgen, auch wenn sie im Unterschied
zu § 20 Abs. 2 Satz 1 Buchst. a nicht in einem Wertpapier verbrieft sind. Dies gilt
auch fµr die Abtretung sonstiger Ansprµche iSd. § 20 Abs. 2 Satz 2 iVm. Satz 1
Nr. 2. Zu Einzelheiten s. § 20 Anm. 1140.
Anwendung der Steuerbefreiung: Solche Einnahmen aus der Abtretung wer-
den nach Satz 1 Buchst. h zur H�lfte stfrei gestellt. Dies ist gerechtfertigt, weil
diese Einnahmen nur an die Stelle der Vereinnahmung von Dividendenzahlun-
gen oder sonstigen Zahlungen durch den Anteilseigner treten. Daher mµssen sie
wie die Dividendenzahlung behandelt werden, so daß die Anwendung des Halb-
einkµnfteverfahrens nur konsequent ist.

Einstweilen frei.
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Erl�uterungen zu Nr. 40 Satz 1 Buchst. i:
Bez¨ge iSd. § 22 Nr. 1 Satz 2

Nach § 22 Nr. 1 Satz 2 hat der Empf�nger Bezµge, die er von einer unbe-
schr�nkt stpfl. KÆrperschaft, Personenvereinigung oder VermÆgensmasse außer-
halb der Erfµllung stbegµnstigter Zwecke iSd. §§ 53, 54 AO erh�lt, als sonstige
Einkµnfte zu versteuern. Dies trifft insbes. auf die Zuwendungen von Stiftungen
an ihre Stifter oder deren nahe AngehÆrige sowie fµr Zuwendungen von Fami-
lienstiftungen an ihre Destinat�re zu (Schauhoff in Schaumburg/R�dder, Un-
ternehmenssteuerreform 2001, 315).
Anwendung des Halbeink¨nfteverfahrens: Soweit die Bezµge von einer
nicht stbefreiten KÆrperschaft, Personenvereinigung oder VermÆgensmasse
stammen, sind sie gem. Satz 1 Buchst. i zur H�lfte stfrei gestellt (Riotte in
Erle/Sauter, Reform der Unternehmensbesteuerung, 2000, 103). Stammen die
Bezµge jedoch von einer stbefreiten KÆrperschaft, Personenvereinigung oder
VermÆgensmasse, so greift Satz 1 Buchst. i nicht ein (Kirchhof/Fischer III.
§ 22 Rn. 7). Die Zahlungen sind in voller HÆhe beim Empf�nger stpfl.
Grund der |nderung des § 22: Die Erfassung der Bezµge, die von einer KÆr-
perschaft, Personenvereinigung oder VermÆgensmasse stammen, die nicht stbe-
freit ist, wurde aufgrund der Absenkung des KStSatzes auf 25 vH (26,5 vH) not-
wendig. Nach dem bisher geltenden Recht konnte eine nicht stbefreite Stiftung
die Zahlungen an ihre Destinat�re nicht steuermindernd geltend machen (§ 10
KStG). Damit ergab sich eine StBelastung dieser Zahlungen auf der Ebene der
Stiftung iHv. 40 vH. Der Empf�nger mußte die Zahlung daher nach altem Recht
nicht versteuern. Da der Gewinn der nicht stbefreiten Stiftung nach dem
StSenkG nur noch mit 25 vH (26,5 vH) besteuert wird, muß die Zahlung auch
beim Empf�nger der Steuer unterworfen werden (Orth, DStR 2001, 325;
Schmidt/Heinicke XXII. § 3 „Halbeinkµnfteverfahren“), weil es sonst zu einer
ungerechtfertigten Begµnstigung kommen wµrde (BTDrucks. 14/2683, 115). Je-
doch muß bei der Besteuerung des Empf�ngers wiederum berµcksichtigt wer-
den, daß die Zahlung bereits definitiv mit KSt. belastet ist. Aus diesem Grund
ist es gerechtfertigt, die Bezµge gem. Satz 1 Buchst. i zur H�lfte von der Steuer
zu befreien (BTDrucks. 14/2683, 115).
Steuerbefreite K·rperschaften: Ist die KÆrperschaft, Personenvereinigung
oder VermÆgensmasse dagegen stbefreit, ist die Zahlung an einen Empf�nger
noch nicht mit einer Steuer vorbelastet. Daher ist der Bezug nach § 22 Nr. 1
Satz 2 beim Empf�nger in voller HÆhe stpfl., ohne daß das Halbeinkµnftever-
fahren Anwendung findet (Schmidt/Wacker XXII. § 22 Rn. 68).
Abgrenzung zu § 20 Abs. 1 Nr. 9: Nach § 20 Abs. 1 Nr. 9 gehÆren Einnah-
men aus Leistungen einer nicht von der KSt. befreiten KÆrperschaft, Personen-
vereinigung oder VermÆgensmasse iSd. § 1 Abs. 1 Nr. 3–5 KStG, die wirtschaft-
lich mit Gewinnausschµttungen vergleichbar sind, zu den Einkµnften aus
KapitalvermÆgen. Diese Vorschrift wurde im Zusammenhang mit der Einfµh-
rung des Halbeinkµnfteverfahrens in § 20 aufgenommen, um VermÆgensµber-
tragungen an die hinter diesen KÆrperschaften stehenden Personen stl. zu erfas-
sen (BTDrucks. 14/2683, 114). Aufgrund der weiten Formulierung des § 20
Abs. 1 Nr. 9 kann es zu �berschneidungen mit § 22 Nr. 1 Satz 2 kommen (aA
Kirchhof/von Beckerath III. § 20 Rn. 110). Die Vorschriften sind uE nach fol-
genden Kriterien voneinander abzugrenzen:
Soweit die Bezµge bereits von § 20 Abs. 1 Nr. 9 tatbestandlich erfaßt werden, ist
die Regelung wegen der allg. Subsidiarit�t des § 22 Abs. 1 Satz 1 vorrangig
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(Orth, DStR 2001, 325; aA Schauhoff in Schaumburg/R�dder, Unterneh-
menssteuerreform 2001, 315; Kirchhof/Fischer III. § 22 Rn. 7: § 22 sei inso-
weit lex specialis zu § 20 Abs. 1 Nr. 9). Werden die Bezµge einer Stiftung dage-
gen gar nicht von § 20 Abs. 1 Nr. 9 erfaßt, stellt sich kein Konkurrenzproblem.
Solche Bezµge werden allein nach § 22 Nr. 1 Satz 2 besteuert (Kirchhof/von
Beckerath III. § 20 Rn. 110; Schlotter in L/B/P, § 20 Rn. 735).

Einstweilen frei.

Erl�uterungen zu Nr. 40 Satz 1 Buchst. j:
Ver�ußerungspreis iSd. § 23 Abs. 3

I. �berblick

Der Gesetzgeber will die Ver�ußerung einer Beteiligung und die laufenden Er-
tr�ge aus einer Beteiligung gleich besteuern. Der Gleichstellung des Ver�uße-
rungsgewinns mit dem laufenden Ertrag liegt der Gedanke zu Grunde, daß die
Ver�ußerung einer Beteiligung mit einer Totalausschµttung zu vergleichen ist (zu
Einzelheiten s. Anm. 101).
Alle stpfl. Beteiligungsver�ußerungen unterliegen daher zukµnftig dem Halbein-
kµnfteverfahren. Dementsprechend sind die Ertr�ge aus einem privaten Ver�u-
ßerungsgesch�ft gem. § 23, soweit sie aus dem Verkauf einer Beteiligung iSd.
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 stammen, zur H�lfte stfrei (Satz 1 Buchst. j).
Steuerausl�nder: Dies gilt auch, wenn ein Steuerausl�nder Anteile an einer im
Inland ans�ssigen KapGes. ver�ußert, wenn er wesentlich iSd. § 17 beteiligt ist
(§ 49 Abs. 1 Nr. 8). Zu Einzelheiten der Besteuerung von Steuerausl�ndern s.
Anm. 33.

II. Ver�ußerungspreis iSd. § 23 Abs. 3

Die h�lftige StBefreiung erfaßt den Ver�ußerungspreis iSd. § 23 Abs. 3, soweit
er auf die Ver�ußerung von Beteiligungen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 entf�llt. Private
Ver�ußerungsgesch�fte iSd. § 23 gehÆren als sonstige Einkµnfte gem. § 22 Nr. 2
zu den �berschußeinkµnften. Fµr die Ermittlung des Ver�ußerungspreises gilt
das Zu- und Abflußprinzip des § 11. Somit wird der Ver�ußerungsgewinn erst
im Jahr des tats�chlichen Zuflusses des Ver�ußerungserlÆses realisiert. Die
H�lfte der tats�chlichen Zahlung wird stfrei gestellt.
Ver�ußerung gegen Renten und Kaufpreisraten: Werden als Kaufpreis Ren-
ten oder Kaufpreisraten vereinbart, so entsteht ein Ver�ußerungsgewinn erst in
dem Jahr, in welchem die Zahlungen die AK und WK µberschreiten. Im Jahr
des Zuflusses wird die H�lfte der Zahlung stfrei gestellt. Fµr die Frage, wann die
laufenden Zahlungen die AK zuzµglich der WK µberschreiten, ist die Abzugs-
beschr�nkung des § 3c Abs. 2 zu beachten. UE entsteht ein Ver�ußerungsge-
winn nach Satz 1 Buchst. j iVm. § 3c Abs. 2 erst, wenn der stpfl. Teil der Zah-
lungen die H�lfte der AK und WK µberschreitet.
E Renten: Bei der StFreistellung ist zu bedenken, daß die Rentenzahlungen, so-
weit es sich um eine Leibrente handelt, in einen Kapitalanteil und einen Ertrags-
anteil aufzuteilen sind. Der Ertragsanteil ist ausschließlich nach § 22 Nr. 1 stpfl.
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Er wird nicht von der h�lftigen StBefreiung erfaßt. Lediglich der nach Abzug
des Ertragsanteils verbleibende Kapitalanteil ist zur H�lfte stfrei.
E Kaufpreisraten: Auch bei der Vereinbarung von Kaufpreisraten sind die Zah-
lungen in einen Zinsanteil und einen Tilgungsanteil aufzuteilen. Dies gilt selbst
fµr den Fall, daß die Vertragsparteien eine Verzinsung ausdrµcklich ausgeschlos-
sen haben (BFH v. 21. 10. 1980 VIII R 190/78, BStBl. II 1981, 160). Der Zins-
anteil ist als Kapitalertrag nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 stpfl. Durch das Halbeinkµnf-
teverfahren wird nur der Tilgungsanteil, dh. lediglich der abgezinste Betrag,
begµnstigt. Eine Begµnstigung des Zinsanteils kommt nicht in Betracht.
E Zeitrenten: Zeitrenten werden wie Kaufpreisraten behandelt, so daß nur der in
den Zahlungen enthaltenen Tilgungsanteil h�lftig stbefreit wird.
Der Freibetrag nach § 23 Abs. 3 Satz 6 iHv. 512 E ist erst nach Gew�hrung
der (h�lftigen) StBefreiung gem. Satz 1 Buchst. f abzuziehen. Somit wird der
Freibetrag bei der Ver�ußerung von Beteiligungen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 faktisch
verdoppelt.

III. Ver�ußerung von Anteilen an K·rperschaft, Personenvereinigung
oder Verm·gensmasse, deren Leistungen beim Empf�nger zu

Einnahmen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 geh·ren

1. Ver�ußerung
Nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ist die Ver�ußerung von WG aller Art, die zum
PV gehÆren, stpfl., wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung und Ver�ußerung
nicht mehr als ein Jahr betr�gt (zum Begriff der Ver�ußerung iSd. § 23 vgl. § 23
Anm. 48 ff.). Zu den WG der Nr. 2 gehÆren insbes. Wertpapiere. Soweit diese
Wertpapiere als Anteile an einer KÆrperschaft, Personenvereinigung oder Ver-
mÆgensmasse, deren Leistungen beim Empf�nger zu Einnahmen iSd. § 20
Abs. 1 Nr. 1 gehÆren, anzusehen sind, ist der Ver�ußerungserlÆs nach Satz 1
Buchst. j zur H�lfte stfrei.
Ver�ußerung nach Entnahme aus dem Betriebsverm·gen: Die Entnahme
eines WG aus dem BV gilt gem. § 23 Abs. 1 Satz 2 als Anschaffung, so daß die
anschließende Ver�ußerung aus dem PV zu einem stpfl. ErlÆs fµhrt, wenn dies
innerhalb der Fristen des § 23 geschieht. Handelt es sich dabei um Beteiligungen
iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1, ist die H�lfte des Ver�ußerungserlÆses stbefreit, weil es
sich um einen Ver�ußerungspreis gem. Buchst. j handelt. Zu Einzelheiten des
§ 23 Abs. 1 Satz 2 s. § 23 Anm. 222.
Ver�ußerung nach Antragstellung gem. § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UmwStG:
Auch die Ver�ußerung ehemals einbringungsgeborener Anteile kann zu einem
nach § 23 stpfl. Ver�ußerungsgesch�ft fµhren. Voraussetzung ist, daß der An-
teilseigner einen Antrag nach § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UmwStG gestellt hat, der
bewirkt, daß eine Ver�ußerung iSd. § 16 angenommen wird. Dadurch entf�llt
die Steuerverstrickung fµr diesen Anteil. Sein sp�terer Verkauf ist grds. stfrei. Da
jedoch dieser Entstrickungsvorgang als Anschaffung gem. § 23 Abs. 1 Satz 2
gilt, liegt ein privates Ver�ußerungsgesch�ft gem. § 23 vor, wenn die Ver�uße-
rung innerhalb eines Jahres nach der Entstrickung erfolgt. Der Ver�ußerungs-
preis ist nach Buchst. j h�lftig stfrei. Dies gilt im µbrigen auch fµr den Fall, daß
der Anteilseigner eine Beteiligung iSd. § 17 besitzt, da bei Ver�ußerungsgesch�f-
ten § 23 Abs. 1 Nr. 2 Vorrang vor der Besteuerung nach § 17 hat. Zu Einzelhei-
ten des § 23 Abs. 1 Satz 2 s. § 23 Anm. 224.
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Ver�ußerung eines Anteils an einer verm·gensverwaltenden Personenge-
sellschaft mit Anteilen an Gesellschaften iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1: Die Ver�u-
ßerung des Anteils an einer PersGes. gilt nach § 23 Abs. 1 Satz 4 als Ver�uße-
rung der anteiligen WG, die im Eigentum der PersGes. stehen. Damit wird fµr
die Zwecke des § 23 fingiert, daß nicht der Anteil an der PersGes., sondern das
WG (anteilig) ver�ußert wird. Erfolgt die Anschaffung und Ver�ußerung inner-
halb der Fristen des § 23, liegt ein stpfl. privates Ver�ußerungsgesch�ft bezogen
auf die einzelnen WG der PersGes. vor (zu Einzelheiten s. § 23 Anm. 240 f.).
E Anwendung der Steuerbefreiung: GehÆrt eine Beteiligung iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1
zum VermÆgen der PersGes., so ist uE der Ver�ußerungserlÆs, soweit er auf die-
sen Anteil entf�llt, gem. Buchst. j zur H�lfte stbefreit (glA von Beckerath in K/
S/M, § 3 Rn. B40/262; Balmes/Sch�tzeberg in Erle/Sauter, KStG 2003, § 3
Rn. 207). Dieser Vorgang wird noch vom Wortlaut der Befreiungsvorschrift er-
faßt. Zwar handelt es sich bei der �bertragung eines PersGesAnteils grds. nicht
um die Ver�ußerung der zum VermÆgen gehÆrenden Beteiligung, so daß zwei-
felhaft sein kÆnnte, ob dieser Vorgang noch von Buchst. j erfaßt wird, da dort
nur von „Ver�ußerung“ gesprochen wird. Bei der Auslegung ist aber der kon-
krete Zusammenhang, in dem die Vorschrift steht, zu beachten. Der Begriff
„Ver�ußerung“ des Buchst. j ist uE als „Ver�ußerung iSd. § 23“ zu verstehen.
Da § 23 Abs. 1 Satz 4 fingiert, daß es sich bei der Ver�ußerung eines Pers-
GesAnteils um eine Ver�ußerung der anteiligen WG handelt, liegt somit eine Be-
teiligungsver�ußerung iSd. § 23 vor, die nach Buchst. j begµnstigt wird. Diese
Auslegung ist durch den Sinn und Zweck des Gesetzes, alle stpfl. Beteiligungs-
ver�ußerungen in das Halbeinkµnfteverfahren einzubeziehen, gerechtfertigt (i. e.
glA H�tzel in Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuerreform 2001, 236,
der aber wohl fµr eine analoge Anwendung pl�diert).

2. Anteile an K·rperschaft, Personenvereinigung oder Verm·gensmasse,
deren Leistungen beim Empf�nger zu Einnahmen iSd. § 20 Abs. 1
Nr. 1 geh·ren

Begµnstigt ist die Ver�ußerung von Anteilen an KÆrperschaften, Personenver-
einigungen und VermÆgensmassen, deren Leistungen beim Empf�nger zu Ein-
nahmen iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1 gehÆren. Dies kÆnnen auch Anteile an ausl�nd.
Gesellschaften sein, soweit sie mit einer inl�nd. KÆrperschaft vergleichbar sind
und ein DBA der Besteuerung nicht entgegensteht. Dabei ist es ausreichend,
wenn die KÆrperschaft abstrakt Einnahmen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 vermitteln
kann. Der konkrete Zufluß solcher Einnahmen ist nicht notwendig.
Die Auslegung des Tatbestandsmerkmals entspricht derjenigen zu Buchst. a, so
daß zu Einzelheiten auf Anm. 103 verwiesen werden kann.

Einstweilen frei.

Erl�uterungen zu Nr. 40 Satz 2:
Anwendung des Halbeink¨nfteverfahrens
im Rahmen der Gewinneink¨nfte (Satz 2)

Die Anwendung des Halbeinkµnfteverfahrens ist in den F�llen des Satzes 1
Buchst. d–h nicht davon abh�ngig, ob die erzielten Einnahmen wegen der Sub-
sidiarit�tsklausel des § 20 Abs. 3 nicht zu den Einkµnften aus KapitalvermÆgen,
sondern zu den Einkµnften aus LuF, aus Gewerbebetrieb, aus selbst�ndiger Ar-
beit oder aus Vermietung und Verpachtung gehÆren (Satz 2). Damit werden ins-
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bes. Gewinnausschµttungen zur H�lfte stfrei gestellt, die den gewerblichen Ein-
kµnften gem. § 20 Abs. 3 zugerechnet werden, weil die Gesellschaftsanteile zu
einem BV des Stpfl. gehÆren. Fµr Zwecke der StBefreiung der Nr. 40 muß also
eine klare Zuordnung zu den entsprechenden Einkunftsarten nicht erfolgen. Le-
diglich die Zuordnung einer Zuwendung der KapGes. an einen Gesellschafter-
Gesch�ftsfµhrer zu den Einkµnften aus nichtselbst�ndiger Arbeit (Arbeitslohn)
oder zu den Kapitaleinkµnften (Gewinnausschµttung) ist von Bedeutung, da nur
die Gewinnausschµttung und nicht der Arbeitslohn von der StBefreiung erfaßt
wird.

Einstweilen frei.

Erl�uterungen zu Nr. 40 S�tze 3 und 4:
Mißbrauchsklausel bei einbringungsgeborenen Anteilen

iSd. § 21 Abs. 1 UmwStG

A. Ausschluß einbringungsgeborener Anteile
vom Halbeink¨nfteverfahren (Nr. 40 Satz 3)

I. Allgemeine Erl�uterungen

Die Anwendung der StBefreiung gem. Satz 1 Buchst. a und b wird fµr die Ver-
�ußerung einbringungsgeborener Anteile iSd. § 21 Abs. 1 UmwStG grds. ausge-
schlossen. Dies gilt auch fµr die µbrigen Tatbest�nde des Satzes 1 Buchst. a und
b, soweit einbringungsgeborene Anteile betroffen sind. Aber auch einbringungs-
geborene Anteile kÆnnen unter den Voraussetzungen des Satz 4 dem Halbein-
kµnfteverfahren unterliegen (sog. Rµckausnahmen). Die Regelungen wurden im
Rahmen des Vermittlungsverfahrens in das Gesetz aufgenommen, um die miß-
br�uchliche Nutzung des Halbeinkµnfteverfahrens auszuschließen (BTDrucks.
14/3640). Der ursprµngliche Gesetzentwurf sah keine besonderen Bestimmun-
gen fµr einbringungsgeborene Anteile vor.
Anwendung des § 34: Nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 ist ein erm�ßigter StSatz nur auf
Ver�ußerungsgewinne anzuwenden, wenn § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. b keine An-
wendung findet. Bei der Ver�ußerung einbringungsgeborener Anteile handelt es
sich um einen Ver�ußerungsgewinn iSd. § 16, so daß der erm�ßigte StSatz uE zu
gew�hren ist, wenn aufgrund des Satzes 3 das Halbeinkµnfteverfahren nicht an-
zuwenden ist (glA D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40
Rn. 79; zu Einzelheiten vgl. § 34 Anm. 47 f.).

II. Bedeutung der Vorschrift

Ausnahme vom Halbeink¨nfteverfahren: Der (zeitlich begrenzte) Ausschluß
einbringungsgeborener Anteile vom Halbeinkµnfteverfahren soll nach Auffas-
sung des Gesetzgebers mißbr�uchliche Gestaltungen verhindern (BTDrucks.
14/3640; Meichelbeck/Vollath, DStR 2001, 2189 [2191]; van Lishaut/K�ster,
GmbHR 2000, 1121 [1125]; Dieterlein/Schaden, BB 2000, 2492 [2493]). Ohne
die Mißbrauchsklausel kÆnnte durch stneutrale Einbringung eines Betriebs, Teil-
betriebs oder Mitunternehmeranteils in eine KapGes. nach den Bestimmungen
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des UmwStG und anschließenden Verkauf der Gesellschaftsanteile die h�lftige
StFreistellung fµr den Ver�ußerungserlÆs erreicht werden. H�tte der Stpfl. dage-
gen den Betrieb, den Teilbetrieb oder den Mitunternehmeranteil als Einzelunter-
nehmer ver�ußert, w�re der ErlÆs in voller HÆhe stpfl. gewesen. Das Halbein-
kµnfteverfahren wµrde dagegen nicht zur Anwendung kommen, wenn der Stpfl.
direkt den Betrieb, den Teilbetrieb oder den Mitunternehmeranteil ver�ußert
h�tte.

Beispiel (vgl. BTDrucks. 14/3640): Der Einzelunternehmer A mÆchte einen Teilbe-
trieb ver�ußern. Der Gewinn aus dieser Ver�ußerung w�re nach den allg. Regeln der
vollen Besteuerung bei Berµcksichtigung des § 34 zu unterwerfen. Um in den Genuß
des Halbeinkµnfteverfahrens zu kommen, bringt A den Betrieb stneutral in die B-
GmbH ein (§ 20 Abs. 1 Satz 1 UmwStG). Durch die Einbringung entstehen einbrin-
gungsgeborene Anteile gem. § 21 Abs. 1 UmwStG. Diese Anteile verkauft A nun an-
schließend mit Gewinn. Dieser Gewinn w�re nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. b zur
H�lfte stfrei, da GmbH-Anteile verkauft werden.

Daher ist die Ver�ußerung von einbringungsgeborenen Anteilen, die durch die
stneutrale Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils
in eine KapGes. gegen Gew�hrung von Gesellschaftsrechten nach § 20 Abs. 1
UmwStG entstehen, gem. Nr. 40 Satz 3 von der Anwendung des Halbeinkµnfte-
verfahrens grds. ausgeschlossen.
Keine Mißbrauchsabsicht erforderlich: Obwohl es sich um eine Regelung
zur Vermeidung mißbr�uchlicher Gestaltungen handelt, ist die Absicht, einen
ungerechtfertigten Steuervorteil erlangen zu wollen, keine Tatbestandsvorausset-
zung. Der Anwendungsausschluß gilt nach dem Wortlaut des Satzes 3 fµr alle
einbringungsgeborenen Anteile, unabh�ngig von der Frage, aus welchem Grund
die Einbringung erfolgte. Die Mißbrauchsklauseln erfassen also auch Einbrin-
gungsvorg�nge, die allein aus wirtschaftlichen Grµnden – also ohne jeden inne-
ren Zusammenhang mit der Anwendung des Halbeinkµnfteverfahrens – durch-
gefµhrt wurden. Somit muß der Einbringende nicht in Mißbrauchsabsicht
gehandelt haben.
Sonderbehandlung nicht gerechtfertigt: Die Sonderbehandlung einbrin-
gungsgeborener Anteile ist unter Berµcksichtigung der vom Gesetzgeber ge-
w�hlten Systematik uE nicht gerechtfertigt. Auf den ersten Blick erscheint es
zwar berechtigt, in der stneutralen Einbringung eines Betriebs iSd. § 20 Abs. 1
Satz 1 UmwStG vor einer beabsichtigten Ver�ußerung eine mißbr�uchliche Ge-
staltung anzunehmen, weil so ein ansonsten voll stpfl. Vorgang dadurch begµn-
stigt besteuert werden wµrde. Doch diese Handhabung ist systemimmanent.
Der Gesetzgeber hat sich bei der Einfµhrung des Halbeinkµnfteverfahrens da-
fµr entschieden, daß der Anteilseigner einer KÆrperschaft iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 1
den Ver�ußerungsgewinn, auch soweit er auf bei der KÆrperschaft noch nicht
besteuerte stille Reserven entf�llt, nur zur H�lfte versteuern soll. Dies rechtfer-
tigt der Gesetzgeber mit dem Argument, daß die Besteuerung der stillen Reser-
ven bei ihrer Aufdeckung zu einem sp�teren Zeitpunkt gesichert ist (zu Einzel-
heiten vgl. Anm. 17 und 101). Mit dieser Ausgestaltung der Besteuerung nimmt
er ausdrµcklich in Kauf, daß vom Grundsatz der Individualbesteuerung abgewi-
chen wird (zur Kritik vgl. Anm. 101). Diese Rechtfertigung gilt aber auch fµr
denjenigen Stpfl., der einbringungsgeborene Anteile verkauft. Auch fµr ihn gilt,
daß die Besteuerung der in der KÆrperschaft ruhenden stillen Reserven zukµnf-
tig gesichert ist. Insoweit unterscheidet sich der Ver�ußerer einbringungsgebore-
ner Anteile nicht von demjenigen, der „normale“ Anteile verkauft. Auch der
Ver�ußerer einbringungsgeborener Anteile muß uE daher in den Genuß der
h�lftigen StFreistellung nach dem Halbeinkµnfteverfahren gelangen. Durch die
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jetzige Sonderbehandlung kommt es zu einer doppelten Belastung, fµr die eine
Berechtigung nicht ersichtlich ist (F�rster, Stbg. 2001, 657 [659]).
Kein Wertungswiderspruch zur Wiedereinf¨hrung des halben Steuersat-
zes gem. § 34 Abs. 3: Einige Autoren �ußern Zweifel, ob die besondere Be-
handlung einbringungsgeborener Anteile nach der (Wieder-) Einfµhrung des
halben Steuersatzes fµr die Ver�ußerung von Betrieben, Teilbetrieben und Mit-
unternehmeranteilen gem. § 34 Abs. 3 nF durch das StSenkErgG noch gerecht-
fertigt ist (F�rster, Stbg. 2001, 657 [659]; Seibt, DStR 2000, 2061 [2064]). Diese
Zweifel sind uE – ungeachtet der grunds�tzlichen Kritik an der Behandlung ein-
bringungsgeborener Anteile – nicht begrµndet. Zwar besteht fµr den Stpfl., der
sein Unternehmen mit dem begµnstigten Steuersatz nach § 34 Abs. 3 ver�ußern
kann, kein Interesse mehr, durch Einbringung in den Genuß des Halbeinkµnfte-
verfahrens zu kommen. Jedoch muß bedacht werden, daß der halbe Steuersatz
nur unter engen Voraussetzungen, insbes. nur einmal im Leben, in Anspruch ge-
nommen werden kann. Die Mißbrauchsklausel zielt aber besonders auf diejeni-
gen Stpfl., die h�ufiger Unternehmen oder Unternehmensteile ver�ußern. Ge-
rade hier soll ein Mißbrauch verhindert werden. Derjenige Stpfl., der dagegen
sein einziges Unternehmen aus Altersgrµnden verkauft, soll zukµnftig (wieder)
durch die Gew�hrung des halben Steuersatzes begµnstigt werden. Diese Stpfl.
sind jedoch nicht die Zielgruppe der Mißbrauchsklausel. Insoweit besteht uE
auch kein Wertungswiderspruch zwischen der Regelung der S�tze 3 und 4 und
der Begµnstigung nach § 34 Abs. 3 (aA F�rster, Stbg. 2001, 657 [659]; Seibt,
DStR 2000, 2061 [2064]).
E Auswirkung auf die Ver}ußerungspraxis: Ob die Umwandlung eines Einzelunter-
nehmens bzw. einer PersGes. vor der Ver�ußerung in der Praxis tats�chlich so
lukrativ gewesen w�re, wie sich dies offenbar der Gesetzgeber vorgestellt hat,
kann man dagegen aus guten Grµnden bezweifeln. Es ist n�mlich zu bedenken,
daß die Ver�ußerung von Betrieben, Teilbetrieben oder Mitunternehmeranteilen
fµr den Erwerber stl. interessanter ist, weil er Abschreibungspotential erh�lt, das
er beim Erwerb von Gesellschaftsanteilen nicht unmittelbar nutzen kann (Mai-
thert/M�ller, BB 2002, 598 [600]; Kroschewski, GmbHR 2001, 1089;
D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 57; H�tzel in
Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteuerreform 2001, 224). H�tte der Unter-
nehmer also zun�chst seinen Betrieb in eine GmbH eingebracht, um anschlie-
ßend die Gesellschaftsanteile zu ver�ußern, h�tte sich dies kaufpreismindernd
ausgewirkt (F�rster, Stbg. 2001, 657 [659]; Scheffler, StuW 2001, 293 [294];
Seibt, DStR 2000, 2061 [2064]).

III. Ver�ußerung einbringungsgeborener Anteile
und vergleichbare Vorg�nge iSd. Satzes 1 Buchst. a und b

Vorg�nge iSd. Satzes 1 Buchst. a und b: Der Ausschluß vom Halbeinkµnfte-
verfahren gilt fµr alle Vorg�nge iSd. Satzes 1 Buchst. a und b, soweit sie mit ein-
bringungsgeborenen Anteilen in Zusammenhang stehen. Damit findet das Halb-
einkµnfteverfahren insbes. keine Anwendung, wenn einbringungsgeborene
Anteile ver�ußert oder entnommen werden. Auch die Ver�ußerung solcher An-
teile im Rahmen eines Vorgangs iSd. § 16 ist nicht begµnstigt. Gleiches gilt uE
fµr die Ersatztatbest�nde iSd. § 21 Abs. 2 UmwStG (zu Einzelheiten vgl. Anm.
121 ff.) und fµr eine Gewinnrealisation, die als Aufgabegewinn iSd. § 16 Abs. 2
behandelt wird (zu Einzelheiten vgl. Anm. 131).
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Identifizierung einbringungsgeborener Anteile: Der Ausschluß vom Halb-
einkµnfteverfahren gilt nur fµr einbringungsgeborene Anteile. Besitzt der Stpfl.
verschiedene Gesellschaftsanteile, von denen nur einige einbringungsgeboren
sind, so ist fµr die Anwendung des Halbeinkµnfteverfahrens konkret zu ermit-
teln, welche Anteile ver�ußert wurden. Denn sind die Anteile nicht einbrin-
gungsgeboren, kommt das Halbeinkµnfteverfahren uneingeschr�nkt zur Anwen-
dung. Einbringungsgeborene Anteile infizieren nicht die µbrigen Anteile an
derselben Gesellschaft (vgl. § 8b KStG Anm. R 73). Ver�ußerungsgegenstand
ist jeder einzelne Anteil. Jeder Anteil beh�lt seine Selbst�ndigkeit, so daß eine ge-
naue Identifizierung des ver�ußerten Anteils fµr Zwecke der Besteuerung nach
dem Halbeinkµnfteverfahren mÆglich ist (Haun/Winkler, GmbHR 2002, 192
[199]). Die Historie jedes einzelnen Anteils muß dazu ermittelt werden. Eine in-
dividuelle Identifizierung wird bei GmbH-Anteilen leicht anhand der notariell
beurkundeten Kaufvertr�ge mÆglich sein. Schwierigkeiten kÆnnen dagegen bei
Aktien entstehen, die idR bei einer Bank verwahrt werden. Hier ist es mit Blick
auf die Restriktion des Satzes 3 ratsam, eine Einzelverwahrung anzustreben, um
eine Individualisierung der Anteile sicher stellen zu kÆnnen.
Keine Sonderbehandlung f¨r Gewinnaussch¨ttungen: Dagegen erfahren
Gewinnausschµttungen auf einbringungsgeborene Anteile keine Sonderbehand-
lung. Die laufenden Ertr�ge aus einer solchen Beteiligung sind zur H�lfte stfrei
gestellt. Dies ist unter Berµcksichtigung des gesetzgeberischen Willens, nur miß-
br�uchliche Gestaltungen zu unterbinden, konsequent; dies erÆffnet aber die
MÆglichkeit, vor Ver�ußerung die Anteile durch hohe Gewinnausschµttungen
zu entwerten (Balmes/Sch�tzeberg in Erle/Sauter, KStG 2003, § 3 Rn. 245;
D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 58).

IV. Entstehen einbringungsgeborener Anteile

Nach § 21 Abs. 1 Satz 1 UmwStG liegen einbringungsgeborene Anteile vor,
wenn der Stpfl. Anteile durch Sacheinlage unter dem Teilwert nach § 20 Abs. 1
oder § 23 Abs. 1–4 UmwStG erworben hat (zu Einzelheiten vgl. ausfµhrlich
§ 8b KStG Anm. R 62). Hauptfall ist die (stneutrale) Einbringung eines Be-
triebs, Teilbetriebs oder eines Mitunternehmeranteils in eine KapGes. zu Buch-
werten gegen Gew�hrung neuer Gesellschaftsanteile (§ 20 Abs. 1 UmwStG).
Die fµr die Einbringung gew�hrten Gesellschaftsanteile sind einbringungsgebo-
rene, dh. sie bleiben stverstrickt, so daß der sp�tere Verkauf stpfl. ist. Es ist uner-
heblich, ob die einbringungsgeborenen Anteile zum BV oder zum PV eines
Stpfl. gehÆren.
Infizierung von origin�r nicht einbringungsgeborenen Anteilen (Wertab-
spaltung): Einbringungsgeborene Anteile kÆnnen nach der Rspr. des BFH (v.
8. 4. 1992 I R 128/88, BStBl. II, 761; v. 8. 4. 1992 I R 160/90, BStBl. II, 763)
aber auch durch das �berspringen stiller Reserven entstehen. Wird ein Betrieb,
Teilbetrieb oder Mitunternehmeranteil nach § 20 Abs. 1 UmwStG im Rahmen
einer nichtverh�ltniswahrenden KapitalerhÆhung eingebracht, so gehen teilweise
stille Reserven auf die µbrigen bisher nicht einbringungsgeborenen Anteile µber.
Auch in anderen F�llen kÆnnen bei einer Einbringung nach § 20 Abs. 1
UmwStG stille Reserven auf andere Anteile µberspringen (zu den Einzelf�llen
vgl. Haritz, DStR 2000, 1537 [1542]). Die bisher nicht einbringungsgeborenen
Anteile werden durch das �berspringen der stillen Reserven dahingehend infi-
ziert, daß sie nunmehr auch anteilig als einbringungsgeboren iSd. § 21 UmwStG
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gelten (Kroschewski, GmbHR 2001, 1089 [1091]; Ders., GmbHR 2002, 761
[763]). Damit unterliegen auch diese Anteile den Restriktionen des Satzes 3, so
daß ihre Ver�ußerung nur bei Vorliegen der Rµckausnahmen des Satzes 4 dem
Halbeinkµnfteverfahren unterliegt (D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/
Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 69; aA zu § 8b Abs. 4 KStG: Kroschewski, GmbHR 2002,
761 [767]; Eilers/Wienands, GmbHR 2000, 1229 [1237]).
Unentgeltlicher Erwerb: Der unentgeltliche Erwerber tritt in die Rechtsposi-
tion des Rechtsvorg�ngers ein (D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt,
§ 3 Nr. 40 Rn. 88). Auch fµr ihn gelten daher die Einschr�nkungen des Satzes 3.
Anteile kÆnnten ihre Eigenschaft, einbringungsgeboren zu sein, aber auch nach-
tr�glich durch Verschmelzung verlieren.
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften: Nach § 13 Abs. 1 UmwStG kann
eine KapGes. stneutral auf eine andere KapGes. verschmolzen werden. Die An-
teile an der µbertragenden KÆrperschaft gehen unter. Waren die Anteile der un-
tergehenden KÆrperschaft einbringungsgeboren, so setzt sich diese Eigenschaft
an den Anteilen der aufnehmenden KÆrperschaft nach § 13 Abs. 3 Satz 2
UmwStG fort. Dies gilt uE sowohl fµr Anteile, die im PV, als auch fµr Anteile,
die im stl. BV gehalten werden (glA Schmitt, BB 2002, 435 [436]; Kroschewski,
GmbHR 2002, 761 [763]; Bl�mich/Klingberg, § 13 UmwStG Rn. 25; aA
D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 72 und 110). Die
im Rahmen der Verschmelzung erhaltenen Anteile unterliegen (nunmehr) den
Restriktionen der S�tze 3 und 4.
E Anteile im stl. BV: Die FinVerw. vertritt zum UmwStG dagegen die Auffas-
sung, daß § 13 Abs. 1 UmwStG lex specialis zu § 13 Abs. 3 UmwStG sei, wenn
die Anteile im stl. BV gehalten wµrden (BMF v. 25. 3. 1998, BStBl. I, 268
Tz. 13.09; glA D�tsch in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 13 UmwStG nF
Rn. 30). Da § 13 Abs. 1 UmwStG keine dem § 13 Abs. 3 Satz 2 UmwStG ver-
gleichbare Regelung enth�lt, setzt sich die Eigenschaft, einbringungsgeboren zu
sein, nicht an den im Rahmen der Verschmelzung erhaltenen Anteilen fort. Bei
Berµcksichtigung dieser Auffassung kÆnnen die erworbenen Anteile ohne Be-
achtung einer Sperrfrist (S�tze 3 und 4) stbegµnstigt ver�ußert werden (D�tsch/
Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 110; aA Schmitt, BB
2002, 435 [437]).
E Verschmelzung von SchwesterKapGes.: Bei einer Verschmelzung von Schwester-
KapGes. wird die Auffassung vertreten, daß die neuen Anteile nicht die Eigen-
schaft, einbringungsgeboren zu sein, µbern�hmen, weil § 13 Abs. 3 Satz 2
UmwStG nur fµr im PV gehaltene Anteile gelte und eine analoge Anwendung
des § 13 Abs. 3 Satz 2 nicht in Frage komme (D�tsch/Pung in D�tsch/Evers-
berg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 110; aA Schmitt, BB 2002, 435 [437]).
E �berspringen von stillen Reserven bei einer Verschmelzung: Das �berspringen von
stillen Reserven im Rahmen einer solchen Verschmelzung fµhrt nicht dazu, daß
die „Alt-Anteile“ an der aufnehmenden KÆrperschaft nach der Wertabspal-
tungstheorie infiziert werden. Die Ver�ußerung von Alt-Anteilen ist daher nicht
vom Halbeinkµnfteverfahren ausgeschlossen (von Beckerath in K/S/M, § 3
Nr. 40 Rn. B40/282; D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40
Rn. 110; Schmitt, BB 2002, 435 [437]).

Zum Meinungsstreit, ob § 13 Abs. 3 Satz 2 UmwStG auch fµr Anteile im stl. BV gilt,
vgl. BMF v. 25. 3. 1998, BStBl. I, 268; Schmitt/H�rtnagl/Stratz, § 13 UmwStG
Rn. 11; D�tsch in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 13 UmwStG nF Rn. 30; Bl�mich/
Klingberg, § 13 UmwStG Rn. 25.
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B. R¨ckausnahme f¨r einbringungsgeborene Anteile
iSd. § 20 Abs. 1 Satz 1 und § 23 Abs. 1–3 UmwStG

(Satz 4 Buchst. a)

I. �berblick

Satz 4 Buchst. a regelt die F�lle, in denen bei einbringungsgeborenen Anteilen
das Halbeinkµnfteverfahren (wieder) Anwendung findet. Der Gesetzgeber
nimmt einen die Anwendung des Halbeinkµnfteverfahrens ausschließenden
Mißbrauchsfall nicht mehr an, wenn die Einbringung mehr als sieben Jahre zu-
rµckliegt. Erfolgt die Ver�ußerung oder ein nach Satz 1 Buchst. a oder b der
Ver�ußerung gleichgestellter Vorgang sieben Jahre nach der Einbringung, so ist
die H�lfte des ErlÆses stbefreit. Somit werden einbringungsgeborene Anteile
nicht auf Dauer vom Halbeinkµnfteverfahren ausgeschlossen. Es handelt sich
um eine typisierende Regelung fµr Mißbrauchsf�lle. Nach Ablauf der Sieben-
Jahres-Frist ist das Halbeinkµnfteverfahren daher auch anzuwenden, wenn der
Stpfl. die einbringungsgeborenen Anteile ursprµnglich in mißbr�uchlicher Ab-
sicht erworben haben sollte. Mit dieser Regelung wurde eine Rµckausnahme fµr
den generellen Ausschluß einbringungsgeborener Anteile vom Halbeinkµnfte-
verfahren nach Satz 3 geschaffen.

II. Vorgang iSd. Satz 1 Buchst. a und b

Die Rµckausnahme vom generellen Ausschluß einbringungsgeborener Anteile
vom Halbeinkµnfteverfahren setzt denknotwendig nur Vorg�nge iSd. Satz 1
Buchst. a und b voraus, weil nur in diesen F�llen die Ausnahme des Satzes 3 ein-
greift. Hauptanwendungsfall dµrfte die Ver�ußerung einbringungsgeborener An-
teile sein.

III. Sperrfrist von sieben Jahren

Die Rµckausnahme greift ein, wenn seit dem Zeitpunkt der Einbringung nach
§ 20 Abs. 1 Satz 1 oder § 23 Abs. 1 bis 3 UmwStG, auf die der Erwerb der ein-
bringungsgeborenen Anteile zurµckzufµhren ist, mehr als sieben Jahre vergan-
gen sind (Sperrfrist). Nach Ablauf dieser Frist sieht der Gesetzgeber keinen An-
laß mehr fµr die Annahme einer mißbr�uchlichen Inanspruchnahme der
StBefreiung (BTDrucks. 14/3640). Da der generelle Ausschluß vom Halbein-
kµnfteverfahren fµr einbringungsgeborene Anteile gem. Satz 3 nur zur Vermei-
dung von Mißbr�uchen vorgesehen ist, ist die StBefreiung der Nr. 40 zu gew�h-
ren, wenn von einer mißbr�uchlichen Gestaltung nicht mehr auszugehen ist. Mit
der Einfµhrung der Sieben-Jahres-Frist nimmt der Gesetzgeber typisierend an,
daß ein Mißbrauch nach Ablauf dieser Frist nicht mehr angenommen werden
kann.

Beispiel: A bringt sein Einzelunternehmen gem. § 20 Abs. 1 Satz 1 UmwStG am
1. 6. 2002 steuerneutral in eine GmbH ein. Die fµr die Einbringung gew�hrten Gesell-
schaftsanteile (einbringungsgeborene Anteile) verkauft er
a) am 1. 7. 2005
b) am 1. 7. 2011
fµr 1 Mio. E.
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Der Ver�ußerungserlÆs von 1 Mio. E ist im Fall a) nicht gem. Satz 1 Buchst. b zur
H�lfte stbefreit, weil es sich um einen Verkauf von einbringungsgeborenen Anteilen
handelt, bei denen die Einbringung weniger als sieben Jahre zurµckliegt.
Im Fall b) findet das Halbeinkµnfteverfahren jedoch wieder Anwendung, da zwar ein-
bringungsgeborene Anteile ver�ußert werden, seit der Einbringung allerdings mehr als
sieben Jahre vergangen sind.

Somit bewirken die Regelungen der S�tze 3 und 4 fµr einbringungsgeborene An-
teile eine Sperrfrist von sieben Jahren, ohne deren Beachtung erhebliche Steuer-
nachteile entstehen (Fox in Oppenhoff & Rmdler, Reform der Unternehmensbe-
steuerung, 2000, 42).
Fristberechnung: Fµr die Fristberechnung ist der Zeitpunkt der Einbringung
und der Zeitpunkt der Ver�ußerung maßgebend. Nur wenn der Verkauf mehr
als sieben Jahre nach der Einbringung erfolgt, wird der Ver�ußerungserlÆs zur
H�lfte stfrei gestellt.
E Fristbeginn ist der Zeitpunkt der Einbringung. Fraglich ist, ob es auf den recht-
lichen Abschluß des Einbringungsvorgangs oder auf den ggf. abweichenden stl.
Einbringungsstichtag des § 20 Abs. 7 und 8 UmwStG ankommt. Der Charakter
der Regelung als Mißbrauchsklausel wµrde dafµr sprechen, den rechtlichen Ab-
schluß des Einbringungsvorgangs als Anknµpfungspunkt zu w�hlen, da dies der
Einflußnahme des Stpfl. im wesentlichen entzogen ist. Jedoch sollte uE der stl.
Einbringungszeitpunkt gem. § 20 Abs. 7 und 8 UmwStG als Anknµpfungspunkt
dienen, denn fµr alle ertragstl. Folgen ist auf diesen Zeitpunkt abzustellen (glA
von Beckerath in K/S/M, § 3 Nr. 40 Rn. B40/288; H�tzel in Schaumburg/
R�dder, Unternehmenssteuerreform 2001, 220; Jakobs/Wittmann, GmbHR
2000, 910 [914]; Haritz, DStR 2000, 1537 [1543]). Dies erscheint insbes. des-
halb gerechtfertigt, weil auch das Einkommen des Einbringenden und der µber-
nehmenden KÆrperschaft so ermittelt werden, als ob die �bertragung bereits
mit Ablauf des stl. �bertragungsstichtags erfolgt w�re. Somit unterliegt der Ge-
winn, der von dem eingebrachten Betrieb erwirtschaftet wurde, bereits ab dem
stl. �bertragungsstichtag der KSt., so daß auch unter diesem Gesichtspunkt das
Abstellen auf den stl. Einbringungszeitpunkt systemgerecht ist. Zu § 8b KStG
vertritt die FinVerw. die gleiche Auffassung (BMF v. 28. 4. 2003, FR 2003, 528,
Tz. 41).
E Fristende: Fµr die Frage, ob die Ver�ußerung oder ein nach Satz 4 Buchst. a
und b vergleichbarer Vorgang vor oder nach Ablauf der siebenj�hrigen Sperrfrist
erfolgt, ist auf den �bergang des wirtschaftlichen Eigentums an den Anteilen
abzustellen (Bl�mich/Erhard, § 3 Rn. 291 i). Der Zeitpunkt des Abschlusses ei-
nes Kaufvertrags ist daher nicht entscheidend. Das wirtschaftliche Eigentum
(§ 39 AO) geht bei der �bertragung von Beteiligungen auf den Erwerber µber,
wenn Besitz, Gefahr sowie Nutzen und Lasten auf ihn µbergegangen sind (BFH
v. 15. 12. 1999 I R 29/97, BStBl. II 2000, 527). Dazu gehÆrt, daß sowohl das
Gewinnbezugsrecht als auch das gesellschaftsrechtliche Stimmrecht (Seibt,
DStR 2000, 2063 [2065]) sowie das Risiko einer Wertminderung bzw. die Chan-
ce einer Wertsteigerung auf ihn µbergegangen sind (BFH v. 10. 3. 1988 IV R
226/85, BStBl. II, 832).
Unentgeltlicher Erwerb: Der unentgeltliche Erwerber tritt in die Rechtsposi-
tion des Rechtsvorg�ngers ein (D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt,
§ 3 Nr. 40 Rn. 88). Der unentgeltliche Rechtsnachfolger kann sich die Vorbesitz-
zeiten des Rechtsvorg�ngers anrechnen lassen, so daß es fµr die Berechnung der
Sperrfrist darauf ankommt, wann der Rechtsvorg�nger die Anteile durch Ein-
bringung erworben hat.
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Anwendung auf Einbringungsvorg�nge vor 2001: Die Mißbrauchsklauseln
sind uE auch auf einbringungsgeborene Anteile anzuwenden, die durch eine
Einbringung entstanden sind, die vor der Geltung des StSenkG durchgefµhrt
wurde (Balmes/Sch�tzeberg in Erle/Sauter, KStG 2003, § 3 Rn. 226; von
Beckerath in K/S/M, § 3 Nr. 40 Rn. B40/289; D�tsch/Pung in D�tsch/
Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 75). Zweifel an dieser Auffassung kÆnnten
bestehen, weil vor der Geltung des StSenkG Einbringungen nicht mit Blick auf
einen ungerechtfertigten Steuervorteil durch die Anwendung des Halbeinkµnfte-
verfahrens vorgenommen werden konnten, da die Begµnstigung zu diesem Zeit-
punkt noch nicht bekannt war. Damit ist eine mißbr�uchliche Gestaltung durch
den Stpfl. in diesen F�llen ausgeschlossen, so daß fµr die Anwendung einer Miß-
brauchsklausel kein Bedarf bestµnde. Jedoch ist zu bedenken, daß eine Miß-
brauchsabsicht nicht Voraussetzung fµr die Mißbrauchsklauseln ist. Daher be-
steht uE kein Grund, die Klauseln nicht auf „alte“ einbringungsgeborene
Anteile anzuwenden.
Auch die Anwendungsvorschrift des § 52 Abs. 4 a stellt nur auf den Zufluß der
Einnahmen ab. Damit ist allein entscheidend, ob es sich im Zeitpunkt der Ver-
�ußerung um einen einbringungsgeborenen Anteil iSd. § 21 Abs. 1 UmwStG
handelt. H�tte der Gesetzgeber einbringungsgeborene Anteile, die durch einen
Einbringungsvorgang entstanden sind, der vor Inkrafttreten des StSenkG
durchgefµhrt wurde, ausnehmen wollen, h�tte es dies ausdrµcklich regeln
mµssen.
Einbringung iSd. § 20 Abs. 1 Satz 1 und § 23 Abs. 1–3 UmwStG: Das Ab-
warten der Sperrfrist fµhrt nur zur Anwendung des Halbeinkµnfteverfahrens,
wenn der Erwerb der einbringungsgeborenen Anteile auf eine Einbringung iSd.
§ 20 Abs. 1 Satz 1 und § 23 Abs. 1–3 UmwStG zurµckzufµhren ist. Bei einer
Einbringung gem. § 20 Abs. 1 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 4 UmwStG muß die Sperr-
frist von sieben Jahren nicht beachtet werden. Hier ist das Halbeinkµnfteverfah-
ren nach Satz 4 Buchst. b grds. unmittelbar anzuwenden (vgl. Anm. 215 ff.).

IV. Behandlung im Fall einer Antragsversteuerung nach
§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UmwStG

1. �berblick
Die Regelung zur Antragsbesteuerung nach § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UmwStG
ist mit dem UntStFG in das Gesetz aufgenommen worden. Die Anwendung des
Halbeinkµnfteverfahrens ist danach ausgeschlossen, wenn innerhalb der Sieben-
Jahres-Frist ein Antrag auf Versteuerung nach § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UmwStG
gestellt wird. Nach § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UmwStG kann der Anteilseigner je-
derzeit beantragen, daß die Rechtsfolgen des § 21 Abs. 1 UmwStG eintreten, dh.
es erfolgt eine Gewinnrealisierung (Haritz/Benkert, § 21 UmwStG Rn. 195).
An die Stelle des Ver�ußerungspreises tritt der gemeine Wert der Anteile (§ 21
Abs. 2 Satz 2 UmwStG). Dieser Vorgang soll innerhalb der Sperrfrist nicht nach
dem Halbeinkµnfteverfahren begµnstigt besteuert werden. Damit macht der Ge-
setzgeber gleichzeitig deutlich, daß eine Gewinnrealisation im Rahmen der An-
tragsversteuerung nach § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UmwStG grds. dem Halbein-
kµnfteverfahren unterliegt (F�rster, Stbg. 2001, 657 [660]). Die anschließende
Ver�ußerung der (entstrickten) Anteile unterliegt dem Halbeinkµnfteverfahren.
Dies entspricht wohl nicht dem gesetzgeberischen Willen, der im Gesetz selbst
aber keinen Niederschlag gefunden hat.
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2. Antrag auf Versteuerung nach § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UmwStG
Grundsatz: Stellt der Stpfl. innerhalb der siebenj�hrigen Sperrfrist einen Antrag
auf Versteuerung nach § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UmwStG, so ist der dabei entste-
hende Ertrag nicht nach Nr. 40 zur H�lfte stbefreit. Der Ertrag ist vielmehr in
voller HÆhe zu versteuern. Die Rµckausnahmevorschrift des Satzes 4 Buchst. a
ist nicht anzuwenden.
Volle Besteuerung auch ohne gesetzliche Neuregelung: Nach der hier ver-
tretenen Auffassung hat die Neuregelung nur klarstellende Funktion. Die An-
tragsversteuerung war schon nach der ursprµnglichen Gesetzesfassung inner-
halb der siebenj�hrigen Sperrfrist vom Halbeinkµnfteverfahren ausgenommen,
weil die Vorg�nge des § 21 Abs. 2 UmwStG vom Regelungsgehalt der Buchst. a
und b erfaßt werden. Die Neuregelung ist damit entbehrlich.
Anschließende Ver�ußerung: Ver�ußert der Stpfl. nach erfolgter Antragsver-
steuerung die Anteile, so ist der Vorgang nach § 3 Nr. 40 zur H�lfte stfrei. Die
Mißbrauchsklausel das Satzes 3 fµr einbringungsgeborene Anteile greift nicht
ein, weil die Anteile mit der Antragsversteuerung ihre Qualit�t als einbringungs-
geboren verlieren (Balmes/Sch�tzeberg in Erle/Sauter, KStG 2003, § 3
Rn. 230; F�rster, Stbg. 2001, 657 [660]; Linklaters Oppenhoff & Rmdler, DB-
Beil. 1/2002, 16; R�dder/Schumacher, DStR 2001, 1634). Da die Anteile zum
Zeitpunkt der Ver�ußerung nicht mehr einbringungsgeboren sind, kommt Satz 3
nicht zur Anwendung, so daß die Rµckausnahmetatbest�nde keine Bedeutung
mehr haben. Die FinVerw. will im Rahmen des § 8b KStG die anschließende
Ver�ußerung aus diesem Grund begµnstigen (BMF v. 28. 4. 2003, FR 2003, 528,
Tz. 35). Fµr eine anderweitige Behandlung besteht auch kein sachlicher Grund.
Mit der Antragsversteuerung werden die in den einbringungsgeborenen Anteilen
ruhenden stillen Reserven in voller HÆhe besteuert. Eine mit der Einbringung
einhergehende vom Gesetzgeber typisierend unterstellte Mißbrauchsabsicht hat
sich nicht verwirklicht, weil keine begµnstigte Besteuerung nach dem Halbein-
kµnfteverfahren erfolgte. Fµr eine volle StPflicht der anschließenden Ver�uße-
rung besteht daher kein Anlaß (R�dder/Schumacher, DStR 2001, 1634). Dar-
µber hinaus ist zu berµcksichtigen, daß der Stpfl. schon die Einbringung zum
Teilwert h�tte vornehmen kÆnnen, so daß mangels einbringungsgeborener Antei-
le ein Verkauf auch innerhalb von sieben Jahren nach der Einbringung stbegµn-
stigt erfolgen kÆnnte (Linklaters Oppenhoff & Rmdler, DB-Beil. 1/2002, 16).
Absicht des Gesetzgebers: Der Gesetzgeber wollte mit der Regelung wohl
den Fall erfassen, daß der Stpfl. zun�chst innerhalb der Sperrfrist einen Antrag
auf Versteuerung nach § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UmwStG stellt und die Anteile
wiederum innerhalb der Sperrfrist ver�ußert. Beide Vorg�nge sollten nach der
Vorstellung des Gesetzgebers nicht dem Halbeinkµnfteverfahren unterliegen. Es
ist dem Gesetzgeber uE aber nicht gelungen, die Regelung so zu fassen, daß die-
ses Ziel erreicht wurde (D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3
Nr. 40 Rn. 98; von Beckerath in K/S/M, § 3 Nr. 40 Rn. B40/291; Linklaters
Oppenhoff & Rmdler, DB-Beil. 1/2002, 16). Der gesetzgeberische Wille hat im
Gesetz keinen Niederschlag gefunden. Der subjektive Wille des Gesetzgebers
ist daher fµr die Auslegung unbeachtlich (BFH v. 24. 6. 1999 IV R 33/98, FR
1999, 1002).

3. Sieben-Jahres-Zeitraum
Die Antragsversteuerung ist stsch�dlich, wenn sie innerhalb der normalen Sperr-
frist von sieben Jahren seit der Einbringung erfolgt. Fµr die Frage, ob der An-
trag innerhalb der Sperrfrist gestellt wurde, kommt es auf den Eingang beim FA
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an. Mit Eingang des Antrags beim FA tritt die Gewinnrealisierung ein (Haritz/
Benkert, § 21 UmwStG Rn. 195). Eine Rµckbeziehung auf einen frµheren Zeit-
punkt (Schmitt/H�rtnagl/Stratz, § 21 UmwStG Rn. 47) oder die Verlagerung
auf einen sp�teren Zeitpunkt ist nicht mÆglich.

C. R¨ckausnahme f¨r einbringungsgeborene Anteile iSv.
§ 20 Abs. 1 Satz 2 und § 23 Abs. 4 UmwStG (Satz 4 Buchst. b)

I. �berblick

Nach Satz 4 Buchst. b ist das Halbeinkµnfteverfahren auch bei einbringungsge-
borenen Anteilen anzuwenden, wenn eine Einbringung iSd. § 20 Abs. 1 Satz 2
UmwStG erfolgt, es sei denn, die eingebrachten Anteile resultieren wiederum
mittelbar oder unmittelbar aus einer Einbringung gem. Satz 4 Buchst. a inner-
halb der dort bezeichneten Frist von sieben Jahren.

II. Einbringungsgeborene Anteile iSd.
§§ 20 Abs. 1 Satz 2 und 23 Abs. 4 UmwStG

1. Einbringung nach § 20 Abs. 1 Satz 2 UmwStG
Das Halbeinkµnfteverfahren ist auch bei einbringungsgeborenen Anteilen anzu-
wenden, die durch die Einbringung von KapGesAnteilen in eine KapGes. gem.
§ 20 Abs. 1 Satz 2 UmwStG entstanden sind (mehrheitsvermittelnde Anteile).
Eine Einbringung von mehrheitsvermittelnden Anteilen in eine andere KapGes.
kann nach § 20 Abs. 1 Satz 2 UmwStG n�mlich ebenfalls stneutral erfolgen,
wenn die µbernehmende KapGes. aufgrund ihrer eigenen Beteiligung ein-
schließlich der µbernommenen Beteiligung unmittelbar die Mehrheit der Stimm-
rechte an der Gesellschaft erh�lt, deren Anteile eingebracht werden.

Beispiel: A bringt seinen Anteil von 20 vH an der X-GmbH am 1. 6. 2002 in die V-
GmbH ein, die bereits 40 vH der Anteile an der X-GmbH h�lt. Diese Einbringung
kann stneutral gem. § 20 Abs. 1 Satz 2 UmwStG vorgenommen werden. Die Anteile,
die A hierfµr an der V-GmbH erh�lt, sind einbringungsgeborene Anteile iSv. § 21
Abs. 1 UmwStG.

Rechtsfolge: Die fµr die Einbringung von der µbernehmenden KapGes. erhal-
tenen Anteile kÆnnen ohne Beachtung einer Sperrfrist unter Anwendung der
h�lftigen StBefreiung der Nr. 40 ver�ußert werden (Satz 4 Buchst. b). Denn in
diesem Fall liegt eine mißbr�uchliche Gestaltung nicht vor, da die eingebrachten
KapGesAnteile bereits vor der Einbringung unter Anwendung des Halbein-
kµnfteverfahrens h�tten ver�ußert werden kÆnnen (van Lishaut/K�ster,
GmbHR 2000, 1121 [1126]). Nicht die Einbringung hat also die Anwendung
des StBefreiung ermÆglicht, so daß kein Mißbrauch vorliegt.

Beispiel: A verkauft die aufgrund der Einbringung an der V-GmbH erworbenen An-
teile am 1. 7. 2005 fµr 2 Mio. E. Der Ver�ußerungserlÆs von 2 Mio. E ist gem. Satz 1
Buchst. b zur H�lfte stbefreit, ohne daß eine Frist von sieben Jahren zwischen Einbrin-
gung und Ver�ußerung liegen muß.

2. Einbringung nach § 23 Abs. 4 UmwStG
Nach § 23 Abs. 4 UmwStG kann eine mehrheitsvermittelnde Beteiligung (§ 20
Abs. 1 Satz 2 UmwStG), die an einer EU-KapGes. besteht, in eine andere EU-
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KapGes. zu Buchwerten eingebracht werden, falls dem Einbringenden hierfµr
Anteile an der aufnehmenden EU-KapGes. gew�hrt werden. Diese Anteile wer-
den gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 UmwStG ebenfalls zu einbringungsgeborenen An-
teilen, deren sp�tere Ver�ußerung durch den Einbringenden nach Satz 3 grds.
nicht dem Halbeinkµnfteverfahren unterliegt. Jedoch h�tte in diesem Fall auch
ohne Einbringung eine begµnstigte Ver�ußerung erfolgen kÆnnen, so daß ein
Mißbrauchsfall nicht anzunehmen ist.
Rechtsfolge: Daher gilt die Rµckausnahme des Satzes 4 Buchst. b fµr nach § 23
Abs. 4 UmwStG eingebrachte Anteile. Ihre Ver�ußerung ist somit begµnstigt
(D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 104).
Rechtsentwicklung: Die ursprµngliche Fassung des Satzes 4 durch das
StSenkG sah fµr einbringungsgeborene Anteile, die durch eine Einbringung
nach § 23 Abs. 4 UmwStG entstanden sind, keine Rµckausnahme fµr die Nicht-
anwendung des Halbeinkµnfteverfahrens vor. Dies h�tte zur Folge gehabt, daß
das Halbeinkµnfteverfahren auf den Verkauf von einbringungsgeborenen Antei-
len, die durch eine Einbringung nach § 23 Abs. 4 UmwStG entstanden sind,
selbst dann keine Anwendung gefunden h�tte, wenn der Verkauf nach mehr als
sieben Jahren erfolgt (Haritz, DStR 2000, 1537 [1540]). Denn Satz 4 suspen-
dierte das Anwendungsverbot des Satzes 3 ausdrµcklich nur fµr die F�lle der
Einbringung nach § 20 Abs. 1 Satz 1 und § 23 Abs. 1–3 UmwStG. Auch die
Rµckausnahme des Satzes 4 Buchst. b beschr�nkt sich nur auf Einbringungsvor-
g�nge iSd. § 20 Abs. 1 Satz 2 UmwStG, obwohl die Einbringung nach § 23
Abs. 4 UmwStG mit der Einbringung nach § 20 Abs. 1 Satz 2 UmwStG wirt-
schaftlich vergleichbar ist. Gegen dieses Ergebnis bestanden erhebliche europa-
rechtliche Bedenken (R�dder/Schumacher, DStR 2000, 1453 [1456]), denen
der Gesetzgeber mit der Neuregelung der Vorschrift durch das UntStFG Rech-
nung getragen hat (F�rster, Stbg. 2001, 657 [660]). Mit der Neuregelung hat
sich auch der Streit erledigt, ob dieses europarechtswidrige Ergebnis durch eine
analoge Anwendung der Rµckausnahmevorschriften h�tte vermeiden werden
kÆnnen, da die Neufassung durch das UntStFG rµckwirkend in Kraft getreten
ist (D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 104).

Zur Bedeutung des rµckwirkenden Wegfalls des § 23 Abs. 4 UmwStG gem. § 26 Abs. 2
Satz 1 UmwStG vgl. Linklaters Oppenhoff & Rmdler, DB-Beil. 1/2002, 37; Haun/
Winkler, GmbHR 2002, 192 [196]).

3. Einbringung im Rahmen einer Einbringung iSd. § 20 Abs. 1 Satz 1
bzw. § 23 Abs. 1–3 UmwStG

Die Rµckausnahme des Satzes 4 Buchst. b findet keine Anwendung, wenn eine
Beteiligung anl�ßlich der Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunter-
nehmeranteils eingebracht wird. Die durch die Einbringung erworbenen Anteile
kÆnnen, auch soweit sie auf die miteingebrachten Beteiligungen entfallen, nur
nach Ablauf der siebenj�hrigen Sperrfrist des Satzes 4 Buchst. a stbegµnstigt
ver�ußert werden (D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40
Rn. 102; F�rster, Stbg. 2001, 657 [661]). Dies ist nicht gerechtfertigt, weil die
Ver�ußerung der im Rahmen der Einbringung erworbenen Anteile unter An-
wendung des Satzes 4 Buchst. b begµnstigt h�tte erfolgen kÆnnen, wenn Gegen-
stand er Einbringung allein die (mehrheitsvermittelnde) Beteiligung gewesen w�-
re. Der Ausschluß vom Halbeinkµnfteverfahren ist nicht systemgerecht, weil der
Gesetzgeber in bezug auf die mehrheitsvermittelnde Beteiligung einen zu ver-
hindernden Mißbrauchsfall nicht annimmt. Auch die Einbringung im Rahmen
eines einheitlichen Einbringungsvorgangs nach § 20 Abs. 1 Satz 1 bzw. § 23
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Abs. 1–3 UmwStG �ndert an dieser Sachlage nichts. Um dieses Ergebnis zu ver-
meiden, empfiehlt es sich, die mehrheitsvermittelnde Beteiligung vorab nach
§ 20 Abs. 1 Satz 2 UmwStG gesondert einzubringen (Haun/Winkler, GmbHR
2002, 192 [198]; von Beckerath in K/S/M, § 3 Nr. 40 Rn. B40/298).

III. Ausnahme f¨r einbringungsgeborene Anteile,
die urspr¨nglich durch eine Einbringung iSd. § 20 Abs. 1 Satz 1

oder § 23 Abs. 1–3 UmwStG entstanden sind

Eingebrachte Anteile sind auf eine Einbringung iSd. Buchst. a zur¨ckzu-
f¨hren: Die Rµckausnahme des Satzes 4 Buchst. b greift nicht, wenn die nach
§ 20 Abs. 1 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 4 UmwStG eingebrachten Anteile zuvor selbst
durch eine Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils
gem. § 20 Abs. 1 Satz 1 UmwStG erworben worden waren. Das Halbeinkµnfte-
verfahren ist auf solche Anteile nicht anzuwenden. Mit dieser Regelung soll si-
cher gestellt werden, daß die Ausnahmevorschrift des Satzes 3 nicht durch eine
Ketteneinbringung unterlaufen werden kann. Liegen allerdings zwischen der ur-
sprµnglichen Einbringung des Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils
gem. § 20 Abs. 1 Satz 1 UmwStG und der endgµltigen Ver�ußerung der mehr-
heitsvermittelnden Anteile mehr als sieben Jahre, greift die h�lftige StBefreiung
wieder ein.

Beispiel: A bringt sein Einzelunternehmen gem. § 20 Abs. 1 Satz 1 UmwStG am
1. 6. 2002 steuerneutral in die F-GmbH ein. Die Anteile an der F-GmbH bringt er an-
schließend am 1. 8. 2004 in die Y-GmbH gem. § 20 Abs. 1 Satz 2 UmwStG steuerneu-
tral ein. Am 1. 10. 2006 ver�ußert A die Anteile an der Y-GmbH fµr 1 Mio. E.
Die Ver�ußerung ist nicht zur H�lfte stbefreit. Zwar handelt es sich bei den Anteilen
an der Y-GmbH um Anteile, die durch Einbringung von KapGesAnteilen gem. § 20
Abs. 1 Satz 2 UmwStG erworben wurden, so daß nach Satz 4 Buchst. b grds. das Halb-
einkµnfteverfahren anzuwenden w�re. Jedoch sind die eingebrachten Anteile an der F-
GmbH ihrerseits durch Einbringung iSd. § 20 Abs. 1 Satz 1 UmwStG entstanden. Dies
schließt die h�lftige StBefreiung aus. Denn die Ver�ußerung des Einzelunternehmens
durch A w�re nicht zur H�lfte stbefreit gewesen. Ebenso w�re die Anwendung des
Halbeinkµnfteverfahrens ausgeschlossen gewesen, wenn A die Anteile an der F-GmbH
ver�ußert h�tte, weil seit der Einbringung keine sieben Jahre vergangen gewesen w�ren.
Um zu vermeiden, daß A durch eine weitere Einbringung in die Y-GmbH nunmehr in
den Genuß der StBefreiung gelangt, ist die Begµnstigung fµr Anteile, die aufgrund ei-
ner Einbringung nach § 20 Abs. 1 Satz 2 UmwStG erworben wurden, ausgeschlossen,
wenn diese Anteile mittelbar oder unmittelbar durch eine Einbringung iSd. § 20 Abs. 1
Satz 1 UmwStG entstanden sind.

Sperrfrist von sieben Jahren: Die mittelbare und unmittelbare Einbringung ei-
nes Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils nach § 20 Abs. 1 Satz 1
UmwStG im Vorfeld einer anschließenden Einbringung der dadurch erworbe-
nen Anteile gem. § 20 Abs. 1 Satz 2 UmwStG ist nur sch�dlich, wenn sie inner-
halb der in Buchst. a bezeichneten Frist von sieben Jahren erfolgt.
Fristberechnung bei Ketteneinbringung: Die gesetzliche Formulierung
macht leider nicht hinreichend deutlich, fµr welche Einbringung die Sperrfrist
von sieben Jahren gelten soll. Soll eine siebenj�hrige Sperrfrist mit der Einbrin-
gung der mehrheitsvermittelnden Anteile ausgelÆst werden, so daß jede weitere
Einbringung eine neue Sperrfrist auslÆst? Oder ist auf die ursprµngliche Ein-
bringung des Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils gem. § 20
Abs. 1 Satz 1 UmwStG abzustellen?

§ 3 Nr. 40 Anm. 218–219 Halbeinkµnfteverfahren

219



HHR Lfg. 212 Oktober 2003 Intemann

Beispiel: A bringt sein Einzelunternehmen am 1. 6. 2002 in die A-GmbH stneutral
ein. Am 1. 7. 2006 bringt er die aufgrund der Einbringung erworbenen Anteile an der
A-GmbH in die X-GmbH stneutral ein. Die Anteile an der X-GmbH verkauft A am
1. 7. 2010 fµr 2 Mio. E.
Wµrde fµr die Berechnung der Sperrfrist auf die Einbringung der mehrheitsvermitteln-
den Anteile an der A-GmbH vom 1. 7. 2006 abzustellen sein, so wµrde das Halbein-
kµnfteverfahren keine Anwendung auf den Verkauf der Anteile an der X-GmbH fin-
den, weil die Einbringung noch keine sieben Jahre zurµck liegt. Muß man dagegen auf
die ursprµngliche Einbringung des Einzelunternehmens vom 1. 6. 2002 abstellen, so
w�re die H�lfte des Ver�ußerungserlÆses von 2 Mio. E nach § 3 Nr. 40 stfrei.

E Stellungnahme: UE ist fµr die Berechnung der Sperrfrist des Satzes 4 Buchst. b
auf die Einbringung des Betriebs, Teilbetriebs bzw. Mitunternehmeranteils gem.
§ 20 Abs. 1 Satz 1 UmwStG abzustellen (glA Schwedhelm, BB 2003, 605 [608];
D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 108; Fox in Op-
penhoff & Rmdler, Reform der Unternehmensbesteuerung, 2000, 43; Seibt,
DStR 2000, 2061 [2064]; H�tzel in Schaumburg/R�dder, Unternehmenssteu-
erreform 2001, 218; Bl�mich/Erhard, § 3 Rn. 291u; zweifelnd Kressenbrock/
Kiel, BB 2002, 282 [284]). Die Sperrfrist des Satzes 4 Buchst. b soll sicherstel-
len, daß Satz 3 nicht durch eine Ketteneinbringung unterlaufen wird. Es soll also
verhindert werden, daß die nicht begµnstigte Ver�ußerung eines Betriebs, Teil-
betriebs oder Mitunternehmeranteils durch stneutrale Einbringungsvorg�nge in
einen stbegµnstigten Anteilsverkauf iSd. Nr. 40 transformiert wird. Diesem
Schutzzweck ist genµgt, wenn zwischen der Einbringung nach § 20 Abs. 1 Satz 1
UmwStG und der sp�teren Ver�ußerung von Gesellschaftsanteilen ebenso wie
in den F�llen des Satzes 4 Buchst. a mehr als sieben Jahre liegen. Daher ist nicht
auf den Zeitpunkt der Einbringung der mehrheitsvermittelnden Anteile nach
§ 20 Abs. 1 Satz 2 UmwStG abzustellen (von Beckerath in K/S/M, § 3 Nr. 40
Rn. B40/296).
Mittelbar oder unmittelbar: Unerheblich ist, ob die eingebrachten Anteile un-
mittelbar oder nur mittelbar auf eine Einbringung iSd. § 20 Abs. 1 Satz 1 oder
§ 23 Abs. 1–3 UmwStG zurµckzufµhren sind. Damit wird klargestellt, daß auch
die Zwischenschaltung mehrere Einbringungsvorg�nge nicht dazu fµhrt, daß
das Halbeinkµnfteverfahren anzuwenden ist. Auch bei Zwischenschaltung meh-
rerer Einbringungsvorg�nge muß die Sieben-Jahres-Frist abgewartet werden, um
die Anteile begµnstigt ver�ußern zu kÆnnen (D�tsch/Pung in D�tsch/Evers-
berg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 105).
Rechtsfolge: Liegen diese Voraussetzungen vor, ist die Ver�ußerung grds. nicht
vom Halbeinkµnfteverfahren begµnstigt. Die Ver�ußerung von Anteilen kann
nur (h�lftig) stfrei erfolgen, wenn die siebenj�hrige Sperrfrist abgelaufen ist
(D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 105).

Erl�uterungen zu Nr. 40 S�tze 5 und 6:
Eigenhandel von Kreditinstituten, Finanzdienstleistungs-

instituten und Finanzunternehmen

I. Allgemeine Erl�uterungen

�berblick: Der Eigenhandel von Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstitu-
ten und Finanzunternehmen iSd. KWG soll vom Halbeinkµnfteverfahren ausge-
nommen werden. Die Vorschrift in der nunmehr gµltigen Fassung ist erst nach-
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tr�glich durch das Gesetz zur �nderung des InvZulG 1999 eingefµgt worden
(Milatz, BB 2001, 1066). Die zun�chst im StSenkG enthaltene Regelung sah
vor, daß die StBefreiung nur fµr den Verkauf von Anteilen gelten sollte, die min-
destens ein Jahr zum BV des Ver�ußerers gehÆrt haben (sog. Behaltefrist). Auch
mit dieser Fassung bezweckte der Gesetzgeber, den unterj�hrigen Verkauf von
Anteilen, insbes. den Eigenhandel der Banken, vom Halbeinkµnfteverfahren
auszunehmen (BTDrucks. 14/3760). Die Regelung beschr�nkte sich aber auf-
grund ihrer weiten Fassung nicht nur auf den normalen Wertpapierhandel der
Banken (Kirchhof/von Beckerath III. § 3 Rn. 140). Daher wurde die Behalte-
frist durch die Neuregelung ersetzt (BTDrucks. 14/4626, 13). Die Neuregelung
schließt aber nicht mehr nur den Verkauf von Beteiligungen von der StBefreiung
aus. Auch die laufenden Ertr�ge (zB Dividenden) werden nunmehr vom Halb-
einkµnfteverfahren ausgenommen (Bogensch�tz/Tibo, DB 2001, 8 [9]).
Grund der |nderung: Das Bankengewerbe hat auf eine besondere Behandlung
der Eigengesch�fte gedr�ngt (Bogensch�tz/Tibo, DB 2001, 8 [9]; Milatz, BB
2001, 1066 [1069]). Die Neuregelung muß im Zusammenhang mit der Verlust-
verrechnungsbegrenzung des § 15 Abs. 4 gesehen werden (Schmidt/Heinicke
XXII. § 3 „Halbeinkµnfteverfahren“). Denn das Bankgewerbe sah den Finanz-
platz Deutschland gef�hrdet, wenn es nicht mehr mÆglich gewesen w�re, Verlu-
ste im Rahmen des Eigenhandels unbeschr�nkt zu verrechnen (Kirchhof/Reiss
III. § 15 Rn. 612). Um die unbeschr�nkte Verlustverrechnung zu ermÆglichen,
mußte auch auf der Einnahmenseite die Anwendung des Halbeinkµnfteverfah-
rens ausgeschlossen werden. Dies hat der Gesetzgeber ausdrµcklich mit dem
Bestreben, negative Auswirkungen auf den institutionellen inl�nd. Aktien- und
Derivatenhandel zu vermeiden, gerechtfertigt (BTDrucks. 14/4626, 5).
Verfassungsrechtliche Bedenken: Gegen die besondere Behandlung des Ei-
genhandels bei Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten und Finanzun-
ternehmen bestehen mit Blick auf Art. 3 GG verfassungsrechtliche Bedenken
(Kirchhof/Reiss III. § 15 Rn. 615: in bezug auf § 15 Abs. 4 Satz 3 bejahen sie ei-
nen Verfassungsverstoß). Die Schaffung eines Sonderrechts fµr diese Institute
kann uE aber mit dem Schutz des Finanzplatzes Deutschland aufgrund seiner
volkswirtschaftlichen Bedeutung verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden.
Zu Einzelheiten des § 15 Abs. 4 s. § 15 Anm. R 13 ff.

II. Inl�ndische Kredit- und Finanztdienstleistungsinstitute
(Satz 5 Halbs. 1)

1. „Satz 1 Buchst. a, b und d–h ist nicht anzuwenden“
Die StFreistellung im Rahmen des Halbeinkµnfteverfahrens wird fµr bestimmte
Gesch�fte von Unternehmen des Bankgewerbes durch Satz 5 ausgeschlossen.
Davon sind sowohl die Ertr�ge aus dem Verkauf von Beteiligungen gem. Satz 1
Buchst. a und b als auch die laufenden Ertr�ge gem. Satz 1 Buchst. d–h betrof-
fen (Pyszka/Brauer, BB 2002, 1669). Mit dem Ausschluß der laufenden Ertr�ge
– also insbes. der Dividenden – geht die Neuregelung µber die ursprµngliche Be-
schr�nkung hinaus, weil die sog. Behaltefrist nur fµr die Ver�ußerungsertr�ge
eine Einschr�nkung vorsah. Systematisch ist diese Beschr�nkung nicht gerecht-
fertigt, weil auch die Ertr�ge aus Beteiligungen, die nur kurzfristig gehalten wer-
den sollen, definitiv mit KSt. vorbelastet sind. Daher mµßte uE fµr die laufen-
den Ertr�ge die h�lftige StFreistellung gew�hrt werden (Bogensch�tz/Tibo, DB
2001, 8 [9]).
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2. Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute
Betroffen von der Einschr�nkung sind Kreditinstitute und Finanzdienstlei-
stungsinstitute iSd. KWG, die in der Rechtsform der PersGes. oder als Einzelun-
ternehmen gefµhrt werden (D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3
Nr. 40 Rn. 111). Fµr Institute in der Rechtsform der KapGes. gilt § 8b Abs. 7
KStG als speziellere Norm.
Kreditinstitut ist nach § 1 Abs. 1 KWG ein Unternehmen, das Bankgesch�fte
gewerbsm�ßig oder in einem Umfang betreibt, der einen in kaufm�nnischer
Weise eingerichteten Gewerbebetrieb erfordert.
Finanzdienstleistungsinstitut ist nach § 1 Abs. 1 a KWG ein Unternehmen,
das Finanzdienstleistungen fµr andere gewerbsm�ßig oder in einem Umfang er-
bringt, der einen in kaufm�nnischer Weise eingerichteten Gesch�ftsbetrieb er-
fordert, wenn es kein Kreditinstitut ist.

3. Anteile, die dem Handelsbuch zuzurechnen sind
Nach § 1 Abs. 12 KWG sind Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute
grds. verpflichtet, ein Handelsbuch zu fµhren. Die Institute mµssen dem Han-
delsbuch alle handelbaren Forderungen und Anteile, die zum Zweck des kurzfri-
stigen Wiederverkaufs im Eigenbestand gehalten werden, zurechnen (Pyszka/
Brauer, BB 2002, 1669). Darµber hinaus sind alle Gesch�fte und Refinanzie-
rungsmaßnahmen zu erfassen, die der Absicherung von wirtschaftlichen Risiken
des Handelsbuchs dienen (Bogensch�tz/Tibo, DB 2001, 8 [10]). Da Satz 5 un-
mittelbar an die Regelung des KWG anschließt, ist auch fµr stl. Zwecke allein
nach den Grunds�tzen des KWG zu entscheiden, welche Anteile dem Handels-
buch zuzurechnen sind (BMF v. 25. 7. 2002, BStBl. I, 712). Sind Anteile unter
Berµcksichtigung dieser Grunds�tze dem Handelsbuch zuzurechnen, so ist das
Halbeinkµnfteverfahren nicht anzuwenden. Es kommt dagegen nicht darauf an,
ob die Anteile tats�chlich vom Kreditinstitut im Handelsbuch gefµhrt werden
(aA Bogensch�tz/Tibo, DB 2001, 8 [10]). Zu der MÆglichkeit, Anteile vom
Handelsbuch in das Anlagebuch umzuwidmen, vgl. BMF v. 25. 7. 2002, BStBl. I,
712 und Bogensch�tz/Tibo, DB 2001, 8 (10). Kritisch zur Begrenzung der vol-
len StPflicht auf Anteile, die im Handelsbuch gefµhrt werden, s. Kirchhof/Reiss
III. § 15 Rn. 613 (zu Abs. 4).

4. Rechtsfolge
Anteile, die dem Handelsbuch zuzurechnen sind, werden nicht in das Halbein-
kµnfteverfahren einbezogen. Sowohl der laufende Ertrag als auch ein Ver�uße-
rungsgewinn ist den allg. Besteuerungsregeln zu unterwerfen. Daher ist eine Di-
vidende oder eine vGA nicht zur H�lfte stfrei gestellt, obwohl sie mit KSt.
vorbelastet sind (Kirchhof/von Beckerath III. § 3 Rn. 139). Ebenso ist ein Ver-
�ußerungsgewinn in voller HÆhe stpfl. Andererseits ist die Abzugsbeschr�nkung
des § 3c Abs. 2 nicht anzuwenden, so daß auch ein Ver�ußerungsverlust unein-
geschr�nkt abgezogen werden kann. Die Verlustverrechnungsbeschr�nkung
nach § 15 Abs. 4 Satz 5 greift nicht ein, weil die Vorschrift eine identische Aus-
nahmeregelung enth�lt.
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III. Finanzunternehmen iSd. KWG

1. Finanzunternehmen
Die Anwendung des Halbeinkµnfteverfahrens ist gem. Satz 5 Halbs. 2 auch fµr
Anteile ausgeschlossen, die Finanzunternehmen iSd. KWG mit dem Ziel der
kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben haben.
Finanzunternehmen ist nach § 1 Abs. 3 KWG ein Unternehmen, das kein In-
stitut ist (dh. kein Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut, s. Anm. 222)
und dessen Hauptt�tigkeit darin besteht, Beteiligungen zu erwerben, Geldforde-
rungen entgeltlich zu erwerben, Leasingvertr�ge abzuschließen, Kreditkarten
oder Reiseschecks auszugeben oder zu verwalten, mit Finanzinstrumenten fµr
eigene Rechnung zu handeln, andere bei der Anlage in Finanzinstrumente zu be-
raten, Unternehmen µber die Kapitalstruktur, die industrielle Strategie und die
damit verbundenen Fragen zu beraten sowie bei Zusammenschlµssen und �ber-
nahmen von Unternehmen diese zu beraten und ihnen Dienstleistungen anzu-
bieten oder Darlehen zwischen Kreditinstituten zu vermitteln. Ein Unterneh-
men ist als Finanzunternehmen zu behandeln, wenn die in § 1 Abs. 3 KWG
aufgefµhrten Aktivit�ten die Hauptt�tigkeit des Unternehmens darstellen (F�l-
bier in Boos/Fischer/Schulte/Mattler, § 1 KWG Rn. 154). Ob eine T�tigkeit
in diesem Sinn als Hauptt�tigkeit einzustufen ist, muß anhand des Gesamtum-
satzes ermittelt werden (Pyszka/Brauer, BB 2002, 1669 [1670]; Milatz, BB
2001, 1066 [1070]). Eine Hauptt�tigkeit liegt danach vor, wenn sie mehr als
50 vH des Gesamtumsatzes ausmacht (D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/
Jost/Witt, § 8b KStG Rn. 139).
Holdinggesellschaft, verm·gensverwaltende Kapitalgesellschaft: Die Fin-
Verw. will den Begriff des Finanzunternehmens weit auslegen. Somit sollen auch
Holding-, Factoring-, Leasing-, Anlageberatungsunternehmen und vermÆgens-
verwaltende KapGes. von der Regelung des Satzes 5 erfaßt werden (BMF v.
25. 7. 2002, BStBl. I, 712). Hauptzweck dieser Gesellschaften ist idR der Erwerb
und die Verwaltung von Beteiligungen, so daß sie die Voraussetzungen fµr ein
Finanzunternehmen grds. erfµllen (Pyszka/Brauer, BB 2002, 1669 [1671];
Schmidt/Heinicke XXII. § 3 „Halbeinkµnfteverfahren“).
E Stellungnahme: Diese weite Auslegung ist mit dem Zweck des Gesetzes, eine
Sonderregelung fµr den Bankensektor schaffen zu wollen, nicht vereinbar. Da-
her ist die Regelung mit Blick auf den Gesetzeszweck einschr�nkend auszulegen
(§ 8b KStG Anm. R 124; D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 8b
KStG Rn. 139; Milatz, BB 2001, 1066 [1070]; aA Pyszka/Brauer, BB 2002,
1669 [1671]). Dabei ist auch zu bedenken, daß eine weitergehende Auslegung
verfassungsrechtliche Probleme aufwirft (Pyszka/Brauer, BB 2002, 1669
[1673]). Die Sonderregelung der S�tze 5 und 6 kann verfassungsrechtlich nur
mit Blick auf die volkswirtschaftliche Bedeutung des Bankenplatzes Deutschland
gerechtfertigt werden (zu Einzelheiten vgl. Anm. 220). Eine solche Rechtferti-
gung ist bei einem Anwendungsbereich, der deutlich µber den Bankensektor
hinausgeht, nicht mehr gegeben. Die praktische Relevanz dieser Streitfrage
dµrfte allerdings gering sein, weil weitere Voraussetzung fµr den Ausschluß vom
Halbeinkµnfteverfahren das Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandels-
erfolgs ist. Da insbes. Holdinggesellschaften Beteiligungen regelm�ßig zum dau-
erhaften Besitz erwerben, findet Satz 5 keine Anwendung.
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2. Mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs
erworben

Werden die Anteile mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhan-
delserfolgs erworben, so ist weder der laufende Ertrag noch ein Ver�ußerungser-
trag zur H�lfte stfrei. Fµr die Frage der Abgrenzung konnte der Gesetzgeber
nicht auf das Handelsbuch Bezug nehmen, weil Finanzunternehmen nicht nach
§ 1 Abs. 12 KWG zum Fµhren eines solchen verpflichtet sind. Nur aus diesem
Grund wurde fµr Finanzunternehmen eine eigenst�ndige Regelung geschaffen.
Der Gesetzgeber war bestrebt, Kreditinstitute und Finanzunternehmen insoweit
gleich zu behandeln (BTDrucks. 14/4626, 16). Bei der Auslegung dieser Rege-
lung ist daher uE auf die Grunds�tze, die fµr das Handelsbuch gelten, abzustel-
len (Hardecker, DB 2002, 2127 [2129]; Pyszka/Brauer, BB 2002, 1669 [1671];
von Beckerath in K/S/M, § 3 Nr. 40 Rn. B40/322). Anteile sind somit mit
dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben, wenn
ein Kreditinstitut die Anteile seinem Handelsbuch h�tte zurechnen mµssen.
Eine Auslegung nach unterschiedlichen Kriterien ist nicht vorzunehmen (aA Bo-
gensch�tz/Tibo, DB 2001, 8 [10]). Dagegen will die FinVerw. danach unter-
scheiden, ob die Anteile dem UmlaufvermÆgen zuzuordnen sind (BMF v.
25. 7. 2002, BStBl. I, 712).

IV. Kreditinstitute und Finanzunternehmen in EU oder EWR (Satz 6)

Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute und Finanzunternehmen
mit Sitz in EU oder EWR: Bei ausl�nd. Instituten und Unternehmen wird
nicht auf die Regelungen des KWG verwiesen, weil ausl�nd. Unternehmen nicht
dem KWG unterliegen. Dennoch muß uE fµr die Frage, welche ausl�nd. Insti-
tute und Unternehmen von der Regelung betroffen sind, auf die Definition im
KWG abgestellt werden. Nur soweit ein ausl�nd. Institut oder Unternehmen die
Voraussetzungen des KWG erfµllt, wird es daher von der Regelung erfaßt.
E Sitz in EG oder EWR-Raum: Das Institut oder Unternehmen muß seinen Sitz
in einem Mitgliedstaat der Europ�ischen Gemeinschaft oder in einem anderen
Vertragsstaat des EWR-Abkommens haben. Dies soll die Gleichbehandlung der
Unternehmen in diesem Wirtschaftsraum sicher stellen.
Mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs er-
worben: Der Ausschluß der Ver�ußerungsertr�ge und des laufenden Ertrags
vom Halbeinkµnfteverfahren setzt voraus, daß die Beteiligung mit der Absicht
erworben wurde, einen kurzfristigen Eigenhandelserfolg erzielen zu wollen.
Eine Unterscheidung zwischen Unternehmen, die ein Handelsbuch iSd. § 1
Abs. 12 KWG fµhren, und solchen, die hierzu nicht verpflichtet sind, ist nicht
notwendig, da das KWG nicht fµr ausl�nd. Unternehmen gilt. Somit kann fµr
die Erfassung der vom Halbeinkµnfteverfahren ausgeschlossenen Anteile nicht
an ein Handelsbuch angeschlossen werden, weil ausl�nd. Unternehmen ein sol-
ches nicht fµhren mµssen. Dennoch sind die Grunds�tze, die fµr das Handels-
buch gelten, bei der Auslegung zu berµcksichtigen (zu Einzelheiten s. Anm. 226).
Rechtsfolge: Sind die Voraussetzungen des Satzes 6 erfµllt, unterliegen sowohl
die Ertr�ge aus der Ver�ußerung einer Beteiligung als auch die laufenden Ge-
winnausschµttungen der vollen Besteuerung. Das Halbeinkµnfteverfahren ist
nicht anzuwenden. Im Gegenzug kÆnnen auch alle Aufwendung unbeschr�nkt
abgezogen werden. Die Abzugsbeschr�nkung des § 3c Abs. 2 greift nicht ein
(D�tsch/Pung in D�tsch/Eversberg/Jost/Witt, § 3 Nr. 40 Rn. 113).
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